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1. Wirtschaftliches Umfeld 

Nach einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts in 
Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent im Jahr 2016 
und um 2,2 Prozent im Jahr 2017 wird erwartet, dass der 
konjunkturelle Aufschwung mittlerweile seinen Höhepunkt 
überschritten hat und die wirtschaftliche Entwicklung an Schwung 
verlieren wird. Für die Jahre 2018 und 2019 wird noch von 
Veränderungsraten in vergleichbarer Größenordnung wie in den 
beiden Vorjahren ausgegangen, ab dem Jahr 2019 dürften sich 
zyklische Abschwächungstendenzen deutlicher abzeichnen.  

Der Beschäftigungsaufbau hat sich in Deutschland weiter 
fortgesetzt. Auch im kommenden Jahr wird der Arbeitsmarkt in 
weiterhin guter Verfassung gesehen.

Für die Jahre 2019 und 2020 wird insgesamt eine positive, im 
zweiten Teil des Planungshorizonts sich abschwächende 
Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen erwartet. 

Was bedeutet das für unsere Planung? 

Gegenüber der projektierten Entwicklung im Jahr 2018 liegen den 
Planungen zur Entwicklung des Bruttokirchensteueraufkommens in 
den Jahren 2019 und 2020 Annahmen zu den Steigerungsraten 
von jeweils 1,0 Prozent zugrunde.  

Die Eckdaten zu den Budgethöhen der Jahre 2019 und 2020 sehen 
eine prozentuale Anpassung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 
von 3,5 Prozent und darüber hinaus eine zusätzliche Erhöhung von 
320.000 € im Jahr 2019 und von 300.000 € im Jahr 2020 vor. 
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2.  Aufbau des Haushaltsplans  

I. Vorberichte zum Haushaltsplan 

Die Vorberichte zum Haushaltsplan erklären die wichtigsten 
Zusammenhänge und vermitteln einen schnellen Überblick über 
das Gesamtwerk. 

II.1     Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuer,  
 Gemeinsame Aufwendungen der Kirchengemeinden,  
 Haushalts- und Steuerbeschluss

Das erwartete Bruttokirchensteueraufkommen im Bereich der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart ist nicht der Betrag, der im Haushalt 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart an Kirchensteuermitteln zur 
Verfügung steht. 

Für den Einzug der Kirchensteuer erhält das Land Baden-
Württemberg eine Verwaltungskostenvergütung von 3% des 
Bruttokirchensteueraufkommens.

Der Einzug der Kirchenlohnsteuer erfolgt dabei nach dem 
Betriebsstättenprinzip. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber die 
Kirchenlohnsteuer seiner Arbeitnehmer an das für die 
Betriebsstätte zuständige Finanzamt abführt. Die Steuer steht 
jedoch nicht der Diözese zu, in deren Bereich die Betriebsstätte 
des Arbeitgebers ist, sondern derjenigen Diözese, in deren Bereich 
der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat (Wohnsitzprinzip). Die 
Tatsache, dass sich der Einzug der Kirchenlohnsteuer und der 
Anspruch auf die Kirchenlohnsteuer an unterschiedlichen Prinzipien 
orientieren, bedingt einen Ausgleich zwischen den betroffenen 
Diözesen. In einem Clearing-Verfahren werden daher die 
gegenseitigen Kirchenlohnsteueransprüche und -verpflichtungen 
zwischen den Diözesen verrechnet und ein Ausgleich 
vorgenommen.

Das nach Abzug der Verwaltungskostenvergütung und nach 
Abführung der anderen Diözesen zustehenden Kirchensteuer 
verbleibende Nettokirchensteueraufkommen wird im Grundsatz 
zur Hälfte auf die Haushalte der Kirchengemeinden und auf den 
Diözesanhaushalt verteilt. Zuvor werden jedoch für Aufgaben, die 
die Kirchengemeinden und die Diözese in ihrer Gesamtheit 
betreffen, Mittel aus dem Nettokirchensteueraufkommen als 
Vorwegausgaben entnommen. Vom danach verbleibenden 
verteilbaren Aufkommen steht die Hälfte dem Diözesanhaushalt 
und die andere Hälfte den Kirchengemeinden zur Verfügung.
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Von dem den Kirchengemeinden zur Verfügung stehenden Anteil 
des verteilbaren Aufkommens werden 73% als Direktzuweisungen 
auf die Kirchengemeinden verteilt, 27% werden dem 
Ausgleichsstock zugeführt, aus dem wiederum die Gemeinsamen 
Aufwendungen der Kirchengemeinden aufgebracht werden.

Der Haushaltsbeschluss umfasst, den Diözesanhaushalt, die 
Vorwegausgaben und die Gemeinsamen Aufwendungen der 
Kirchengemeinden. Der Steuerbeschluss regelt den Steuersatz 
der einheitlichen Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen- / 
Lohn- / Kapitalertragsteuer. 

Die Darstellung des Gesamthaushalts (3.) bezieht sich auf die 
dem Diözesanhaushalt zur Verfügung stehenden Mitteln und deren 
Verwendung. Die Kirchengemeinden in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart beschließen jeweils eigene Haushalte.

      II.2 Regelungen zur Budgetierung 

Der Diözesanhaushaltsplan wird als Budget-Haushaltsplan erstellt. 
Unter Budgetierung wird ein Verfahren verstanden, in dem die 
finanzielle Verantwortung auf diejenige Organisationseinheit 
übertragen wird, die auch für die Aufgabenerfüllung zuständig ist 
(Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung). Die 
Regelungen zur Budgetierung erläutern den Spielraum für die 
Budgetverantwortlichen und ergänzen die Haushaltsordnung der 
Diözese. 

      II.3     Gesamtplan 

Der Gesamtplan besteht aus einer gerafften Form, bestehend aus 
Einnahmen, Ausgaben und Deckungsbedarf pro Budget. Danach folgt 
die Zusammenstellung der Teilbudgets in ähnlicher Form.  

      II.4    Budgetkreise 

Die Darstellung der Budgets und Teilbudgets ist der umfangreichste 
Teil des Haushaltsplans. Nach den Zahlen des Gesamtbudgets wird 
die Zusammensetzung des Budgetkreises aus Teilbudgets und weiter 
differenziert aus Haushaltsstellen definiert. Die Beschreibungen von 
Auftrag und Aufgaben, von Strukturen sowie von Entwicklungen und 
Herausforderungen folgen pro Teilbudget. In den Budgetkreisen ist im 
Rahmen der unter II.2 dargestellten Regelungen die Möglichkeit einer 
flexiblen Mittelbewirtschaftung gegeben.
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      II.5 Nicht budgetierte Bereiche 

Die nicht unter die Regelungen der Budgetierung fallenden Bereiche 
sind hier aufgeführt. Ausgenommen von der flexiblen 
Mittelbewirtschaftung der Budgetierung sind im Wesentlichen die 
Bereiche der Liegenschaften, der Gemeinkosten, der Versorgung und 
der Vorsorge.

      III.      Außerordentlicher Haushaltsplan 

Ein eventuell vorhandener außerordentlicher Haushaltsplan ist 
Vorhaben (z.B. Baumaßnahmen) vorbehalten, deren Finanzierung sich 
über mehrere Jahre erstreckt, bei denen zur besseren Abbildung von 
Gesamtkosten und Gesamtfinanzierung eine gesonderte Darstellung 
geboten erscheint. 

      IV./V. Anlagen und Stichwortverzeichnis 

Die Anlagen zum Haushaltsplan fassen bestimmte in den 
ausführlichen Darstellungen bereits enthaltene Daten (Stellen, 
Personalausgaben, Investitionen) nochmals zusammen.  Das 
Inhaltsverzeichnis dient dem leichteren Auffinden von Teilbereichen.   



2.a Kirchensteueraufkommen 2019 und seine Verteilung
(die Zahlen des Jahres 2018 sind jeweils darunter angegeben)

1) Bruttokirchensteueraufkommen
686.183.000,00 €
651.387.000,00 €

2) Verwaltungskostenvergütung
./. 20.585.000,00 €

19.542.000,00 €
3) Anderen (Erz-) Diözesen 

zustehende Kirchensteuer
./. 107.000.000,00 €

102.000.000,00 €

4) Nettokirchensteueraufkommen
558.598.000,00 €
529.845.000,00 €

5) Vorwegausgaben
./. 35.780.000,00 €

40.876.000,00 €

6) Verteilbares Aufkommen
522.818.000,00 €
488.969.000,00 €

7) Diözese 7) Kirchengemeinden
261.409.000,00 € 261.409.000,00 €
244.484.500,00 € 244.484.500,00 €

8) Direkte Zuweisungen 9) Ausgleichstock
(Zuweisungsmasse) 70.580.400,00 €
190.828.600,00 € 66.010.800,00 €
178.473.700,00 €

10) Direktzuweisungen 11) Verwaltungskostenbeitrag
nach Steuerkraft 194.000,00 €
87.200.000,00 € 194.000,00 €
84.250.000,00 € 12) Gemeinsame Aufwendungen

10) Direktzuweisungen 24.441.900,00 €
nach Mitgliederzahl 24.220.400,00 €
87.200.000,00 € 13) Zentralortezuschlag
84.250.000,00 € 7.800.000,00 €

7.065.000,00 €
14) Stadtkreiszuschlag

1) einschließlich einer Zuführung 540.000,00 €
zur Rücklage "Verteilungs- 523.000,00 €
masse" mit ca. 5,4 Mio. € und 
11,0 Mio. € für Projekte und 
Maßnahmen.

15)
Zuweisungen zur
Sockelgarantie

2) einschließlich einer Zuführung 9.300.000,00 €
zur Rücklage "Ausgleich- 7.332.000,00 €
stock" mit ca. 4,6 Mio. € und  15a) Zuweisung Kigabeauftragter
0,5 Mio. € für die zusätzliche 1.650.000,00 €
Mindestaustattung (Sockel- 1.360.000,00 €
garantie). 16) Sonderzuweisungen für 

Investitionsvorhaben, für den 
Schuldendienst und zum 
Haushaltsausgleich
25.215.000,00 €
23.882.000,00 €
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2.b Kirchensteueraufkommen 2020 und seine Verteilung
(die Zahlen des Jahres 2019 sind jeweils darunter angegeben)

1) Bruttokirchensteueraufkommen
693.045.000,00 €
686.183.000,00 €

2) Verwaltungskostenvergütung
./. 20.791.000,00 €

20.585.000,00 €
3) Anderen (Erz-) Diözesen 

zustehende Kirchensteuer
./. 111.000.000,00 €

107.000.000,00 €

4) Nettokirchensteueraufkommen
561.254.000,00 €
558.598.000,00 €

5) Vorwegausgaben
./. 37.010.000,00 €

35.780.000,00 €

6) Verteilbares Aufkommen
524.244.000,00 €
522.818.000,00 €

7) Diözese 7) Kirchengemeinden
262.122.000,00 € 262.122.000,00 €
261.409.000,00 € 261.409.000,00 €

8) Direkte Zuweisungen 9) Ausgleichstock
(Zuweisungsmasse) 70.772.900,00 €
191.349.100,00 € 70.580.400,00 €
190.828.600,00 €

10) Direktzuweisungen 11) Verwaltungskostenbeitrag
nach Steuerkraft 197.000,00 €
90.250.000,00 € 194.000,00 €
87.200.000,00 € 12) Gemeinsame Aufwendungen

10) Direktzuweisungen 25.700.400,00 €
nach Mitgliederzahl 24.441.900,00 €
90.250.000,00 € 13) Zentralortezuschlag
87.200.000,00 € 8.500.000,00 €

7.800.000,00 €
14) Stadtkreiszuschlag

1) einschließlich einer Zuführung 560.000,00 €
zur Rücklage "Verteilungs- 540.000,00 €
masse" mit ca. 2,3 Mio. € und 
8,5 Mio. € für Projekte und 
Maßnahmen.

15) Zuweisungen zur
Sockelgarantie

2) einschließlich einer Zuführung 10.800.000,00 €
zur Rücklage "Ausgleich- 9.300.000,00 €
stock" mit ca. 2,0 Mio. € und  15a) Zuweisung Kigabeauftragter
ca. 1,1 Mio. € für die zusätzliche 1.700.000,00 €
Mindestaustattung (Sockel- 1.650.000,00 €
garantie). 16) Sonderzuweisungen für 

Investitionsvorhaben, für den 
Schuldendienst und zum 
Haushaltsausgleich
26.015.000,00 €
25.215.000,00 €
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3. Gesamthaushalt 2019 - 2020

A Einnahmen
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T € % % T € % % T € %  T € %

F 4010 Kirchensteuer 262.122 65,1 0,3 261.409 64,9 6,9 244.485 63,5 248.768 52,7

F 4030 Staatsleistungen 32.361 8,0 1,0 32.037 8,0 5,4 30.388 7,9 31.136 6,6

F 4200 Öffentliche Mittel 15.886 3,9 2,8 15.456 3,8 1,1 15.283 4,0 15.079 3,2

F 4250 Kirchliche Mittel 53.297 13,2 3,7 51.379 12,8 4,0 49.403 12,8 52.734 11,2

F4600 Einnahmen aus
Leistungen 3.853 1,0 2,4 3.762 0,9 7,9 3.486 0,9 3.750 0,8

F 4800 Sonstige Einnahmen 20.931 5,2 -11,8 23.724 5,9 -0,2 23.760 6,2 30.736 6,5

F 5200 Auflösung von
Rückstellungen, 14.090 3,5 -5,7 14.941 3,7 -19,1 18.458 4,8 90.172 19,1
Rücklagen

Summe Einnahmen 402.541 100 0,0 402.709 100 4,5 385.262 100 472.376 100

Ist 2017

18

Plan 2018Plan 2020 Plan 2019



19

Erläuterungen zu

A Einnahmen

Kirchensteuer

Staatsleistungen

Öffentliche Mittel

Kirchliche Mittel

Einnahmen aus Leistungen

Sonstige Einnahmen

Auflösung Rückstellungen, Rücklagen

Die Sonstigen Einnahmen verteilen sich auf: Zinseinnahmen, Einnahmen aus Mieten,
Pachten, Darlehensrückflüsse, Pfründeinnahmen, Zuschüsse Dritter  und Sonstiges.

2019 und 2020 sind als Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit jeweils rd. 0,2
Mio. € und als Zinsertrag aus dem Altersversorgungsfonds 3,9 Mio. € (2019) bzw. 3,3
Mio. € (2020) eingestellt. Aus dem Fonds zur Förderung pastoraler Dienste sind
Entnahmen von jeweils 0,5 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus sind die Entnahmen
aus dem Substanzerhaltungsfonds für die Instandhaltungsmaßnahmen sowie die
Auflösung von Haushaltsresten und sonstigen Rückstellungen geplant.

Anteil der Diözese an den Kirchensteuern gem. § 1 Abs. 3 der Verteilungssatzung. Auf
die Diözese entfallen 50 % der Kirchensteuereinnahmen, die nach Abzug der
Verwaltungskostenvergütung an das Land Baden-Württemberg, der ”Anderen
Diözesen zustehende Kirchensteuern” und der Vorwegausgaben verbleiben.

Diese Einnahmen betreffen einerseits die Staatsleistungen zur Besoldung und
Versorgung der Geistlichen, die aufgrund historischer Rechtsverpflichtungen in Folge
der Säkularisation im Jahr 1803 entstanden sind. Ebenso sind hier die Staatsleistungen
zur Dotation des Bistums gemäß Fundationsinstrument vom 14. Mai 1828
veranschlagt. Die bestehenden Staatsleistungen wurden im Jahr 1973 zu einer
Pauschalleistung zusammengefasst. Mit Vereinbarung vom 31.10.2007 wurden mit
dem Land die zu zahlenden Beträge sowie deren Fortschreibung festgelegt. Die
allgemeinen Staatsleistungen sind 2019 mit 30,7 Mio. € und 2020 mit 31,0 Mio. €
veranschlagt. Die Staatsleistungen für das Wilhelmsstift in Tübingen und für die
bischöflichen Konvikte in Ehingen und Rottweil sind in den beiden Jahren mit 1,4 Mio. €
für 2019 bzw. 1,4 Mio. € für 2020 veranschlagt.

Enthalten sind: der Pfarrbesoldungsbeitrag der Kirchengemeinden, der Gehaltsanteil
der Kirchengemeinden für ReligionslehrerInnen, KatechetInnen,
GemeindereferentInnen, PastoralreferentInnen sowie Gehaltsersätze,
Verwaltungsaktuariatsumlage und die Einnahmen aus Vorwegausgaben für den
Bereich der Mission und Entwicklungshilfe.

Betrifft die Teilrefinanzierung des Landes Baden-Württemberg für den durch kirchliche
Lehrkräfte erteilten Religionsunterricht, der noch nicht durch die allgemeinen
Staatsleistungen abgegolten ist sowie weitere Personalkostenersätze und Zuschüsse
der öffentlichen Hand.

Neben den Einnahmen für die Dienstleistung der ZGAST vor allem Erträge aus
Teilnehmergebühren/ Tagungen.



3. Gesamthaushalt 2019 - 2020 

B Ausgaben
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T € % % T € % % T € % T € %

F 6000 Personalausgaben 216.089 53,7 3,1 209.586 52,0 2,1 205.221 53,3 193.428 43,1

F 6400 Sachausgaben 36.599 9,1 -0,8 36.906 9,2 7,9 34.194 8,9 31.690 7,1

F 7200 Instandhaltungen und
Investitionen 16.726 4,2 -0,4 16.796 4,2 37,1 12.251 3,2 62.918 14,0

F 7300 Betriebskosten-
zuschüsse 79.128 19,7 1,4 78.036 19,4 5,5 73.971 19,2 85.061 19,0

F 7500 Zuführung zu
Rückstellungen,
Rücklagen

54.000 13,4 -12,0 61.385 15,2 3,0 59.625 15,5 75.670 16,9

Summe Ausgaben 402.541 100 0,0 402.709 100 4,5 385.262 100 448.766 100

Ist 2017

20

Plan 2018Plan 2020 Plan 2019



21

Erläuterungen zu

B Ausgaben

Personalausgaben

Sachausgaben

Instandhaltungen und Investitionen

Betriebskostenzuschüsse

Zuführung zu Rückstellungen, Rücklagen

Hier sind die Personalausgaben für die Mitarbeiter der Diözese und die
Altersversorgung der Ruhestandsgeistlichen und der Beamten sowie
Personalkostenzuschüsse und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen (vgl. Anlage 2). Die
Kalkulation der Personalausgaben erfolgte ausgehend von der aktuellen Ist-Besetzung.
Dabei wurde eine Personalkostensteigerung von jeweils 3,0 % für die Jahre 2019 und
2020 angenommen. Der Stellenplan ist in der Anlage 1 zusammengefasst.

Unter dieser Position sind vor allem folgende Ausgaben zusammengefasst:
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Porto, Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten,
Instandhaltung Gebäude, Miete, Pachten, Wartung, Zinsaufwand, Energiekosten,
Versicherungen, Tagungen und Veranstaltungen, Bewirtung und Unterkunft.

Um weitere Vorsorge für Versorgungsverpflichtungen (Ruhestandsbeamte und
Zusatzversorgung von Angestellten) zu treffen, sind 14,2 Mio. € (2019) bzw. 9,5 Mio. €
(2020) Rückstellungszuführung geplant. Als Zuführung zur Allgemeinen Rücklage sind
9,9 Mio. € im Jahr 2019 und 7 Mio. € im Jahr 2020 geplant (vgl. S. 2223). Dem 2013
eingerichteten Substanzerhaltungsfonds werden 14,8 Mio. € im Jahr 2019 und 15,3
Mio. € im Jahr 2020 zugeführt (vgl. S. 2213). Der Rücklage Gewährträgerhaftung sollen
5,8 Mio, € (2019) bzw. 5 Mio. € (2020) und der Wertberichtigungsrücklage für
Geldanlagen in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 5 Mio. € zugeführt werden (vgl. S.
2223).

Bei den Betriebskostenzuschüssen handelt es sich um Zuwendungen an rechtlich
selbständige und unselbständige kirchliche Einrichtungen für Personal- und
Sachausgaben sowie für Aktivitäten dieser Einrichtungen. 

Neben den Anschaffungen für EDV, Büro- und technische Ausstattung sind hier die
Instandhaltungen und Investitionen für die Grundstücke (vgl. Anlage 3) enthalten. 
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II. 1

Aufkommen und Verteilung 
der Kirchensteuer 
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Plan 2020
€

Plan 2019
€

Plan 2018
€

Ist 2017
€

1. Bruttoaufkommen aus 
Kirchenlohn- und 
Kircheneinkommen-
steuer

-693.045.000 -686.183.000 -651.387.000 -666.067.633,60

2. Verwaltungskosten-
vergütung 20.791.000 20.585.000 19.542.000 19.957.775,87

-672.254.000 -665.598.000 -631.845.000 -646.109.857,73

3. Anderen (Erz-) Diözesen 
zustehende Kirchensteuer 111.000.000 107.000.000 102.000.000 115.332.300,00

Ausgleich der Kirchen-
lohnsteuer (Clearing) 

4. Nettokirchensteuerauf-
kommen
(Übertrag nach Seite 102)

-561.254.000 -558.598.000 -529.845.000 -530.777.557,73

1) davon:
Kirchenlohnsteuer: 547.324.555,81 €
Kirchensteuer aus Minijobs; (§ 40a Absatz 2 Einkommensteuergesetz): 1.012.162,43 €
Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer 16.701.775,93 €
Kircheneinkommensteuer: 101.029.139,43 €

2)

II.1 Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuer

Zum Ausgleich von Planabweichungen beim Clearing sind Zuführungen zu beziehungsweise 
Entnahmen aus den Clearingrücklagen des Diözesanhaushalts und des Kirchensteueranteils 
der Kirchengemeinden vorgesehen. Dazu ist den beiden Rücklagen jeweils der Charakter einer 
Rücklage gemäß § 16 Abs. 4 der Haushaltsordnung verliehen.

1)

2)
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Plan 2020
€

Plan 2019
€

Plan 2018
€

Ist 2017
€

4. Nettokirchensteuerauf-
kommen (Übertrag von Seite 
101)

-561.254.000 -558.598.000 -529.845.000 -530.777.557,73

5. Vorwegausgaben

a)
Katholische Soldatenseelsorge 1.600.000 1.500.000 1.370.000 1.256.539,30

b) überdiözesaner Finanzaus-
gleich / Strukturbeitrag 5.300.000 5.200.000 5.100.000 5.204.600,00

c) Umlage an den Verband der 
Diözesen Deutschlands 13.520.000 13.010.000 19.300.000 13.342.716,32

d) Mission und Entwicklungshilfe 4.050.600 3.913.600 3.781.300 3.671.199,96

e) Hilfe für die Kirchen Europas 2.404.200 2.322.900 2.244.300 2.178.900,00

f) Kirchensteuer-Erstattungen 5.000 5.000 5.000 0,00

g) Personalkosten für die 
Pfarrhausfrauen 890.000 930.000 1.000.000 968.615,89

h) Zuschuss an das Zusatz-
versorgungswerk für die 
Pfarrhausfrauen

340.000 360.000 420.000 382.901,85

i) kirchliches Meldewesen und 
Statistik 370.000 320.000 300.000 119.449,38

j) Datenverarbeitung 160.000 160.000 160.000 151.749,00

k)
zusätzliches Personal in den 
Verwaltungszentren 2.273.000 2.196.100 2.121.800 2.060.000,00

l) Stabsstelle Datenschutz
(bis 2018 "Datenschutzbeauftragte 
in Kirchengemeinden)

320.900 316.900 84.000 0,00

m) diözesanes Intranet/Internet 2.472.300 2.397.800 2.267.300 2.168.600,00

n) DiAG-MAV,  Bistums-KODA, 
Kirchliches Arbeitsgericht 1.202.500 1.166.300 994.800 965.800,00

o) IN-Konzept 1.000.000 1.000.000 1.000.000 147.675,00

p) Karitative Verwendung 
verfahrensbedingter
Mehreinnahmen aus Kirchensteuer 
auf Kapitalertragssteuer

0 0 0

q) sonstige Vorwegausgaben 1.101.500 981.400 727.500 622.589,57

Summe  Ziff. 5. 37.010.000 35.780.000 40.876.000 33.241.336,27

6. verteilbares Aufkommen der 
einheitlichen Kirchensteuer 
(Übertrag nach Seite 103)

-524.244.000 -522.818.000 -488.969.000 -497.536.221,46

II.1 Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuer
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Plan 2020
€

Plan 2019
€

Plan 2018
€

Ist 2017
€

6. verteilbares Aufkommen der 
einheitlichen Kirchensteuer 
(Übertrag von Seite 102)

-524.244.000 -522.818.000 -488.969.000 -497.536.221,46

7. Verteilung des unter
Textziffer 6 erwähnten 
Kirchensteueraufkommens
Diözese -262.122.000 -261.409.000 -244.484.500 -248.768.110,73

Kirchengemeinden -262.122.000 -261.409.000 -244.484.500 -248.768.110,73

8. Verteilung des unter
Textziffer 7 erwähnten 
Kirchengemeindeanteils am 
Kirchensteueraufkommen

8.1 Direkte Zuweisungen 
(Zuweisungsmasse) -180.500.000 -174.400.000 -168.500.000 -163.612.322,00

zusätzlich für:
- noch zu definierende Projekte, -2.500.000
- Neuregelung Zentralortezuschlag, -4.000.000 -4.000.000
- und Klimaschutzkonzept -4.500.000 -4.500.000

Zuführung (-) /Entnahme (+) RL 
Verteilungsmasse -2.349.100 -5.428.600 -9.973.700 -17.988.398,83

8.2 Ausgleichstock -67.800.000 -65.500.000 -63.300.000 -61.387.942,29

Zusätzlich für: 
Erhöhung Mindestausstattung 
(Sockelgarantie)

-1.070.000 -504.000

Zuführung (-) /Entnahme (+) RL 
Ausgleichstock -1.902.900 -4.576.400 -2.710.800 -5.779.447,61

II.1 Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuer
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1.  Bruttoaufkommen aus Kirchenlohn- und Kircheneinkommensteuer 

Das erwartete Bruttokirchensteueraufkommen wurde in Zusammenarbeit mit dem Finanz-
ausschuss des Diözesanrates veranschlagt. 

2. Verwaltungskostenvergütung 

Das Kirchensteuergesetz Baden-Württemberg bestimmt, dass dem Land Baden-Würt-
temberg der Kirchensteuereinzug durch die staatliche Steuerverwaltung angemessen zu 
vergüten ist. Die Vergütung beträgt 3% des Bruttokirchensteueraufkommens. 

3. Anderen (Erz-) Diözesen zustehende Kirchensteuer 

Haushaltsrechtlich sind dies keine Ausgaben, sondern Wenigereinnahmen. Eine höhere 
Verpflichtung als der Planansatz stellt daher keine überplanmäßige Ausgabe im Sinne von 
§_33 der Haushaltsordnung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart dar.  

Der Einzug der Kirchenlohnsteuer erfolgt dabei nach dem Betriebsstättenprinzip. Dies be-
deutet, dass der Arbeitgeber die Kirchenlohnsteuer seiner Arbeitnehmer an das für die Be-
triebsstätte zuständige Finanzamt abführt. Die Steuer steht jedoch nicht der (Erz-)Diözese 
zu, in deren Bereich die Betriebsstätte des Arbeitgebers ist, sondern derjenigen, in deren Be-
reich der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat (Wohnsitzprinzip). In der Konsequenz entstehen 
gegenseitige Ansprüche und Verpflichtungen der Diözesen in Deutschland, die zwischen den 
Diözesen ausgeglichen werden (Clearing-Verfahren). 

Die Abrechnung eines Clearingjahres kann erst zeitverzögert, nach Abschluss des staatli-
chen Veranlagungsverfahrens (nach 4 Jahren), erfolgen. Mit der Abrechnung eines Clea-
ringjahres ist jeweils auch die Anpassung der Vorauszahlungen für die nach dem abgerech-
neten Jahr liegenden Jahre verbunden. So wirken sich beispielsweise auf das Haushaltsjahr 
2019 neben der endgültigen Abrechnung des Jahres 2015 auch die Anpassungen der Vo-
rauszahlungen für die Jahre 2016 – 2019 aus. Dies kann zu erheblichen Schwankungen der 
Höhe der Clearingzahlungen führen mit entsprechender Auswirkung auf die Kirchensteuer-
anteile des Diözesanhaushalts bzw. der Kirchengemeinden.  

Um künftig einer überproportionalen Schwankungen der Clearingzahlungen zu begegnen, 
hat der Diözesanrat in seiner Sitzung am 02./03.03.2018 beschlossen, dass beginnend ab 
dem Haushalt 2019/2020 Planabweichungen beim Clearing durch Zuführungen zu bzw. 
durch Entnahmen aus den Clearingrücklagen ausgeglichen werden. Hierzu wurde der Clea-
ringrücklage des Diözesanhaushalts und der Clearingrücklage des Kirchensteueranteils der 
Kirchengemeinden der Charakter einer Rücklage gemäß § 16 Abs. 4 der Haushaltsordnung 
verliehen.

4. Nettokirchensteueraufkommen 

Nach Abzug der Verwaltungskostenvergütung und der anderen (Erz-)Diözesen zustehenden 
Kirchensteuer verbleibt das Nettokirchensteueraufkommen. Über diesen Betrag kann in der 
Diözese verfügt werden. 
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5. Vorwegausgaben 

Vor der Verteilung des Nettokirchensteueraufkommens auf die Diözese und Kirchenge-
meinden sind die Vorwegausgaben zu finanzieren (vgl. § 1 Abs. 2 Verteilungssatzung). 

a) Katholische Soldatenseelsorge 

Nach den bestehenden Rechtsgrundlagen sorgt die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land mit den notwendigen finanziellen Leistungen dafür, dass der Anspruch der Soldaten auf 
Seelsorge und ungestörte Religionsausübung erfüllt wird. Der Staat zahlt die Personalkosten 
der Militärgeistlichen und Pfarrhelfer sowie die Kosten für die Dienststellen.  

Ferner hat der Staat bestimmt, dass die Kirchensteuer von den katholischen Soldatinnen und 
Soldaten für die Seelsorge an ihnen und ihren Familien zu verwenden ist. Etwa 2/3 dieses 
Kirchensteueraufkommens erhält der Katholische Militärbischof über die Diözesen für die 
weitere Ausübung der Militärseelsorge (Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz).  

Die Katholische Soldatenseelsorge verwaltete diese Kirchensteuern seit 1965 in einer ge-
meinnützigen GmbH (Generalvikariat des Katholischen Militärbischofs). Durch Beschluss der 
Diözesanbischöfe in der Bundesrepublik Deutschland vom 23. April 1990 wurde sie dann als 
selbständige kirchliche Einrichtung – Anstalt öffentlichen Rechts - gegründet.  

Aufgabe der Katholischen Soldatenseelsorge ist die seelsorgliche und außerdienstliche Be-
treuung der katholischen Soldatinnen und Soldaten und ihrer Familien. Dazu gehören die 
Ermöglichung von Exerzitien, Werkwochen, religiösen Wochenendveranstaltungen, Wallfahr-
ten und Familienferien, die Unterstützung von Gremien der Mitverantwortung und Mitarbeit, 
z.B. der Mitarbeiterkreise und Seelsorgebezirksräte, Vorhaben des Laienapostolats und die 
Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (KAS). 

b) überdiözesaner Finanzausgleich / Strukturbeitrag 

Neuordnung des Finanzausgleichs ab dem Jahr 2011:  
Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands hat am 23.11.2009 die 
Neuordnung des Finanzausgleichs beschlossen, die Finanzausgleiche West und Ost / Son-
derumlage Ost nicht über das Jahr 2010 hinaus fortzuführen. Der bisherige Berechnungs-
modus für den Finanzausgleich West wurde mit Ablauf des Jahres 2010 außer Kraft gesetzt. 

Die Bistümer Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg erhalten ab dem Jahr 2011 ei-
nen Strukturbeitrag, dessen Beträge bis zum Jahr 2020 festgeschrieben sind, wobei eine 
Deckelung des Strukturbeitrags auf das höchste Pro-Kopf-Aufkommen eines Westbistums 
erfolgt.

Der Strukturbeitrag wird ab dem Jahr 2011 von zuletzt 57,6 Mio Euro bis zum Jahr 2020 li-
near um 30% auf 40 Mio Euro abgesenkt und betragsmäßig festgeschrieben. Er ist von den 
Westbistümern entsprechend der eigenen Finanzkraft aufzubringen. Die Zahlungen sind vor-
läufig und unterliegen der Rückrechnung nach durchgeführter Clearing-Auswertung. 

Der Finanzausgleich West entfällt ab dem Jahre 2011. Dafür erhalten die (Erz-)Bistümer Ber-
lin, Hamburg und Passau im Wege einer Übergangsregelung einen Ausgleichsanspruch 
(Gesamtsumme 15,1 Mio €), der sich bis zum Jahre 2020 ratierlich reduziert. Zusätzlich sind 
die drei (Erz-)Bistümer von den Zahlungen des Strukturbeitrages für die nächsten 10 Jahre 
freigestellt. 
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c) Umlage an den Verband der Diözesen Deutschlands 

Im Jahr 1968 haben sich die (Erz-)Diözesen in der Bundesrepublik Deutschland zu einem 
“Verband der Diözesen Deutschlands” (Körperschaft des öffentlichen Rechts) zu-
sammengeschlossen, um überdiözesane rechtliche und wirtschaftliche Aufgaben ge-
meinsam wahrnehmen zu können. Zu diesen Aufgaben gehören z.B. Mission und Ent-
wicklungshilfe, Medien, Ökumene, GEMA, theologische Fakultäten, Diaspora, katholische 
Verbände und Unterstützung der ostdeutschen (Erz-)Diözesen.  

Der Verband finanziert sich im Wesentlichen aus Umlagebeiträgen der Diözesen. Die Regel-
verbandsumlage für das Jahr 2018 wurde von der Vollversammlung des Verbands der Diö-
zesen Deutschlands auf 114,2 Mio € festgelegt. 

Neben der Regelverbandsumlage werden vom VDD auch Umlagen für überdiözesane Vor-
haben und Projekte erhoben.  

Betrifft Planansatz 2018: 
Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands hat am 16.02.2016 be-
schlossen, dass sich die katholische Kirche an dem geplanten Hilfesystem für ehemalige 
Heimkinder der Behindertenhilfe und Psychiatrie in Form der Stiftung „Anerkennung und 
Hilfe“ finanziell beteiligt. Nach den derzeitigen Schätzungen der Anzahl der Betroffenen 
wird von einem Gesamtvermögen der Stiftung von rd. 287 Millionen Euro ausgegangen. 
Hiervon trägt die katholische Kirche 28,2 Millionen Euro. Diese Summe verändert sich mit 
der tatsächlichen Anzahl der Antragsteller. 

Für die Sanierung und den Umbau der Hedwigskathedrale und des Bernhard-Lichtenberg-
Hauses in Berlin sowie weiterer Maßnahmen sind ebenfalls Mittel vorgesehen.  

Die von einer (Erz-)Diözese zu entrichtende Verbandsumlage berechnet sich anhand der je-
weiligen Finanzkraft. Hierzu wird das auf die jeweilige (Erz-)Diözese entfallenden Netto-
Kirchensteuer-Ist-Aufkommen abzüglich der Finanzausgleichsleistungen ins Verhältnis zum 
entsprechenden Gesamtkirchensteueraufkommen aller (Erz-)Diözesen in der Bundesrepub-
lik Deutschland gesetzt. Die Umlagebeiträge sind vorläufig und unterliegen der Rückrech-
nung nach durchgeführter Clearing-Auswertung. Der Anteil unserer Diözese an der Ver-
bandsumlage beträgt derzeit rd. 8,5%. 
   
Des Weiteren beinhaltet die Position die Aufstockung des sogenannten Peterspfennigs. Ge-
mäß der Empfehlung der Deutschen Bischofskonferenz wird ein Mindestbetrag von 10 Cent 
je KatholikIn pro Jahr für humanitäre und soziale Aufgaben, sowie für weitere Aktivitäten des 
Vatikans als Zahlung an diesen empfohlen. Soweit das Kollektenergebnis diesen Betrag 
nicht erreicht, wird dieser entsprechend aufgestockt (2017: rd. 102.000 €).  

Weitere Informationen zum Verband der Diözesen Deutschlands bzw. zum Haushalt des 
Verbandes finden Sie unter www.dbk.de bzw. unter www.dbk.de/zahlen-fakten/haushalt-des-
vdd/ 
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d) Mission und Entwicklungshilfe 

Hier sind die Mittel für die Mission und Entwicklungshilfe veranschlagt, die von der Diözese 
unmittelbar vergeben werden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat den Bischöfen ausdrück-
lich aufgetragen, „dass sie beim Gebrauch des kirchlichen Vermögens nicht nur die eigene 
Diözese berücksichtigen dürfen, sondern auch der anderen Teilkirchen zu gedenken haben”. 
Die Gelder werden eingesetzt zum Bau von Kirchen und Gemeindezentren, für Maßnahmen, 
die der Aus- und Weiterbildung pastoraler Dienste in Übersee dienen. Gefördert werden 
auch Einrichtungen des Gesundheitswesens, Kindergärten, Altenheime, Fahrzeuge, aber 
auch kleine Entwicklungsprojekte zur Sicherung von Grundbedürfnissen und anderes mehr. 
Die Projektarbeit wird im Kontakt mit den Fachstellen der anderen deutschen (Erz-) Diöze-
sen und der Bischöflichen Hilfswerke und Aktionen geleistet. 

e) Hilfe für die Kirchen Europas 

Die Mittel werden schwerpunktmäßig ausgegeben für den Bau, die Erweiterung und Instand-
setzung von Kirchen, Seminaren, Gemeindezentren und karitativen Einrichtungen. Bezüglich 
der ehemaligen Ostblockländer und der GUS-Staaten besteht eine enge Zusammenarbeit 
mit der Solidaritätsaktion Renovabis. 

f) Kirchensteuer-Erstattungen 

Ist die Steuerschuld eines Kirchensteuerzahlers ganz oder teilweise zu erlassen, wird der Er-
lassbetrag direkt von der Diözese an den Steuerpflichtigen überwiesen, wenn er beim Fi-
nanzamt weder einen Antrag auf Veranlagung zur Einkommensteuer gestellt hat noch zur 
Abgabe von Einkommensteuererklärungen verpflichtet ist. 

g) Personalkosten für die Pfarrhausfrauen 

Bis zum 01.10.2003 übernahm die Diözese wegen der Präsenzdienste einer Pfarrhausfrau in 
der Kirchengemeinde 50% bzw. 80% der Bruttopersonalkosten. Zum 01.10.2003 wurde der 
bisherige Beschäftigungsumfang der Pfarrhausfrau um die Hälfte reduziert. In gleichem Um-
fang wurde ein Dienstverhältnis zwischen der Pfarrhausfrau und der Diözese begründet. 

h) Zuschuss an das Zusatzversorgungswerk für die Pfarrhausfrauen 

An die vor dem 01. Januar 1976 angestellten Pfarrhausfrauen gewährt das Zusatzver-
sorgungswerk eine Zusatzrente. Pfarrhausfrauen, die nach dem 01. Januar 1976 angestellt 
worden sind, erhalten diese Rente von der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Ver-
sorgungsverbandes Baden-Württemberg. 

i) kirchliches Meldewesen und Statistik 

Hier sind die Ausgaben für Pflege- und Betriebskosten der Programme veranschlagt, die für 
das kirchliche Meldewesen und für die Pfarrämter zur Verfügung stehen. Weiterhin sind hier 
die Kosten enthalten, die für die Erstellung von Statistiken bzw. deren Verarbeitung aufge-
wendet werden müssen. Schließlich sind hier die Kosten für die Bereitstellung und den Onli-
nebezug der Meldedaten im Kirchlichen Rechenzentrum sowie für die Ausbildung und Be-
treuung im Zusammenhang mit dem kirchlichen Meldewesen veranschlagt. Schwerpunkte in 
den Jahren 2019 und 2020 sind die Optimierung von DaviP-online in den Pfarrbüros und die 
Einführung einer DaviP-Formularlösung. 
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j) Datenverarbeitung 

Veranschlagt sind hier die Kosten für die Betreuung im Bereich “Finanzwesen Kirchenge-
meinden”, die Software-Lizenzen, die Administration und die Personalkosten des Ansprech-
partners der Kirchenpflegen und Verwaltungszentren im Zusammenhang mit der Datenver-
arbeitung.  

k) Zusätzliches Personal in den Verwaltungszentren 

Entsprechend dem Beschluss des Diözesanrats vom 26.11.2016 werden auf Empfehlung ei-
nes externen Beratungsunternehmen 28,53 Stellen für Verwaltungszentren über Vorweg-
ausgaben finanziert. Die hierfür ursprünglich kalkulierten 2,06 Mio. € werden entsprechend 
dem Eckdatenbeschluss fortgeschrieben. Die Erstattung an die jeweiligen Verwaltungszen-
tren erfolgt nach den aktuellen Eckpersonenwerten. 

l) Stabsstelle Datenschutz 

Um die rechtskonforme Umsetzung der geltenden Vorschriften des Datenschutzes (KDG), 
sowie ein in der gesamten Diözese gleichmäßig hohes Datenschutzniveau gewährleisten zu 
können, wurde eine Stabsstelle Datenschutz im Bischöflichen Ordinariat eingerichtet. Sie ist 
aufgrund des „Bischöfliches Gesetz über die Einrichtung einer Stabsstelle Datenschutz im 
Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ die Stelle der betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten aller Einrichtungen im verfasst-kirchlichen Bereich. Dies sind die Diö-
zese, die Kirchengemeinden, die Kirchenstiftungen, die Gesamtkirchengemeinden, die De-
kanate, die Zweckverbände sowie Rechtspersonen und andere Einrichtungen der Kirchen-
gemeinden, Gesamtkirchengemeinden und Dekanate.

Für die Stabsstelle Datenschutz wurde die Kostenstelle 023100 im Budget 020010 Bischöfli-
ches Ordinariat eingerichtet. Aufgrund der umfassenden Zuständigkeit soll die Stabsstelle 
Datenschutz über die Vorwegausgaben finanziert werden. Die personelle Ausstattung be-
steht aus insgesamt 300 % Beschäftigungsumfang, davon 50% A 15, 50% A 13 und 200% 
A9-A12/EG11. Die bereits vorhanden Personalstellen der bislang kurialen Datenschutzbe-
auftragten (50% A 13) bzw. der im vergangenen Haushalt beantragten Stelle für die betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten in den Kirchengemeinden (5x 20% EG 11) wurden entspre-
chend auf diese Kostenstelle übertragen.  

m) diözesanes Intranet/Internet 

Mit der Umstellung auf die neue Zugangsplattform drsIntra 4.0 konnten drei bisher genutzte 
und veraltete Plattformen abgelöst werden. Die Ausweitung der neuen Zugangsplattform 
wurde durch eine Bandbreitenerhöhung beider Rechenzentren beim Internetzugang ergänzt. 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Kirchlichen Datenschutzgesetzes ergaben sich zusätzliche 
Anforderungen an die zur Verfügung gestellten IT-Lösungen: Mit dem Secure-Mailgateway 
wurde eine Mailplattform zur datenschutz-konformen Mailkommunikation aufgebaut.  

Die Pfarreiverwaltung drsCustos wurde funktional ausgebaut. Damit wird eine datenschutz-
konforme Plattform für die Arbeit im Pfarrbüro angeboten, auf die auch von Ehrenamtlichen 
zugegriffen werden kann. Für das pastorale Personal wurde eine Ausstattungsinitiative ge-
startet, bei der diesem Personenkreis ein umfassendes Lösungsportfolio für eine daten-
schutz-konforme Nutzung der IT-Technik lokal und mobil bereitgestellt wird.  

Die zunehmende Nutzung der gesicherten Kommunikationsmöglichkeiten durch Ehrenamtli-
che und der überdurchschnittliche Nutzerzuwachs im Intranet durch das neue Datenschutz-
recht, hat die beschränkten Servicekapazitäten der IT-Abteilung an seine Grenzen gebracht. 
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Es gilt hier durch Integration von externen Servicedienstleistern wieder eine umfassende Be-
treuung sicher zu stellen und dabei besser auf schwankende Nutzerzahlen reagieren zu 
können. 

� Erläuterungen zu Teilbudget B020030 

n) DiAG-MAV, Bistums-KODA, Kirchliches Arbeitsgericht 

� Erläuterungen zu den Teilbudgets B020020, B190010 

o) IN-Konzept - Wir helfen Ihnen helfen 

IN-Konzept fördert inspirierende, integrierende, innovative, sozial engagierte Initiativen mit 
bis zu 1.000 Euro im Jahr – vorausgesetzt, sie werden von ehrenamtlich tätigen katholischen 
Christen aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart mitgetragen und sie verbinden unterschiedli-
che Kooperationspartner in einem gemeinsamen Engagement. 

Weitere Informationen finden Sie unter http://inkonzept.drs.de.

p) Karitative Verwendung von verfahrensbedingten Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer auf 
Kapitalertragsteuer *

  Plan 
2020 

Plan
2019 

Plan
2018 

Ist  
2017 

Karitative Verwendung von verfahrensbedingten Mehrein-
nahmen aus der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer  

Die durch die Einführung des geänderten Verfahrens zur Er-
hebung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge erzielten Mehr-
einnahmen sollen auf Initiative des Bischofs im karitativen 
Bereich eingesetzt werden (Statement des Bischofs vom Au-
gust 2014). 

Die jeweiligen Mittel sind durch die Definition der Vorgehens-
weise als Grundsatzbeschluss des Diözesanrats vorgesehen. 
Da eine Prognose nicht möglich ist, wird kein Planbetrag aus-
gewiesen, zumal karitative Ausgaben hauptsächlich in betref-
fenden Budgets und Haushaltsstellen verankert sind. 

* *
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q) sonstige Vorwegausgaben 

Die sonstigen Vorwegausgaben beinhalten folgende Ansätze: Plan Plan Plan Ist 

2020 2019 2018 2017 
Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht 
- Kosten für die Rechtssammlung 35.000 35.000 36.100 0,00

Standortentwicklungssystem (SES) 
Das (SES) erfasst die Gebäude und Liegenschaften der Kirchen-
gemeinden und der Diözese und verbindet diese mit geographi-
schen Karten, Bauplänen, Daten zur Nutzung und zur Energiesi-
tuation der Gebäude, Bauschauprotokollen und anderen relevan-
ten Daten. Das SES wird über das diözesane Intranet den Nut-
zern in Verwaltungszentren, Verwaltungsaktuariaten oder Ge-
samtkirchenpflegen zur Verfügung gestellt, die dezentral Daten 
einpflegen können und einen aktuellen Überblick über ihre Ge-
bäude und Liegenschaften vor Ort erhalten. Es bietet eine um-
fangreiche und aktuelle Datenbasis für die Weiterentwicklung von 
kirchlichen Standorten in der Diözese. Dies ist eine Aufgabe für 
die kommenden Jahrzehnte in Zusammenarbeit der Zuständigen 
vor Ort und dem Bischöflichem Ordinariat als Aufsichtsbehörde.
Für die laufende Weiterbetreuung des SES in der Linie sind ab 
2012 dauerhaft Mittel erforderlich. 

153.300 148.100 143.100 134.221,60

Projekt „Profilierung und Weiterentwicklung der katholischen So-
zialstationen in der Diözese“ (2011 – 2013). 
Das Projekt wurde in 2017 abgerechnet. Bei dem Betrag i.H.v. 
99.375 € handelt es sich um den Rückfluss nicht benötigter Mittel. 

    -99.375,00

Archivare für die Pfarrarchive 
Zur Sicherung und Betreuung der Pfarrarchive werden ab dem 
Jahr 2011 zwei Personalstellen aus den Vorwegausgaben finan-
ziert. 
(Das Ist-Ergebnis 2017 beinhaltet noch eine Teilabrechnung das 
Jahr 2016 betreffend.)

179.200 173.100 167.200 217.742,97

Pauschalzuschuss an den Berufsverband der Pfarramtssekretä-
rinnen / Pfarramtssekretäre der Diözese Rottenburg-Stuttgart 7.800 7.500 7.200 7.000,00

Psychologische Beratungsstellen (PFL) 
Mit der verbindlichen Rahmenvorgabe von Bischof Dr. Gebhard 
Fürst, die Erziehungsberatungsstellen des Diözesan-
Caritasverbandes und der PFL zusammenzuführen, wurde ab 
dem Haushaltsjahr 2009 die bisher von den Dekanaten getrage-
nen Sachkosten für die PFL-Stellen den Vorwegausgaben zuge-
ordnet. Gemeinsam mit der bisher aus den Gemeinsamen Auf-
wendungen finanzierten Sekretärinnenpauschale ergab sich ein 
Betrag von  301.200 Euro, der ab dem Jahr 2011 entsprechend 
dem Eckdatenbeschluss dynamisiert wird. 
Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Teilbudget B100050 
verwiesen.

400.500 387.000 373.900 363.000,00
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Plan Plan Plan Ist 
2020 2019 2018 2017 

Präventionsfortbildungen 2018 - 2023 
Die Fortbildung der Mitarbeitenden über sexuellen Missbrauch 
und Möglichkeiten der Prävention ist ein wesentlicher Baustein 
eines institutionellen Schutzkonzepts, wie es auch die Präven-
tionsordnung vorsieht. Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende 
sollen immer besser befähigt werden, die ihnen anvertrauten Kin-
der, Jugendlichen und Erwachsenen Schutzbefohlenen zu stär-
ken, zielgerichtet schützende Rahmenbedingungen herzustellen 
sowie Opfern sexueller Übergriffe angemessene Hilfestellung zu 
leisten. Da es sich beim Schutzauftrag für Anvertraute um ein 
wesentliches Qualitätsmerkmal kirchlicher Arbeit handelt, sind 
solche Fortbildungen nachhaltig zu verankern. 

325.000 230.000   

Sonstiges 700 700 0 0,00

Summe 1.101.500 981.400 727.500 622.589,57

Allgemeine Hinweise zu Ziff. 5 - Vorwegausgaben,  

Buchstabe: 

d) Mission und Entwicklungshilfe Diese Mittel fließen jeweils als Pauschale in einzelne Bud-
gets des Diözesanhaushalts. 
Um die Anreizwirkung zur wirtschaftlichen Mittelverwendung 
zu erhöhen, werden die bei den Vorwegausgaben veran-
schlagten Mittel in der jeweiligen Höhe den einzelnen Bud-
gets zugerechnet.  
Über- und Unterschreitungen der Planansätze ziehen keine 
Veränderungen bei den Vorwegausgaben nach sich.  

e) Hilfe für die Kirchen Europas 

n) DiAG-MAV, Bistums-KODA, 
Kirchliches Arbeitsgericht 

q)  
Psychologische Familien- und 
Lebensberatung (PFL) 
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6. verteilbares Aufkommen der einheitlichen Kirchensteuer 

Verteilbares Aufkommen ist das Aufkommen der einheitlichen Kirchensteuer, vermindert um 
die zusammen mit dem Diözesanhaushaltsplan beschlossenen Vorwegausgaben. (vgl. § 1 
Abs. 2 der Verteilungssatzung).  “Einheitlich” besagt, dass es sich um die Kirchensteuer der 
Kirchengemeinden (Ortskirchensteuer) und der Diözese (Diözesankirchensteuer) handelt, 
die mit der gleichen Bemessungsgrundlage und mit dem gleichen Hebesatz erhoben wird 
(vgl. § 1 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 der Kirchensteuerordnung).  

7. Verteilung des unter Textziffer 6 erwähnten Kirchensteueraufkommens 

Der Diözese und den Kirchengemeinden steht das verteilbare Aufkommen je zur Hälfte zu. 

8. Verteilung des unter Textziffer 7 erwähnten Kirchengemeindeanteils am Kirchen-
steueraufkommen

Vom Anteil der Kirchengemeinden am verteilbaren Aufkommen entfallen auf die Direkten 
Zuweisungen an die Kirchengemeinden 73% und auf den Ausgleichstock 27%. Der Aus-
zahlungsbetrag für die Direkten Zuweisungen wird vom Diözesanrat festgestellt (Zuwei-
sungsmasse). Der Ausgleichstock trägt den anteiligen Verwaltungskostenbeitrag für seine 
Geschäftsführung durch das Bischöfliche Ordinariat, Aufwendungen für gemeinsame Auf-
gaben der Kirchengemeinden (Gemeinsame Aufwendungen), Zuweisungen an Gesamtkir-
chengemeinden und Kirchengemeinden in Ober- und Mittelzentren (Zentralortezuschlag), 
Zuweisungen an Kirchengemeinden in Stadtkreisen (Stadtkreiszuschlag), Zuweisungen an 
Kirchengemeinden mit zu geringer Steuerkraft zur Aufstockung ihrer Direktzuweisungen auf 
eine Mindestzuweisung (Sockelgarantie) und Sonderzuweisungen an Kirchengemeinden mit 
außerordentlichen Belastungen (Investitionsvorhaben, Schuldendienst und Haushaltsaus-
gleich).  
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Plan 2020
€

Plan 2019
€

Plan 2018
€

Ist 2017
€

1. Pfarrbesoldungsbeitrag
(B090020 - 140000, 149000, 180000; 
 B050020 - 113000;
 B900 - 660000) 6.613.600 6.299.100 5.697.300 5.324.775

2. 25% Anteil an den Personalkosten 
für die Katecheten, Religionslehrer, 
Gemeindereferenten und 
Pastoralreferenten in der 
Gemeindepastoral sowie weiteres 
past. Personal
(B050030 - 115000, 116000; 
 B090020 - 140000, 149000, 180000;
 B140010 - 310000) 16.216.700 15.344.700 15.703.900 14.418.958

3. a) Versicherungsprämien bzw. Anteil 
daran
(B020010 - 000100) 1.378.900 1.338.700 1.299.700 1.173.098

b) Dezentrale Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit 361.600 351.100 340.900 167.214

4. a) Dekanatsfinanzierung (neu) 450.000 450.000 0 0

b) Anteil an den Personalkosten für die 
Sekretärinnen der Geschäftsstellen 
der Dekanate u. a.

(B090010 - 080000; 
 B070010 - 220000: 
 B160030 - 242000; 
 B160020 - 363000) entfällt ab DHH 2019/2020 541.000 525.200

5. Nicht umgelegte Kosten der 
Verwaltungsaktuariate/-zentren
(B180010 - 060000) 208.300 202.200 196.300 66.716

6. Anteil der Kirchengemeinden an der 
Telefonseelsorge 260.300 251.500 243.000 234.900

7. Sammelbeitrag an den 
Cäcilienverband der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart 29.600 28.600 27.600 116.800

8. Sammelbeitrag an den Mesnerverband 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart

23.800 23.000 22.200 17.000

9. verschiedene weitere Kosten
Blitzschutz, Energiedatenauswertung, 
Orga-Handbuch VZ, u.a. 157.600 153.000 148.500 161.006

25.700.400 24.441.900 24.220.400 22.205.665

II.1 Gemeinsame Aufwendungen der Kirchengemeinden
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1. Pfarrbesoldungsbeitrag 
Beitrag der Kirchengemeinden zu den Personalkosten für die Priester in der Gemeinde-
seelsorge und für die Priester im Ruhestand. Vor der Festsetzung des 25%-
Personalkostenanteils wird die Allgemeine Staatsleistung abgesetzt (siehe Planansatz 
beim Budgetkreis 090 HA V Pastorales Personal/Teilbudget B090020; Pastorales Perso-
nal in den Seelsorgeeinheiten). 

2. 25 % Anteil an den Personalkosten für Pastorales Personal* 
Die Kirchengemeinden beteiligen sich an den Personalkosten für die Religionslehrer, Ge-
meindereferenten und Pastoralreferenten in der Gemeindepastoral; des Weiteren an den 
Personalkosten für das Pastorale Personal der Gemeinden für Katholiken anderer Mut-
tersprache 

3. Versicherungsbeiträge / Arbeitssicherheit 
a) Dieser Ansatz enthält den Versicherungsbeitrag der Kirchengemeinden und Kirchenstif-

tungen an die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft sowie den anteiligen Versicherungs-
beitrag für die Sammelversicherung (Haftpflicht, Unfall, Einbruch/Diebstahl und Leitungs-
wasser). Der Anteil der Diözese für die Sammelversicherungen wird über die Haushalts-
stelle B904800 „Diözesane Gemeinkosten“ finanziert. 

b) Die Diözese und die Kirchengemeinden sind rechtlich verpflichtet, für die Sicherheit ihrer 
Mitarbeiter an deren Arbeitsplatz zu sorgen. In der Vergangenheit wurden vier hauptamt-
liche Mesner bzw. Hausmeister von ihrer Kirchengemeinde zu 20 % ihrer Arbeitszeit für 
diese Tätigkeit freigestellt. Diese Art der Aufgabenerledigung soll künftig durch hauptamt-
liche Kräfte erfolgen. Künftig sind vom Anteil der Kirchengemeinden 3,7-Stellen Sicher-
heitsingenieur einschließlich Leitung Sachgebiet und 0,2-Stelle für Sekretariat zu finan-
zieren. 

4. Zuschuss zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Dekanate   
Zur finanziellen Stärkung der 25 Dekanate erhalten diese pro Dekanat einen jährlichen 
Zuschuss von 18.000 €, insgesamt 450.000 €, zu ihren Aufwendungen für die Geschäfts-
führung ab dem Haushaltsjahr 2019. 

Nachrichtlich: Als Kompensation verzichtet die Diözese ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 
den bisherigen Zuschuss in Höhe von 541.000 € der Kirchengemeinden zu den Personal-
kosten für die Sekretärinnen der Geschäftsstellen der Dekanate. 

5. Kosten der Verwaltungszentren/-aktuariate 
Der Planansatz enthält folgende Positionen: 
- Zuschüsse zu strukturbedingten Personalkosten bei der Bildung/Veränderung von Ver-

waltungszentren, 
- Bezuschussung von Personalkosten in Verwaltungszentren bei Krankheitsfällen und 

für a. o. Vertretungen, 
- Aufwendungen für Umsetzung QM in VZ (Budgets für Sprengel, Arbeit der Qualitätszir-

kel u. a.), 
- Kosten für Tagungen der Leiterinnen und Leiter der Kath. Verwaltungszentren und des 

Koordinierungsausschusses u. a. 
- Fortbildungsmaßnahmen 
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6. Anteil der Kirchengemeinden an der Telefonseelsorge 
Die Telefonseelsorge bietet allen Menschen in Notlagen zuverlässig und rund um die Uhr 
ein qualifiziertes Seelsorge- und Beratungsangebot. Träger der Telefonseelsorge in unse-
rer Diözese sind „Ruf und Rat“ in Stuttgart und vier ökumenische Telefonseelsorgen in 
Heilbronn, Ravensburg, Tübingen und Ulm. In den Bereichen der Regierungsbezirke 
Karlsruhe und Freiburg (Dekanate Rottweil, Tuttlingen-Spaichingen, Calw, Freudenstadt 
und Mühlacker) erfolgt die Betreuung durch die in ökumenischer-„badischer“ Trägerschaft 
stehenden Telefonseelsorgestellen in Karlsruhe und Pforzheim.  

Der anfallende Aufwand wird zu 60 % von der Diözese und zu 40 % aus den Gemeinsa-
men Aufwendungen des Ausgleichstocks (örtlicher Trägeranteil - früher nur von den Be-
legenheitsdekanaten getragen) finanziert. 

Seit dem Haushaltsplan 2009/10 werden zusätzlich die anteiligen Personalkosten der im 
Bereich der Erzdiözese Freiburg / Landeskirche Baden liegenden Telefonseelsorgestellen 
berücksichtigt, soweit Teile unserer Diözese mit betreut werden. 

7. Sammelbeitrag an den Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Der Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist der Zusammenschluss aller De-
kanats-Cäcilienverbände und damit aller Kirchenchöre der Diözese. Weitere Mitglieder 
sind der Diözesanverband der “Pueri Cantores“ sowie einige andere kirchenmusikalisch 
tätige Gruppen der Diözese. Aufgabe des Verbandes ist die Pflege und Förderung der 
Kirchenmusik.

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums erhält der Cäcilienverband der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart – neben dem regulären Sammelbeitrag – einen Sonderzuschuss in Höhe 
von insgesamt 90.000 € aus den Gemeinsamen Aufwendungen der Kirchengemeinden. 
Der Zuschuss beinhaltet eine Beteiligung des Cäcilienverbandes an den Kosten des Diö-
zesankirchenmusiktages in Höhe von 26.000 €, die Finanzierung des Festaktes in Höhe 
von 19.000 € sowie die Bezuschussung der Romfahrt in Höhe von 45.000 €. 

8. Sammelbeitrag an den Mesnerverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Der Mesnerverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist der Berufsverband für alle 
haupt- und nebenamtlichen Mesner der Diözese. Er nimmt ihre Standesinteressen in der 
Kirche und in der Öffentlichkeit wahr. 

9. Verschiedene weitere Kosten 
Veranschlagt sind hier u. a. die Kosten, für die 
- Prüfung der Blitzschutzanlagen bei den Kirchengemeinden, 
- Personal- und Sachkostenersatz für 0,75 Sachbearbeiterstelle in der Abteilung Kir-

chengemeinden/RPA
� Aktualisierung Orga-Handbuch QM in VZ, 
� Energiedatenerfassung/-controlling für Kirchengemeinden, 
� Pflege Standortentwicklungssystem (SES) innerhalb der Abteilung Kirchengemein-

den/RPA. 
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Der Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Diözesansteuervertretung) hat am 
30.November/1.Dezember 2018 folgenden Haushalts- und Steuerbeschluss gefasst: 

I. HAUSHALTSBESCHLUSS

§ 1 1.1. Diözesanhaushalt 2019 

Der Diözesanhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird festgesetzt 

im ordentlichen Haushalt 
in den Einnahmen auf 402.708.900 € 
in den Ausgaben auf 402.708.900 € 

1.2. Diözesanhaushalt 2020 

Der Diözesanhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt 

im ordentlichen Haushalt 
in den Einnahmen auf 402.540.600 € 
in den Ausgaben auf 402.540.600 € 

§ 2 Die Vorwegausgaben werden festgesetzt  

für das Haushaltsjahr 2019 auf    35.780.000 € 
für das Haushaltsjahr 2020 auf  37.010.000 € 

§ 3  Die Gemeinsamen Aufwendungen der  Kirchengemeinden werden festgesetzt  

für das Haushaltsjahr 2019 auf   24.441.900 € 
für das Haushaltsjahr 2020 auf   25.700.400 € 

§ 4 Gegenseitig deckungsfähig sind 

a) bei den Vorwegausgaben  
1. die Planansätze a) bis c) untereinander  
2. die Planansätze d) und e) untereinander  
3. die Planansätze g) und h) untereinander 

b) die Planansätze für Personalausgaben 

c) die Planansätze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an dem durch 
die Diözese zu unterhaltenden Gebäudebestand (ohne die beiden Studentenwohnheime 
der Haushaltsstelle 449000) – Anlage 3, S. 2331 f, Ziffer1. 
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§ 5 Übertragbar sind die Planansätze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
an dem durch die Diözese zu unterhaltenden Gebäudebestand, für Zuschüsse zu 
Verwaltung und Betrieb und die Ausgaben gem. § 17 Satz 2 der Haushaltsordnung für die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie die „Anderen (Erz-) Diözesen zustehende 
Kirchensteuer”, bei den Vorwegausgaben die in § 4 als deckungsfähig bestimmten 
Planansätze sowie die Planansätze für „Kirchliches Meldewesen und Statistik“, 
„Datenverarbeitung” und „Diözesanes Intranet/Internet“. 

§ 6 Ausnahmen von Vorschriften der Haushaltsordnung für die Diözese Rottenburg-
Stuttgart (HO)

Mit Einführung der neuen Form der Haushaltswirtschaft, insbesondere des dezentralen 
Haushaltsvollzugs (Budgetierung), werden Ausnahmen von Regelungen der 
Haushaltsordnung zugelassen. Dies betrifft insbesondere Ausnahmen von den Vorschriften 
in § 17 HO (Übertragbarkeit), § 18 HO (Deckungsfähigkeit) und § 40 HO (Sachliche und 
zeitliche Bindung). Sämtliche Ausnahmen gelten nur für die als Budgetkreise bezeichneten 
Bereiche und unter der Maßgabe der für deren Haushaltswirtschaft festgelegten 
Regelungen (S. 151 ff). 

§ 7 Unterschreitet der Kirchensteuereingang den jeweiligen Planansatz eines Haushaltsjahres, 
so ist das Bischöfliche Ordinariat ermächtigt, bis zur jeweiligen Planunterschreitung, 
maximal jedoch bis zu 5% des jeweiligen Planansatzes, eine Kompensation über die 
Allgemeine Rücklage vorzunehmen (Verminderung einer vorgesehenen Zuführung zur 
Allgemeinen Rücklage bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage). 
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II. STEUERBESCHLUSS 
 

(Stimmberechtigung gem. § 6 Abs. 1 Kirchensteuerordnung 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart) 

 
 
Der Steuersatz für die einheitliche Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen- / Lohn- / 
Kapitalertragsteuer wird für das Kalenderjahr 2019 und 2020 auf 8% der Bemessungsgrundlage 
festgesetzt. 
 
Der Hebesatz nach Satz 1 gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer sowie der 
Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sachprämien nach § 37a Einkommensteuergesetz 
(EStG) sowie auf Sachzuwendungen nach § 37b EStG. Bei Anwendung der 
Vereinfachungsregelung beträgt der ermäßigte Steuersatz nach Nr. 1 i.V.m. Nr. 3 des Erlasses 
des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 8. August 2016 - 3 - S 244.4/27 - (BStBl I 
S. 773) 5,5 % der pauschalen Lohnsteuer und pauschalen Einkommensteuer. 
   
 
 
Zu den vorstehend aufgeführten Beschlüssen sowie den weiteren im Zusammenhang damit 
gefassten Beschlüssen des Diözesanrats (vgl. Niederschrift vom Dezember 2018) erteile ich 
hiermit meine Zustimmung. 

 
 
 
Rottenburg am Neckar, den 28. Februar 2019 
 
 
gez. 
Dr. Gebhard Fürst 
Bischof 
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Regelungen zur Budgetierung in der Diözese Rottenburg–Stuttgart 
ab dem Jahr 2017 

- Ausführungsbestimmungen zu § 6 des Haushaltsbeschlusses - 
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1.  Geltungsbereich und Geltungsdauer 

Die folgenden Regelungen beziehen sich auf den Budgethaushalt der Diözese Rottenburg-Stuttgart in 
den Jahren 2017 und 2018 gemäß des Diözesanratsbeschlusses vom 25.11.2016/26.11.2016 und 
gelten ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Haushaltsbeschlusses (vgl. § 26 Haushaltsordnung) 
zunächst für den Doppelhaushalt 2017/2018 bis zum 31.12.2018. Diese Regelungen ergänzen die 
Haushaltsordnung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart in der Fassung vom 11.11.1992 bzw. in einer 
Nachfolgefassung im Hinblick zunächst auf den Budget-Haushalt 2017/2018. Sofern für die Jahre ab 
2019 keine Änderung dieser Regelungen in Kraft gesetzt wird, gelten diese Regelungen analog auch 
für die Folgezeit. 

2. Grundsätze der Budgetierung 

Unter Budgetierung  wird ein Verfahren verstanden, in dem die finanzielle und wirtschaftliche 
Verantwortung auf diejenige Organisationseinheit übertragen wird, die in der Praxis für die 
Aufgabenerfüllung zuständig ist und die übertragenen Aufgaben leistet (dezentrale Zusammenführung 
von Fach- und Ressourcenverantwortung).   

Für die Budgetierung muss ein Budget   
� wertmäßig präzise definiert sein, 
� den zu leistenden Aufgaben oder zu erreichenden Zielen zugeordnet  sein, 
� auf einen konkreten Zeitraum bezogen sein, 
� im Rahmen des Berichtswesens und der Rechnungslegung überprüft werden können. 

Zur Durchführung der Budgetierung sind die Befugnisse und Pflichten des Budgetverantwortlichen 
eindeutig und verbindlich zu regeln ( z. B. Zuständigkeiten, Bewirtschaftungs- und 
Zeichnungsbefugnisse). 

3.  Verfahren zur Erstellung des Budget-Haushaltes

Auf Grundlage der pastoralen Prioritäten der Diözese und des Dekretes „ Heute für morgen das 
Nötige tun“ (Strategien, Posterioritätenfelder und Reduzierungsvorgaben 2004 – 2010) vom 
25.11.2004 erarbeitet das Bischöfliche Ordinariat „strategische Ziele“ der Diözese für wesentliche 
Aufgabenfelder. Diese „strategischen Ziele“ sind mittelfristig zu formulieren (Blickfeld: die nächsten 
drei bis fünf Jahre).Der Diözesanpriesterrat und der Diözesanrat in seiner Funktion als Pastoralrat 
beraten die „strategischen Ziele“ der Diözese und geben dem Bischof ihr Votum dazu ab. Der Bischof 
legt dann die „strategischen Ziele“ der Diözese für die nächsten Jahre fest. Sie dienen als pastoraler 
Orientierungsrahmen für die Erarbeitung des nächsten Budgethaushaltes und für die Erarbeitung der 
hauptabteilungsspezifischen Ziele (siehe hierzu Anlage: „Verfahren und Zuständigkeiten für die 
Erstellung und Bewirtschaftung des Budgethaushaltes“). 

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahmen bereitet der Haushaltsreferent  den 
Eckdatenbeschluss zum Budgethaushalt vor. Der Finanzausschuss des Diözesanrates berät gemäß 
Haushaltsordnung §§ 23, 24 die Eckdaten für den kommenden Haushalt vor. Hierzu gehört die 
Festlegung des Gesamtvolumens des Haushaltes, des Gesamtvolumens aller Budgetkreise, das 
Investitionsvolumen und  das Volumen der nicht-budgetierten Haushaltsmittel.  
Auf Grundlage dieses Eckdatenbeschlusses erarbeitet das Bischöfliche Ordinariat in Abstimmung mit 
dem Finanzausschuss des Diözesanrates den Entwurf des Budgethaushaltes. 

Die Hauptabteilungen erstellen dazu Ihre Planentwürfe für den Haushalt. Hierbei ist folgende Vorgabe 
zu beachten: 

(A) Regelvorgabe: Die geplante Budgethöhe einer Hauptabteilung darf die um die 
beschlossenen Konsolidierungsbeiträge reduzierte und gemäß Eckdatenbeschluss 
angepasste Budgethöhe der Vorperiode grundsätzlich nicht überschreiten.  
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Sofern eine Hauptabteilung beim Haushaltsreferenten die Erhöhung ihres Budgets beantragt, kann 
diesem Antrag nur unter Maßgabe folgender Vorgabe entsprochen werden. 

(B) Begleitvorgabe: Durch Erhöhungen einzelner Budgets darf sich die um die beschlossenen 
Konsolidierungsbeiträge reduzierte und gemäß Eckdatenbeschluss angepasste Gesamthöhe 
der Vorperiode aller Budgets nicht erhöhen.  

Der Haushaltsreferent wird im Rahmen der Haushaltsplanbesprechungen den Generalvikar und die 
BO-Sitzung über die gewünschten Budgeterhöhungen und die zu deren Finanzierung 
vorgeschlagenen Kompensationsmöglichkeiten informieren.  

Der Finanzausschuss berät den Entwurf des Haushaltes soweit vor, dass er dem Diözesanrat zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden kann (vgl. § 6 Kirchensteuerordnung vom 1.1.1973). Der 
Diözesanrat berät und beschließt in seiner Funktion als Kirchensteuervertretung den Haushalt und 
fasst den Haushalts- und Kirchensteuerbeschluss. 

4. Regelung der Zuständigkeiten zwischen Diözesanrat und Bischöflichem Ordinariat 

Die geltenden Rechtsgrundlagen, insbesondere die Kirchensteuerordnung, die Verteilungssatzung 
sowie die Satzungen und Ordnungen für den Diözesanpriesterrat und den Diözesanrat  bleiben auch 
nach Einführung des Budgethaushaltes unverändert in Kraft.  Sie bleiben die Grundlage für  die 
Zuständigkeiten, die nachfolgend für den Budgethaushalt festgelegt werden. 
Die Haushaltsordnung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart in der Fassung vom 11. November 1992 
bzw. in einer Nachfolgefassung gilt weiterhin. Für die Durchführung der Budgethaushalte werden im 
Haushaltsbeschluss zu diesen Diözesanhaushalten die erforderlichen Ausnahmen von den 
Vorschriften der Haushaltsordnung bestimmt. Für die Erstellung und Bewirtschaftung des 
Budgethaushaltes gelten die in  der Anlage: „Verfahren und Zuständigkeiten für die Erstellung und 
Bewirtschaftung des Budgethaushaltes“ dargelegten Zuständigkeiten.  

5. Funktionen im Bischöflichen Ordinariat 

5.1.  Bewirtschaftung durch die budgetierte Hauptabteilung  
Die Verantwortung für Planung, Bewirtschaftung und Kontrolle seines Budgets obliegt dem jeweils  
zuständigen Hauptabteilungsleiter. Dazu kann der Generalvikar bzw. der Haushaltsreferent 
Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnisse für alle Erträge und Aufwendungen innerhalb des 
Budgets auf den zuständigen Hauptabteilungsleiter übertragen (siehe § 50 und § 51 der 
Haushaltsordnung). Der Hauptabteilungsleiter kann im Rahmen des geltenden Rechtes mit 
Zustimmung des Generalvikars innerhalb seiner Hauptabteilung  Bewirtschaftungs- und 
Anordnungsbefugnisse weiter delegieren. Wo dies sinnvoll und effizient ist, wird die Anordnung durch 
Querschnittsabteilungen geleistet, z.B. Anweisung der Gehaltszahlungen oder der Reisekosten durch 
die Zentralen Gehaltsabrechnungsstelle.  

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen 
Überschreitung des Budgetansatzes führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen 
einzuleiten. Lässt sich eine Überschreitung des Budgetansatzes trotz Gegenmaßnahmen (z. B. 
Einsparmöglichkeiten) nicht ausschließen, ist der Haushaltsreferent unverzüglich zu informieren.   
Für die Bewirtschaftung von Budgets gelten neben diesen „Regelungen zur Budgetierung in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart ab dem Jahr 2017“  grundsätzlich die Regelungen der 
Haushaltsordnung (HO) der Diözese Rottenburg-Stuttgart, insbesondere die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und der nachhaltigen Erfüllung der diözesanen Aufgaben (§ 5 der 
HO). Für die Bewirtschaftung eines Budgets sind die im Budgethaushalt definierten Aufgaben und 
Ziele maßgeblich. Die Mittel eines Budgetkreises dürfen nur für diejenigen Aufgaben und Ziele 
verwendet werden, die für die Teilbudgets innerhalb dieses Budgetkreises gelten. Erst wenn diese 
Aufgaben erfüllt und die vereinbarten Ziele erreicht sind bzw. absehbar ist, dass die Aufgaben erfüllt 
und die Ziele erreicht werden, stehen freie Mittel für neue Projekte oder für die Übertragung in spätere 
Haushaltsjahre zur Verfügung.   

Wenn im Folgenden von den Hauptabteilungsleitern in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche die 
Rede ist, so gilt dies analog für den Generalvikar in seiner Funktion als Leiter des Bischöflichen 
Ordinariates sowie für den Domdekan als Verantwortlichen für Domgottesdienst und Konkathedrale. 
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5.2. Funktion des Haushaltsreferenten  
Die Funktion des Haushaltsreferenten gegenüber dem Diözesanrat verändert sich durch die 
Budgetierung nicht, es ergeben sich durch die Budgetierung lediglich Umstellungen gegenüber dem 
seitherigen Verfahren zur Erstellung des Haushaltes (siehe Kap. 3. und 4.).  Der Haushaltsreferent 
trägt die Gesamtverantwortung für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfes und der 
Jahresrechnung. Falls es die Haushaltssituation verlangt, kann der Haushaltsreferent Maßnahmen zur 
Konsolidierung des Haushaltes einleiten oder ergreifen. 

6. Gliederung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan enthält folgende Gliederung: 
� Vorbericht zum Haushaltsplan 
� Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuer 
� Haushalts- und Steuerbeschluss 
� Darstellung des Gesamtplans 
� Budgetkreise der einzelnen Hauptabteilungen, untergliedert nach Teilbudgets 
� Nicht budgetierte Mittel 
� Zusammenfassende Darstellungen (z.B. Zusammenfassung des Stellenplans, 

Sammelnachweise) 
� Außerordentlicher Haushaltsplan (bei Bedarf) 

§ 9 der Haushaltsordnung wird dahingehend interpretiert, dass unter den Einzelplänen die 
Budgetkreise und Teilbudgets verstanden werden. Der Stellenplan (vgl. § 9 und § 11 der HO) wird 
nach den Teilbudgets dargestellt. 

7. Bildung und Bewirtschaftung von Budgets 

7.1.  Fachbudget, Budgetkreise und Teilbudgets 
Das Budget einer Hauptabteilung, das ihr zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung 
gestellt wird, wird als Fachbudget  bezeichnet.  Das Fachbudget bezieht sich auf den 
Zuständigkeitsbereich einer Hauptabteilung und ist an die von ihr zu leistenden Aufgaben gebunden. 
Das Fachbudget einer Hauptabteilung besteht aus einem oder mehreren Budgetkreisen. Ein 
Budgetkreis wiederum setzt sich aus einem oder mehreren Teilbudgets zusammen. Für den 
Budgethaushalt  gilt der Grundsatz, dass die Mittel eindeutig nach Zuständigkeiten zugeordnet sind, 
d.h. für einen Budgetkreis und für ein Teilbudget  kann jeweils nur eine Hauptabteilung zuständig sein.  

Ein Budgetkreis definiert den Rahmen, innerhalb dessen die Hauptabteilung unter Beachtung der 
geltenden Regelungen für die Budgetierung flexibel wirtschaften kann (vgl. Kap. 7.2.). In einem 
Budgetkreis sollen nur solche Aufgabenbereiche liegen, die einen inhaltlichen Zusammenhang haben. 
Die Zusammensetzung eines Budgetkreises sollte so beschaffen sein, dass die zuständige 
Hauptabteilung bei der Bewirtschaftung des Budgets relevante Gestaltungsmöglichkeiten bei der 
Erfüllung der Aufgaben und der Erreichung der Ziele erhält.   

Ein Teilbudget wird nach abgrenzbaren, möglichst homogenen Aufgabengebieten innerhalb der 
Zuständigkeit einer Hauptabteilung gebildet, z. B. die „Krankenhaus- und Kurseelsorge“. Die Höhe des 
Teilbudgets wird durch die Darstellung der Aufgaben, die zur Aufgabenerfüllung notwendigen 
Strukturen, das Personal, die Entwicklungen und Tendenzen sowie die zu erreichenden 
Entwicklungsziele begründet. 

7.2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit  
In Anwendung von § 18 Abs. 2 und in Abweichung von § 7 der Haushaltsordnung sind jeweils 
innerhalb eines Budgetkreises grundsätzlich alle Einnahme- und Ausgabearten gegenseitig 
deckungsfähig unter Maßgabe der im Budgethaushalt dargelegten Aufgaben, der mit dem Bischof 
vereinbarten Ziele sowie der geltenden Regelungen für die Budgetierung.  
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7.3.  Zweckbindungsvermerke 
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden. Daher sind Zweckbindungsvermerke 
für Einnahmen im Rahmen der Budgetierung zulässig. In dieser Hinsicht  wird von § 7 der HO 
abgewichen. Dies bedeutet, dass diejenigen Einnahmen, die eine Hauptabteilung zusätzlich 
erwirtschaftet, in ihrem Budget verbleiben. 

7.4. Budgetsteuerung 
Die Steuerung eines Budgetkreises erfolgt einerseits durch das Sachmittelbudget und andererseits 
durch die kalkulierten Stellenbesetzungen des Budgetkreises. Eine Umwandlung von Personalmittel in 
Sachmittel ist möglich (siehe hierzu Kap. 8.5 Anrechung von nicht verwendeten Planmitteln). Die 
Umwandlung von Personalmittel in Sachmittel wird mittels des „Eckpersonen-Wertes“, der für die 
umzuwandelnde Stelle  gilt, vorgenommen (siehe hierzu Kap.8.5. Anrechnung von nicht verwendeten 
Planmitteln). 

Die Umwandlung von Sachmittel in Personalmittel ist ebenfalls möglich und erfolgt zu 100%. Für die 
Berechnung der durch die Sachmittelumwandlung zu finanzierenden Stellenbesetzung gilt ebenfalls 
der entsprechende Eckpersonenwert.  

7.5.  Übertragung von Restmitteln 
In Anwendung von § 17 und in Abweichung von § 7 und  § 13 Abs. 2 der Haushaltsordnung können 
Restmittel (nicht verausgabte Planmittel, zusätzliche Einnahmen), die nach Abschluss der jeweiligen 
Haushaltsjahre innerhalb eines Budgetkreises noch vorhanden sind, auf das Budget dieses 
Budgetkreises in ein späteres Haushaltsjahr übertragen werden. Für die Übertragung von Restmitteln 
gelten folgende Regelungen: 

a.) Eine Übertragung erfolgt nur, wenn die übertragenen Aufgaben geleistet und die festgelegten 
Ziele erreicht wurden.   

b.) Restmittel werden zu 70 % übertragen. Für den Budgetkreis „Weltkirche“ (B150) gilt abweichend 
hiervon, dass Restmittel zu 100% übertragen werden. 

c.) Die Ermittlung der Restmittel erfolgt auf Basis des Sachmittelbudgets (= um die Personalmittel 
bereinigtes Budget). Für die Berücksichtigung nicht verausgabter Personalmittel gilt Kap. 8.5. 

                                          
7.6.  Budgetreste 
Der gem. Kap. 7.5 ermittelte übertragbare Teil der Restmittel bildet den Budgetrest eines Budget-
kreises, der unverzinslich angesammelt werden kann. Ein Budgetrest dient der Aufgabenerfüllung 
innerhalb eines Budgetkreises. Erfolgt die Verlagerung von Zuständigkeiten für ein Teilbudget gemäß 
Kap. 7.10, so entscheidet der Verantwortliche des Budgetkreises, zu dem dieses Teilbudget vor der 
Verlagerung gehört, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Teil des Budgetrests des 
Budgetkreises mitverlagert wird. Budgetreste eines Budgetkreises sollen zehn Prozent des 
Budgetvolumens des abgelaufenen Haushaltsjahres dieses Budgetkreises nicht überschreiten. Falls 
dieses Volumen überschritten wird, hat der Haushaltsreferent die Möglichkeit, die darüber 
hinausgehenden Mittel wieder dem allgemeinen Haushalt zuzuführen. Die Budgetreste der 
Budgetkreise werden gegenüber dem Diözesanrat im Rahmen der Rechnungslegung dargestellt. 

7.7.  Unterdeckung 
Die Verantwortung für eine Unterdeckung, die nicht durch über- und außerplanmäßige Maßnahmen 
(vgl. § 33 HO) zustande kommt, trägt der budgetverantwortliche Hauptabteilungsleiter. Um eine 
derartige Unterdeckung auszugleichen, muss die Hauptabteilung - zusätzlich zu geltenden 
Reduzierungsvorgaben - bis zum Ende des Folgejahres die Unterdeckung  durch eigene Maßnahmen 
ausgleichen.  

7.8.  Unvorhersehbare Ereignisse 
Falls durch nicht vorhersehbare Ereignisse Abweichungen von den geltenden Aufgaben und Zielen 
notwendig werden sollten, sind für neue Maßnahmen zuvor die entsprechenden Grundlagen zu 
schaffen (je nach Bedeutung des Vorgangs durch eine Änderung der Ziele durch den Bischof nach 
BO-interner Beratung oder nach Beratung im Diözesanrat, sofern es sich um die grundlegende 
Veränderung von Aufgabenbereichen  oder um die Veränderung von strategischen Zielen (vgl. Kap. 3) 
handelt. Die bei der Erstellung der Haushaltsplanentwürfe geltenden Vorgaben (Regelvorgabe, 
Begleitvorgabe - vgl. Kap. 3) sind analog anzuwenden. Maßgeblich bleibt die Haushaltsordnung, 
besonders § 29 Nachtragshaushaltsplan, § 33 Über- und außerplanmäßige Ausgaben, § 34 
Haushaltsvorgriff, § 35 Verpflichtungsermächtigungen  § 43 Umsetzung von Mitteln und Planstellen).      



156

7.9. Besondere Regelungen für die  Gemeindepastoral und den Religionsunterricht 
Für das Teilbudget „Pastorales Personal in den Seelsorgeeinheiten“ (B 090020) und für das 
Teilbudget „Religionsunterricht“ (B 140010) gelten auf Grund der spezifischen Situation dieser 
Aufgabenbereiche folgende Regelungen: 

� Es erfolgt keine Übertragung von Personalmitteln in das Sachmittelbudget. 
� Daher erfolgt auch keine Übertragung von Restmitteln des Personalmittelbudgets in ein 

späteres Haushaltsjahr. 
� Mehreinnahmen (vgl. Kap. 7.3), die durch Änderung der Vereinbarungen mit der öffentlichen 

Hand über Ersatzleistungen für erteilten Religionsunterricht oder auf Grund einer Erhöhung 
des Anteils der Beteiligung der Kirchengemeinden an den Personalkosten des pastoralen 
Personals und der Religionslehrer erreicht werden, stehen dem Budget nicht zur Verfügung. 

� Stellenumsetzungen (vgl. Kap. 8.4) sind von diesen Teilbudgets nicht möglich. 

7.10. Verlagerung von Zuständigkeiten für Teilbudgets 
Wird innerhalb eines Haushaltsjahres die Zuständigkeit für ein Teilbudget von einer Hauptabteilung 
(bzw. von Generalvikar oder Domdekan) zu einer anderen Hauptabteilung (bzw. zu Generalvikar oder 
Domdekan) verlagert, so werden auch die für dieses Teilbudget im Haushaltsplan für das betreffende 
Haushaltsjahr ausgewiesenen Budgetmittel verlagert. Die Mittel des abgebenden Budgetkreises 
verringern sich um diesen Betrag. Das verlagerte Teilbudget bildet im neuen Zuständigkeitsbereich 
solange einen eigenen Budgetkreis, bis der Diözesanrat nach Vorberatung im Finanzausschuss über 
die Zuordnung des Teilbudgets zu einem vorhandenen Budgetkreis entschieden hat. 

8.      Bewirtschaftung der Personalmittel 

8.1.  Geltung des Stellenplanes 
Der vom Diözesanrat verabschiedete Stellenplan ist auch in der Budgetierung weiterhin gültig. Der 
Stellenplan eines Budgetkreises definiert in seiner Summe die maximal für unbefristete 
Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung stehenden Personalstellen dieses Budgetkreises. Eine 
Stellenbesetzung kann nur vorgenommen werden, wenn auch die entsprechenden Finanzmittel zur 
Verfügung stehen. Stellenumsetzungen und Stellenumwandlungen (siehe Kap.8.4.) innerhalb eines 
Budgetkreises sind nur dann möglich, sofern die mit den Teilbudgets verbundenen Aufgaben geleistet 
und die festgelegten Ziele erreicht werden (vgl. Kap. 5.1.).   

8.2.   Kalkulation der Personalkosten 
Das Personalmittelbudget umfasst die kalkulierten Personalstellen. Die Personalkosten sind so zu 
kalkulieren, dass der voraussichtliche Personalkostenbedarf möglichst genau ermittelt wird. Dazu wird 
der voraussichtlich im Zeitraum des Haushaltes benötigte Bedarf an Personalkosten auf der Basis der 
Ist-Besetzung des Stellenplans zu einem festgelegten Stichtag  konkret kalkuliert. Hierbei werden die 
absehbaren Veränderungen wie Tarifsteigerungen oder strukturelle Veränderungen, Veränderungen 
bei den Personalnebenkosten (z.B. Beihilfe, Sozialversicherungen, ZVK etc.) oder Leistungen 
gegenüber Dritten (z.B. Ordensgestellungsverträge) so präzise als möglich berücksichtigt. Die zum 
Zeitpunkt der Kalkulation unbesetzten Personalstellen werden zusätzlich zur aktuellen Ist-Besetzung 
ab dem voraussichtlichen Datum der Wiederbesetzung mit „Eckperson-Werten“ kalkuliert, wenn die 
Stellenbesetzung zur Aufgabenerfüllung und zur Erreichung der Ziele erforderlich ist und die 
erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen (vgl. Kap. 3). 

8.3.  Stellenbesetzungen 
Beschäftigungsverhältnisse können nur auf entsprechend kalkulierten Stellen vereinbart werden oder 
wenn durch Umwandlung von Sach- in Personalmittel (vgl. Kap. 7.4) eine entsprechende 
Finanzausstattung des Beschäftigungsverhältnisses vorgenommen wird. Stellen können nur unter der 
Maßgabe besetzt werden, dass dadurch das zugewiesene Budget (kalkulierte Personalstellen und 
Sachmittelbudget) nicht überschritten wird und dass eventuelle Reduzierungsvorgaben erreicht 
werden. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse können nur auf freien Personalstellen eingegangen 
werden.  
Die Personalsuche und -auswahl liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Hauptabteilungsleiterin / 
des Hauptabteilungsleiters, bei der/dem die Budgetverantwortung liegt. Vor der Entscheidung über 
eine Personaleinstellung ist die Abteilung Personalverwaltung und die zuständige 
Mitarbeitervertretung einzuschalten.  

Die Abteilung Personalverwaltung prüft die arbeitsvertraglichen Belange und die Eingruppierung des 
Bewerbers. Damit wird für den Rechtsbereich der Diözese der Grundsatz der Gleichbehandlung 
gewährleistet. Die geltenden kirchenrechtlichen Bestimmungen und diözesanen Ordnungen sind bei 
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der Besetzung einer Stelle zu gewährleisten. Unberührt bleibt das Recht des Bischofs, die Besetzung 
von bestimmten Stellen von seiner Zustimmung abhängig zu machen. 

8.4.  Stellenumsetzungen und Stellenumwandlungen innerhalb eines Budgetkreises 
Der Stellenplan eines Budgetkreises definiert in seiner Summe grundsätzlich die maximal unbefristet 
besetzbaren Stellen des Budgets. Stellenveränderungen können Stellenumsetzungen oder 
Stellenumwandlungen sein. Eine Stellenumsetzungen ist die Verlagerung einer Personalstelle von 
einem Teilbudget zu einem anderen Teilbudget. Eine Stellenumwandlung ist die Veränderung der 
Eingruppierung oder des Umfangs einer Personalstelle.  

Innerhalb eines Budgetkreises sind Stellenumsetzungen von einem Teilbudget zu einem anderen 
durch den zuständigen Hauptabteilungsleiter möglich. Die Abteilung Personalverwaltung vollzieht 
diese Stellenumsetzung, soweit sie dauerhaft ist, im Stellenplan nach und stellt diese für den nächsten 
Haushalt dar. Befristete Stellenumsetzungen, die nicht über den 31.12.2018 hinaus gelten, führen zu 
keiner Stellenumsetzung im Haushaltsplan.  

Nachhaltig kostenneutrale Stellenumwandlungen innerhalb eines Budgetkreises können im Rahmen 
der Budgetierung vom Bischöflichen Ordinariat vollzogen und dann im Stellenplan des nachfolgenden 
Haushaltes dargestellt werden.  

Der für einen Budgetkreis zuständige Hauptabteilungsleiter hat die Pflicht, eine Stellenumsetzung zu 
begründen und die nachhaltige Kostenneutralität  bzw. die Refinanzierung von Stellenveränderungen 
gegenüber dem Diözesanrat nachzuweisen. 

8.5.   Anrechnung von nicht verwendeten Planmitteln  
Wird auf die Wiederbesetzung einer frei werdenden Personalstelle befristet oder dauerhaft verzichtet, 
werden 25% der Personalkosten dieser Stelle nach „Eckperson“-Regelung (durchschnittliche jährliche 
Personalkosten einer Stelle dieser Eingruppierung) ermittelt und an die allgemeinen Deckungsmittel 
des Haushaltes abgeführt. Der darüber hinaus eingesparte Betrag wird dem Sachmittelbudget des 
Budgetkreises zugerechnet. Auf diese Weise finden nicht verausgabte Personalmittel auch bei der 
Ermittlung der Restmittel Berücksichtigung (vgl. Kap. 7.5). 

(Beispiel:  Eine 100% EG 9-Stelle kostet im Durchschnitt (nach „Eckperson“-Wert) 62.000 €. Bleibt 
diese Stelle auf Grund der Entscheidung der zuständigen Hauptabteilung vom 1.4.2017 bis zum 
31.12.2017 unbesetzt, werden 46.500 € der für diese Stelle kalkulierten Personalmittel nicht 
beansprucht. 25% der durchschnittlichen jährlichen Personalkosten dieser Stelle, ermittelt nach 
Eckperson-Wert, ergeben 15.500 €, die den allgemeinen Haushaltsmitteln zugeführt werden. Die 
verbleibenden 31.000 € stehen dem Sachmittel-Budget der Hauptabteilung zur Verfügung.)  

Die Umwandlung von Sachmitteln in Personalmittel erfolgt zu 100 Prozent. Die Berechnung der zu 
besetzenden Personalstellenanteile, die durch die Umwandlung von Sachmitteln zu Verfügung 
stehen, erfolgt nach „Eckperson“-Regelung.  

Der „Eckpersonwert“ wird durch die Abteilung Controlling nach den Personaldurchschnittskosten der 
jeweiligen Lohn-, Gehalts- oder Besoldungsgruppe erstellt und aktualisiert. Bei Stellen mit einer 
Bewertung, die eine Eingruppierung in verschiedene Gruppen zulässt (z.B. EG 5/6), richtet sich die 
Erstattung nach der Eingruppierung des/der letzten Stelleninhabers/inhaberin. 

8.6.  Deckungsfähigkeit von Sach- und Personalmitteln  
Sachmittel können für die Deckung von Personalkosten verwendet werden und umgekehrt. 
Umwandlungen von Personalmitteln in Sachmittel und umgekehrt sind zu dokumentieren. Hierzu 
bringt die Abteilung Personalverwaltung im Stellenplanprogramm entsprechende Sperrvermerke an.  

9. Bewirtschaftung der Sachmittel 

Für die Sachmittel eines Budgetkreises wird ein Sachmittelbudget gebildet. Das Sachmittelbudget 
umfasst das um die (gemäß Kap. 8.2. ermittelten) Personalmittel bereinigte Budget.  
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10.  Projektmittel außerhalb des Budgets einer Hauptabteilung 

Umfangreichere Projekte, die zusätzliche Mittel erfordern, werden von der BO-Sitzung im 
Einvernehmen mit dem Haushaltsreferenten eingerichtet, um zeitlich befristete Ziele zu erreichen oder 
zeitlich befristete Aufgaben zu bewältigen. Im einem Projektauftrag sind dabei die Aufgaben/Ziele, der 
Zeitrahmen, die dafür zur Verfügung stehenden Mittel und der/die Verantwortungsträger zu benennen. 
Spezifisch auf ein solches Projekt bezogene Mittel gehören nicht ins Fachbudget einer Hauptabteilung 
und sind davon abzugrenzen und getrennt zu bewirtschaften. Nach Abschluss des Projektes  wird ein 
Projektabschlussbericht und eine Abrechnung des Projektes erstellt. Die Restmittel aus dem 
Projektbudget werden wieder an den allgemeinen Haushalt übergeben. 

11. Nicht budgetierte Mittel 

Den Regelungen zur Budgetierung unterliegen nicht die allgemeinen Deckungsmittel des Haushalts 
sowie die Mittel, die für diejenigen Bereiche vorgesehen sind, die von der Budgetierung 
ausgenommen bleiben sollen. Zu den nicht budgetierten Bereichen zählen: 

� Diözesane Gemeinkosten 
� Diözesane Vorhaben/Projekte 
� Entwicklungsprozess „Kirche am Ort“ 
� Studentenwohnheime 
� Hilfen für Leistungsgeminderte 
� Förderung von Seelsorge in rechtlich selbständigen karitativen Einrichtungen 
� Katholische Datenschutzbehörde 
� Kirchensteuer 
� Allgemeine Staatsleistungen 
� Allgemeines Grundvermögen 
� Allgemeines Finanzvermögen 
� Versorgung 

Für die nicht budgetierten Bereiche gelten die Regelungen der Haushaltsordnung ohne jegliche 
Einschränkung. 

12. Berichte im Diözesanrat 

Die Berichte des Bischöflichen Ordinariates im Diözesanrat beziehen sich auf die Elemente des 
Budgethaushaltes: 
� die Rechnungslegung für die Budgets und sonstigen Haushaltsmittel im Rahmen der 

Jahresrechnung  
� wesentliche Entwicklungen in den Aufgabenbereichen der budgetierten Hauptabteilungen  
� Veränderungen der strategischen Ziele der Diözese 
Die Berichte des Bischöflichen Ordinariates an den Diözesanrat gibt der Bischof ab, bzw. in seinem 
Auftrag der Generalvikar oder der/die zuständige Hauptabteilungsleiter/in. 
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Verfahren und Zuständigkeiten für die Erstellung der Budgethaushalte 2019 / 2020 

Termine Arbeitsschritte Entscheidung Beratung Erarbeitung 

bis zum 
Herbst 
2017 

Erarbeitung der „strategischen Ziele“ der 
Diözese für wesentliche Aufgabenfelder 
auf Grundlage der pastoralen Prioritäten 
und der Posterioritäten (Dekret „Heute für 
morgen das Nötige tun“) mit Blick auf die 
kommenden drei bis fünf Jahre. 

   

Bischöfliches 
Ordinariat 

Der Diözesanpriesterrat und der 
Diözesanrat in seiner Funktion als 
Pastoralrat beraten die „strategischen 
Ziele“ der Diözese und geben dem Bischof 
ihr Votum ab. 

Priesterrat,
Diözesanrat (als 
Pastoralrat) 

Der Bischof setzt die „strategischen Ziele“ 
der Diözese in Kraft. 

Bischof   

bis zum 
Frühjahr 
2018 

Der Eckdaten-Beschluss zum Haushalt  
erfolgt im Finanzausschuss im Auftrag des 
Diözesanrates. Die Eckdaten, d.h. das 
Gesamtvolumen des Haushaltes, das 
Gesamtvolumen aller Budgetkreise, das 
Investitionsvolumen und das Volumen der 
nicht-budgetierten Haushaltsmittel, 
werden lt. Haushaltsordnung (§§ 23,24) im 
Miteinander von Bischöflichem Ordinariat 
und Finanzausschuss  festgelegt. 

Finanzausschuss  
des Diözesanrats 

Bischöfliches 
Ordinariat 

bis zum 
Sommer
2018 

Planentwürfe der Hauptabteilungen, 
Beratung über Vorschläge zur Gegen-
finanzierung von überproportionalen (d.h. 
über die im Eckdatenbeschluss fest-
gelegte Steigerung hinausgehenden)  
Budgeterhöhungen 

Bischöfliches 
Ordinariat 

Bischöfliches 
Ordinariat 

Erarbeitung und Abstimmung der Budgets 
der Hauptabteilungen (Budgetkreise und  
Teilbudgets), Beratung im Bischöflichen 
Ordinariat und im Finanzausschuss des 
Diözesanrats. 

Bischöfliches 
Ordinariat, 
Finanzausschuss 
des Diözesanrats 

Bischöfliches 
Ordinariat 

Erarbeitung der inhaltlichen 
Begründungen für die  Teilbudgets durch 
die jeweils zuständigen Hauptabteilungen. 

  budget-
verantwortliche 
Hauptabteilung 

Sommer 
2018 

Zusammenstellung des Budgethaushaltes 
(Budgetkreise und Teilbudgets) durch den 
Haushaltsreferenten 

Sitzung des 
Bischöflichen
Ordinariats 

Haushaltsreferent 

Herbst 
2018 

Weiterberatung des Haushaltsentwurfes 
im Finanzausschuss des Diözesanrats 

 Finanzausschuss 
des Diözesanrats 

Erstellung der Druckvorlagen, Druck des 
Entwurfs, Versand  an die Mitglieder des 
Diözesanrats. 

 Bischöfliches 
Ordinariat, 
Geschäftsführung 
des Diözesanrats 

Ende
Nov.
2018 

Haushaltssitzung: Beratung des 
Budgethaushaltes, Haushalts- und 
Kirchensteuerbeschluss durch den 
Diözesanrat in seiner Funktion als 
Kirchensteuervertretung 

Diözesanrat  
(als Kirchensteuer-
vertretung) 

Diözesanrat  
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Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Budgethaushalte 2019 / 2020 

Termine Arbeitsschritte Entscheidung Beratung Erarbeitung 

In den 
Haus-
halts- 
jahren 

Planung der Maßnahmen zur Erfüllung der 
Aufgaben und zur Erreichung der Ziele 

budget-
verantwortliche 
Hauptabteilung 

 budget-
verantwortliche 
Hauptabteilung 

Umsetzung der Maßnahmen   budget-
verantwortliche 
Hauptabteilung 

Ende
des HH-
jahres 

Bericht der Hauptabteilungsleiter  
zur Aufgabenerfüllung  
und zur Zielerreichung  

Bischof Geschäftsführend
er Ausschuss des 
Diözesanrats bzw. 
Diözesanrat  

budget-
verantwortliche 
Hauptabteilung 

Nach
Ab-
schluss
des HH-
jahres 

Erstellung der Jahresrechnung     Bischöfliches 
Ordinariat 

Prüfung der Jahresrechnung und der 
Budgetbewirtschaftung,  
Beschluss der Jahresrechnung  

Diözesanrat  
(als Kirchensteuer-
vertretung) 

Finanzausschuss 
des Diözesanrats 

Revision (von DR 
beauftragt) 







II. 3

Gesamtplan
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A.1 Deckungsbedarf der Budgetkreise

B 020 Generalvikar

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -11.276.200 -11.263.000 -10.157.700 -8.758.650,02

Ausgaben 40.674.100 39.666.800 37.978.300 34.999.804,00

Deckungsbedarf (Budget) 29.397.900 28.403.800 27.820.600 26.241.153,98

B 030 Domdekan

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -95.900 -94.200 -101.700 -175.994,27

Ausgaben 931.600 901.600 829.400 916.896,94

Deckungsbedarf (Budget) 835.700 807.400 727.700 740.902,67

B 050 Ausbildung

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -3.027.800 -2.914.100 -1.960.800 -1.604.184,94

Ausgaben 12.032.300 11.614.100 8.698.600 7.839.833,56

Deckungsbedarf (Budget) 9.004.500 8.700.000 6.737.800 6.235.648,62

B 060 Orden und Geistliche Gemeinschaften

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 1.006.400 972.400 958.000 886.422,36

Deckungsbedarf (Budget) 1.006.400 972.400 958.000 886.422,36

B 070 Jugend

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -1.770.900 -1.894.300 -1.497.200 -1.634.720,28

Ausgaben 9.395.200 9.260.800 8.754.800 8.929.548,99

Deckungsbedarf (Budget) 7.624.300 7.366.500 7.257.600 7.294.828,71

B 080 Pastorale Konzeption

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -335.600 -141.700 -206.000 -154.175,02

Ausgaben 2.599.400 2.328.900 2.329.500 2.057.346,57

Deckungsbedarf (Budget) 2.263.800 2.187.200 2.123.500 1.903.171,55

Gesamtplan
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A.1 Deckungsbedarf der Budgetkreise (Fortsetzung)

B 090 Pastorales Personal

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -18.426.100 -17.886.700 -18.966.100 -18.455.041,58

Ausgaben 101.601.300 98.249.200 99.137.900 93.148.277,27

Deckungsbedarf (Budget) 83.175.200 80.362.500 80.171.800 74.693.235,69

B 100 Caritas

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -1.362.500 -1.335.600 -1.417.800 -1.593.717,55

Ausgaben 33.767.400 32.644.700 30.542.500 29.502.002,20

Deckungsbedarf (Budget) 32.404.900 31.309.100 29.124.700 27.908.284,65

B 120 Glaubensfragen und Ökumene

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -28.500 -27.900 -27.200 -29.345,39

Ausgaben 248.200 240.200 235.300 219.870,11

Deckungsbedarf (Budget) 219.700 212.300 208.100 190.524,72

B 130  Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -186.400 -224.000 -193.200 -170.705,42

Ausgaben 4.433.800 4.327.800 3.826.500 3.564.165,71

Deckungsbedarf (Budget) 4.247.400 4.103.800 3.633.300 3.393.460,29

B 140 Schulen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -20.041.900 -19.464.000 -19.505.600 -18.705.181,77

Ausgaben 34.970.200 33.887.500 33.786.300 30.631.324,68

Deckungsbedarf (Budget) 14.928.300 14.423.500 14.280.700 11.926.142,91

B 141 Katholische Schulen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen 0 0 0 -7.425.000,00

Ausgaben 14.566.100 14.073.500 13.597.600 20.601.739,57

Deckungsbedarf (Budget) 14.566.100 14.073.500 13.597.600 13.176.739,57

Gesamtplan
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A.1 Deckungsbedarf der Budgetkreise (Fortsetzung)

B 150 Weltkirche

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -6.489.100 -6.269.700 -6.065.700 -15.350.902,94

Ausgaben 6.854.200 6.622.500 6.406.600 15.615.358,16

Deckungsbedarf (Budget) 365.100 352.800 340.900 264.455,22

B 160 Kirche und Gesellschaft

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -3.594.300 -3.537.500 -3.344.700 -3.712.597,71

Ausgaben 14.394.500 13.972.500 13.575.100 13.157.026,64

Deckungsbedarf (Budget) 10.800.200 10.435.000 10.230.400 9.444.428,93

B 161 Tagungshäuser der Akademie

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 224.700 217.100 209.800 203.700,00

Deckungsbedarf (Budget) 224.700 217.100 209.800 203.700,00

B 170 Medien

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -323.100 -316.700 -349.100 -324.152,90

Ausgaben 2.692.300 2.605.800 2.615.500 2.421.739,48

Deckungsbedarf (Budget) 2.369.200 2.289.100 2.266.400 2.097.586,58

B 180 Kirchengemeinden und Dekanate

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -8.885.500 -8.701.000 -7.156.200 -7.497.733,72

Ausgaben 15.031.200 14.669.000 12.176.500 12.035.168,11

Deckungsbedarf (Budget) 6.145.700 5.968.000 5.020.300 4.537.434,39

B 190 Personal

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -1.167.300 -1.142.100 -988.400 -911.220,00

Ausgaben 1.167.300 1.142.100 988.400 724.792,19

Deckungsbedarf (Budget) 0 0 0 -186.427,81

Gesamtplan
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A.1 Deckungsbedarf der Budgetkreise (Fortsetzung)

B 200 Vermögen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -1.168.900 -1.168.900 -1.168.900 -1.168.901,40

Ausgaben 5.123.300 4.989.600 4.860.400 4.752.900,00

Deckungsbedarf (Budget) 3.954.400 3.820.700 3.691.500 3.583.998,60

Alle Budgetkreise zusammen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -78.180.000 -76.381.400 -73.106.300 -87.672.224,91

Ausgaben 301.713.500 292.386.100 281.507.000 282.207.916,54

223.533.500 216.004.700 208.400.700 194.535.691,63

A.2 Deckungsmittel der nicht budgetierten Bereiche

B 900 Nicht budgetierter Bereich

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen -324.360.600 -326.327.500 -312.155.900 -384.704.119,30

Ausgaben 100.827.100 110.322.800 103.755.200 166.558.362,25

Ergebnis -223.533.500 -216.004.700 -208.400.700 -218.145.757,05

-223.533.500 -216.004.700 -208.400.700 -218.145.757,05

B Summen Gesamtplan (A.1 und A.2)

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

-402.540.600 -402.708.900 -385.262.200 -472.376.344,21

402.540.600 402.708.900 385.262.200 448.766.278,79

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

Gesamtplan

Summe Deckungsbedarf

Summe Deckungsmittel
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B 020 Generalvikar Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Generalvikar
Einnahmen -345.800 -665.700 -139.200 0,00

Ausgaben 0 0 0 257.000,00

Deckungsbedarf (Budget) -345.800 -665.700 -139.200 257.000,00

B 020010 Bischöfliches Ordinariat
Einnahmen -7.131.800 -6.881.600 -6.447.900 -6.110.570,50

Ausgaben 35.431.500 34.529.400 33.023.000 30.688.896,18

Deckungsbedarf (Budget) 28.299.700 27.647.800 26.575.100 24.578.325,68

B 020020 Offizialat
Einnahmen -100.900 -97.700 -74.200 -92.948,81

Ausgaben 909.500 886.100 844.400 801.527,46

Deckungsbedarf (Budget) 808.600 788.400 770.200 708.578,65

B 020030 Intranet/Internet
Einnahmen -2.548.600 -2.472.600 -2.327.800 -2.264.176,62

Ausgaben 2.548.600 2.472.600 2.327.800 2.302.391,85

Deckungsbedarf (Budget) 0 0 0 38.215,23

B 020040 Diözesane Gremien
Einnahmen -1.000.800 -1.000.800 -1.001.100 -148.440,08

Ausgaben 1.412.400 1.390.400 1.372.400 533.754,86

Deckungsbedarf (Budget) 411.600 389.600 371.300 385.314,78

B 020050 Überdiözesane und diözesane Aufgaben
Einnahmen -148.300 -144.600 -167.500 -142.514,01

Ausgaben 372.100 388.300 410.700 416.233,65

Deckungsbedarf (Budget) 223.800 243.700 243.200 273.719,64

Deckungsbedarf B020 29.397.900 28.403.800 27.820.600 26.241.153,98

Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

173
B 030 Domdekan Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Domdekan
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 9.900 24.400 16.800 0,00

Deckungsbedarf (Budget) 9.900 24.400 16.800 0,00

B 030010 Dom und Konkathedrale
Einnahmen -95.900 -94.200 -101.700 -175.994,27

Ausgaben 921.700 877.200 812.600 916.896,94

Deckungsbedarf (Budget) 825.800 783.000 710.900 740.902,67

Deckungsbedarf B030 835.700 807.400 727.700 740.902,67



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

174
B 050 Ausbildung Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Ausbildung
Einnahmen -767.200 -751.700 -271.000 0,00

Ausgaben 0 0 0 479.500,00

Deckungsbedarf (Budget) -767.200 -751.700 -271.000 479.500,00

B 050010 Hinführung zu pastoralen Berufen
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 204.100 197.200 190.500 38.367,05

Deckungsbedarf (Budget) 204.100 197.200 190.500 38.367,05

B 050020 Priesterausbildung
Einnahmen -1.283.700 -1.312.800 -1.037.000 -1.000.078,77

Ausgaben 4.208.000 4.219.000 2.465.800 2.130.855,57

Deckungsbedarf (Budget) 2.924.300 2.906.200 1.428.800 1.130.776,80

B 050030 Ausbildung pastoraler Dienste
Einnahmen -935.500 -808.200 -616.800 -579.869,50

Ausgaben 5.679.000 5.320.400 4.231.800 3.438.374,27

Deckungsbedarf (Budget) 4.743.500 4.512.200 3.615.000 2.858.504,77

B 050040 Hochschulen und Wissenschaft
Einnahmen -41.400 -41.400 -36.000 -24.236,67

Ausgaben 1.941.200 1.877.500 1.810.500 1.752.736,67

Deckungsbedarf (Budget) 1.899.800 1.836.100 1.774.500 1.728.500,00

Deckungsbedarf B 050 9.004.500 8.700.000 6.737.800 6.235.648,62



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

175
B 060 Orden und Geistliche Gemeinschaften Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Orden/Geistliche Gemeinschaften
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 129.800 116.400 130.300 100.800,00

Deckungsbedarf (Budget) 129.800 116.400 130.300 100.800,00

B 060010 Ordensgemeinschaften und Geistliche Gemeinschaften
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 876.600 856.000 827.700 785.622,36

Deckungsbedarf (Budget) 876.600 856.000 827.700 785.622,36

Deckungsbedarf B 060 1.006.400 972.400 958.000 886.422,36



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

176
B 070 Jugend Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Jugend
Einnahmen -209.800 -302.500 -13.100 0,00

Ausgaben 0 0 0 0,00

Deckungsbedarf (Budget) -209.800 -302.500 -13.100 0,00

B 070010 Jugend
Einnahmen -1.561.100 -1.591.800 -1.484.100 -1.634.720,28

Ausgaben 9.395.200 9.260.800 8.754.800 8.929.548,99

Deckungsbedarf (Budget) 7.834.100 7.669.000 7.270.700 7.294.828,71

Deckungsbedarf B 070 7.624.300 7.366.500 7.257.600 7.294.828,71



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

177
B 080 Pastorale Konzeption Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Pastorale Konzeption
Einnahmen -223.500 -28.600 -95.800 0,00

Ausgaben 0 0 0 49.400,00

Deckungsbedarf (Budget) -223.500 -28.600 -95.800 49.400,00

B 080010 Spiritualität und Exerzitien
Einnahmen -500 -500 -5.000 3.157,75

Ausgaben 150.500 150.500 157.500 154.181,77

Deckungsbedarf (Budget) 150.000 150.000 152.500 157.339,52

B 080020 Pastorale Entwicklung in den Gemeinden und Dekanaten
Einnahmen -4.000 -4.000 -5.500 -4.609,29

Ausgaben 373.900 120.900 167.300 117.321,79

Deckungsbedarf (Budget) 369.900 116.900 161.800 112.712,50

B 080130 Pastorale Entwicklung in spezifischen Bereichen
Einnahmen -10.000 -10.000 -11.700 -38.166,88

Ausgaben 439.900 443.000 368.200 222.210,26

Deckungsbedarf (Budget) 429.900 433.000 356.500 184.043,38

B 080140 Institut für Fort- und Weiterbildung
Einnahmen -97.600 -98.600 -88.000 -114.556,60

Ausgaben 1.635.100 1.614.500 1.636.500 1.514.232,75

Deckungsbedarf (Budget) 1.537.500 1.515.900 1.548.500 1.399.676,15

Deckungsbedarf B 080 2.263.800 2.187.200 2.123.500 1.903.171,55



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

178
B 090 Pastorales Personal Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Pastorales Personal
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 1.664.000 1.729.100 2.885.000 2.194.300,00

Deckungsbedarf (Budget) 1.664.000 1.729.100 2.885.000 2.194.300,00

B 090010 Dekanate
Einnahmen -260.200 -260.200 -84.000 -257.256,22

Ausgaben 4.082.700 3.990.200 3.852.000 3.806.472,35

Deckungsbedarf (Budget) 3.822.500 3.730.000 3.768.000 3.549.216,13

B 090020 Pastorales Personal in den Seelsorgeeinheiten
Einnahmen -16.463.400 -15.924.000 -17.301.900 -16.773.968,88

Ausgaben 83.029.800 79.928.300 82.592.600 77.133.856,44

Deckungsbedarf (Budget) 66.566.400 64.004.300 65.290.700 60.359.887,56

B 090030 Weitere Aufgaben und Aufträge des Pastoralen Personals
Einnahmen -1.182.000 -1.182.000 -1.144.600 -937.069,40

Ausgaben 5.465.400 5.390.200 3.692.100 3.524.818,24

Deckungsbedarf (Budget) 4.283.400 4.208.200 2.547.500 2.587.748,84

B 090050 Geistliche Zentren Landpastoral
Einnahmen -1.500 -1.500 -1.500 0,00

Ausgaben 609.100 595.700 575.000 497.103,24

Deckungsbedarf (Budget) 607.600 594.200 573.500 497.103,24

B 090060 Polizeiseelsorge
Einnahmen -2.700 -2.700 -6.100 -2.416,48

Ausgaben 239.500 234.200 267.200 247.262,65

Deckungsbedarf (Budget) 236.800 231.500 261.100 244.846,17

B 090070 Krankenhaus- und Kurseelsorge
Einnahmen -41.800 -41.800 -15.200 -40.451,17

Ausgaben 4.297.400 4.204.000 3.745.300 4.070.885,20

Deckungsbedarf (Budget) 4.255.600 4.162.200 3.730.100 4.030.434,03



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

179
B 090 Pastorales Personal (Fortsetzung) Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

B 090080 Seelsorge in Justizvollzugsanstalten
Einnahmen -187.300 -187.300 -181.400 -192.386,44

Ausgaben 897.700 889.100 360.900 407.832,42

Deckungsbedarf (Budget) 710.400 701.800 179.500 215.445,98

B 090090 Hochschulpastoral
Einnahmen -287.200 -287.200 -231.400 -251.492,99

Ausgaben 1.315.700 1.288.400 1.167.800 1.265.746,73

Deckungsbedarf (Budget) 1.028.500 1.001.200 936.400 1.014.253,74

Deckungsbedarf B 090 83.175.200 80.362.500 80.171.800 74.693.235,69



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)
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B 100 Caritas Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Caritas
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 894.500 654.300 306.500 585.400,00

Deckungsbedarf (Budget) 894.500 654.300 306.500 585.400,00

B 100010 Caritasverband der Diözese
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 19.666.000 19.031.000 17.344.700 16.942.874,44

Deckungsbedarf (Budget) 19.666.000 19.031.000 17.344.700 16.942.874,44

B 100020 Caritasverband Stuttgart
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 3.045.900 2.943.300 2.803.600 2.722.200,00

Deckungsbedarf (Budget) 3.045.900 2.943.300 2.803.600 2.722.200,00

B 100030 Landesverband Katholischer Kindertagesstätten
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 1.002.300 968.400 959.100 913.100,00

Deckungsbedarf (Budget) 1.002.300 968.400 959.100 913.100,00

B 100040 Karitative Fachverbände
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 2.507.900 2.428.400 2.320.300 2.242.293,22

Deckungsbedarf (Budget) 2.507.900 2.428.400 2.320.300 2.242.293,22

B 100050 Psychologische Familien- und Lebensberatung
Einnahmen -690.600 -677.000 -659.400 -696.467,04

Ausgaben 3.742.900 3.732.700 3.635.800 3.505.263,54

Deckungsbedarf (Budget) 3.052.300 3.055.700 2.976.400 2.808.796,50

B 100060 Telefonseelsorge
Einnahmen -671.900 -658.600 -658.400 -665.041,42

Ausgaben 1.283.900 1.262.600 1.203.300 1.162.889,47

Deckungsbedarf (Budget) 612.000 604.000 544.900 497.848,05

B 100070 Hilfsmaßnahmen und Modellprojekte
Einnahmen 0 0 -100.000 -232.209,09

Ausgaben 1.624.000 1.624.000 1.969.200 1.427.981,53

Deckungsbedarf (Budget) 1.624.000 1.624.000 1.869.200 1.195.772,44

Deckungsbedarf B 100 32.404.900 31.309.100 29.124.700 27.908.284,65



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

181
B 120 Glaubensfragen und Ökumene Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Glaubensfragen/Ökumene
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 46.500 42.600 40.500 27.000,00

Deckungsbedarf (Budget) 46.500 42.600 40.500 27.000,00

B 120010 Ökumene
Einnahmen -28.500 -27.900 -27.200 -29.345,39

Ausgaben 201.700 197.600 194.800 192.870,11

Deckungsbedarf (Budget) 173.200 169.700 167.600 163.524,72

Deckungsbedarf B 120 219.700 212.300 208.100 190.524,72



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

182
B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral
Einnahmen 0 -38.000 0 0,00

Ausgaben 51.000 0 9.400 149.300,00

Deckungsbedarf (Budget) 51.000 -38.000 9.400 149.300,00

B 130010 Kirchenmusik
Einnahmen -114.500 -114.300 -104.300 -113.816,21

Ausgaben 3.089.000 3.034.900 2.500.600 2.395.820,09

Deckungsbedarf (Budget) 2.974.500 2.920.600 2.396.300 2.282.003,88

B 130020 Kirchliche Kunst
Einnahmen -22.400 -22.400 -32.800 -26.749,21

Ausgaben 950.300 954.700 1.010.100 731.222,35

Deckungsbedarf (Budget) 927.900 932.300 977.300 704.473,14

B 130030 Berufungspastoral
Einnahmen -49.500 -49.300 -56.100 -30.140,00

Ausgaben 343.500 338.200 306.400 287.823,27

Deckungsbedarf (Budget) 294.000 288.900 250.300 257.683,27

Deckungsbedarf B 130 4.247.400 4.103.800 3.633.300 3.393.460,29



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

183
B 140 Schulen Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Schulen
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 4.349.800 4.175.600 4.146.600 2.736.700,00

Deckungsbedarf (Budget) 4.349.800 4.175.600 4.146.600 2.736.700,00

B 140010 Religionsunterricht
Einnahmen -19.306.100 -18.746.800 -18.810.000 -17.990.504,96

Ausgaben 23.147.600 22.511.800 22.693.400 21.399.990,22

Deckungsbedarf (Budget) 3.841.500 3.765.000 3.883.400 3.409.485,26

B 140020 Schuldekanate
Einnahmen -200 -200 0 -3.408,05

Ausgaben 3.134.000 3.060.900 2.870.500 2.778.224,47

Deckungsbedarf (Budget) 3.133.800 3.060.700 2.870.500 2.774.816,42

B 140030 Schulpastoral
Einnahmen -40.200 -39.000 -34.700 -52.627,40

Ausgaben 1.202.200 1.094.100 1.119.400 829.136,43

Deckungsbedarf (Budget) 1.162.000 1.055.100 1.084.700 776.509,03

B 140040 Studienheime und Konvikte
Einnahmen -695.400 -678.000 -660.900 -658.641,36

Ausgaben 3.136.600 3.045.100 2.956.400 2.887.273,56

Deckungsbedarf (Budget) 2.441.200 2.367.100 2.295.500 2.228.632,20

Deckungsbedarf B 140 14.928.300 14.423.500 14.280.700 11.926.142,91



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

184
B 141 Katholische Schulen Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Katholische Schulen
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 1.335.500 1.228.300 0 57.900,00

Deckungsbedarf (Budget) 1.335.500 1.228.300 0 57.900,00

B 141010 Katholische Schulen
Einnahmen 0 0 0 -7.425.000,00

Ausgaben 13.230.600 12.845.200 13.597.600 20.543.839,57

Deckungsbedarf (Budget) 13.230.600 12.845.200 13.597.600 13.118.839,57

Deckungsbedarf B 141 14.566.100 14.073.500 13.597.600 13.176.739,57



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

185
B 150 Weltkirche Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Weltkirche
Einnahmen 0 0 0 -3.000.000,00

Ausgaben 161.600 154.200 158.200 11.111.700,00

Deckungsbedarf (Budget) 161.600 154.200 158.200 8.111.700,00

B 150010 Weltkirche
Einnahmen -6.489.100 -6.269.700 -6.065.700 -12.350.902,94

Ausgaben 6.692.600 6.468.300 6.248.400 4.503.658,16

Deckungsbedarf (Budget) 203.500 198.600 182.700 -7.847.244,78

Deckungsbedarf B 150 365.100 352.800 340.900 264.455,22



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

186
B 160 Kirche und Gesellschaft Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Kirche und Gesellschaft
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 822.100 647.200 1.070.200 529.400,00

Deckungsbedarf (Budget) 822.100 647.200 1.070.200 529.400,00

B 160010 Verbände
Einnahmen -333.200 -343.800 -408.600 -329.003,32

Ausgaben 3.356.100 3.312.300 3.126.300 3.022.053,35

Deckungsbedarf (Budget) 3.022.900 2.968.500 2.717.700 2.693.050,03

B 160020 Erwachsenenbildung
Einnahmen -2.925.300 -2.868.000 -2.678.800 -2.980.139,34

Ausgaben 6.098.200 5.994.900 5.589.000 5.772.777,34

Deckungsbedarf (Budget) 3.172.900 3.126.900 2.910.200 2.792.638,00

B 160030 Arbeitswelt
Einnahmen -168.300 -161.500 -184.600 -242.428,37

Ausgaben 1.578.300 1.538.300 1.354.100 1.493.126,91

Deckungsbedarf (Budget) 1.410.000 1.376.800 1.169.500 1.250.698,54

B 160040 Akademie
Einnahmen -167.500 -164.200 -72.700 -161.026,68

Ausgaben 2.539.800 2.479.800 2.435.500 2.339.669,04

Deckungsbedarf (Budget) 2.372.300 2.315.600 2.362.800 2.178.642,36

Deckungsbedarf B 160 10.800.200 10.435.000 10.230.400 9.444.428,93



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

187
B 161 Tagungshäuser der Akademie Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Tagungshäuser der Akademie
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 0 0 0 0,00

Deckungsbedarf (Budget) 0 0 0 0,00

B 161010 Tagungshäuser der Akademie
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 224.700 217.100 209.800 203.700,00

Deckungsbedarf (Budget) 224.700 217.100 209.800 203.700,00

Deckungsbedarf B 161 224.700 217.100 209.800 203.700,00



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

188
B 170 Medien Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Medien
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 432.500 381.200 442.700 312.400,00

Deckungsbedarf (Budget) 432.500 381.200 442.700 312.400,00

B 170010 Medien- und Rundfunkarbeit
Einnahmen -323.100 -316.700 -349.100 -324.152,90

Ausgaben 2.259.800 2.224.600 2.172.800 2.109.339,48

Deckungsbedarf (Budget) 1.936.700 1.907.900 1.823.700 1.785.186,58

Deckungsbedarf B 170 2.369.200 2.289.100 2.266.400 2.097.586,58



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

189
B 180 Kirchengemeinden und Dekanate Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Kirchengemeinden und Dekanate
Einnahmen 0 0 -14.500 0,00

Ausgaben 7.600 1.700 0 0,00

Deckungsbedarf (Budget) 7.600 1.700 -14.500 0,00

B 180010 Verwaltungsdienste
Einnahmen -8.885.500 -8.701.000 -7.141.700 -7.497.733,72

Ausgaben 10.078.000 9.898.000 8.152.000 8.172.893,54

Deckungsbedarf (Budget) 1.192.500 1.197.000 1.010.300 675.159,82

B 180020 Zuweisungen an muttersprachliche Gemeinden
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 4.945.600 4.769.300 4.024.500 3.862.274,57

Deckungsbedarf (Budget) 4.945.600 4.769.300 4.024.500 3.862.274,57

Deckungsbedarf B 180 6.145.700 5.968.000 5.020.300 4.537.434,39



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

190
B 190 Personal Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Personal
Einnahmen 0 -9.000 -2.700 0,00

Ausgaben 4.700 0 0 0,00

Deckungsbedarf (Budget) 4.700 -9.000 -2.700 0,00

B 190010 MAVen und KODA
Einnahmen -1.167.300 -1.133.100 -985.700 -911.220,00

Ausgaben 1.162.600 1.142.100 988.400 724.792,19

Deckungsbedarf (Budget) -4.700 9.000 2.700 -186.427,81

Deckungsbedarf B 190 0 0 0 -186.427,81



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

191
B 200 Vermögen Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Abwicklungsbudget Vermögen
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 0 0 0 0,00

Deckungsbedarf (Budget) 0 0 0 0,00

B 200010 Eigenbetrieb Bildungshäuser
Einnahmen -1.168.900 -1.168.900 -1.168.900 -1.168.901,40

Ausgaben 5.123.300 4.989.600 4.860.400 4.752.900,00

Deckungsbedarf (Budget) 3.954.400 3.820.700 3.691.500 3.583.998,60

Deckungsbedarf B 200 3.954.400 3.820.700 3.691.500 3.583.998,60



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

192
B 900 Nicht budgetierter Bereich Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

B 904800 Diözesane Gemeinkosten
Einnahmen -1.571.000 -1.535.500 -1.534.100 -1.438.657,84

Ausgaben 6.973.900 6.717.900 6.667.900 6.013.195,29

Ergebnis 5.402.900 5.182.400 5.133.800 4.574.537,45

B 904900 Diözesane Vorhaben/Projekte
Einnahmen -37.200 -36.200 -35.000 -8.620.582,59

Ausgaben 2.119.400 3.197.700 606.500 8.876.113,89

Ergebnis 2.082.200 3.161.500 571.500 255.531,30

B 904920 Entwicklungsprozess "Kirche am Ort"
Einnahmen -1.476.900 -1.726.100 -1.288.400 -1.436.116,80

Ausgaben 1.476.900 1.726.100 1.288.400 1.436.116,80

Ergebnis 0 0 0 0,00

B 944900 Studentenwohnheime
Einnahmen -512.500 -895.000 -886.000 -884.571,06

Ausgaben 512.500 895.000 886.000 884.571,06

Ergebnis 0 0 0 0,00

B 948600 Hilfen f.Leistungsgeminderte
Einnahmen 0 0 0 -12.948,05

Ausgaben 1.181.200 1.146.800 1.113.400 639.103,64

Ergebnis 1.181.200 1.146.800 1.113.400 626.155,59

B 948800 Förd. von Seelsorge in rechtl. selbst. karitativen Einrichtungen
Einnahmen 0 0 0 -3.700.769,73

Ausgaben 4.659.500 4.501.900 4.349.700 7.750.256,76

Ergebnis 4.659.500 4.501.900 4.349.700 4.049.487,03

B 953200 Katholisches Datenschutzzentrum
Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 230.000 220.000 200.000 0,00

Ergebnis 230.000 220.000 200.000 0,00



Zusammenstellung der Teilbudgets (bei Budgetkreisen) 
bzw. der Haushaltsstellen (beim nicht budgetierten Bereich)

193
B 900 Nicht budgetierter Bereich (Fortsetzung) Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

B 961000 Kirchensteuer
Einnahmen -262.122.000 -261.409.000 -244.484.500 -248.768.110,73

Ausgaben 0 0 0 0,00

Ergebnis -262.122.000 -261.409.000 -244.484.500 -248.768.110,73

B 962000 Allgemeine Staatsleistungen
Einnahmen -30.989.600 -30.682.800 -29.068.300 -29.821.725,00

Ausgaben 0 0 0 0,00

Ergebnis -30.989.600 -30.682.800 -29.068.300 -29.821.725,00

B 963000 Allgemeines Grundvermögen
Einnahmen -8.852.900 -8.606.100 -11.279.900 -59.893.370,66

Ausgaben 34.363.400 33.919.800 27.385.900 75.531.864,44

Ergebnis 25.510.500 25.313.700 16.106.000 15.638.493,78

B 964000 Allgemeines Finanzvermögen
Einnahmen -12.021.800 -14.242.800 -14.477.900 -21.346.843,26

Ausgaben 31.580.700 40.587.500 44.436.800 47.806.429,23

Ergebnis 19.558.900 26.344.700 29.958.900 26.459.585,97

B 966000 Versorgung
Einnahmen -6.776.700 -7.194.000 -9.101.800 -8.780.423,58

Ausgaben 17.729.600 17.410.100 16.820.600 17.620.711,14

Ergebnis 10.952.900 10.216.100 7.718.800 8.840.287,56

Ergebnis B 900 -223.533.500 -216.004.700 -208.400.700 -218.145.757,05





II. 4

Budgetkreise
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Änderungen

Die Haushaltsstellen 110100 (Päpstliches Werk für geistliche Berufe), 
110200 (Diözesanstelle Berufe der Kirche) und 352100 (Theologisches 
Vorseminar Ambrosianum) werden als Teilbudget B130030 (Berufungs-
pastoral) dem Budgetkreis B130 (Kunst, Kirchenmusik und Berufungs-
pastoral) zugeordnet. 
Die Haushaltsstellen waren bisher Bestandteil des Teilbudgets B050010 
(Hinführung zu pastoralen Berufen) im Budgetkreis B050 (Ausbildung).
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B 020 Generalvikar B020008 Abwicklungsbudget
B020010 Bischöfliches Ordinariat
B020020 Offizialat
B020030 Intranet / Internet
B020040 Diözesane Gremien
B020050 Überdiözesane und diözesane Aufgaben

B 030 Domdekan B030008 Abwicklungsbudget
B030010 Dom und Konkathedrale

B 050 Ausbildung B050008 Abwicklungsbudget
B050010 Hinführung zu pastoralen Berufen
B050020 Priesterausbildung
B050030 Ausbildung pastoraler Dienste
B050040 Hochschulen und Wissenschaft

B 060 Orden und Geistl. Gemein. B060008 Abwicklungsbudget
B060010 Ordensgemeinschaften und Geistliche Gemeinschaften

B 070 Jugend B070008 Abwicklungsbudget
B070010 Jugend

B 080 Pastorale Konzeption B080008 Abwicklungsbudget
B080010 Spiritualität und Exerzitien
B080020 Pastorale Entwicklung in den Gemeinden und Dekanaten
B080130 Pastorale Entwicklung in spezifischen Bereichen
B080140 Institut für Fort- und Weiterbildung

B 090 Pastorales Personal B090008 Abwicklungsbudget
B090010 Dekanate
B090020 Pastorales Personal in den Seelsorgeeinheiten
B090030 Weitere Aufgaben und Aufträge des Pastoralen Personals
B090050 Geistliche Zentren Landpastoral
B090060 Polizeiseelsorge
B090070 Krankenhaus- und Kurseelsorge
B090080 Seelsorge in Justizvollzugsanstalten
B090090 Hochschulpastoral

B 100 Caritas B100008 Abwicklungsbudget
B100010 Caritasverband der Diözese
B100020 Caritasverband Stuttgart
B100030 Landesverband Katholischer Kindertagesstätten
B100040 Karitative Fachverbände
B100050 Psychologische Familien- und Lebensberatung (PFL)
B100060 Telefonseelsorge
B100070 Hilfsmaßnahmen und Modellprojekte

B 120 Glaubensfragen und Ökumene B120008 Abwicklungsbudget
B120010 Ökumene

B 130 B130008 Abwicklungsbudget
B130010 Kirchenmusik
B130020 Kirchliche Kunst
B130030 Berufungspastoral

B 140 Schulen B140008 Abwicklungsbudget
B140010 Religionsunterricht
B140020 Schuldekanate
B140030 Schulpastoral
B140040 Studienheime und Konvikte

B 141 Kath. Schulen B141008 Abwicklungsbudget
B141010 Katholische Schulen

B 150 Weltkirche B150008 Abwicklungsbudget
B150010 Weltkirche

B 160 Kirche und Gesellschaft B160008 Abwicklungsbudget
B160010 Verbände
B160020 Erwachsenenbildung
B160030 Arbeitswelt
B160040 Akademie

B 161 Tagungshäuser der Akademie B161008 Abwicklungsbudget
B161010 Tagungshäuser der Akademie

B 170 Medien B170008 Abwicklungsbudget
B170010 Medien- und Rundfunkarbeit

B 180 Kirchengemeinden und Dekanate B180008 Abwicklungsbudget
B180010 Verwaltungsdienste
B180020 Zuweisungen für muttersprachliche Gemeinden

B 190 Personal B190008 Abwicklungsbudget
B190010 DiAG-MAV und Bistums-KODA

B 200 Vermögen B200008 Abwicklungsbudget
B200010 Eigenbetrieb Bildungshäuser

Budgetkreis Teilbudgets

Kunst, Kirchenmusik 
und Berufungspastoral
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Budgetkreis
B020 Generalvikar
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Budgetkreis B 020 Generalvikar

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -77.100 -74.900 -189.600 -72.673

F 4250  Kirchliche Mittel -7.125.100 -6.938.500 -6.516.700 -5.183.658

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -3.225.100 -3.088.900 -2.774.000 -3.010.319

F 4800  Sonstige Einnahmen -503.100 -495.000 -538.200 -491.999

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -345.800 -665.700 -139.200 0

Summe  Einnahmen -11.276.200 -11.263.000 -10.157.700 -8.758.650

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 29.688.600 28.854.700 27.079.100 26.180.734

F 6400  Sachausgaben 9.045.600 8.703.100 8.209.300 7.253.891

F 7200  Instandhaltungen und Investition 818.700 979.500 1.591.900 1.033.140

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 1.101.200 1.109.500 1.078.000 254.551

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 20.000 20.000 20.000 277.488

Summe  Ausgaben 40.674.100 39.666.800 37.978.300 34.999.804

Deckungsbedarf (Budget) 29.397.900 28.403.800 27.820.600 26.241.154
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B020008 880200
B020010 000100

068000
231100
232000
232200
234000

B020020 050000
B020030 047000
B020040 091000
B020050 520000

Aufgaben 527000
531000

Gemeins. Aufg. deutscher Bistumer

Teilbudget Haushaltsstellen

Budgetkreis
B020 Generalvikar

Bischöfliches Ordinariat
Sonstige Verwaltungseinrichtungen
Fachbereich Ehe und Familie

Bischöfliches Ordinariat

Diözesane Gremien

Fachbereich Frauen und Männer

Überdiözesane und diözesane

Katholisches Büro Stuttgart

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

Fachbereich Seniorenarbeit

Überdiözesane Einrichtungen

Intranet / Internet

Frauenkommission

Räte auf diözesaner Ebene

Offizialat Bischöfliches Offizialat
Diözesanes Intranet / Internet
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Budgetkreis B 020 Generalvikar

Abwicklungsbudget Generalvikar

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -345.800 -665.700 -139.200 0

Summe  Einnahmen -345.800 -665.700 -139.200 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 257.000

Summe  Ausgaben 0 0 0 257.000

Deckungsbedarf (Budget) -345.800 -665.700 -139.200 257.000
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Budgetkreis B 020 Generalvikar

Teilbudget B 020010 Bischöfliches Ordinariat

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -60.800 -59.100 -189.600 -57.301

F 4250  Kirchliche Mittel -3.444.800 -3.338.400 -3.033.500 -2.671.789

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -3.148.800 -3.014.100 -2.705.800 -2.914.743

F 4800  Sonstige Einnahmen -477.400 -470.000 -519.000 -466.737

Summe  Einnahmen -7.131.800 -6.881.600 -6.447.900 -6.110.571

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 27.623.800 26.845.000 25.074.900 24.260.121

F 6400  Sachausgaben 7.293.500 7.059.900 6.862.200 5.815.025

F 7200  Instandhaltungen und Investition 427.100 533.100 1.006.400 506.325

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 87.100 91.400 79.500 107.426

Summe  Ausgaben 35.431.500 34.529.400 33.023.000 30.688.896

Deckungsbedarf (Budget) 28.299.700 27.647.800 26.575.100 24.578.326
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Auftrag und Aufgaben 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diözesankurie sind im Namen des Bischofs mitverantwortlich 
in der Leitung der Diözese, insbesondere in der Pastoral, in der Verwaltung und in Ausübung der rich-
terlichen Gewalt. Sie stehen dem Bischof in seinem Leitungsamt zur Seite und unterstützen ihn in der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben (...). Unsere Aufgabe ist es, so zu handeln, dass andere ihren kirchli-
chen Auftrag gut und angemessen erfüllen können. Deshalb achten und unterstützen wir gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip die Eigenständigkeit unserer Partner. Wir unterstützen das Zusammenwirken der 
verschiedenen Leitungs- und Beratungsgremien auf Diözesan-, Dekanats- und Gemeindeebene. Wir 
fördern Erneuerungs- und Entwicklungsprozesse, kooperatives Verhalten und Teamarbeit. Wir üben 
die notwendige Aufsicht aus.“  (aus dem Leitbild der Diözesankurie)

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Bischof Hirtenamt des Bischofs 
Gesamtleitung der Diözese mit gesetzgebender, ausführender und richterli-
cher Gewalt (can. 381, 391 CIC). 
Vertretung der Diözese gegenüber anderen Kirchen und Religionen, gegen-
über Staat, Gesellschaft und Öffentlichkeit. 
Pontifikalhandlungen, Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz. 
Der Bischof ist unmittelbar zuständig für die Stabsstelle Mediale Kommunika-
tion mit den Fachbereichen Bischöfliche Pressestelle, Publikations- und Me-
diengestaltung, Online-Redaktion, Cross-Media-Redaktion und Veranstaltun-
gen/Events. 

3%

Generalvikar 

und 

Domdekan 

Stellvertreter des Bischofs in der Gesamtleitung der Diözese (can. 475 – 481 
CIC), Moderator der Kurie (can. 473 CIC), Ökonom für Bistum und Diözese 
Rottenburg-Stuttgart (can. 494 CIC), Leitung des Bischöflichen Ordinariates 
mit Ausnahme der Mandatsbereiche der Bischofsvikare (c. 476 CIC). 
Der Generalvikar ist unmittelbar zuständig für: 

� Hauptabteilungsleiter/innen und Diözesanjustitiar/Kanzler 
� Stabsstelle Entwicklung (mit Gleichstellungsbeauftragter), Stabsstelle 

Revision (delegiert an Justitiar), Stabsstelle Fundraising, Stabsstelle 
Prävention, Kinder- und Jugendschutz, Stabsstelle Datenschutz (de-
legiert an den Diözesanjustitiar)  

� MAV der Kurie 
� Der Generalvikar hat derzeit auch das Amt des Domdekans inne (mit 

Domgottesdienst, Domsingschule und Konkathedrale in Stuttgart) 
Verantwortlich für die Budgetkreise B020 und B030 

13%

Diözesanjus-
titiar und 
Kanzler 

Der Diözesanjustitiar nimmt die generelle rechtsgeschäftliche Vertretung der 
Diözese war. Der Kanzler sorgt für die ordnungsgemäße Schriftgutverwaltung 
und die Aufbewahrung der Akten im Archiv (can. 482 - 491 CIC).  
Zuständig für: 

� Diözesanarchiv mit Registratur 
� Abteilung Zentrale Verwaltung (mit Verwaltungsstelle Stuttgart) 
� IT-Abteilung (incl. diözesanes Intranet) 
� Stabsstelle Revision (delegiert), Stabsstelle Datenschutz (delegiert) 
� Rechtsdokumentation; Geschäftsführung des Kirchl. Arbeitsgerichts 

und der Einigungsstelle 
� Redaktion des Kirchlichen Amtsblatts 

25%

Hauptabtei-
lung I
„Ausbildung 
pastorale 
Berufe“

� Ausbildungsleitungen der Priester, Diakone, Pastoralreferenten/innen 
und Gemeindereferenten/innen sowie die Ausbildungseinrichtungen 
(Wilhelmsstift, Priesterseminar, Mentorate) 

� Theologisch-Katholische Fakultät der Universität Tübingen, Kath. 
Hochschule Freiburg, Fachakademie für Pastoral und Religionspä-
dagogik, Freiburg (Gemeindereferenten/innen),  

Verantwortlich für den Budgetkreis B050 Ausbildung 

3%
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Auftrag und Aufgaben (Fortsetzung) 
Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am  

Teilbudget 
Hauptabtei-
lung II
„Orden und 
Geistliche 
Gemein-
schaften“

� Orden und Säkularinstitute 
� Geistliche Gemeinschaften in der Diözese 
� Geistliches Zentrum Heiligkreuztal 
� Wahrnehmung der Leitung in Abstimmung mit der Aufsicht über die 

kirchlichen Rechtspersonen (HA XVI) 
Verantwortlich für den Budgetkreis B060 Orden und Geistl. Gemeinschaften 

<1% 

Hauptabtei-
lung III  
„Jugend 

� Grundsätzliche Fragen der Jugendseelsorge, z.B. Schwerpunktset-
zungen, Visions- und Konzeptionsarbeit, mittelfristige Planungen  

� Vorgesetzter der Leitung des BJA Wernau und der Jugendseelsor-
ger/innen 

� Ministrantenreferat 
Verantwortlich für den Budgetkreis B070 Jugend 

<1% 

Hauptabtei-
lung IV
„Pastorale 
Konzeption“ 

� Vor- und Nachbereitung der Strategiediskussion der BO-Sitzung 
� Raumordnung, pastorale Strukturen, Meldewesen und kirchl. Statistik 
� Erarbeitung, Umsetzung und Evaluation von pastoralen Konzeptio-

nen für die Gemeindepastoral und für die Dekanate 
� Prozess „Kirche am Ort“ (gemeinsam mit der HA V) 
� Gemeindeentwicklung, Gemeindeerneuerung, Pastoralvisitation, 

Gremien der Gemeinden und Dekanate u.a. 
� Pastorale Konzeptionen für spezifische Aufgabenfelder, z.B. Seel-

sorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen, Hochschulseelsorge, 
Seelsorge in JVA, Notfall-, Polizei- und Feuerwehrseelsorge, Interkul-
turelle Pastoral, Freizeit und Tourismusseelsorge, Behindertenseel-
sorge, Hospizarbeit, Trauerpastoral und Bestattungskultur  

� Ehrenamt, Wahlen für KGR und Pastoralräte 
� Spiritualität und Exerzitien 
� Pilgern und Wallfahrten 
� Katechese und Glaubenskommunikation 
� Institut für Fort- und Weiterbildung 

Verantwortlich für den Budgetkreis B080 Pastorale Konzeption 

4%

Hauptabtei-
lung V 
„Pastorales 
Personal“ 

� Übergreifende Personalverantwortung für die pastoralen Dienste, 
z.B. Personalprognose, Stellenplanung, Personalstatistik, Berufspro-
file

� Personalplanung, Personaleinsatz, mittelbare Personalführung, Per-
sonalentwicklung und Personalfürsorge der pastoralen Dienste in den 
Kirchengemeinden und Gemeinden für Katholiken anderer Mutter-
sprache (Pfarrer, sonstige Priester im Gemeindedienst, Diakone, 
Pastoralreferenten/innen und Gemeindereferenten/innen) sowie für 
das pastorale Personal für gemeindenahe Aufgabenfelder (z.B. 
Krankenhauspastoral etc.) 

� Dekane, Dekanatsgeschäftsstellen 
� Prozess „Kirche am Ort“ (gemeinsam mit der HA IV) 
� Freigestellte und abgeordnete pastorale Dienste 
� Sonstige Aufgaben, z.B. Seelsorge für Priester und Seelsorger, Zu-

satzversorgungswerk für die Pfarrhaushälterinnen (ZVW), Pfarrhaus-
frauen, Pfarramtssekretärinnen, Suchtfragen, Krisenintervention, St. 
Martinus Priesterverein 

� Ruhestandsgeistliche 
Verantwortlich für B090 Pastorales Personal 

4%
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Auftrag und Aufgaben (Fortsetzung) 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am  
Teilbudget 

Hauptabtei-
lung VI
„Caritas“ 

� Gemeindliche und verbandliche Caritasarbeit der Diözese 
� Verantwortung für ein abgestimmtes Caritasprofil der Diözese 
� Vertretung der Diözese zu Fragen von Caritas und Sozialwesen in-

nerhalb der Kirche und gegenüber der Gesellschaft und Politik 
� Vertretung karitativer Verbände und Organisationen bei der Diözese 
� Koordination der Trägerpolitik in der Caritas in Abstimmung mit dem 

Caritasverband der Diözese 
� Initiierung und Förderung von Modellprojekten im Bereich von Caritas 

und Sozialwesen 
� Ressourcensteuerung und Budgetverantwortung von diözesanen 

Haushaltsmitteln für die karitativen Verbände und Träger 
� Geschäftsführung der Stiftung „Mütter in Not“, der Mutter-Teresa-

Stiftung und von diözesanen Fonds, z.B. Zweckerfüllungsfonds 
Flüchtlingshilfe und Fonds zur Förderung von Seelsorge in rechtlich 
selbständigen caritativen Einrichtungen 

� Psychologische Familien- und Lebensberatung (PFL), Telefonseel-
sorge 

� Mitwirkung an der Rechtsaufsicht gegenüber karitativen Trägern 
Verantwortlich für den Budgetkreis B100 Caritas 

2%

Hauptabtei-
lung VII
 „Glaubens-
fragen und 
Ökumene“ 

� Glaubensfragen / theologische Grundsatzfragen,  Erwachsenentaufe, 
Übertritt bzw. Wiedereintritt in die kath. Kirche), kirchliche Drucker-
laubnis, 

� Ökumene (Fragen ökumenischer Theologie, Kontakte zu anderen 
christl. Kirchen und Gemeinschaften , AG christlicher Kirchen in Ba-
den-Württemberg / ACK) 

� Sekten- und Weltanschauungsfragen 
� Kirchen und Religionen (v. a. interreligiöser Dialog) 
� Zuständig für Kath. Bibelwerk und Kath. Bibelanstalt 

Verantwortlich für B120 Glaubensfragen und Ökumene 

1%

Hauptabtei-
lung VIII a 
„Kunst, Kir-
chenmusik  
und
Berufungs-
pastoral“ 

� Liturgie (Gottesdienst, Liturgische Dienste, Mesner und Mesnerver-
band, Liturg. Bücher, pastoralliturgische Handreichungen, Liturgie-
kommission) 

� Kirchenmusik (Amt für Kirchenmusik, Hochschule für Kirchenmusik, 
Regionalkantoren, Dekanatskirchenmusiker, Diözesancäcilienver-
band, Diözesanverband der Kirchenmusiker, Pueri Cantores) 

� Kunstfragen (Diözesanmuseum, Diözesankunstverein, Mitglied in der 
Kommission für sakrale Kunst) 

� Inventarisierung kirchlicher Kunst in den Kirchengemeinden 
� Diözesangeschichtsverein 
� Berufungspastoral mit Diözesanstelle „Berufe der Kirche“, Ambrosi-

anum und Päpstlichem Werk für geistliche Berufe 
Verantwortlich für den Budgetkreis B130 

3%

Hauptabtei-
lung VIII b 
Kirchl. Bauen 

� Kirchliches Bauwesen (Aufsicht über das Bauwesen der Kirchenge-
meinden incl. Kirchenbauten und Gemeindezentren, Denkmalpflege, 
etc.)

� Vorsitzender der Kommission für sakrale Kunst, Vorsitzender des Be-
ratergremiums für Umnutzungen sakraler Räume und heiliger Orte 

� Diözesandepot Obermarchtal, Paramentenkammer 

3%
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Auftrag und Aufgaben (Fortsetzung) 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Hauptabtei-
lung IX 
 „Schulen“ 

� Zusammenarbeit mit den staatlichen Schulbehörden und den Schul-
abteilungen anderer Diözesen und der Evang. Landeskirchen, Zu-
sammenarbeit mit den dualen Partnern in der Berufsausbildung 

� Die HA IX sichert die Erteilung des katholischen Religionsunterrichts 
an öffentlichen Schulen und den dazu verpflichteten Privatschulen in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

� Dienst- und Fachaufsicht über die Schuldekane, 
� Mittelbare Dienst- und Fachaufsicht über Religionslehrer/innen (RL) 

im kirchlichen Dienst 
� Ausbildung von Religionslehrer/innen i. K., Ausbildung in Religions-

pädagogik an Universitäten, Pädagogische HS und staatl. Seminaren 
für Schulpädagogik, Prüfungsamt für kirchliche RL, Theologie im 
Fernkurs 

� Verleihung der Missio canonica, Unterrichtserlaubnis, Nachqualifika-
tion

� Fortbildung der staatlichen und kirchlichen RL 
� Nachqualifikation von staatlichen Lehrkräften für das Fach Kath. Re-

ligionslehre
� Spirituelle Bildung von RL in der Ausbildung und der Berufspraxis 
� Unterrichtsmaterialien, Schulbücher und Lehrpläne für RU 
� Schulstatistik und Adressverwaltung 
� Religionspädagogische Institute und Arbeitsstellen 
� Herausgabe des „Notizblock“ 
� Bischöfliche Schulaufsicht über katholische Schulen 
� Studienheime und Konvikte der Diözese 
� Schulpastoral 

Verantwortlich für die Budgetkreise B140 und B141 

3%

Hauptabtei-
lung X
„Weltkirche“ 

� Bildungsarbeit (Bildung und Stärkung des weltkirchlichen Bewusst-
seins) 

� Intensivierung persönlicher Kontakte durch die Vertiefung der Ver-
bindungen zu den Missions- und Fachkräften des Bistums in Übersee 

� Initiierung und Koordinierung, Beratung und Begleitung der projekt-
bezogenen Aktivitäten in der Diözese 

� Prüfung, Beratung und Entscheidung von Anträgen aus Partnerkir-
chen (stärkere Fokussierung auf weniger Länder, verstärkte themati-
sche Schwerpunktbildung)  

� Evaluierung von Projekten und Berichterstattung in den Medien 
� Zusammenarbeit mit kirchlichen Hilfswerken und anderen, nicht-

kirchlichen Fachinstitutionen der weltkirchlichen Entwicklungsarbeit 
� Verwaltung und Umsetzung der Erträge der weltkirchl. Stiftungen 
� Geschäftsführung des Zweckerfüllungsfonds „Weltkirchliche Flücht-

lingshilfe“
� Ausweitung weltkirchlicher Personaldienste, v.a. im Hinblick auf Ge-

genseitigkeit und Austausch (Reverse-Programme) 
� Internationales Diakonatszentrum 

Verantwortlich für den Budgetkreis B150 Weltkirche 

2%
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Auftrag und Aufgaben (Fortsetzung) 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Hauptabtei-
lung XI 
 „Kirche und 
Gesellschaft“

Leitung der Hauptabteilung und zuständig für 
� Fachbereich Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 
� Fachbereich Ehe- und Familie (mit dem Familienpolitischem Arbeits-

kreis)  
� Fachbereich Frauen  
� Fachbereich Männer 
� Fachbereich Theologie 
� Fachbereich Senioren (mit dem Forum Katholische Seniorenarbeit) 
� Fachbereich Arbeitswelt  
� Fachbereich Führungskräfte 
� Fachbereich Bildungsmanagement 

Weiterhin zuständig für 
� Katholische Verbände (außer Jugendverbände und explizit andern 

Hauptabteilungen zugeordnete Verbände) 
� Arbeitsgemeinschaft katholischer Organisationen und Verbänden 

(AKO)
� Katholische Erwachsenenbildung (keb) auf diözesaner und mittlerer 

Ebene) 
� Kirche und Arbeitswelt mit Betriebsseelsorge 
� Kirche am Flughafen und Messe  
� Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen der Diözese 
� Aktion Martinusmantel 
� Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart  
� Tagungshäuser der Akademie in Stuttgart und Weingarten 
� Dekanatsbeauftragte für Familienpastoral 
� Bibelpastoral 
� Ländlicher Raum (v.a. Kloster Heiligkreuztal) 
� Landvolkshochschule  
� Literatur und Kultur 
� Frau und Gesundheit 
� Familienerholungswerk 
� Katholische Arbeitsgemeinschaft für Müttergenesung (KAG) 
� Kirche und Sport 
� Kirche und Verkehrssicherheit 

Verantwortlich für die Budgetkreise B160 und B161 

6%

Hauptabtei-
lung XII
„Medien“ 

� Katholische Rundfunkarbeit an den öffentlich-rechtlichen Sendern 
� Privat-TV, Privathörfunk (Kirche im Privatfunk / KiP) 
� Fachstelle Medien 
� Katholische Büchereiarbeit 
� Diözesanbibliothek 
� Medienstiftung der Diözese 
� Kommission Katholisches Sonntagsblatt. 

Der Leiter der HA XII ist Mitglied im Rundfunkrat des SWR. 

Verantwortlich für den Budgetkreis B170 Medien 

3%
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Auftrag und Aufgaben (Fortsetzung) 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Hauptabtei-
lung XIII  
„Kirchenge-
meinden und 
Dekanate“ 

� Aufsicht (Rechts- und Finanzaufsicht) über Kirchengemeinden, Ge-
samtkirchengemeinden und Dekanate 

� Rechnungsprüfung der Kirchengemeinden und Dekanate 
� Verwaltungszentren 
� Kirchensteuerzuweisungen an die Kirchengemeinden 
� Geschäftsführung des Ausgleichstocks 
� Systemkoordination für das Standort-Entwicklungs-System (SES) 

und das Geo-Informations-System (GIS) 

Verantwortlich für den Budgetkreis B180 Kirchliche Rechtspersonen 

4%

Hauptabtei-
lung XIV
„Personal“ 

� Grundsatzfragen des kirchlichen Dienst- und Arbeitsrechtes 
� Kirchliches Personal- und Arbeitsrecht  
� Beamtenrecht 
� Personalverwaltung  
� Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle 
� Bistums-KODA und Mitarbeitervertretungen (MAVen) 
� Vertretung der Diözese in Angelegenheiten des kirchlichen Arbeits-

rechts 

9%

Hauptabtei-
lung XV
„Finanzen 
und Vermö-
gen“

� Strategisches Finanzmanagement, Haushaltsreferent 
� Abteilung Vermögensverwaltung 
� Abteilung Grund- und Bauverwaltung, incl. Verwaltung des Pfründ-

vermögens 
� Abteilung Haushalt, Controlling und Kirchensteuerfragen 
� Abteilung Rechnungswesen 
� Geschäftsführung Hilfsfonds, Verwaltung des Interkalarfonds, Bis-

tumspfleger 
� Zuständig für den Kirchlichen Eigenbetrieb Bildungshäuser 
� Vertretung der Diözese in Aufsichts- und Verwaltungsräten, Vertre-

tung der Diözese nach außen in Finanz- und Vermögensfragen 

Verantwortlich für den Budgetkreis B200 Vermögen sowie für die Haushalts-
stellen B944900, B961000, B962000, B963000 und B964000 

8%

Hauptabtei-
lung XVI
„Gesellschaf-
ten und Stif-
tungen / 
Wirtschafts-
recht“ 

� Aufsicht (Rechts- und Finanzaufsicht) über diözesane und ortskirchli-
che Stiftungen, Vereine und GmbHs, Ordensgemeinschaften und de-
ren Stiftungen, Vereine, GmbHs, karitative Einrichtungen und Stiftun-
gen, sowie sonstige kirchliche Rechtspersonen und deren nachge-
ordnete Gesellschaften mit Ausnahme der Kirchengemeinden und 
Dekanate 

� Wirtschaftsrecht mit den Aufgabenbereichen Handels-, Gesell-
schafts- und Stiftungsrecht; Vertragsrecht, Baurecht, öffentliches 
Recht und Verwaltungsrecht. 

2%
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Entwicklungen und Herausforderungen 

Der Prozess „Kirche am Ort-Kirche an vielen Orten gestalten“ ist in drei Phasen strukturiert. Phase 1: 
„Geistliche Erneuerung und pastorale Ausrichtung“ (Schwerpunkt: Grundorientierung), Phase 2: „Pas-
torale Profilierung“ (Schwerpunkte setzen und Bisheriges lassen) und Phase 3: „Pastorale Umsetzung 
und strukturelle Klärung. Die 3. Phase soll bis zur KGR-Wahl 2020 abgeschlossen sein. In dieser 
Phase wird es v.a. um die Weiterentwicklung einer Seelsorgeeinheit zur Gesamtkirchengemeinde, um 
die Verbesserung der Kooperation von Pastoral und Verwaltung, um Personalressourcen, Finanzen 
oder Räume gehen. Es ist noch nicht absehbar, wie viele neue Gesamtkirchengemeinden oder ge-
meinschaftliche Kirchenpflegeämter gebildet werden und welche Auswirkungen dieser Prozess auf die 
Arbeit des Bischöflichen Ordinariates haben wird. 

Beginnend ab 2019/2020 werden bis Ende 2028 rund ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Bischöflichen Ordinariates (140 Mitarbeiter/innen) altersbedingt ausscheiden. Personalgewinnung, 
Ausbildung, Personalentwicklung und Wissenstransfer werden von hoher Bedeutung sein. Ab dem 
Semester 2018/2019 erhielt die Diözese zwei Studienplätze für Studenten/innen an der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und beginnt mit der eigenen Ausbildung von 
Beamten/innen. Dafür wurden im Stellenplan insgesamt 10 neue Stellen beantragt: 6 Stellen für Stu-
dierende (Beamtenanwärter) und 4 Stellen für Beamte auf Probe. 

Die Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche und macht auch vor dem Bischöflichen Ordinariat 
nicht halt. Immer mehr „IT-Fachverfahren“ werden eingesetzt, die die Arbeit in Hauptabteilungen und 
Abteilungen unterstützen, z.B. in der Personalwirtschaft, der Gehaltsabrechnung, im Rechnungswe-
sen, beim Geo-Informations-System, der Projektarbeit der HA X - Weltkirche oder in der Liegen-
schaftsverwaltung. Dies bedingt eine hochprofessionelle IT-Abteilung, deren überaus komplexe Arbeit 
für das Bischöfliche Ordinariat unverzichtbar geworden ist. Andererseits ist kritisch anzumerken, dass 
das Bischöfliche Ordinariat von der IT zunehmend abhängig geworden ist. Die neu geschaffene 
Stabsstelle Datenschutz soll zur Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG) beitragen. Ab 2019 wird das Bischöfliche Ordinariat mit der Langzeitarchivierung 
digitaler Daten beginnen. 

Im Jahr 2017 wurden zwei Online-Befragungen zum Leitbild der Diözesankurie durchgeführt. Befragt 
wurden einmal die externen Partner der Kurie und zum anderen die Mitarbeiter/innen der Kurie. So-
bald die umfangreiche wissenschaftliche Auswertung dieser Befragungen vorliegt, ist zu entscheiden, 
welche Schritte und konkreten Maßnahmen daraus folgen werden. 

Das Projekt Umsatzsteuer erstellt derzeit eine Analyse der Zahlungsvorgänge im Diözesanhaushalt 
und erstellt Lösungsvorschläge für die Diözese, das Bistum und andere vom BO verwalteten kirchli-
chen Rechtspersonen. Der Diözesanhaushalt ist in hohem Maße betroffen. Daher muss der Diözesan-
rat - voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2019 - entsprechende Entscheidungen im Kontext von § 2b 
UStG treffen, damit diese in den Haushalt 2021/2022 eingearbeitet werden können. Ebenfalls in ho-
hem Maße betroffen sind die Kirchengemeinden. Sie werden im Rahmen eines umfassenden Kom-
munikations- und Informationskonzeptes informiert. Größere Kirchengemeinden werden voraussicht-
lich einen externen Steuerberater in Anspruch nehmen müssen. 

Seit 2002 - und letztmals 2017 - wurde das Bischöfliche Ordinariat wiederholt durch die gemeinnützige 
Hertie-Stiftung als familienfreundlicher Betrieb zertifiziert. Der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
dienen zahlreiche Maßnahmen, z.B. familiengerechte Teilzeitarbeit, flexible Arbeitszeiten, Telearbeits-
plätze, Sabbatzeit, Sonderurlaub zur Kinderbetreuung bzw. zur Pflege von Angehörigen, Kontakthal-
teprogramm oder Unterstützung beim beruflichen Wiedereinstieg.  

Projekt „Doppik in den Kirchengemeinden“ verfolgt die Ziele: Einführung eines einheitlichen Rech-
nungswesens für die Kirchengemeinden sowie die Umstellung des Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen der Kirchengemeinden von Kameralistik auf eine kirchliche Doppik. 
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Wesentliche Entwicklungsziele für die Jahre 2019 und 2020 

� Die Auswirkungen des Prozesses KiamO auf das Bischöfliche Ordinariat sind festgestellt und 
entsprechende Maßnahmen sind ergriffen. 

� Mit Blick auf die Altersstruktur der Mitarbeiter/innen des Bischöflichen Ordinariates ist die Per-
sonalpolitik so gestaltet, dass wir auch künftig unsere Aufgaben gut erfüllen können. 

� Das Bischöfliche Ordinariat hat weitere Schritte unternommen, um die IT für seine Aufgaben 
effizient zu nutzen (z.B. Ablösung veralteter Fachverfahren, neue Systeme für die Personal-
wirtschaft, Verbesserung der Zusammenarbeit von Verwaltungszentren und Bischöflichem 
Ordinariat, Langzeitarchivierung digitaler Daten). 

� Die Anforderungen des kirchlichen Datenschutzes in der Diözese und in der Kurie werden in 
Relation zum kirchlichen Auftrag erfüllt (z.B. mit Hilfe der Stabsstelle Datenschutz). 

� Erkenntnisse aus dem Evaluationsprozess des Leitbildes sind umgesetzt 

� Konsequenzen aus § 2b Umsatzsteuergesetz sind gezogen und in konkrete Maßnahmen um-
gesetzt.

� Frauen werden ermutigt, Führungsaufgaben zu übernehmen. Dazu wurden mit dem Modell 
„Top-Sharing“ (Führung in Teilzeit) und einer neuen Talentförderung zusätzliche Anreize ge-
schaffen.

� Erneute Bestätigung des Zertifikats für das Bischöfliche Ordinariat als familienfreundlicher Be-
trieb (2020). 

� Durchführung des weitreichenden Projektes „Doppik der Kirchengemeinden“, das voraussicht-
lich bis 2022 dauern wird. 

� Im Bischöflichen Ordinariat wird ein Beschwerdemanagement eingerichtet 

� Zahlreiche themenbezogene Projekte oder Initiativen unterschiedlichster Art werden in den 
Jahren 2019 und 2020 von den Hauptabteilungen und Abteilungen bearbeitet. Das Spektrum 
reicht von pastoralen und liturgischen Themen (z.B. lebensweltorientierte Pastoral, Jugendkir-
chen, Regionalkantoren, Ehrenamt, Schulungen zur Prävention), karitativen Themen (z. B. 
Migration und Flucht, Kindergarten, Inklusion, Katholisches Profil sozialer Einrichtungen), über 
Themen der Schule und des Religionsunterrichts (z. B. Kooperationen von Schulen und Ge-
meinden, Veränderungen der Schullandschaft) zur Themen der Verwaltung (z.B. Einführung 
eines digitalen Personalwirtschaftsprogramms in den Verwaltungszentren, Digitalisierung der 
Personalwirtschaft im BO, Optimierung der Revision der Kirchengemeinden etc.). 
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Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr.n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

Geistliche

B 8 1,00 B 8 1,00  -  - 1,00

B 4 1,00 B 2 1,00  -  - 1,00

B 3 2,00 B 3 2,00  -  - 2,00

B 2 1,00 A 14 1,00  -  - 1,00

A 16/B 2 3,00 B 2 4,00  -  - 4,00

1,00 A 16

A 16 3,00 A 16 3,00  -  - 3,00

A 15 0,50 EG 14 0,50  -  - 0,50

A 14 2,00 A 14 6,00  -  - 6,00

1,00 A 13

1,50 EG 14

1,50 EG 13P

A 13/14 1,00 EG 15 1,50  -  - 1,50 0,50 unbesetzt

O 1/3 0,50 O 0,50  -  - 0,50

Laien

A 16/B 3 3,00 B 3 4,00  -  - 4,00

1,00 B 2

A 15 1,00 A 16 6,00 0,50  - 7,00 neue Stelle

1,00 A 14 0,50 von B020050 aus A 16

1,00 EG 15 2,00 unbesetzt

1,00 A 14

A 14 9,00 A 14 10,50  -  - 10,50 0,50 überbesetzt

1,00 A 13

1,00 EG 13
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Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr.n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

A 13/14 3,30 A 14 10,55 1,00  - 11,55 von A 9/12

1,00 A 13 2,25 unbesetzt

0,50 EG 14

1,00 EG 15

2,00 EG 13

0,50 EG 9

A 13 9,30 A 13 18,25 1,00  - 21,25 neue Stelle

0,95 A 12 1,00 von EG 8

2,00 A 11 1,00 von A9/12

1,50 EG 13 2,30 unbesetzt

2,20 EG 12

A 9/12 3,10 A 13 37,25 1,00 39,60 neue Stelle

11,70 A 12 1,00 neue Stelle

6,00 A 11 1,00 neue Stelle

1,00 A 10 0,35 von EG 11

1,80 EG 13 1,00 von B180010 aus EG 11

0,50 EG 12 1,00 nach A 13/14

8,90 EG 11 1,00 nach A 13

3,00 EG 10 0,75 unbesetzt

0,50 EG 8

A 9/10  -  -  - 4,00 4,00 neue Stellen

Anwärter/innen*  -  -  - 6,00 6,00 neue Stellen

EG 15 3,20 EG 15 4,20  -  - 4,20

1,00 EG 14

EG 13/14 0,50 A 13 44,10 0,50 49,57 von EG 11

1,00 EG 15 0,50 von EG 11

25,65 EG 14 0,25 von EG 11

6,20 EG13Ü 0,20 von EG 5/6

6,25 EG 13 0,15 von EG 9

2,00 EG 12 0,16 von EG 11

1,00 EG 11 0,11 von EG 8

0,50 EG 8 0,10 von EG 9

1,00 neue Stelle

3,00 neue Stellen ***

0,50 nach EG 12

1,00 unbesetzt

218

Ist
01.05.2018



Budgetkreis: B 020   Generalvikar

Teilbudget: B020010  Bischöfliches Ordinariat
Haushaltsstellen: 000100, 068000, 231100, 232000, 232200, 234000

Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr.n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 12 1,00 EG 14 12,50 1,00  - 14,00 von EG 11

10,30 EG 12 0,50 von EG 13/14

1,00 EG 11

0,20 EG 10

EG 11 0,25 EG 14 16,61 1,00 15,85 von EG 10

0,50 EG 13P 0,65 von EG 9

0,16 EG 13 0,15 von EG 10

2,00 EG 12 0,20 von EG 10

7,90 EG 11 0,50 nach EG 13/14

3,00 EG 10 1,00 nach EG 12

1,00 EG 9 0,50 nach EG 13/14

0,25 O 0,25 nach EG 13/14

0,35 nach A 9/12

0,16 nach EG 13/14

1,55 unbesetzt

EG 10 2,00 EG 11 21,00 0,25 19,90 von EG 5/6

10,80 EG 10 1,00 nach EG 11

2,80 EG 9 0,15 nach EG 11

1,75 EG 9V 0,20 nach EG 11

1,30 EG 8 2,15 unbesetzt

0,20 O

EG 9 10,33 EG 9 11,50  - 0,15 10,60 nach EG 13/14

2,00 EG 9V 0,10 nach EG 13/14

0,17 EG 8 0,65 nach EG 11

1,00 überbesetzt

EG 9V* 1,00 EG 10 32,32 1,00  - 34,32 neue Stelle

30,55 EG 9V 1,00 von EG 8

1,00 EG 8 0,23 überbesetzt

EG 8/9V 1,00 EG 9 8,71  - 0,50 8,21 nach EG 5/6

3,45 EG 9V 0,06 unbesetzt

3,20 EG 8

1,00 EG 6
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Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr.n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 8 0,11 EG 13 42,79 0,10 40,48 von EG 5/6

2,05 EG 9V 1,00 nach A 13

36,29 EG 8 0,11 nach EG 13/14

1,35 EG 6 1,00 nach EG 9V

0,70 EG 5 0,20 nach EG 5/6
0,10 nach B02020 nach A 13/14

2,29 unbesetzt

EG 5/6 0,50 EG 9 42,18 0,50 43,08 von EG 8/9V

0,35 EG 9 V 0,20 von EG 8

3,78 EG 8 0,75 neue Stelle ***

25,69 EG 6 0,20 nach EG 13/14

5,80 EG 5 0,25 nach EG 10

0,50 EG 2 0,10 nach EG 8

5,56 unbesetzt

EG 4 1,00 EG 4 1,00  -  - 1,00

EG 1/2 2,77 EG 2 4,35  -  - 4,35 1,58 unbesetzt

EG 5 - 14**  - -  - 8,00 8,00 neue Stellen

Summe 328,05 348,31 40,62 10,97 377,96 20,26 unbesetzt

** Leerstellen für ganz oder teilweise beurlaubte Beschäftigte im Geltungsbereich der AVO-DRS
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* Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich 
Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden. Z. b. wenn durch längere Krankheit der 
Vorbereitungsdienst verändert wird und die neuen Anwärter/innen ihren Vorbereitungsdienst beginnen.

*** Sperrvermerk:
Diese Stellen zur Regionalisierung der medialen Kommunikation in der Diözese werden erst 
zum 01.07.2019 benötigt und können zum 01.07.2019 nach Zustimmung des Diözesanrats freigegeben 
werden. Die Stabsstelle Mediale Kommunikation informiert den Diözesanrat im Zeitraum bis zum 30.06.2019 
über die entwickelte Konzeption der Ausbildung regionaler Redaktionen auf Dekanatsebene und nimmt dessen 
Beratung in Anspruch.
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Teilbudget B 020020 Offizialat

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -16.300 -15.800 0 -15.372

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -60.200 -58.200 -56.200 -54.600

F 4800  Sonstige Einnahmen -24.400 -23.700 -18.000 -22.977

Summe  Einnahmen -100.900 -97.700 -74.200 -92.949

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 862.200 839.800 790.500 758.072

F 6400  Sachausgaben 47.300 46.300 53.900 43.456

Summe  Ausgaben 909.500 886.100 844.400 801.527

Deckungsbedarf (Budget) 808.600 788.400 770.200 708.579
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Auftrag und Aufgaben 
 
Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 

Teilbudget 
Bischöfliches 
Offizialat 

Den Schwerpunkt der gerichtlichen Tätigkeit des Bischöflichen Offizi-
alats bilden Personenstandsverfahren. Jeder Person - ob getauft 
oder ungetauft -, die schon einmal verheiratet war und eine neue Ehe 
auch vor der Kirche eingehen will, steht das Recht zu, die Gültigkeit 
der ersten Eheschließung überprüfen zu lassen. Führt die Überprü-
fung in einem dafür vorgesehenen kirchlichen Verfahren zu dem 
Ergebnis, dass die erste Eheschließung nach kirchlichem Recht un-
gültig war, steht diese einer (ersten oder erneuten) katholisch-
kirchlichen Eheschließung nicht mehr im Wege.  
Neben seiner Aufgabe als Diözesanrichter nehmen der Offizial und 
seine Mitarbeiter/innen auch vom Diözesanbischof übertragene 
Sonderaufgaben (z. B. Bearbeitung von Laisierungsverfahren oder 
Aufgaben in den Seligsprechungsverfahren der Diözese) wahr.  
Zudem übernimmt das Offizialat Verwaltungsaufgaben des Bi-
schöflichen Ordinariates, z. B. Ehedispensen, Sanationen, Defe-
tus-formae-Erklärungen, Nihil-obstat-Feststellungen, Ledigkeitszeug-
nisse, Trauungsmitteilungen ins Ausland, Todeserklärungen, Urkun-
denbeglaubigungen etc.  
Weitere Aufgaben des Offizialates sind: 
- Durchführung von Voruntersuchungen bei Strafverfahren (z. B. in 

Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch, Strafverfahren im 
Auftrag der Kongregation für die Glaubenslehre, Disziplinarver-
fahren im Sinne des Can. 1339 CIC) 

- Unterstützung der Hauptabteilungen des Bischöflichen Ordinaria-
tes in kirchenrechtlichen Fragen 

- Mitarbeit bei der Ausbildung im Kirchenrecht (2. Dienstprüfung 
von Vikaren und Pastoralreferenten, Prüfung der ständigen Dia-
kone) 

- Fort- und Weiterbildung mit verschiedenen Gruppen 
- Öffentlichkeitsarbeit zum katholischen Eherecht 
- Betreuung von Studierenden der Theologie und der Rechtswis-

senschaft während ihres Praktikums in der Bischöflichen Kurie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchliches Ar-
beitsgericht 

Rechtsschutz bei Streitigkeiten aus den kirchlichen Ordnungen für 
das Arbeitsvertrags- und Mitarbeitervertretungsrecht durch ein 
eigenes kirchliches Gericht, entsprechend dem seit 1993 in der 
„Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar-
beitsverhältnisse“, § 10 Abs. 2, formulierten Ziel 
 

 
 
0% 

Einigungsstelle Herbeiführung eines Schlichtungsspruchs in den in § 45 MAVO auf-
gezählten Fällen 
 

 
0% 

 
Die Finanzierung der Bereiche „Kirchliches Arbeitsgericht“ und „Einigungsstelle“ erfolgt über die Vor-
wegausgaben in Form einer Pauschale. 
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Strukturen 
 
Bischöfliches Offizialat: "Offizialat" ist der Fachausdruck für das kirchliche Gericht einer Diözese. Je-
der Diözesanbischof ist verpflichtet, einen Gerichtsvikar, auch Offizial genannt, als Vorsitzenden des 
kirchlichen Gerichts zu ernennen. Dessen Vertreter ist im Normalfall der Vizeoffizial. Vom Bischof 
werden weitere Diözesanrichter bestellt. Nach ihrer Ernennung obliegt ihnen im Namen des Bischofs 
die Rechtsprechung innerhalb der Diözese. Für das Offizialat sind zudem externe Vernehmungsrichter 
tätig, die regelmäßig Vernehmungsprotokolle aufnehmen und an das Offizialat weiterreichen. Das 
Offizialat in Rottenburg ist auch nach dem Motu proprio Mitis iudex zur Reform der Eheverfahren in 
der Katholischen Kirche als II. Instanz für die Erzdiözese Freiburg tätig. Das Offizialat in Freiburg wie-
derum ist die II. Instanz für Eheprozesse der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Insgesamt sind aber durch 
den Wegfall der Notwendigkeit zweier gleichlautende Entscheidungen einen Rückgang der zweitin-
stanzlichen Verfahren festzustellen und auch in Zukunft zu erwarten.  
 
Kirchliches Arbeitsgericht und Einigungsstelle: Durch Gesetz der Deutschen Bischofskonferenz (Kirch-
liche Arbeitsgerichtsordnung) wurden mit Wirkung zum 1.1.2006 für die deutschen Diözesen eigene 
Kirchliche Arbeitsgerichte gebildet. Damit erfolgte eine Umsetzung des seit 1993 in der „Grundord-
nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ (§ 10 Abs. 2) formulierten 
Zieles der Schaffung eines kircheninternen Rechtsschutzes für Streitigkeiten aus den kirchlichen Ord-
nungen des Arbeitsvertrags- und Mitarbeitervertretungsrechts (kollektives Arbeitsrecht des sog. Dritten 
Weges).  
 
Dies erforderte eine Novellierung der MAVO auch im Hinblick auf die seitherige MAVO-Schlichtungs-
stelle, die einziges kirchliches Organ für Streitigkeiten aus der MAVO war; sonstige kollektiv-arbeits-
rechtliche Streitigkeiten waren ans staatliche Arbeitsgericht verwiesen. In der novellierten MAVO wur-
de aus der MAVO-Schlichtungsstelle die jetzige Einigungsstelle, die nur noch in speziellen Fällen (§ 
45 MAVO) einen Schlichtungsauftrag hat. Die Geschäftsstelle für das Kirchliche Arbeitsgericht und für 
die Einigungsstelle wurde dem Offizialat zugeordnet.  
 
Das Kirchliche Arbeitsgericht und die Einigungsstelle sind jedoch eigene Einrichtungen mit eigenem 
Vorsitz und eigenen Verantwortungsbereichen. 
 
 
Entwicklungen und Herausforderungen 
 
Bischöfliches Offizialat 

 Die Zahl der Eheverfahren hat entgegen dem Trend an manchen anderen deutschen Gerich-
ten in den vorangegangen Jahren deutlich zugenommen. Die veränderten Zugangsbedingun-
gen zu den kirchlichen Gerichten durch das Motu proprio Mitis iudex, aber auch die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf die Ehenichtigkeitsverfahren, haben zu einem starken Anstieg der Klagen 
am Bischöflichen Offizialat geführt. Diese Entwicklungen führten zu einer deutlichen Mehrbe-
lastung des Gerichtes und seiner Mitarbeiter. So sind in weitaus größerem Umfang zum Bei-
spiel Verfahren unter Einbeziehung von Dolmetschern zu führen, da Vernehmungen durch 
ausländische Gerichte erfolgen müssen (Wohnsitz von Parteien oder Zeugen) oder auch Ver-
nehmungen aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen auch hier in Deutschland nur unter 
Einbeziehung eines Dolmetschers zielführend durchgeführt werden können. Gleichzeitig 
nimmt auch zu einem gewissen Teil die Komplexität der Verfahren zu, es sind zwei oder 
gleich mehrere Vorehen vorhanden, zum Teil ist nicht mehr bekannt, wo der frühe Partner 
wohnt oder eine einigermaßen sachliche Kommunikation ist zwischen den Prozessparteien 
nicht möglich.  

 Die Möglichkeit von Beratungsgesprächen wird weiterhin von vielen Menschen in Anspruch 
genommen. Auch die Angebote von regionalen Beratungsgesprächen haben sich als Einrich-
tung bewährt. Es zeigt sich, dass durch die öffentliche Wahrnehmung der Ehenichtigkeitsver-
fahren (zum Beispiel Artikel in der Stuttgarter Zeitung) Menschen zunehmend sich direkt an 
das Gericht wenden, wobei immer noch ein größerer Teil über die Hauptamtlichen in den Ge-
meinden an das Offizialat verwiesen werden.  
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 Die Einrichtung und Ermöglichung von Beratungsgesprächen gehört zu einer der wichtigen 
Unterstützungsmechanismen in der Arbeit des Gerichtes für betroffene Menschen. In diesen 
Gesprächen können Befürchtungen abgebaut werden, Sachverhalte und kirchenrechtliche 
Sachverhalte erläutert werden und letztlich auch bei der Erstellung einer Klageschrift geholfen 
werden. Allerdings nimmt die Zahl der Menschen zu, die erst kurz vor einer erneuten Ehe-
schließung sich an das Gericht wenden, so aber Verfahren unter hohem Zeitdruck beginnen, 
die Erwartungen der Betroffenen können aufgrund von Verfahrensfristen, aber auch der An-
zahl der Verfahren nicht immer erfüllt werden.  

 Der Einsatz von mehr Laienrichtern in den Ehenichtigkeitsverfahren (alle hauptamtlich am Ge-
richt angestellt) hat zu einer deutlichen Beschleunigung der Verfahren geführt. Allerdings ist 
damit auch die Arbeitsbelastungen der Richterinnen und Richter am Offizialat gewachsen, die 
bereits durch den Anstieg der Verfahren stark beansprucht sind.  

 Anzahl der Dispensen, Erlaubnisse für Eheschließungen sind gleichbleibend hoch und bedeu-
ten zum Teil einen großen Aufwand zur Nachbearbeitung. 

 Kirchenrechtliche Begleitung von Prozessen auf Ebene der Diözese, Dekanaten und Gemein-
den nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Hierbei ist auch auf die Komplexität der Vorgänge zu 
verweisen, so dass eine schnelle Bearbeitung nur zum Teil möglich ist. In den letzten Jahren 
kamen auch mehrere Beratungen und Begleitungen von Prozessen in den diözesanen Or-
densgemeinschaften dazu. 

 Das Seligsprechungsverfahren und die Zusatzverfahren binden Arbeitsanteile des Offizials, da 
dort eine Vertretung nicht möglich ist. 

 Voruntersuchungen bei Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und die Mitarbeit in der Kommission 
Sexueller Missbrauch werden weiterhin Stellenanteile beanspruchen. 

 
 
Kirchliches Arbeitsgericht 

 Nach wie vor gelangen weit überwiegend Klagen aus dem caritativen und vergleichsweise 
wenige aus dem verfassten Bereich an das Gericht. 

 
 
Einigungsstelle 

 Weiterhin wird die Einigungsstelle beim Bischöflichen Ordinariat nur in verschwindendem Um-
fang in Anspruch genommen, während die Fallzahlen beim Kirchlichen Arbeitsgericht deutlich 
höher sind, wenn auch schwankend. 

 
 
Wesentliche Entwicklungsziele für die Jahre 2019 und 2020 
 
Bischöfliches Offizialat 

 Die oben aufgezeigten Entwicklungen führen dazu, dass das Offizialat und seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter durch die veränderten Anzahl und Abläufe der Verfahren deutlich stär-
ker beansprucht sind. Daher sind neue Akzente und weitere Arbeitsfelder nur beschränkt 
leistbar. 

 Durch die Pensionierung eines Richters wird eine Nachfolge und Einarbeitung eines neuen 
Mitarbeiters in der Periode anstehen. Dies ist besonders im Blick zu behalten, da der bisheri-
ge Mitarbeiter Untersuchungsrichter in den Fällen sexuellen Missbrauchs ist.  

 Das Angebot von regionalen Vernehmungen wird durch die Gewinnung neuer Vernehmungs-
richterinnen und Vernehmungsrichter möglichst flächendeckend verstetigt. 

 Im Rahmen von Fortbildungen und Publikationen werden die Hauptamtlichen beim Bearbeiten 
von Ehevorbereitungsprotokollen unterstützt und fortgebildet. 

 Auch in den Jahren 2019/2020 werden die kirchenrechtlichen Prozesse in der Diözese, aber 
auch im Bereich der Orden einen größeren Anteil der Arbeit umfassen. 
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Kirchliches Arbeitsgericht 
 wünschenswert: Überlegungen zur Kostenbeteiligung des Diözesan-Caritasverbands auf-

grund des großen Anteils an Verfahren aus dessen Bereich (seitens des Gerichts nicht beein-
flussbar) 

 wünschenswert: verbesserte Beratung von MAVen des verfassten Bereichs in arbeitsrechtli-
chen Fragen (seitens des Gerichts nicht beeinflussbar) 

 
Einigungsstelle 

 Kompetenzschärfung hinsichtlich Abgrenzung zwischen Kirchlichem Arbeitsgericht und Eini-
gungsstelle 

 



Budgetkreis: B 020   Generalvikar
Teilbudget: B020020  Bischöfliches Offizialat
Haushaltsstellen: 050000

Erläuterungen
2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

Geistliche

A 16 1,00 A 16 1,00 - - 1,00

A 13/14 1,00 A 14 1,00 0,10 - 1,10 von B020010 aus EG 8

Laien

A 13/14 2,50 A 14 3,60 - - 3,60 0,10 unbesetzt
1,00 A 13

EG 10 1,00 EG 9 1,00 - - 1,00

EG 5/6 1,28 EG 9 3,86 - - 3,86 0,11 unbesetzt
0,80 EG 8
1,67 EG 6

Summe 10,25 10,46 0,10 0,00 10,56 0,21 unbesetzt
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Ist
01.05.2018

Besoldungsgr. / 
Entgeltgr. n. EntgO

Stellenplan
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Budgetkreis B 020 Generalvikar

Teilbudget B 020030 Intranet / Internet

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 0

F 4250  Kirchliche Mittel -2.472.300 -2.397.800 -2.267.300 -2.168.600

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -76.300 -74.800 -60.500 -95.577

Summe  Einnahmen -2.548.600 -2.472.600 -2.327.800 -2.264.177

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 713.100 692.200 663.800 639.168

F 6400  Sachausgaben 1.444.100 1.334.200 1.078.500 1.166.026

F 7200  Instandhaltungen und Investition 391.400 446.200 585.500 497.198

Summe  Ausgaben 2.548.600 2.472.600 2.327.800 2.302.392

Deckungsbedarf (Budget) 0 0 0 38.215
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Auftrag und Aufgaben 
 
Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teil-

budget 
Internetauftritt 
der Diözese mit 
Stellenbörse, 
Homepage-
Baukästen und  
Mitarbeiterportal 

Internetportal www.drs.de 
Über www.drs.de nutzt die Diözese die Möglichkeit, die Öffent-
lichkeit durch einen Internetauftritt über Aktuelles und Grund-
sätzliches in und aus der Diözese zu informieren und die Kom-
munikation mit der Öffentlichkeit zu verbessern.  
 
Mitarbeiterportal 
Über das Mitarbeiterportal haben die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Zugriff auf Informationen, Publikationen, Richtlinien, 
Formulare, Fortbildungsangebote und Rechtssammlungen. 
 
Homepage-Baukästen 
Die Homepage-Baukästen sind ein Angebot für Kirchengemein-
den, Seelsorgeeinheiten, Dekanate und andere diözesane Ein-
richtungen sowie der Standard für die (Haupt-)Abteilungen des 
Ordinariats zur Realisierung ihres Internetauftritts im Corporate 
Design der Diözese. 
 
Stellenbörse 
Die Stellenbörse informiert über aktuelle Stellenausschreibun-
gen der Diözesankurie und über Stellenangebote diözesaner 
Träger und der Kirchengemeinden. Die Online-Redaktion ver-
antwortet die Technik der Stellenbörse. 
 
Sonderauftritte 
Zu Aktionen und besonderen Anlässen (z.B. Katholikentage, 
Kirchengemeinderatswahlen) gestaltet die Online-Redaktion 
Sonderauftritte im Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Finanzierung 
dieses Aufgaben-
bereichs erfolgt 
über die Vorweg-
ausgaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diözesanes In-
tranet „drsIntra 
 
 

Das diözesane Intranet „drsIntra“ stellt eine IT-technische Platt-
form zur sicheren Nutzung von Internet und Email, sowie zur 
gesicherten Kommunikation zwischen verschiedenen kirchli-
chen Einrichtungen in der Diözese und zwischen den Diözesen 
dar.  
Ziel ist es, mit drsIntra in allen kirchlichen Einrichtungen eine 
datenschutz-konforme Nutzung von IT-Technik zu erreichen. 
Die Diözese hat dazu mit drsIntra 4.0 eine neue Zugangsplatt-
form bereitgestellt.  
 
Mit drsIntra.Cloud wurde das Intranet ab 2017 um zusätzliche 
abgesicherte Dienste erweitert, die auch für Ehrenamtliche er-
reichbar sind und die eine datenschutzkonforme Kommunikation 
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen ermöglicht. 
 
Zur Gewährleistung einer datenschutzkonformen Mailkommuni-
kation wurde 2018 ein Secure-Mailgateway in Betrieb genom-
men. Gleichzeitig wurde die Nutzung von gesicherten Aus-
tauschplattformen durch moderne Versionen von communi-
care.social und drsCustos verbessert  
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Strukturen 
 
Online-Redaktion 

Die Online-Redaktion ist ein Fachbereich der Stabsstelle Mediale Kommunikation (vgl. KABl 2017 
Nr. 9 S. 256) und arbeitet in enger Abstimmung mit den anderen Fachbereichen der Stabsstelle zu-
sammen (Pressestelle, Publikations- und Mediengestaltung, Bewegtbild, Social Media, Veranstaltun-
gen). Die Online-Redaktion ist inhaltlich, technisch und organisatorisch für den Internetauftritt der Diö-
zese (www.drs.de) und das Mitarbeiterportal (https://drs-map.viadesk.com) zuständig, außerdem auch 
Sonderauftritte, z.B. zu Katholikentagen (https://katholikentag.drs.de/) und weitere Aktionen. Sie be-
treut zudem die Technik der Stellenbörse. (Die Verantwortung für die redaktionellen Inhalte der Stel-
lenbörse liegt bei der Personalverwaltung.) 
 
Außerdem bietet die Online-Redaktion einen „Homepage-Baukasten“ für Hauptabteilungen, Kirchen-
gemeinden, Seelsorgeeinheiten, Dekanate und andere diözesane Einrichtungen für deren eigene 
Internetauftritte an. Die Online-Redaktion berät im Vorfeld die Konzeption solcher Internetauftritte und 
schult Mitarbeiter dieser Einrichtungen als Redakteure für die Homepagebaukästen. Die Online-
Redaktion steht den Redakteuren bei technischen Problemen telefonisch beratend zur Seite. Darüber 
hinaus hält Sie den Kontakt zu den Redakteuren mit jährlich zwei regionalen Redakteurstagen. 
 
Der Internetauftritt www.drs.de ist die weltweit verfügbare, aktuelle und ständige Online-Präsenz der 
Diözese. Er bietet aktuelle Nachrichten und Meldungen aus der Diözese, Video- und Audiobeiträge, 
Bilderstrecken, außerdem die öffentlichkeitsrelevanten Printveröffentlichungen der Diözese in digitaler 
Form. Daneben stellt der Internetauftritt die diözesanen Organisationsstrukturen und -gremien dar, 
stellt die zugehörigen Kontaktadressen zur Verfügung und bietet Informationen zu Geschichte, 
Brauchtum und Kultur des katholischen Württembergs. Der Internetauftritt www.drs.de wird beständig 
gepflegt und ausgebaut. Hierzu gehören neben dem für den Besucher ersichtlichen Ausbau der Inhal-
te auch die „unsichtbare“ Wartung der Soft- und Hardware sowie die Integration der sich ständig wei-
terentwickelnden IT-Technologien, um sowohl im Angebot als auch in Sachen Sicherheit der Plattform 
auf dem notwendigen aktuellen Stand zu sein. (Derzeit nimmt die Online-Redaktion in Zusammenar-
beit mit den anderen Fachbereichen der Stabsstelle Mediale Kommunikation eine grundlegende tech-
nische und inhaltliche Überarbeitung von www.drs.de vor.) 
 
Das Mitarbeiterportal stellt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diözese aktuelle interne Informa-
tionen zur Verfügung. Es hält Materialien bereit, die für die Erledigung der beruflichen Aufgaben not-
wendig oder hilfreich sind, sich aber nicht an die breite Öffentlichkeit richten. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden nach eigenem Wunsch täglich oder wöchentlich über neue Inhalte und Änderun-
gen im Mitarbeiterportal automatisch informiert. (Damit wurde die bisherige monatliche Infomail er-
setzt.) Das Mitarbeiterportal in seiner jetzigen Form wird seit Jahreswechsel 2017/2018 betrieben. 
Technische Gründe machten einen „fliegenden Wechsel“ des Unterbaus von einer in die Jahre ge-
kommenen Typo3-Plattform zum modernen System der Firma Viadesk notwendig. In einem ersten 
Schritt wurde dafür der Inhalt „so-wie-er-war“ ins neue System überführt. Derzeit schult und begleitet 
die Online-Redaktion die einpflegenden Kräfte aus dem Bischöflichen Ordinariat, um den Inhalt des 
Mitarbeiterportals an die Möglichkeiten der Plattform anzupassen und deren benutzerfreundlicheres 
Potential besser auszuschöpfen. Zudem ist die Online-Redaktion dabei, das Mitarbeiterportal von 
veralteten und überholten Inhalten zu entschlacken. Es ist geplant, das Mitarbeiterportal für Ehrenamt-
liche zu öffnen. Hierfür müssen ausreichende sicherheitstechnische Lösungen entwickelt werden. 
 
Die Stellenbörse (http://jobs.drs.de/startseite.html) veröffentlicht aktuelle Stellenangebote der Diözese 
und der Kirchengemeinden im Internet und informiert über das Profil der Diözese als Dienst- und Ar-
beitgeber. Dadurch kann die Reichweite von Stellenausschreibungen erweitert und Einsparungspoten-
tial bei den Print-Anzeigen geboten werden, da dort nicht mehr ein ausführlicher Ausschreibungstext 
veröffentlicht werden muss, sondern auf die umfassende Stellenbeschreibung und die Rahmenbedin-
gungen in der Stellenbörse verwiesen werden kann. Bei der Stellenbörse erfolgt die Einpflege der 
einzelnen Stellenausschreibungen nicht durch die Online-Redaktion, sondern dezentral durch die 
verschiedenen diözesanen Träger oder die Verwaltungseinrichtungen der Kirchengemeinden unter 
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redaktioneller Verantwortung der Personalverwaltung. Der Online-Redaktion obliegen jedoch techni-
sche Betreuung, Schulung und Support sowie Systempflege und Wartung. Die Stellenbörse ist mit der 
technischen Basis von www.drs.de verknüpft. (Die anstehende konzeptionelle Weiterentwicklung der 
Stellenbörse wäre im Rahmen einer Projektstelle zu entwickeln und umzusetzen.) 
 
Die Wartung der Soft- und Hardware sowie die Integration der sich ständig weiterentwickelnden IT-
Technologien, um sowohl im Angebot als auch in Sachen Sicherheit der Plattform auf dem notwendi-
gen aktuellen Stand zu sein, leistet die Online-Redaktion auch für das technisch von www.drs.de un-
abhängige System der Homepage-Baukästen. 
 
Die Online-Auftritte der Diözese sind effiziente Mittel zur umfassenden Informationsbereitstellung über 
diözesane Anliegen und Themen. Sie fördern die Kommunikation und tragen zu einer Kostenreduktion 
im Print-Bereich bei.  
 

Intranet-Plattform (drsIntra) 

Die Aufgaben um das diözesane Intranet sind innerhalb der IT-Abteilung des Bischöflichen Ordinariats 
beim Intranet-Technik-Team (ITT) angesiedelt. Die Einhaltung des Datenschutzes, die Anpassung an 
die jeweilige technische Entwicklung sowie die strategische Weiterentwicklung werden innerhalb der 
IT-Abteilung wahrgenommen.  
Eine wesentliche Aufgabe besteht in der dauerhaften Bereitstellung der sicheren Netzwerk-Struktur 
und der im Intranet vorhandenen Sicherheitssysteme zur Absicherung gegenüber dem Internet.  
Mit der Umstellung auf die Zugangsplattform drsIntra 4.0 wurden verschiedene Zugangsplattformen 
abgelöst. Der der Betrieb der Plattform wurde an einen externen Dienstleister vergeben, der auch für 
die Betreuung der für die Anbindung notwendigen Router zuständig ist. Im Sommer 2018 sind darüber 
950 Einrichtungen an das diözesane Intranet angebunden. 
 
Durch das Intranet-Technik-Team werden 5300 Intranet-Nutzer, sowie über 8000 Mailkonten der Mail-
domäne drs.de betrieben und betreut. Für diese Mailkonten wird neben dem Spam-Schutz auch die 
sichere Übertragung innerhalb des „sicheren Mailverkehrs“ zwischen den deutschen Diözesen ge-
währleistet und das Secure-Mailgateway für den gesicherten Austausch mit sonstigen Empfängern 
betrieben. Neben dem Betrieb durch die Mitarbeiter der IT-Abteilung gibt es ab Herbst 2018 zusätzlich 
eine Betriebsgewährleistung für die Komponenten des Mailsystems durch einen externen Dienstleis-
ter. 
Seit Februar 2012 wird der Betrieb des diözesanen Intranet durch die Intranet-Richtlinien geregelt. Mit 
Einführung eines IT-Partnerprogramms wurde im Jahre 2013 eine Stärkung der lokalen IT-
Dienstleister und gleichzeitig eine Standardisierung in der IT-Nutzung erreicht. Aktuell sind rund 100 
Firmen als offizielle IT-Partner der Diözese registriert. 
 

Entwicklungen und Herausforderungen 
 
Im Bereich der Online-Redaktion: 

 Nachdem 2017 und 2018 die bestehenden Baukastenkunden erfolgreich vom alten System 
in die neuen Homepage-Baukästen überführt werden konnten – begleitet durch Schulungen 
und technische Betreuung der Online-Redaktion – wächst auch die Zahl der Neukunden, die 
Ihre Internetpräsenz mit dem Homepage-Baukasten betreiben wollen. Auch diese werden 
von der Online-Redaktion beraten, geschult und betreut. 

 Auch www.drs.de sollen als nächstes technisch und inhaltlich überarbeitet werden. Derzeit 
nimmt die Online-Redaktion in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen der Stabs-
stelle Mediale Kommunikation eine grundlegende technische und inhaltliche Überarbeitung 
von www.drs.de vor um beispielsweise für mobile Geräte ein Responsive Design anbieten 
zu können. Auch wird die Präsentation der Inhalte an das veränderte Nutzungsverhalten 
angepasst. 
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 Eine Herausforderung wird die Öffnung des Mitarbeiterportals für Ehrenamtliche und die 
damit einhergehende Nutzerverwaltung werden. Hierfür müssen ausreichende sicherheits-
technische Lösungen entwickelt werden. 

 Die Stellenbörse für die Diözese ist technisch abgeschlossen und die maßgeblichen Redak-
teure sind geschult. Die anstehende konzeptionelle Weiterentwicklung der Stellenbörse wä-
re im Rahmen einer Projektstelle zu entwickeln und umzusetzen. 

 
Im Bereich Diözesanes Intranet (drsIntra) 
Mit der Umstellung auf die neue Zugangsplattform drsIntra 4.0 konnten drei bisher genutzte und veral-
tete Plattformen abgelöst werden. Die Ausweitung der neuen Zugangsplattform wurde durch eine 
Bandbreitenerhöhung beider Rechenzentren beim Internetzugang ergänzt. 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Kirchlichen Datenschutzgesetzes ergaben sich zusätzliche Anforde-
rungen an die zur Verfügung gestellten IT-Lösungen: 

 Mit dem Secure-Mailgateway wurde eine Mailplattform zur datenschutz-konformen Mail-
kommunikation aufgebaut.  

 Die Pfarreiverwaltung drsCustos wurde funktional ausgebaut. Damit wird eine datenschutz-
konforme Plattform für die Arbeit im Pfarrbüro angeboten, auf die auch von Ehrenamtlichen 
zugegriffen werden kann. 

 Für das pastorale Personal wurde eine Ausstattungsinitiative gestartet, bei der diesem Per-
sonenkreis ein umfassendes Lösungsportfolio für eine datenschutz-konforme Nutzung der 
IT-Technik lokal und mobil bereitgestellt wird. 

 Die zunehmende Nutzung der gesicherten Kommunikationsmöglichkeiten durch Ehrenamtli-
che und der überdurchschnittliche Nutzerzuwachs im Intranet durch das neue Datenschutz-
recht, hat die beschränkten Servicekapazitäten der IT-Abteilung an seine Grenzen gebracht. 
Es gilt hier durch Integration von externen Servicedienstleistern wieder eine umfassende 
Betreuung sicher zu stellen und dabei besser auf schwankende Nutzerzahlen reagieren zu 
können. 

 
Wesentliche Entwicklungsziele für die Jahre 2019 und 2020 
 
Online-Redaktion 

 Da die Online-Redaktion nun eng in die Stabsstelle Mediale Kommunikation eingebunden 
ist und sich die inhaltlichen und technischen Anforderungen aus dem Gesamtkontext der 
Stabsstelle ergeben, ist es nahezu unmöglich, diese Ziele ohne die Zielvorstellungen der 
anderen Sachbereiche nur für die Online-Redaktion zu formulieren. Sie könnten sinnvoll nur 
in einer Gesamtschau der wesentlichen Entwicklungsziele der Stabsstelle Mediale Kommu-
nikation dargestellt werden. 

 
Diözesanes Intranet / drsIntra 

 Ausbau von Plattformen für die datenschutz-konforme Kommunikation und den Austausch 
von Daten. 

 Umgestaltung der Organisationsstruktur der IT-Abteilung mit einer engen Verknüpfung der 
Bereiche und Personen um das diözesane Intranet. 

 Verbesserung der Benutzerhotline durch die verstärkte Einbindung externer Dienstleister. 
 Ausbau und Stärkung des IT-Partnerprogramms und Prüfung eines weiteren Ausbaus. 

 



Budgetkreis: B 020   Generalvikar
Teilbudget: B020030  Intranet/Internet
Haushaltsstellen: 047000

Entgeltgr. Stellenplan Erläuterungen
n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/14 1,00 EG 14 2,00 - - 2,00
1,00 EG 13Ü

EG 11 1,00 EG 11 1,00 2,00 - 3,00 von EG 10

EG 10 2,00 EG 11 5,00 - 2,00 3,00 nach EG 11
3,00 EG 10

EG 9 1,86 EG 9 2,00 - - 2,00 0,14 unbesetzt

EG 6 0,45 EG 6 0,45 - - 0,45

Summe 10,31 10,45 2,00 2,00 10,45 0,14 unbesetzt

Ist
01.05.2018
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Teilbudget B 020040 Diözesane Gremien

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -147.675

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 -1.100 0

F 4800  Sonstige Einnahmen -800 -800 0 -765

Summe  Einnahmen -1.000.800 -1.000.800 -1.001.100 -148.440

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 262.500 257.500 257.000 276.172

F 6400  Sachausgaben 155.800 134.800 116.900 110.458

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 994.100 998.100 998.500 147.125

Summe  Ausgaben 1.412.400 1.390.400 1.372.400 533.755

Deckungsbedarf (Budget) 411.600 389.600 371.300 385.315
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Diözesanrat Der Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist die oberste 
Laien- und Priestervertretung in der Diözese. Der Diözesanrat hat 
drei Funktionen:  

- Diözesanpastoralrat,  
- Katholikenrat im Sinne des Konzilsdekrets über das Apos-

tolat der Laien Nr. 26,  
- Diözesansteuervertretung.  

Den Vorsitz hat der Bischof inne. Unter seiner Leitung und in ge-
meinsamer Verantwortung mit ihm und den Mitarbeiter/innen im 
Bischöflichen Ordinariat dient der Diözesanrat der Erfüllung des 
Heilsauftrages der Kirche. Seine Aufgabe ist die Behandlung 
grundsätzlicher Fragen in der Diözese: 
Schwerpunkte und Leitlinien der Pastoral, die Förderung und Koor-
dination der pastoralen und sozial-karitativen Aktivitäten und die 
Beschlussfassung über den Haushalt der Diözese.  

Als Pastoralrat berät er den Bischof und die Diözesanleitung in 
pastoralen Fragen und bei der Errichtung wichtiger diözesaner 
Einrichtungen. Er fördert die Arbeit in anderen kirchlichen Gremien 
und Organisationen (z.B. Kirchengemeinderäte, Ortsverbände), 
entsendet Vertreter/innen in diözesane und überdiözesane Gremi-
en, hält Kontakte zur evangelischen Landessynode und zu Einrich-
tungen des politischen und gesellschaftlichen Lebens.  

Als Katholikenrat vertritt er die Katholik/innen der Diözese, sowohl 
innerkirchlich als auch außerkirchlich. In ihrem Namen erarbeitet er 
Positionen und gibt Erklärungen zu gesellschaftlichen Fragestel-
lungen ab. 

Als Kirchensteuervertretung entscheidet er über Höhe und Ver-
wendung der Kirchensteuer in der Diözese. Er beschließt den Diö-
zesanhaushalt einschließlich der Zuweisung von Kirchensteuermit-
teln an die Kirchengemeinden. Außerdem stellt er die Jahresrech-
nung fest und beauftragt deren Prüfung. 

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben bildet der Diözesanrat Diöze-
sanausschüsse und Arbeitskreise.  

100% 

Diözesanpriesterrat Der Diözesanpriesterrat repräsentiert das gesamte Presbyterium in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart und berät den Bischof (Satzung 
für den Diözesanpriesterrat §1).  

Er nimmt die Interessen der Priester der Diözese im Rahmen von 
Anhörungs- und Mitwirkungsrechten wahr und ist deren „Sprach-
rohr“ inner- wie außerkirchlich. 

Zu seinen Aufgaben zählt die Sorge für die Kollegialität der Geistli-
chen untereinander und die Zusammenarbeit mit Priesterräten 
anderer Diözesen.  
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Strukturen 
Die Geschäftsstelle von Diözesanrat und Priesterrat dient der Planung, Koordination und Unterstüt-
zung der diözesanen Gremien. Sie trägt v. a. Sorge für die Vorbereitung, Durchführung und Ergebnis-
sicherung der Sitzungen von Plenum und Ausschüssen. In der 10. Amtsperiode des Diözesanrats 
(2015 – 2020) handelt es sich um die Plenen von Diözesanrat (3-4 pro Jahr), Priesterrat (3 pro Jahr) 
und Sitzungen von 14 kontinuierlich tagenden (Unter-)Ausschüssen. Pro Jahr sind durchschnittlich um 
65 – 70 Sitzungen von Plenen und Ausschüssen zu organisieren. In den Gremien werden gesell-
schaftlich relevante Themen aufgegriffen und Positionen als Katholikenrat entwickelt. Konzepte und 
Ideen zur Weiterentwicklung der Pastoral in der Diözese werden in den Ausschüssen beraten und 
vorbereitet, Entwicklungsprojekte der Diözese begleitet und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 
Pastoral als Pastoralrat beratend an den Bischof formuliert. Zur Finanzierung der Pastoral und dessen 
Bedarfe an Personal und Infrastruktur bereiten die Ausschüsse in Zusammenarbeit der Fachabteilun-
gen des BO die Entscheidungsgrundlagen vor. Das Plenum berät, entscheidet und verantwortet den 
Diözesanhaushalt als Kirchensteuervertretung. 
Die Geschäftsstelle gestaltet außerdem die Öffentlichkeitsarbeit des Diözesanrats und Priesterrats, 
auch im Sinne der Transparenz gegenüber den Gläubigen bzw. der Kirchensteuerzahler/innen. Diö-
zesanrat und Priesterrat geben gemeinsam die Zeitschrift INFORMATIONEN heraus, deren Redaktion 
zu den Aufgaben der Geschäftsstelle gehört. Die Informationen informieren eine vorrangig kirchliche 
Öffentlichkeit über die Arbeit der diözesanen Gremien, tragen zur Bewusstseinsbildung über kirchlich 
oder gesellschaftlich relevante Themen bei und dienen als Diskussionsforum. Gemeinsam mit der HA 
IV Pastorale Konzeption verantwortet die Geschäftsstelle des Diözesanrats den Newsletter für die 
Kirchengemeinde- und Pastoralräte „KGR-PaR-Infodienst“. 

Entwicklungen und Herausforderungen 
� Weiterhin gilt es, eine konstruktive und produktive, am Sendungsauftrag Jesu orientierte Arbeits-

weise der beiden Gremien zu kultivieren.  
� Die in den letzten beiden Amtsperioden entwickelten Felder der Öffentlichkeitsarbeit müssen wei-

ter gepflegt und zeitgemäß entwickelt werden. 
� Diözesanrat und Priesterrat werden die Weiterentwicklung des kirchlichen Lebens aktiv begleiten 

und befördern. Der wache und realistische Blick auf die Welt, in der wir Kirche sind, das Interesse 
für die religiösen und sozialen Bedürfnisse der Menschen, für ihre Sprach- und Lebensformen in 
einer sich digitalisierenden Gesellschaft muss geschärft, der Prozess „Kirche am Ort“ weiter be-
gleitet und unterstützt werden. Auf der Pastoral mit Familien, mit Zugewanderten, mit jungen, alten 
und pflegebedürftigen Menschen wird ein besonderes Augenmerk liegen.  

� Die Themen des Dialogprozesses – insbesondere die Stellung der Frauen in der Kirche– müssen 
weiter beraten und eine Aufwertung erreicht werden.  

� Das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt auf Augenhöhe, die dem Evangelium dienende Ge-
staltung der Dienste und Ämter – auch angesichts der Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft – 
sowie die Gemeindeleitung bleiben Beratungsthemen sowohl im Diözesan- als auch im Priester-
rat. Unser besonderes Augenmerk gilt der Förderung und weiteren Entwicklung des hauptberufli-
chen pastoralen Personals und einer gelingenden Integration weiterer Berufe in der Pastoral. 

� Die guten Ansätze einer Stärkung des Ehrenamts in den letzten Jahren und eine ermöglichende 
Haltung gegenüber vielfältigen Formen der Mitgestaltung kirchlichen Lebens müssen sorgfältig 
weiter verfolgt werden. 

Diözesanrat: 
� Der DR wird 2019 und 2020 benachteiligten Menschen eine gesellschaftspolitische Stimme geben 

und sich für den Zusammenhalt in einer gerechten, freiheitlichen Gesellschaft und Welt einset-
zen. Als Schwerpunkte zeichnen sich der Schutz der Würde des Menschen in einer sich digitali-
sierenden Welt, die Armutsbekämpfung, insbesondere im Blick auf bezahlbaren Wohnraum, das 
Engagement im Themenbereich Flucht (unter den Aspekten Bekämpfung der Fluchtursachen, 
Fremdenfreundlichkeit, Teilhabe und Gerechtigkeit) sowie der Einsatz für eine nachhaltige Be-
wahrung der Schöpfung, die Mitgestaltung einer weltoffenen und friedensorientierten Europäi-
schen Union auf dem Fundament christlicher Werte sowie die Beachtung weltweiter Wirkungen 
unseres Handelns ab. 
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Diözesanpriesterrat: 
� Die Weiterentwicklung der Pastoral in den Gemeinden, der Einsatz für qualifizierten Nachwuchs 

und eine bewusste Delegation von Aufgaben hat für die Priester eine zentrale Bedeutung. Ent-
sprechende Rahmenbedingungen müssen gestaltet werden. 

� Weiterhin wird das Presbyterium um die Gestalt des priesterlichen Amtes in heutiger Zeit ringen. 
Der Priesterrat kann die Linien bündeln und Akzente setzen. 

� Der Priesterrat wird sich mit dem Diözesanrat für Aufklärung, notwendige Veränderungen und 
Prävention gegen sexuelle Gewalt einsetzen. 

� Stellenplanung und Grundlinien der Stellenbesetzung gestaltet der Priesterrat aktiv mit. 

Wesentliche Entwicklungsziele für die Jahre 2019 und 2020 
� Die synodale Verfasstheit unserer Ortskirche (vgl. Papst Franziskus und Ansprache Bischof Dr. 

Gebhard Fürst zur Einführung des 10. Diözesanrats) wird durch die klare Bedeutung der Gremien 
– unter Vorsitz des Bischofs – manifest. 

� Das Miteinander von Gremien und Verwaltung, von Synodalität und Professionalität soll in einer 
abgestimmten Verzahnung der Gremien, der Ausschussarbeit und den einzelnen Fachabteilun-
gen verbessert werden. 

� Insbesondere die Verbindung des Diözesanrats zur neuen Stabsstelle Mediale Kommunikation 
gilt es zu entwickeln.  

� Die digitalen Möglichkeiten für die Gremienarbeit werden geprüft und bedarfs- wie ressourcenge-
recht implementiert. Die Umstellung auf eine weitgehend papierlose Gremienarbeit soll bis zur 
Konstituierung des 11. Diözesanrats erfolgt sein. 

� Die INFORMATIONEN erscheinen zuverlässig 2-3-mal im Jahr und erreichen nutzerfreundlich die 
Adressat/innen. Sie entwickeln sich als Diskussionsforum auch im Blick auf digitale Möglichkeiten 
weiter. 

� Die Rückbindung der Mandatsträger/innen an ihre Wähler/innen wird verbessert. Insbesondere 
die Zusammenarbeit der Vertreter/-innen der Dekanate mit der mittleren Ebene wird intensiviert. 

Diözesanrat: 
� Als Katholikenrat vertieft der DR seine politischen Kontakte auf Landesebene und zu EU-

Abgeordneten. Dabei positioniert er sich insbesondere zu den Themen „Armut“, „weltweite Wir-
kung unseres Handelns“ (im Sinne seiner Mitgliedschaften in den Bündnissen Erlassjahr, AIDS 
und Aktion Aufschrei/Waffenhandel) und „soziale Wirkungen der Digitalisierung“. Den aktuellen 
Fluchtbewegungen und den parallel wachsenden Abschottungstendenzen, dem dringenden Be-
darf nach bezahlbarem Wohnraum und dem Beharren auf Nachhaltigkeit im umfassenden Sinn 
kommt dabei besonderes Gewicht zu. 

� Die Antragszahlen für das INkonzept werden gesteigert.  
� Der KGR-PaR-Infodienst wird 2019 in Zusammenarbeit mit der HA IV weiterentwickelt. 
� Als Pastoralrat engagiert sich der DR in der Weiterentwicklung der Seelsorge, insbesondere im 

Blick auf die Frage der Leitung auf Ebene der Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten, der 
Gewinnung von Personal unterschiedlicher Qualifikationen in der Pastoral, der örtlichen Zusam-
menarbeit mit anderen Partnern, der Weiterentwicklung der Liturgie, der kirchlichen Präsenz an 
zentralen Wendepunkten menschlichen Lebens. 

Diözesanpriesterrat: 
� Die bundesweiten Studien zur Gesundheit der pastoralen Dienste und zur Aufarbeitung von se-

xuellem Missbrauch werden ausgewertet; Konsequenzen formuliert und umgesetzt.  
� Beteiligung bei der Entwicklung von Perspektiven und Rahmenbedingungen zur Förderung von 

Berufungen. 
� Stärkung der Solidarität mit Priestern in Afrika durch Erhöhung der PRIM-Spenden. 
� Stärkere Vernetzung des PR mit der Arbeit des Pastoralrats zur Unterstützung zukunftsleitender 

Innovationen in der Pastoral. 
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Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/14 2,00 EG14 2,00 - - 2,00

EG 5/6 1,00 EG 6 1,00 - - 1,00

Summe 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00

Ist
01.05.2018
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Teilbudget B 020050 Überdiözesane und diözesane Aufgaben

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -147.800 -144.100 -159.700 -140.994

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 -6.600 0

F 4800  Sonstige Einnahmen -500 -500 -1.200 -1.520

Summe  Einnahmen -148.300 -144.600 -167.500 -142.514

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 227.000 220.200 292.900 247.202

F 6400  Sachausgaben 104.900 127.900 97.800 118.926

F 7200  Instandhaltungen und Investition 200 200 0 29.618

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 20.000 20.000 0 0

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 20.000 20.000 20.000 20.488

Summe  Ausgaben 372.100 388.300 410.700 416.234

Deckungsbedarf (Budget) 223.800 243.700 243.200 273.720
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Internationales Diako-
natszentrum (IDZ) 

Nach einer über 1000 Jahre langen Unterbrechung führt das 
Zweite Vatikanische Konzil den Diakonat als eigenständiges 
Amt wieder ein. Im Zuge dieser Wiedergeburt gründet sich 
1965 das Internationale Diakonatszentrum (IDZ).

Seither arbeitet es als kirchlich anerkannter, gemeinnütziger 
Verein. Engagierte Frauen und Männer tragen das IDZ. 
Laien, Theologinnen und Theologen sind ebenso Mitglieder 
wie Diakone, Priester und Bischöfe aus aller Welt. Regel-
mäßig sorgen Vorstand, Delegierte und Mitglieder für einen 
weltweiten lebendigen Austausch. Das IDZ veranstaltet 
internationale Studienkonferenzen, fördert die Etablierung 
des Diakonats in verschiedenen Regionen, entwickelt Aus-
bildungskonzepte und trägt zur Theologie des Amtes bei. 
Das IDZ hat für die Durchführung seiner Aufgaben ein Sek-
retariat in Rottenburg, wo ein Geschäftsführer arbeitet. 

19 % 

Katholisches Büro Stutt-
gart 

Das Katholische Büro Stuttgart vertritt als Kommissariat der 
Bischöfe den Erzbischof von Freiburg und den Bischof von 
Rottenburg-Stuttgart und die beiden Diözesen im Land Ba-
den-Württemberg gegenüber der Landesregierung, dem 
Parlament und der ministerialen Verwaltung. 

47 % 

Diözesandepot Ober-
marchtal und diözesa-
nes Paramentenkammer

Das Diözesandepot Obermarchtal dient der sachgemäßen 
Verwahrung von momentan nicht genutzten sakralen Aus-
stattungsgegenständen aus Kirchen, für die vor Ort keine 
Verwendung gegeben oder keine gute Aufbewahrung mög-
lich ist.

Die diözesane Paramentenkammer wird von Franziskane-
rinnen im Kloster Sießen geführt und verwaltet. Paramente 
sind die im Kirchenraum und in der Liturgie verwendeten 
liturgischen Gewänder und Textilien, die oftmals künstle-
risch aufwendig gestaltet sind. Neben den Messgewändern 
zählen liturgische Textilien wie z.B. Antependium, Altartuch, 
Kelchvelum, Pultvelum oder Bursa zu den Paramenten. In 
der diözesanen Paramentenkammer werden die teils histo-
risch wertvollen Paramente gereinigt, ausgebessert und 
aufbewahrt, um einer Schädigung bzw. einem Verlust vor-
zubeugen. 

34 % 
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Strukturen 

Katholisches Büro Stuttgart 

� http://www.kath-buero-sgt.de
Internationales Diakonatszentrum 

� http://www.kirchen.de/drs/idz/de/idz/index.html

Entwicklungen und Herausforderungen 

Internationales Diakonatszentrum  
� Im Jahr 2019 veranstaltet das IDZ ein Symposium mit dem Titel „Die sakramentale Grundstruktur 

der Kirche und ihrer Ämter und Dienste“. In Kooperation mit der Theologischen Fakultät Fulda 
und mit Unterstützung des Bereiches Pastoral der DBK werden TheologInnen u.a. die Relation 
Bischof-Priester-Diakon betrachten der Einheit wie Vielfalt im einen Ordo nachgehen. 

� Das Projekt „Pro Diakonia im deutschsprachigen Raum“ wird zum Abschluss kommen und The-
sen zum Selbstverständnis der Diakone im deutschsprachigen Raum vorlegen können. Diakon 
Dr. Norbert Hark hat in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet und ist in seinen Forschun-
gen eng begleitet worden von Prof. Dr.Dr. K. Kießling, St. Georgen, sowie vom IDZ.  

� Höhepunkt des Jahres 2020 wird ein Internationales Symposium zur Theologie des Diakonats, 
das das IDZ in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart durchführt. Unterstützt wird es 
dabei durch die Akademiedirektorin, Frau Dr. Wodtke-Werner, sowie durch Herrn Domkapitular 
Dr. Stäps, Leiter der Hauptabteilung Weltkirche. Die Delegiertenkonferenz des IDZ wird mit dem 
Symposium verbunden und findet ebenfalls in Stuttgart statt.  

� Weitere wichtige Aufgaben für die kommenden Jahre sind: Der Kontakt zur Kleruskongregation in 
Rom soll intensiviert werden. Ein theologischer Austausch wird angestrebt. Durch weitere Vernet-
zungsarbeit - Besuche in verschiedenen Regionen, theologischer Austausch unter den Delegier-
ten, Werbung durch Vertreter des IDZ insbesondere in Lateinamerika – soll die international viel-
fältige Gestalt des Diakonats sichtbar werden. Auch die Vergabe von Fördergeldern durch die eng 
mit dem IDZ kooperierende Stiftung Diaconia Christi Internationalis sollen international sozialdia-
konische Projekte gestärkt werden. Ein wichtiges Medium in diesem Kontext ist auch die Zeit-
schrift „Diaconia Christi“, die wie gewohnt in den Jahren 2019/2020 jeweils zweimal jährlich her-
ausgegeben wird. Sie erreicht Leserinnen und Leser in aller Welt und unterstreicht den internatio-
nalen Charakter des IDZ durch ihre Dreisprachigkeit (deutsch, englisch, spanisch). 

Katholisches Büro Stuttgart 
� Die Herausforderungen, denen sich das Katholische Büro in den Jahren 2019/2020 gegenüber 

sehen wird, ergeben sich aus den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Bund und 
Land. Neben Megatrends wie Digitalisierung, demographischer Wandel und Polarisierungsten-
denzen innerhalb der Gesellschaft, die gegenwärtig und absehbar auch zukünftig die politischen 
Diskurse bestimmen, werden zu den Handlungsfeldern des Katholischen Büros auch konkrete 
Gesetzgebungsmaßnahmen und Initiativen der Landespolitik gehören, in denen sich auch Belan-
ge der Kirchen tangiert sehen. Aufgabe des Katholischen Büros wird es in diesem Kontext sein, 
Einschätzungen zu entwickeln, die Diözesanleitung entsprechend zu beraten, den Austausch 
zwischen Diözesanleitung und Politik durch geeignete Begegnungsformate zu befördern, die 
Möglichkeiten der Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Gruppen auszuloten sowie eigene 
Gespräche mit den Vertreter/innen aus Politik und Regierung zu führen.  

� Absehbar wird das Katholische Büro im fraglichen Zeitraum drei größere Veranstaltungen durch-
führen, die den Rahmen der üblichen Haushaltsplanung übersteigen: Für das Frühjahr 2019 ist 
ein Parlamentarischer Abend in der Bundeshauptstadt Berlin geplant, der dem Zweck der inhaltli-
chen und persönlichen Begegnung der Diözesanleitungen aus Rottenburg-Stuttgart und Freiburg 
mit Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg dient. Für den Herbst 2019 steht dann die 
Planung und Durchführung des Jahresempfangs der katholischen Bischöfe für die Trägerinnen 
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und Träger des öffentlichen Lebens an. Dieser bietet neben der Gelegenheit zur Vernetzung der 
Kirche mit sonstigen gesellschaftlichen Akteuren in seinem inhaltlichen Teil die Möglichkeit, bei 
den gesellschaftlichen Verantwortungsträgerinnen und –trägern kirchliche Positionen zu einem 
gesamtgesellschaftlich relevanten Thema zu implementieren. Schließlich wird das Katholische 
Büro Stuttgart im Herbst 2020 turnusgemäß Gastgeber für die zweitägige Ländertagung aller Ka-
tholischen Büros sein, die als solche dem inhaltlichen Austausch und gegebenenfalls der Abspra-
che abgestimmter bzw. auch konzertierter Vorgehensweisen dient. 

� Als Schnittstelle zwischen Kirche, Politik und Gesellschaft sieht sich das Katholische Büro mit 
einer Fülle dokumentationswürdiger Daten und Informationen konfrontiert. Die Archivierung er-
folgt neben der klassischen Form der papierenen Ablage zunehmend auch elektronisch. Dies er-
fordert neben der Entwicklung einer entsprechenden Systematik auch die Bereitstellung einer 
entsprechend leistungsfähigen technischen Ausstattung. 

Diözesandepot und Paramentenkammer 
� Aufgrund sich verschärfender Gesetzgebungen und innerkirchlicher Entwicklungen werden in den 

nächsten Jahren die Bestände von Diözesandepot und Paramentenkammer stark anwachsen. Die 
Gründe sind im schrumpfenden Platzangebot der Kirchengemeinden zu suchen. Kirchendach-
stühle sollten tunlichst nach ihrer Instandsetzung aus Gründen des sich zunehmend verschärfen-
den Brandschutzes nicht mehr als Abstellmöglichkeiten genutzt werden. Alternativstandorte, wie 
z.B.: Messnerhäuser, Schwesternhäuser oder Pfarrhäuser fallen häufig weg. 

� Ähnlich sind die Hintergründe für die Entwicklung der Paramentenkammer. Allerdings steht hier 
eher der Sammlungsaspekt im Vordergrund, da primär nur kunsthistorisch interessante Objekte 
aufgenommen werden. Sie geben Zeugnis für die hohe Kunst der Paramentik der Zeit zwischen 
dem 18. bis 20. Jahrhundert.  

� Der Raumbedarf beider Einrichtungen ist unterschiedlich, was auf die Beschaffenheit der Samm-
lungsbereiche zurückzuführen ist. Während für die bereits beachtliche Sammlung im Kloster Sie-
ßen überschaubar dimensionierte Räumlichkeiten ausreichen, ist der Bedarf im Diözesandepot 
erheblich größer. Die in einem ersten Bauabschnitt im Jahr 2017 umgesetzte Erweiterung der De-
potflächen ermöglicht eine Entzerrung und thematische Gliederung der bislang vorhandenen, z.T. 
extrem überfüllten Räume. Es ist nun besser möglich, nach unterschiedlichen Kategorien wie 
Steindepot, Bilderdepot etc. zu lagern. Dennoch ist absehbar, dass mittelfristig eine weitere Aus-
dehnung der Flächen notwendig sein wird, z.B. für ein großes, zentrales Figurendepot (momentan 
auf zwei Hauptstandorte sowie viele Nebenstandorte innerhalb des Depots verteilt). 

� Die Größe des Bestandes bedarf auch künftig eines permanenten Umgangs in Wartung und Pfle-
ge. Bislang wurde die Wartung durch eine frei schaffende Restauratorin durchgeführt, die aus ge-
sundheitlichen Gründen im letzten Jahr ihre Arbeit vorzeitig beendet hat. In Zukunft werden durch 
zwei freischaffende Restauratoren die angelieferten Objekte angenommen und aufnahmereif ge-
macht werden (ggfls. Holzwurmbekämpfung, Fassungssicherung usw.). Diese Arbeiten konnten 
bisher in den beiden vorhandenen Anlieferzonen durchgeführt werden, was aber aufgrund der 
großen Anlieferungsmengen der letzten beiden Jahre zunehmend schwierig geworden ist. Die ge-
planten Baumaßnahmen sehen die Einrichtung einer definierten Anlieferzone sowie einer separa-
ten Restaurierungswerkstatt vor, um den zeitweilig vorhandenen Anlieferstau zu kanalisieren und 
ordnungsgemäß zu sortieren.  

� Mittelfristig sind in den bestehenden baulichen Anlagen zwar noch Platzkapazitäten vorhanden, 
die allerdings für den örtlichen Bauhof vorgehalten werden. Eine denkbare Umfunktionierung die-
ser Räume für Depotzwecke steht allerdings in Abhängigkeit der Schaffung von alternativen La-
germöglichkeiten für den Bauhof (Baugerüste, Werkstattraum, Traktorgarage).  
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Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO. 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G (A 15) 1,00 A 14 1,00 - - 1,00

G (A12-A15) - - 0,50 - - 0,50 0,50 unbesetzt

A 16 0,50 E13 Ü 1,00 - 0,50 0,50 nach B020010 nach A 15
0,50 unbesetzt

EG 8 0,80 EG9 1,00 - - 1,00 0,20 unbesetzt

EG 5* - - 0,15 - - 0,15 0,15 unbesetzt

Summe 2,30 3,65 0,00 0,50 3,15 1,35 unbesetzt

*Eine typisierte Stellenbeschreibung nach EG 5 AVO-DRS liegt vor. 

257





301

Budgetkreis
B030 Domdekan



302
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Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -16.700 -16.400 -19.100 -25.400

F 4250  Kirchliche Mittel -5.900 -5.800 -6.000 -5.644

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -67.900 -66.700 -75.700 -118.056

F 4800  Sonstige Einnahmen -5.400 -5.300 -900 -26.895

Summe  Einnahmen -95.900 -94.200 -101.700 -175.994

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 611.200 572.700 535.100 515.401

F 6400  Sachausgaben 215.200 211.300 206.700 310.697

F 7200  Instandhaltungen und Investition 21.600 21.000 0 20.043

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 73.700 72.200 70.800 70.756

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 9.900 24.400 16.800 0

Summe  Ausgaben 931.600 901.600 829.400 916.897

Deckungsbedarf (Budget) 835.700 807.400 727.700 740.903
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B030008 880300
B030010 161000

163000 Konkathedrale Stuttgart
Dom und Konkathedrale Domgottesdienst Rottenburg

Budgetkreis

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

B030 Domdekan

Teilbudget Haushaltsstellen



304
Budgetkreis B 030 Domdekan

Abwicklungsbudget Domdekan

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 9.900 24.400 16.800 0

Summe  Ausgaben 9.900 24.400 16.800 0

Deckungsbedarf (Budget) 9.900 24.400 16.800 0
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Budgetkreis B 030 Domdekan

Teilbudget B 030010 Dom und Konkathedrale

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -16.700 -16.400 -19.100 -25.400

F 4250  Kirchliche Mittel -5.900 -5.800 -6.000 -5.644

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -67.900 -66.700 -75.700 -118.056

F 4800  Sonstige Einnahmen -5.400 -5.300 -900 -26.895

Summe  Einnahmen -95.900 -94.200 -101.700 -175.994

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 611.200 572.700 535.100 515.401

F 6400  Sachausgaben 215.200 211.300 206.700 310.697

F 7200  Instandhaltungen und Investition 21.600 21.000 0 20.043

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 73.700 72.200 70.800 70.756

Summe  Ausgaben 921.700 877.200 812.600 916.897

Deckungsbedarf (Budget) 825.800 783.000 710.900 740.903



Budgetkreis B 030 Domdekan 

B 030010 Dom und Konkathedrale 

Haushaltsstellen 161000, 163000

313

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Pontifikalgottesdienste 
an den Domkirchen 
und Gottesdienste von 
herausragender 
Bedeutung 

Domgemeinden  
und Diözese, Stuttgart: 
Stadtdekanat und 
Region Stuttgart 

Festliche Gestaltung der 
Gottesdienste an den 
Hochfesten im Kirchenjahr und 
bei Gottesdiensten mit für die 
Diözese herausragender 
Bedeutung (Diakonenweihe, 
Priesterweihe).

In Stuttgart: Gestaltung  von 
Gottesdiensten von 
herausragender Bedeutung für 
die Landeshauptstadt bzw. die 
Metropolregion Stuttgart, das 
Land Baden-Württemberg bzw. 
die deutsche Kirche (Tag der 
Dt. Einheit, Dt. Ev. Kirchentag, 
Eröffnung bundesweiter 
Hilfsaktionen, politische, 
kirchliche u. gesellschaftliche 
Ereignisse, herausgehobene 
Trauerfeiern) 

31 % 

Domchöre und 
Domsingschulen 

Domgemeinden in  
Rottenburg und 
Stuttgart

(1) Musik als integrierender 
Bestandteil der Liturgie: 
Exemplarische musikalische 
Gestaltung der Gottesdienste 
an den Domkirchen auf hohem 
künstlerischen Niveau 

(2) Konzertveranstaltungen 

(3) Ausbildung und 
Qualifizierung: 
Kirchenmusikalische 
Ausbildung und Qualifizierung 
von Kindern und Jugendlichen 
in den Chören und Hinführung 
zu den unter (1) und (2) 
beschriebenen Aufgaben 

69 % 



Budgetkreis B 030 Domdekan 

B 030010 Dom und Konkathedrale 

Haushaltsstellen 161000, 163000

314

Entwicklungen und Herausforderungen 

Dommusik in Rottenburg 
Aufbau und Weiterentwicklung von Schulkooperationen. Intensive Nachwuchsarbeit und -gewinnung 
durch Vokale Früherziehung und z.B. Kurse in Eltern-Kind-Singen.  

Unter den gesellschaftlichen Entwicklungen bleibt es eine Herausforderung, die Kinder und 
Jugendlichen für den Gesang und die Teilnahme an Gottesdiensten, Pontifikalämter und -vespern 
sowie Konzerten zu motivieren und so die musikalische Begleitung des Kirchenjahres im Dom zu 
unterstützen (Kantorendienste, jährlich großes Domkonzert, Adventskonzert, etc.).  

Dommusik an der Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart: 
Die Domkirche St. Eberhard ist katholische Zentralkirche der Landeshauptstadt Stuttgart, der Region 
und Konkathedrale der Diözese. Die Bedeutung dieses pastoralen Ortes als Zentrum für Liturgie, 
Seelsorge und Kirchenmusik sowie (mit dem Haus der Katholischen Kirche zusammen) als 
niederschwelliges Zentrum katholisch-kirchlichen Lebens in einer hochfrequentierten Fußgängerzone 
(>6.000 Passanten/Stunde werktags, >10.000 Passanten/Stunde samstags) nimmt zu. Die Vielzahl 
von Passanten aus sehr diversen Milieus - "vom Bettler bis zum Banker" - stellt besondere 
Anforderungen an Pastoral, Liturgie und Kirchenmusik. 

Die Zahl von weit über Stuttgart hinaus relevanten (Pontifkal-)Gottesdiensten hat in den letzten Jahren 
zugenommen; diese sind mit großem Aufwand in Vorbereitung und Durchführung verbunden. Es ist 
umso mehr von großer Bedeutung, dass konzertante und liturgische Kirchenmusik auf hohem Niveau 
und in exemplarischer Weise erlebbar wird. Dabei bildet die Förderung zeitgenössischer Kirchenmusik 
einen Schwerpunkt. Musikalisch muss sich die Dommusik in der starken Konkurrenz der Stuttgarter 
Musik- und Chorlandschaft bewähren. 

Wesentliche Entwicklungsziele 

Dommusik in Rottenburg 
Fortführung und Weiterentwicklung der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Kontext 
von schulischen, gesellschaftlichen und religiösen Veränderungen. 

Dommusik an der Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart: 
Sicherstellung und Ausbau des pastoralen, liturgischen und musikalischen Niveaus; Vernetzung der 
Mädchenkantorei mit Stuttgarter (Ganztages-)Schulen; Ausbau der Kooperationen mit der Staatsoper 
Stuttgart, Stuttgarter Orchestern, der Bachakademie sowie der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst; Fortführung des Kompositionsprojektes (mit der Hochschule) zur Förderung zeitgenössischer 
geistlicher Musik. 

Weitere pastorale Profilierung im Kontext von „Kirche am Ort“ (Rottenburg und Stuttgart) und 
„Aufbrechen“ neben und in Koordination mit dem Haus der Katholischen Kirche (Stuttgart). 



Budgetkreis: B 030   Domdekan
Teilbudget: B030010   Dom und Konkathedrale
Haushaltsstellen: 161000, 163000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 15 1,00 EG 15 1,00 - - 1,00

EG 13/14 0,48 EG 14 1,10 0,75 - 1,85 von EG 12
0,08 EG 11 0,54 unbesetzt

EG 12 0,50 EG12 1,50 - 0,75 0,75 nach EG 13/14
1,00*

EG 10 0,50 EG10 0,75 - - 0,75 0,25 unbesetzt

EG 9 - - 0,50 - - 0,50 0,50 unbesetzt

EG 9 V 0,60 EG 9 0,50 - - 0,50 0,10 überbesetzt

EG 3 - - 0,20 - - 0,20 0,20 unbesetzt

Summe 4,16 5,55 0,75 0,75 5,55 1,39 unbesetzt

* zugewiesener Landesbeamter

315
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B050 Ausbildung
Budgetkreis
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Budgetkreis B 050 Ausbildung

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4030  Staatsleistungen -776.600 -776.600 -758.900 -755.852

F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -7.550

F 4250  Kirchliche Mittel -1.189.800 -1.078.300 -613.000 -545.843

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -88.300 -91.600 -101.800 -79.138

F 4800  Sonstige Einnahmen -164.500 -174.500 -180.100 -191.565

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -808.600 -793.100 -307.000 -24.237

Summe  Einnahmen -3.027.800 -2.914.100 -1.960.800 -1.604.185

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 6.773.700 6.281.400 4.261.400 4.079.497

F 6400  Sachausgaben 3.169.600 3.277.400 2.196.000 1.156.331

F 7200  Instandhaltungen und Investition 143.700 143.700 85.200 85.227

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 1.945.300 1.911.600 2.156.000 2.039.279

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 479.500

Summe  Ausgaben 12.032.300 11.614.100 8.698.600 7.839.834

Deckungsbedarf (Budget) 9.004.500 8.700.000 6.737.800 6.235.649
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B050008 880500
B050010 118000
B050020 113000
B050030 114000

115000
116000

B050040 370000

Hinführung zu pastoralen Berufen
Priesterausbildung Ausbildung Priester
Ausbildung pastoraler Dienste Ausbildung ständige Diakone

Hochschulen und Wissenschaft Wissenschaft

Ausbildung Gemeindereferent
Ausbildung Pastoralreferent

B050 Ausbildung

Teilbudget Haushaltsstellen
Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

Praktika für pastorale Dienste

Budgetkreis
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Budgetkreis B 050 Ausbildung

Abwicklungsbudget Ausbildung

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -767.200 -751.700 -271.000 0

Summe  Einnahmen -767.200 -751.700 -271.000 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 479.500

Summe  Ausgaben 0 0 0 479.500

Deckungsbedarf (Budget) -767.200 -751.700 -271.000 479.500
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Budgetkreis B 050 Ausbildung

Teilbudget B 050010 Hinführung zu pastoralen Berufen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 0 0 0 37.257

F 6400  Sachausgaben 204.100 197.200 190.500 2.021

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 0 0 0 -910

Summe  Ausgaben 204.100 197.200 190.500 38.367

Deckungsbedarf (Budget) 204.100 197.200 190.500 38.367



Budgetkreis B 050 Ausbildung 

B 050010 Hinführung zu pastoralen Berufen 

Haushaltsstelle 118000

413

     

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teil-
budget 

Praktika  An kirchlichen Berufen inte-
ressierte Menschen 

Klärung hinsichtlich Motivation 
und Eignung für eine Ausbil-
dung in einem pastoralen Be-
ruf 

100% 



Budgetkreis B 050 Ausbildung 

B 050010 Hinführung zu pastoralen Berufen 

Haushaltsstelle 118000

414

Entwicklungen und Herausforderungen 

Alle Mitglieder des Bewerberkreises des Theologischen Mentorats, die bereits während des Studiums 
in diesen eintreten, durchlaufen ein Praktikum in der Seelsorgeeinheit und an weiteres an einer Schu-
le.

Personen, die sich erst nach Abschluss ihres Theologiestudiums auf die Bewerbung zur Pastoralas-
sistenzzeit vorbereiten, durchlaufen ein vom Theologischen Mentorat begleitetes einjähriges Pastoral-
praktikum. Diese Personen haben mitunter bereits Erfahrungen in unterschiedlichen beruflichen Fel-
dern, sind zum Teil nicht muttersprachlich deutsch und haben in ihrem Heimatland studiert. Für diesen 
Personenkreis ist das Erlernen der deutschen Sprache und das Hineinwachsen in unsere (kirchliche) 
Kultur ein wichtiger Lernschritt. Gelingt dies, können sie die Diözese auch durch ihre interkulturelle 
Kompetenz bereichern. Im Bereich des Theologischen Mentorats hat sich die Erhöhung der bereits 
vor dem Antritt eines Pastoralpraktikums zu erfüllenden sprachlichen Voraussetzungen von nicht mut-
tersprachlichen Praktikanten/-innen bewährt. Die finanzielle Förderung von Sprachkursen während 
des Pastoralpraktikums wird fortgeführt. Der erfolgreiche Besuch von Sprachkursen ist verpflichtend.  
Die individuell unterschiedlichen Ausgangslagen und vielfältigen Bedarfe der BewerberInnen für ein 
solches einjähriges Pastoralpraktikum bringen einen hohen Beratungsbedarf mit sich und machen ei-
ne sorgfältige Klärung nötig, ob das Praktikum zielführend sein kann. Das erfolgreich durchlaufene 
Pastoralpraktikum ermöglicht es, sich auf die Assistenzzeit zu bewerben.  



Budgetkreis: B 050  Ausbildung
Teilbudget: B050010 Hinführung zu pastoralen Berufen
Haushaltsstellen: 110100,118000, 352100

Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

A 14/15 (G) 0,75 EG 14 1,75 - 1,75 0,00 zu B130030
0,20 EG 13 0,55 unbesetzt
0,25 O

A 13/A14 0,40 EG13Ü 1,00 - 1,00 0,00 zu B130030
0,60 EG 13

EG 8 0,30 EG 6 0,30 - 0,30 0,00 zu B130030

Summe 2,50 3,05 0,00 3,05 0,00 0,55 unbesetzt

Ist
01.05.2018

415
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Budgetkreis B 050 Ausbildung

Teilbudget B 050020 Priesterausbildung

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4030  Staatsleistungen -776.600 -776.600 -758.900 -755.852

F 4250  Kirchliche Mittel -279.900 -296.000 -32.000 0

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -62.700 -65.700 -66.000 -63.828

F 4800  Sonstige Einnahmen -164.500 -174.500 -180.100 -180.399

Summe  Einnahmen -1.283.700 -1.312.800 -1.037.000 -1.000.079

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 2.238.100 2.277.800 1.403.600 1.380.565

F 6400  Sachausgaben 1.826.300 1.797.600 977.600 666.745

F 7200  Instandhaltungen und Investition 143.600 143.600 84.600 83.546

Summe  Ausgaben 4.208.000 4.219.000 2.465.800 2.130.856

Deckungsbedarf (Budget) 2.924.300 2.906.200 1.428.800 1.130.777



Budgetkreis B 050 Ausbildung 

B 050020 Priesterausbildung 

Haushaltsstelle 113000

423

     
Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Wilhelmsstift 
(Tübingen) 

Theologiestudenten, die 
vom Bischof für den 
späteren priesterlichen 
Dienst in seiner 
Diözese angenommen 
sind 

Die Studienzeit im 
Hochschulkonvikt der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart erstreckt 
sich über fünf Studienjahre (= 10 
Semester), wobei sich die 
Studenten des 3.Studienjahres 
jeweils im Auswärtsstudium 
befinden. 

23%

Priesterseminar 
(Rottenburg) 

 Das Pastoralseminar der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
dient der zweistufigen Zweiten 
Bildungsphase entsprechend 
der „Rahmenordnung für die 
Priesterausbildung“  

77%

Alumnen Die erste Stufe beginnt mit der 
Aufnahme in das 
Pastoralseminar und endet mit 
der Priesterweihe. Der erste 
Abschnitt dieser ersten Stufe 
dauert bis zur Diakonenweihe. 

unständige Diakone Im zweiten Abschnitt der ersten 
Stufe verbringen die Diakone ein 
Diakonatsjahr in der 
Gemeinde und werden während 
dieser Zeit zu insgesamt 18 
Ausbildungstagen ins 
Priesterseminar 
zusammengerufen. 

Vikare Den dritten Abschnitt der ersten 
Stufe verbringen die Diakone 
wieder im Priesterseminar, um 
auf die Priesterweihe
vorbereitet zu werden. 



Budgetkreis B 050 Ausbildung 

B 050020 Priesterausbildung 

Haushaltsstelle 113000

424

Strukturen 

 2014 2015 2016 2017 2018
Theologiestudenten - Priesteramtskandidaten 23 27 31 26 28
Alumnen 1 3 6 2 7
unständige Diakone 5 1 3 6 2
Vikare 19 22 23 14 16

� www.wilhelmsstift.de

� www.priesterseminar-rottenburg.de

Entwicklungen und Herausforderungen 

Die bewährten Strukturen der Priesterausbildung sowohl im Wilhelmsstift in Tübingen als auch im 
Priesterseminar Rottenburg werden trotz der schwankenden Zahl von Diözesantheologen und 
Alumnen beibehalten.  

Im Jahr 2019 geschieht eine erste Auswertung der weltkirchlichen Kooperation in der 
Priesterausbildung, die mit der Erzdiözese Tellicherry 2017 begonnen wurde. Nach Deutschstudium 
und Ambrosianumsjahr folgt die Studienphase an der Universität für die beiden indischen 
Priesterkandidaten. 

Bei den Ausbildungsinhalten erfolgt eine permanente Weiterentwicklung, die sich derzeit auf  folgende 
Bereiche konzentriert:  

• „Leiten – im Kontext der diözesanen pastoralen Entwicklung: KiamO“ – „Kirche am Ort – 
Kirche an vielen Orten“,  

• Zusammen mit der HA V – Pastorales Personal: Gestaltung des Übergangs nach der Zweiten 
Dienstprüfung in den Dienst als Pfarrer bzw. Pfarrvikar; Kurswoche „Meine erstes halbes Jahr 
als Pfarrer / Pfarrvikar“ wird durchgeführt und evaluiert.  

• „Dimension der Psychologie in der Ausbildung“ 
• „Prävention“ 

2019 findet die deutsche Regentenkonferenz in Rottenburg statt. Vorbereitung und Gestaltung 
geschieht zusammen mit dem Beirat der deutschen Regentenkonferenz, zu dem auch Domkapitular 
Direktor Martin Fahrner gehört.  

Die Kooperationen mit den übrigen Ausbildungsberufen (Pastoralreferenten/innen, 
Gemeindereferenten/innen und Ständige Diakone) werden weitergeführt, sowohl „horizontal“ in den 
jeweiligen Ausbildungsphasen als auch „vertikal“ zwischen der Ausbildungsphase I und II, 
insbesondere Wilhelmsstift Tübingen und Priesterseminar Rottenburg.  
Eine Intensivierung der verschiedenen Kooperationen wird geprüft.  

Auch in den Jahren 2019 und 2020 wird es eine Herausforderung, bei laufendem Studienbetrieb die 
dringend erforderlichen Renovationsmaßnahmen in Wilhelmsstift und Priesterseminar durchzuführen. 



Budgetkreis: B 050   Ausbildung
Teilbudget: B050020 Priesterausbildung
Haushaltsstellen: 113000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

Geistliche

G A 15 2,00 A15 2,00 - - 2,00

G 1,25 A14 6,00 - - 6,00 3,75 unbesetzt

1,00 A13

G (Alumnen) 5,00 24,00 - - 24,00 19,00 unbesetzt

Laien

A 15 - - 0,50 - - 0,50 0,50 unbesetzt

EG 13/14 0,50 EG14 0,80 - - 0,80
0,30 EG13Ü

EG 12 1,00 EG 14 1,00 - - 1,00

EG 10 0,10 EG 10 - 0,10 - 0,60 von 0,15 EG 8*
0,25 von EG 9V
0,25 von EG 9 

EG 9 0,25 EG 10 0,25 - 0,25 0,00 nach EG 10

EG 9V 0,25 EG 10 0,25 - 0,25 0,00 nach EG 10

EG 8 1,65 EG 8 2,40 - 0,15 2,25 nach 0,10 EG 10*
0,50 EG 5 0,10 unbesetzt

EG 5/6 2,75 EG 6 1,90 1,70 - 3,60 von EG 1/2
0,85 überbesetzt

EG 1/2 0,20 EG 6 6,80 - 1,70 5,10 nach EG 5/6
1,00 EG 5 0,90 unbesetzt
3,20 EG 2
1,50 EG 1

O 0,80 O 3,29 - - 3,29 1,09 unbesetzt
0,40 EG 5
1,00 EG 2

Summe 24,65 49,19 2,30 2,35 49,14 24,49 unbesetzt

* kostenneutrale Umwandlung gem. Kap. 8.4 der Budgetierungsregelungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart

01.05.2018
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Budgetkreis B 050 Ausbildung

Teilbudget B 050030 Ausbildung pastoraler Dienste

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -7.550

F 4250  Kirchliche Mittel -909.900 -782.300 -581.000 -545.843

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -25.600 -25.900 -35.800 -15.310

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 -11.167

Summe  Einnahmen -935.500 -808.200 -616.800 -579.870

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 4.535.600 4.003.600 2.857.800 2.661.675

F 6400  Sachausgaben 1.139.200 1.282.600 1.027.900 487.565

F 7200  Instandhaltungen und Investition 100 100 600 1.681

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 4.100 34.100 345.500 287.453

Summe  Ausgaben 5.679.000 5.320.400 4.231.800 3.438.374

Deckungsbedarf (Budget) 4.743.500 4.512.200 3.615.000 2.858.505



Budgetkreis B 050 Ausbildung 

B 050030 Ausbildung pastoraler Dienste 

Haushaltsstellen 114000, 115000, 116000

433

    
Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Ständige
Diakone 

Bewährte Männer 
im Beruf, die bei der 
Weihe mindestens 
35 Jahre alt sein 
müssen. 

Die Ausbildung zum Ständigen Diakon baut als 4-
jährige pastoralpraktische Ausbildung auf einer theolo-
gischen Ausbildung auf und schließt mit der zweiten 
Dienstprüfung ab. Danach werden die künftigen Dia-
kone (vier Wochenendkurse, eine Woche Weiheexerzi-
tien) auf die Weihe vorbereitet. Die Bewerber kommen 
aus unterschiedlichen Berufen und sind im Alter von 
33 - 55 Jahren. Immer wieder sind auch Bewerber an-
derer Nationalität dabei. Das Kloster Heiligkreuztal
bewährt sich als Ort der Ausbildung durch sehr gute 
Rahmenbedingungen und eine starke geistliche Prä-
gung. 

4%

Gemeinde-
referenten 

Religionspädagogik-
studierende auf dem 
Weg zu Gemeinde-
referenten 

Die Ausbildung zum Gemeindereferenten ist in zwei 
Phasen gegliedert: Die erste Bildungsphase erfolgt an 
einer Katholischen Hochschule (Benediktbeuern, 
Eichstätt, Freiburg, Mainz, Paderborn), im Kirchlichen 
Studiengang des Institut für Pastorale Bildung Frei-
burg, der eng mit der Katholischen Hochschule Frei-
burg kooperiert oder an der Domschule Würzburg, die 
mit der Katholischen Hochschule Mainz kooperiert. 
Während der gesamten Studienphase erfolgt die Stu-
dien- und Praxisbegleitung durch das Religionspäda-
gogische Mentorat (Rottenburg).  

43%

Die Zweite Bildungsphase erfolgt als 2-jährige pasto-
ralpraktische Berufseinführung in den Gemeinden ei-
ner Seelsorgeeinheit, an der Schule und durch zentra-
le Kurstage und –wochen als Gemeindeassistenten. 
Die 2. Phase endet mit der 2. Dienstprüfung und der 
Beauftragung durch den Bischof. Die Ausbildungslei-
tung für Gemeindereferenten (Rottenburg) sorgt ge-
mäß den diözesanen Richtlinien für die Durchführung, 
die Umsetzung der Ziele und die Weiterentwicklung 
der zweiten Bildungsphase. 

Pastoral-
referenten 

Theologiestudenten 
an der Universität 
auf dem Weg zum 
Pastoralreferenten 

Die Ausbildung zum Pastoralreferenten ist in zwei 
Phasen gegliedert. Die erste Phase der angehenden 
Pastoralreferenten erfolgt als Theologiestudium an 
der Universität. Während dieser Zeit erfolgt Studien-
begleitung und geistliche Begleitung durch das Theo-
logische Mentorat (Tübingen). 

53%
Die zweite Phase erfolgt als 3-jährige pastoralprakti-
sche Berufseinführung in der Gemeinde, an der 
Schule und durch zentrale Kurstage und -wochen (als 
Pastoralassistenten). Die zweite Phase endet mit der 
zweiten Dienstprüfung. Während der zweiten Phase 
erfolgt Praxisbegleitung und geistliche Begleitung 
durch die Ausbildungsleitung für Pastoralreferen-
ten (Rottenburg). 



Budgetkreis B 050 Ausbildung 

B 050030 Ausbildung pastoraler Dienste 

Haushaltsstellen 114000, 115000, 116000

434

Strukturen 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Bewerber zu Diakonat 32 24 17 26 20 
Religionspädagogikstudenten mit dem Berufsziel Gemeindere-
ferent (1.Phase / GR-Ausbildung) 

38 37 35 35 33 

Gemeindeassistenten (2.Phase/GR-Ausbildung) 19 17 17 16 14 
Theologiestudenten mit dem Berufsziel Pastoralreferent 
(1.Phase/PR-Ausbildung)  

104 98 92 96 74 

Pastoralassistenten (2. Phase / PR-Ausbildung) 25 32 29 34 41 

Entwicklungen und Herausforderungen  

In allen drei Bereichen erfolgt eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Ausbildungsinhalten und Ausbil-
dungsstrukturen. Maßgebend sind dabei aktuelle Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft sowie die pas-
toralen Schwerpunkte der Diözese (Prozess „Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten gestalten).  

Ständige Diakone: Die Bewerberzahl hat sich auf niedrigerem Niveau stabilisiert, so dass in den nächsten 
Jahren mit einer jährlichen Weihe gerechnet werden kann. Um das kirchliche Amt des Ständigen Diakonats 
50 Jahre nach dessen Einführung in unserer Diözese (1968) bekannter zu machen, ist vorgesehen, die Be-
rufungspastoral und die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren. Der 2017 eingeführten Informationstag „vor 
Ort“ soll als jährliche Veranstaltung an jeweils wechselnden Orten beibehalten werden (2018 in Ulm). Auch 
sind ein Dokumentarfilm über Ausbildung und Einsatz der Ständigen Diakone und eine Aktualisierung der 
Homepage vorgesehen. Für Bewerber, die über das Studium von „Theologie im Fernkurs“ eine Tätigkeit 
als Diakon oder Gemeindereferent anstreben, wird ein verpflichtender Tübinger Begleitkurs angeboten, der 
(mit durchschnittlich 20 Teilnehmern) auf gute Resonanz stößt. 

Gemeindereferenten: Die Fachakademie wird mit Ende des Sommersemesters 2019 die Ausbildung ein-
stellen. Das Studienangebot in Freiburg an der Katholischen Hochschule Freiburg und am Institut für Pas-
torale Bildung Freiburg wurde weiterentwickelt. Der Praxisorientierung der angebotenen Studiengänge wird 
durch eine enge Kooperation mit den Hochschulen und den Einsatzstellen in der Seelsorge, den Schulen 
und in der Sozialen Arbeit Rechnung getragen. Auf die Veränderungen in der Studienlandschaft wurde 
durch die Modifizierung der Berufseinführung für Absolvent/innen mit Doppel-BA in „Religionspädagogik“ 
und „Soziale Arbeit“ reagiert. Die Möglichkeit die Berufseinführung in Teilzeit zu absolvieren, wurde ge-
schaffen. Auch weiterhin ist mit Schwankungen bei den Kursgrößen (3 bis 10 Personen) ist zu rechnen.  

Pastoralreferenten/innen: Die Interessenten für den Beruf des Pastoralreferenten / der Pastoralreferentin 
sind im Idealfall ab dem zweiten Semester im Bewerberkreis des Theologischen Mentorats organisiert und 
durchlaufen das studienbegleitende Curriculum. Tatsächlich entscheiden sich die Studierenden in ganz un-
terschiedlichen Studienabschnitten für Eintritt in den Bewerberkreis. Die Mitgliederzahl im Bewerberkreis ist 
von 66 (Frühjahr 2017) auf 54 (Frühjahr 2018) deutlich gesunken. Das Studium geschieht in erster Linie 
am Studienort Tübingen, wird aber immer wieder auch an anderen deutschsprachigen Fakultäten durchlau-
fen. Die Anwege sind individualisierter. Der Bedarf an individueller Begleitung auf dem Weg zu einer beruf-
lichen Entscheidung hat zugenommen. Bei der Berufseinführung der Pastoralassistenten/-innen ist auch in 
den nächsten Jahren mit großen Ausbildungskursen zu rechnen (17 Personen im Kurs 2017-2020, 15 Per-
sonen im Kurs 2018-2021). Um die Berufseinführung noch besser mit der Lebenssituation der Pastoralas-
sistentinnen und -assistenten in Einklang zu bringen ist eine Flexibilisierung bei der Ausbildungsstruktur 
notwendig (Teilzeit in der Berufseinführung …). 



Budgetkreis: B 050   Ausbildung
Teilbudget: B050030   Ausbildung pastorale Dienste
Haushaltsstellen: 114000, 115000, 116000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G*) - - 0,50 - - 0,50 0,50 unbesetzt

EG 13/14 1,00 EG 13Ü 1,50 - - 1,50 0,50 unbesetzt

EG 12 **) 37,00 EG 12 **) 28,00 - - 28,00 9,00 überbesetzt

EG 12 1,00 EG 12 1,00 - - 1,00

EG 9***) 12,00 EG 9 24,00 - - 24,00 12,00 unbesetzt

EG 5/6 0,10 EG 8 0,96 - - 0,96 0,36 unbesetzt
0,50 EG 6

EG 1/2 - 0,20 - - 0,20 0,20 unbesetzt

Summe 51,60 56,16 0,00 0,00 56,16 4,56 unbesetzt

* Stellen für Bewerber zum Ständigen Diakonat
** Im ersten Jahr 80 % EG 12 Stufe 1; im zweiten Jahr 90 % EG 12 Stufe 1; im dritten Jahr 100 % EG 12 Stufe 1
*** Lt. Zif. 4.3  Teil III Entgeltordnung sind Gemeindassistenten/innen in die EG 9 AVO-DRS eingruppiert
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Budgetkreis B 050 Ausbildung

Teilbudget B 050040 Hochschulen und Wissenschaft

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -41.400 -41.400 -36.000 -24.237

Summe  Einnahmen -41.400 -41.400 -36.000 -24.237

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 1.941.200 1.877.500 1.810.500 1.752.737

Summe  Ausgaben 1.941.200 1.877.500 1.810.500 1.752.737

Deckungsbedarf (Budget) 1.899.800 1.836.100 1.774.500 1.728.500



Budgetkreis B 050 Ausbildung 

B 050040 Hochschulen und Wissenschaft 

Haushaltsstelle 370000

443

          
              

Auftrag und Aufgaben 

Bereich  Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Katholische Hochschule Freiburg Die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist neben der 
Erzdiözese Freiburg, dem Caritasverband für die 
Erzdiözese Freiburg, dem Diözesancaritasverband 
Rottenburg-Stuttgart und dem Deutschen 
Caritasverband Träger der Katholischen Hochschule 
Freiburg. 

Derzeit werden folgende Studiengänge angeboten: 

Bachelorstudiengänge 
- Angewandte Theologie und 

Religionspädagogik 
- Heilpädagogik / Inclusive Education 
- Soziale Arbeit 
- Angewandte Pflegewissenschaft 
- Berufspädagogik im Gesundheitswesen 
- Management im Gesundheitswesen 

Masterstudiengänge 
- Management und Führungskompetenz 
- Klinische Heilpädagogik 
- Pflegewissenschaft 

100% 



Budgetkreis B 050 Ausbildung 

B 050040 Hochschulen und Wissenschaft 

Haushaltsstelle 370000

444

Strukturen 

Katholische Hochschule Freiburg 
Karlstraße 63 
79104 Freiburg 

� www.kh-freiburg.de

Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen 

� www.kath-theol.uni-tuebingen.de
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Budgetkreis
B060 Orden u. Geistl. Gemeinschaften
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Budgetkreis B 060 Orden und Geistliche Gemeinschaften

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 465.200 454.300 456.500 444.701

F 6400  Sachausgaben 36.600 36.500 36.400 21.504

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 374.800 365.200 334.800 319.417

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 129.800 116.400 130.300 100.800

Summe  Ausgaben 1.006.400 972.400 958.000 886.422

Deckungsbedarf (Budget) 1.006.400 972.400 958.000 886.422
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B060008 880600
B060010 172000

173000
174000
177000
367800

Teilbudget Haushaltsstellen

Ordensgemeinschaften und 
Geistliche Gemeinschaften

Schönstattwerk e.V.
Stefanusgemeinschaft e.V.

Budgetkreis
B060 Orden u. Geistl. Gemeinschaften

Geistliche Gemeinschaften
Orden und Säkularinstitute
Cursillohaus Oberdischingen

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget
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Budgetkreis B 060 Orden und Geistliche Gemeinschaften

Abwicklungsbudget Orden und Geistliche Gemeinschaften

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 129.800 116.400 130.300 100.800

Summe  Ausgaben 129.800 116.400 130.300 100.800

Deckungsbedarf (Budget) 129.800 116.400 130.300 100.800
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Budgetkreis B 060 Orden und Geistliche Gemeinschaften

Teilbudget B 060010 Ordensgemeinschaften und Geistliche Gemeinschaften

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 465.200 454.300 456.500 444.701

F 6400  Sachausgaben 36.600 36.500 36.400 21.504

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 374.800 365.200 334.800 319.417

Summe  Ausgaben 876.600 856.000 827.700 785.622

Deckungsbedarf (Budget) 876.600 856.000 827.700 785.622



Budgetkreis B 060 Orden und Geistliche Gemeinschaften

B 060010 Ordensgemeinschaften und Geistliche Gemeinschaften 

Haushaltsstellen 172000, 173000, 174000, 177000, 367800

513

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Schönstattwerk Personen mit 
ständigem Kontakt zu 
einer der Gliederungen 
des Schönstattwerks 

Diözesanleiter (50 %), der für die 
Zusammenarbeit der verschied. 
Gliederungen und für die geistl. 
Begleitung zuständig ist. Es wird 
die haupt- u. ehrenamtl. pastoral-
pädagog. Arbeit bezuschusst. 

10 % 

Stefanusgemeinschaft, 
Geistliches Zentrum 
Kloster Heiligkreuztal 

Verantwortliche und 
Mitglieder der 
Stefanusgemeinschaft, 
Gruppen und 
Einzelpersonen 

Das Geistl. Zentrum ist Ort für 
Veranstaltungen der Stefanus-
gemeinschaft, ihrer Bildungs-
arbeit sowie offener 
Bildungsarbeit. Die Diözese stellt 
den Leiter des Geistl. Zentrums. 
Die Stefanus-gemeinschaft hat 
das Ziel, Frauen und Männer für 
eine verantwortungsvolle Mit-
gestaltung von Kirche und 
Gesellschaft im Sinne der 
Vermittlung christl. Werte zu 
bilden und zu befähigen. 

20 % 

Centro di Spiritualità Junge Migranten 
verschiedener 
Nationalitäten, 
Jugendliche 

Geistl. Begleitung u. christl. 
Bildungsarbeit mit dem Ziel, 
Brücken zu schlagen zw. 
verschied. Nationalitäten, 
Mentalitäten und Kulturen. 
Unterstützung der Inkulturation 
und Integration, insb. auch durch 
Frauenpastoral. 
Jugendliche in Kontakt bringen zu 
Flüchtlingen, Migranten und 
Gefangenen. 

10 % 

Cursillohaus Menschen, die der 
Cursillobewegung 
verbunden sind, 
Ehrenamtliche in 
Gemeinden, 
Jakobspilger, 
Interessierte 

Durchführung des kleinen 
Glaubenskurses „Cursillo“ 
(Seminare zur Glaubens-
erneuerung). Angebote der geistl. 
Bildung (Exerzitien, 
Meditationskurse, Tage der 
Stille). Beratung und Beher-
bergung von Jakobs-Pilgern. 

3 % 

Orden, Säkularinstitute 
und Geistliche 
Gemeinschaften 

AG Orden, 
Ordensgemeinschaften,
Geistliche 
Gemeinschaften, 
TeilnehmerInnen an 
geistlichen 
Bildungsangeboten 

Unterstützung der Kooperation 
der Gemeinschaften auf diöz. 
Ebene. Veranstalt. der AG Orden, 
z. B. Jahres-versammlung und 
theolog. Fortbildung. Förd. des 
geistl. Lebens und der spirit. 
Bildungsarbeit der Gemein-
schaften. Unterstützung einzelner 
Vorhaben von kleineren 
Gemeinschaften. 

57 % 



Budgetkreis B 060 Orden und Geistliche Gemeinschaften

B 060010 Ordensgemeinschaften und Geistliche Gemeinschaften 

Haushaltsstellen 172000, 173000, 174000, 177000, 367800
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Strukturen 

Ordensgemeinschaften: Ordensgemeinschaften, Säkularinstitute und Geistliche Gemeinschaften sind 
selbständige kirchliche Rechtspersonen. Sie tragen sich wirtschaftlich selbst. Das 
Kommunikationsforum der Ordensgemeinschaften ist die vom Bischof 1999 eingerichtete 
Arbeitsgemeinschaft der Orden; Sprecher- und Koordinationsfunktion hat der von der AG Orden 
jeweils für drei Jahre gewählte Ordensrat. Die Diözese gewährt Zuschüsse zur Kooperation und zur 
spirituellen Bildungsarbeit der Gemeinschaften. Zudem gewährt die Diözese Zuschüsse zum Unterhalt 
von einzelnen Geistlichen Zentren. 
Schönstattwerk e. V.: Das Schönstattwerk e. V. ist Rechtsträger für die Schönstattbewegung in der 
Diözese. Sie gehört zu den neueren Geistlichen Gemeinschaften in der Diözese mit ca. 5.000 
Personen, die zu einer ihrer Gliederungen in ständigem Kontakt stehen. 
Stefanusgemeinschaft e. V.: Das Stefanuswerk e. V. hat am 05.10.1972 vom Land Baden-
Württemberg die Klosteranlage Heiligkreuztal – mit Ausnahme der Klosterkirche – erworben, um dort 
im Einklang mit der historischen und denkmalpflegerischen Bedeutung der Klosteranlage eine Stätte 
für religiöse Bildungsarbeit, für kirchliche und soziale Öffentlichkeitsarbeit und für Familienerholung 
einzurichten und zu betreuen. Das Bistum Rottenburg-Stuttgart leistet dem Land Gewähr für die 
Erfüllung der dem Stefanuswerk nach dem Übereignungsvertrag obliegenden Verpflichtungen. Mit der 
Gründung der „Stiftung Kloster Heiligkreuztal“ sollen diese Anliegen auch in Zukunft sichergestellt 
werden. Damit sich die Stefanusgemeinschaft auf ihre inhaltliche Arbeit konzentrieren kann, wurde der 
Tagungsbetrieb zum 30.08.2009 auf den diözesanen Eigenbetrieb Kirchliche Tagungshäuser 
übertragen mit langfristiger Verpachtung (20 Jahre) eines Großteils der Anlage an die Diözese, die 
wesentliche Investitionen übernimmt.  
Centro di Spiritualità: Das Centro di Spiritualità wurde 1982 von der italienischen Kongregation der 
Scalabrini-Patres und dem Säkularinstitut der Scalabrini-Missionarinnen in Kooperation mit dem 
Ausländerreferat der Diözese gegründet. Bis zu 30 junge Erwachsene können dort einzeln oder in 
Gruppen Tage der Besinnung und Orientierung verbringen. Inhaltlicher Schwerpunkt des Hauses ist 
die interkulturelle Jugendarbeit und Migrantenseelsorge. 
Cursillohaus, Oberdischingen: Das Cursillohaus ist Pilgerherberge auf dem Jakobsweg, 
Cursillozentrum und Haus der Stille. Das Haus verfügt über 29 Betten. Der Trägerverein des Cursillo-
Hauses gründete im Dezember 2000 die „Stiftung Haus St. Jakobus“ mit dem Ziel, das Bildungshaus 
zu erhalten und die spirituelle Dimension des Jakobsweges zu fördern. Die Stiftung erhält von der 
Diözese einen jährlichen Zuschuss zur Finanzierung der Hausleitung. 

Entwicklungen und Herausforderungen 

Es bleibt eine Herausforderung, dass Orden und Gemeinschaften als verlässliche geistliche Orte in 
der Kirchenentwicklung vor Ort und in der Diözese hinreichend unterstützt und eingebunden werden. 
Die diözesane Vernetzung der Gemeinschaften in der Kommunikation untereinander und mit der 
Diözesanleitung wird immer stärker eingefordert. Die regelmäßigen Maßnahmen zu Kooperation, 
Begegnung und geistlicher Bildung sind fortzuschreiben.  
Die zunehmenden Anfragen nach Neuansiedlung von kleineren Niederlassungen ausländischer 
Ordensschwestern sind zu prüfen und zu bearbeiten. Nach Errichtung der Niederlassungen sind 
Kontakte zum Ordensrat und zur AG Orden herzustellen mit  Einladungen zu den entsprechenden 
Veranstaltungen sowie zu besonderen Veranstaltungen für diese Gruppe.  
Prozesse bei den Frauenorden bischöflichen Rechts, die neue kirchenrechtliche Regelungen 
erfordern und Veränderungen struktureller Art mit sich bringen (Provinzbildung / Neufassung der 
Konstitutionen der Franziskanerinnen von Sießen und der Vinzentinerinnen von Untermarchtal) sind in 
Zusammenarbeit mit dem Offizialat bzw. mit den ebenfalls befassten Hauptabteilungen (HA V; HA 
XVI) gut zu begleiten.  
Um die Fragen und Entwicklungen der Neueren Geistlichen Gemeinschaften verstärkt auf diözesaner 
Ebene wahrzunehmen, müssen die Kontakte durch Gespräche mit den Leitungen der etwa 20 
Gemeinschaften aktualisiert werden. In diesem Kontext ist der nächste diözesane Ordenstags 2020ff  
eventuell in neuem Format zusammen mit den Geistlichen Gemeinschaften zu planen.  



Budgetkreis: B 060   Orden und Geistliche Gemeinschaften
Teilbudget: B060010 Ordensgem. und Geistl. Gemeinschaften
Haushaltsstelle 172000, 173000, 174000, 177000, 367800 

Besoldungsgr./ Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 1,00 A14 3,33 -  - 3,33 0,33 unbesetzt
2,00 O

EG 13/14  - - 0,25  -  - 0,25 0,25 unbesetzt

EG 9 2,00 EG 6 2,00  -  - 2,00

Summe 5,00 5,58 0,00 0,00 5,58 0,58 unbesetzt

Ist Stellenplan
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Budgetkreis
B070 Jugend
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Budgetkreis B 070 Jugend

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -828.700 -819.700 -637.700 -823.082

F 4250  Kirchliche Mittel -190.000 -210.900 -417.400 -445.121

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -82.700 -107.700 -130.800 -75.026

F 4800  Sonstige Einnahmen -459.700 -453.500 -298.200 -291.491

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -209.800 -302.500 -13.100 0

Summe  Einnahmen -1.770.900 -1.894.300 -1.497.200 -1.634.720

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 6.325.000 6.318.100 6.631.100 6.891.453

F 6400  Sachausgaben 2.430.600 2.305.700 1.642.400 1.631.459

F 7200  Instandhaltungen und Investition 71.700 71.700 72.400 19.726

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 567.900 565.300 408.900 386.911

Summe  Ausgaben 9.395.200 9.260.800 8.754.800 8.929.549

Deckungsbedarf (Budget) 7.624.300 7.366.500 7.257.600 7.294.829
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B070008 880700
B070010 210100

220000
226600
226700

Jugend Bischöfliches Jugendamt Wernau
Dekanatsjugendreferate

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget
Teilbudget Haushaltsstellen

Jugendhaus Seemoos
Sonstige Jugendhäuser BDKJ-FW

B070 Jugend
Budgetkreis
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Budgetkreis B 070 Jugend

Abwicklungsbudget Jugend

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -209.800 -302.500 -13.100 0

Summe  Einnahmen -209.800 -302.500 -13.100 0

Ausgaben
Summe  Ausgaben 0 0 0 0

Deckungsbedarf (Budget) -209.800 -302.500 -13.100 0
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Budgetkreis B 070 Jugend

Teilbudget B 070010 Jugend

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -828.700 -819.700 -637.700 -823.082

F 4250  Kirchliche Mittel -190.000 -210.900 -417.400 -445.121

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -82.700 -107.700 -130.800 -75.026

F 4800  Sonstige Einnahmen -459.700 -453.500 -298.200 -291.491

Summe  Einnahmen -1.561.100 -1.591.800 -1.484.100 -1.634.720

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 6.325.000 6.318.100 6.631.100 6.891.453

F 6400  Sachausgaben 2.430.600 2.305.700 1.642.400 1.631.459

F 7200  Instandhaltungen und Investition 71.700 71.700 72.400 19.726

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 567.900 565.300 408.900 386.911

Summe  Ausgaben 9.395.200 9.260.800 8.754.800 8.929.549

Deckungsbedarf (Budget) 7.834.100 7.669.000 7.270.700 7.294.829



Budgetkreis B 070 Jugend 

B 070010 Jugend 

Haushaltsstellen 210100, 220000, 226600, 226700 

613

Auftrag und Aufgaben 
Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe Anteil am 

Teilbudget 
Verbandsarbeit In den BDKJ-

Mitgliedsverbänden 
organisierte Eh-
renamtliche 

BDKJ-Diözesanstelle 
� Bildungsarbeit, Globales Lernen 
� Wahrnehmung der Interessenver-

tretung als Dachverband (Politik, 
Gesetzgebung) 

� Abwicklung Landesjugendplan 
und kirchlicher Jugendplan 

� Versicherungs- und Rechtsbera-
tung 

30 % 

BDKJ-Mitgliedsverbände 
� Selbstorganisation von jungen 

Menschen 
� Zielsetzung: Organisation Kirchli-

che Jugendarbeit auf der Basis 
des Subsidiaritätsprinzips  

Jugendarbeit in 
Gemeinden und 
Dekanaten 

Haupt- und Ehren-
amtliche in Ge-
meinden und De-
kanaten 

BDKJ-Dekanatsstellen 
� Durchführung von Veranstaltun-

gen 
� Arbeitshilfen und Angebote zu ju-

gendspezifischen Sinn- und Glau-
bensfragen (Jugendspiritualität) 45 % 

Angebote für MinistrantInnen 
Initiierung und Entwicklung von Jugendar-
beit und –seelsorge durch die Jugendrefe-
rate 

Direktangebote 
auf Diözesan-
ebene 

Junge Menschen 
ab 16 Jahre 

Förderung der sozialen Kompetenz 
� Weltkirchliche Friedensdienste (in 

Kooperation mit der Hauptabtei-
lung Weltkirche) 

� Unterstützung von Inlandsfreiwilli-
gendiensten (FSJ/FÖJ/BFD) 

� Kooperation Jugendarbeit und 
Schule 

� Übergang Schule und Beruf 
� Interkulturelle Jugendarbeit 25 % Junge Menschen, 

ehrenamtliche 
Freizeitleitungen, 
pastorale MA 

Jugendfreizeiten 
� Freizeiten, Gruppenangebote, 

Dienstleistung für Gruppenreisen, 
diözesane Zeltlager, Qualifizie-
rung von ehrenamtlichen MA in 
der Freizeitenarbeit 

MA in kirchl. Bil-
dungsarbeit, regio-
nale KundInnen 

Buchdienst 
� Fachbuchhandlung: Jugend- und 

Gemeindearbeit, religiöse, spiritu-
elle Literatur 



Budgetkreis B 070 Jugend 

B 070010 Jugend 

Haushaltsstellen 210100, 220000, 226600, 226700 

614

Strukturen 
Die Hauptabteilung III – Jugend wird geleitet von Weihbischof Thomas Maria Renz. Das Bischöfliche 
Jugendamt (BJA) ist das vom Bischof eingerichtete und beauftragte Amt für kirchliche Jugendarbeit 
(JA) in der Diözese. Es unterstützt, fördert und begleitet die kirchliche JA. Dabei hat das BJA beson-
ders die Träger der kirchlichen JA im Blick, die als Jugendverbände, Jugendorganisationen, Jugend-
gruppen, Bewegungen, Gemeinschaften und freie Gruppierungen aktiv sind. Die Mitgliedsverbände 
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) werden durch die Leitung des BDKJ vertre-
ten. Die Leitung von BJA und BDKJ wird in Personalunion wahrgenommen. Das Jugendhaus St. An-
tonius in Wernau ist Sitz des BJA, der BDKJ-Diözesanstelle und der Mitgliedsverbände DPSG (Deut-
sche Pfadfinderschaft St. Georg), KJG (Katholische Junge Gemeinde), KLJB (Katholische Landju-
gendbewegung), KSJ (Katholische Studierende Jugend), PSG (Pfadfinderinnenschaft St. Georg) so-
wie der Jugendorganisation der MinistrantInnen. Die Kolpingjugend hat ihre Diözesanstelle am Sitz 
des Erwachsenenverbandes in Stuttgart. Um kirchliche Jugendarbeit in der ganzen Diözese flächen-
deckend zu ermöglichen, hat die Diözese auf der Ebene der Dekanate Katholische Jugendreferate 
eingerichtet. Die Dekanatsjugendreferate sind zugleich Außenstelle des Bischöflichen Jugendamts 
und BDKJ-Dekanatsstelle und zuständig für die Entwicklung und Förderung der Jugendarbeit in den 
Gemeinden und Dekanaten. 

Entwicklungen und Herausforderungen 
2019 ist in unserer Diözese das „Jahr der Jugend“. Ziel ist es, dass in diesem Jahr Impulse für eine 
junge Kirche und Anreize für die Beteiligung junger Menschen in der Kirche gesetzt werden. Die 
Schwerpunkte sind u.a. auf den Ergebnissen der Jugendsynode in Rom im Oktober 2018, die Stär-
kung und Weiterentwicklung der formalen und informellen Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen 
in Kirchengemeinden/Seelsorgeeinheiten, Dekanaten und auf Diözesanebene, sowie die Sichtbarma-
chung des Mehrwerts verbandlicher Jugendarbeit. 
In den kommenden zwei Jahren rückt das Profil der Jugendseelsorge stärker in den Fokus. Damit 
Kirche über Jugendseelsorge als Ansprechpartnerin in der Lebenswelt und für die Lebensthemen 
junger Menschen wahr- und ernst genommen wird, sollen die Aufgaben der Dekanatsjugendseelsorge 
klar formuliert und strukturell in allen Dekanaten der Diözese umgesetzt werden. 
Für 2019 ist eine Pilgerreise ins Heilige Land, sowie für 2020 die nächste BDKJ-Nachtwallfahrt ge-
plant. Zudem laufen in 2019/20 bereits erste Vorbereitungen für die nächste BDKJ-Wallfahrt im Jahr 
2021. Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet die nächste bundesweite 72-Stunden-Aktion statt. Über 8.000 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen sich in über 300 Aktionsgruppen engagieren. Nicht 
nur die VertreterInnen der Kirchenleitung und Verantwortliche vor Ort sollen durch die Sozialaktion 
den Mehrwert kirchlicher Jugendarbeit erleben und Aktionsgruppen besuchen. Auch Kinder, Jugendli-
che und jungen Erwachsene soll durch die Aktion die Möglichkeit geboten werden, verbandliche Ju-
gendarbeit und deren Mehrwert zu erleben und sich davon begeistern zu lassen. 
Um die inhaltliche und strukturelle Ausrichtung kirchlicher Jugendarbeit nachhaltig und zukunftsfähig 
aufzustellen, hat die Leitungsebene des Bischöflichen Jugendamtes im Rahmen eines Organisations-
entwicklungsprozess strategische Handlungsfelder aus den Bereichen „Strategie und Organisation“, 
„Konflikt- und Kommunikationskultur“ und „inhaltliche Ausrichtung“ entwickelt. Diese Handlungsfelder 
gilt es in den kommenden Jahren zu konkretisieren und umzusetzen. Die bestehenden Strukturen, 
Schnittstellen, Kommunikations- und Arbeitsprozesse sollen in diesem Zusammenhang überprüft wer-
den. Hierfür soll in 2019 eine neue Aufbauorganisation eingeführt werden. Maßnahmen wie Employer 
Branding, Strategien für "Zukunftsthemen", sowie die inhaltliche Ausrichtung auf weitere Zielgruppe(n) 
sollen folgen. 
2018 wurde ein Finanz- und Personalcontrolling im Bischöflichen Jugendamt eingeführt. Instrumente 
und Steuerungselemente sollen eine strategische Finanzsteuerung im Bischöflichen Jugendamt/BDKJ 
ermöglichen. Hierfür wird das Controlling-Konzept stetig evaluiert und weiterentwickelt und in die Re-
gelaufgaben überführt. 
Als ein Ergebnis des Jugendforums 2015/16 wird Ende 2018 die Fachstelle „Jugend und Musik“ ein-
gerichtet. Die Fachstelle soll einen Schwerpunkt auf christliche Popularmusik in der kirchlichen Ju-
gendarbeit legen und diesen Bereich konzeptionell weiterentwickeln. Sie soll jugendgemäße musikali-
sche Ausdrucksformen im Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit fördern, sowie hauptberufliche und 
ehrenamtliche Akteure im Bereich „christliche Popularmusik / neues geistliches Liedgut“ durch Veran-
staltungen, Angebote und Beratung begleiten, vernetzen und unterstützen.



Budgetkreis: B 070   Jugend
Teilbudget: B070010  Jugend
Haushaltsstellen: 210100, 220000, 226700

Besoldungsgr. / Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 1,00 G 9,10 - 5,85 3,25 nach B090030
0,75  A14 4,60 unbesetzt
1,00 EG 13 P
0,75 EG 10
1,00 O

A 12/13 1,00 A 12 1,00 - - 1,00

A 9/12 1,00 EG 11 1,00 - - 1,00

EG 8/EG 13* 1,75 EG 13 1,50 - - 1,50 0,25 überbesetzt

EG 8/EG 13** 0,70 EG 14 18,70 0,55  - 21,25 neue Stelle
3,05 EG 13 Ü 1,00 neue Stelle
0,15 EG 13 1,00 neue Stelle
2,00 EG 12 4,30 unbesetzt
6,60 EG 11
1,90 EG 10

EG 10*** 0,75 EG 13 Ü 37,20 - - 37,20 4,56 unbesetzt
0,90 EG 12 1,50 KE
1,47 EG 11

24,07 EG 10
5,45 EG 9

EG 8 2,75 EG 8 3,70 - - 3,70 0,95 unbesetzt

EG 5/EG 6 18,66 EG 6 32,12 - - 32,12 7,46 unbesetzt
6,00 EG 5

EG 3 0,65 EG 5 0,92 - - 0,92 0,27 unbesetzt

EG 1/EG 2 1,00 EG 2 1,08 - - 1,08 0,08 unbesetzt

Summe: 84,35 106,32 2,55 5,85 103,02 21,97 unbesetzt

615



Budgetkreis: B 070   Jugend
Teilbudget: B070010  Jugend
Haushaltsstellen: 210100, 220000, 226700

Jugendhaus
Seemoos

EG 9/EG 11 1,00 EG 11 0,50 - - 0,50 0,50 überbesetzt

EG 8 1,50 - - 1,50 1,50 unbesetzt

EG 2/EG 8**** 0,61 - - 0,61 0,61 unbesetzt

EG 1/2 1,00 - - 1,00 1,00 unbesetzt

Azubi 1,00 - - 1,00 1,00 unbesetzt

Summe: 1,00 4,61 0,00 0,00 4,61 3,61 unbesetzt
Summe (gesamt): 85,35 110,93 2,55 5,85 107,63 25,58 unbesetzt

* Wahlstellen
** Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 
*** Dekanatsjugendreferenten 
**** Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil II der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezoge
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 

Nachrichtlich:  Mandant 2800655700 - Freiwilligendienste gGmbH 

Besoldungsgr. / Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/EG 14 1,30 EG 14 1,50 - - 1,50 4,30 überbesetzt
1,55 EG 12
2,95 EG 11

EG 11 7,30 E 11 0,25 - - 0,25 7,05 überbesetzt

EG 10 1,00 EG 9 1,85 - - 1,85 0,35 unbesetzt
0,50 EG 8

EG 5/EG 6 0,50 EG 6 1,00 - - 1,00 2,50 überbesetzt
3,00 EG 5

18,10 4,60 0,00 0,00 4,60 13,50 überbesetzt

616
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Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -4.444

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -82.100 -83.100 -80.500 -100.081

F 4800  Sonstige Einnahmen -30.000 -30.000 -29.700 -49.650

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -223.500 -28.600 -95.800 0

Summe  Einnahmen -335.600 -141.700 -206.000 -154.175

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 777.300 773.200 890.700 822.126

F 6400  Sachausgaben 1.476.600 1.288.200 1.188.300 988.969

F 7200  Instandhaltungen und Investition 3.500 25.500 1.500 3.170

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 342.000 242.000 249.000 193.682

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 49.400

Summe  Ausgaben 2.599.400 2.328.900 2.329.500 2.057.347

Deckungsbedarf (Budget) 2.263.800 2.187.200 2.123.500 1.903.172
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B080008 880800
B080010 122000
B080020 151000
B080130 152000
B080140 121000

Budgetkreis

Spiritualität und Exerzitien
Past.Entw. Gemeinden/Dekanate

B080 Pastorale Konzeption

Teilbudget Haushaltsstellen

Past.Entw. Spezifische Bereiche Past.Entw. Spezifische Bereiche

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

Institut für Fort- und Weiterbildung

Geistliches Leben / Exerzitien
Gemeindeentwicklung

Institut für Fort- und Weiterb.
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Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption

Abwicklungsbudget Pastorale Konzeption

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -223.500 -28.600 -95.800 0

Summe  Einnahmen -223.500 -28.600 -95.800 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 49.400

Summe  Ausgaben 0 0 0 49.400

Deckungsbedarf (Budget) -223.500 -28.600 -95.800 49.400
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Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption

Teilbudget B 080010 Spiritualität und Exerzitien

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4600  Einnahmen aus Leistungen -500 -500 -5.000 4.458

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 -1.300

Summe  Einnahmen -500 -500 -5.000 3.158

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 0 0 0 752

F 6400  Sachausgaben 40.500 40.500 57.500 34.711

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 110.000 110.000 100.000 118.719

Summe  Ausgaben 150.500 150.500 157.500 154.182

Deckungsbedarf (Budget) 150.000 150.000 152.500 157.340



Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption 

B 080010 Spiritualität und Exerzitien 

Haushaltsstelle 122000

713

   
         

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teilbudget 

Spiritualität
und Glaubens- 
kommunikation  

Klöster, 
Bildungshäuser, 
spirituelle Initiativen

Förderung der Exerzitienarbeit 
(Bezuschussung), 
Herausgabe des 
Exerzitienplanes 

100% 
Kirchengemeinden, 
Seelsorgeeinheiten, 
Dekanate, 
Wallfahrtsorte und 
weitere kirchliche 
Orte 

Impulse und Materialien zur 
spirituellen Anleitung und 
Glaubenskommunikation. 

Unterstützung und Förderung 
von Geistliche Begleitung, 
Exerzitien im Alltag, Espresso-  
church, Sinnsucher und weitere 



Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption 

B 080010 Spiritualität und Exerzitien 

Haushaltsstelle 122000

714

Strukturen 

 2015 2016 2017 2018 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Geistlicher Begleiter 68 71 71 70 
Ausgebildete Begleiter für Exerzitien im Alltag 70 70 69 69 

Entwicklungen und Herausforderungen 

Die Entwicklung an den Wallfahrtsorten und in den Klöstern erfordert die Erarbeitung von neuen 
Konzepten und Lösungen. Zentral ist hier die Frage, ob die Vernetzung der geistlichen Orte in die 
Seelsorgeeinheit oder in das Dekanat gelingt und inwieweit die Verantwortung für diese Orte auf 
mehrere Schultern verteilt wird. Ob diese Orte weiterhin lebendig bleiben, wird auch von der Frage 
abhängen, inwieweit ihnen in der pastoralen Planung Priorität eingeräumt wird. 

Die Projekte in Bad Mergentheim und Stuttgart werden regelmäßig besucht und die nächsten 
Entwicklungsschritte gemeinsam abgestimmt. 

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit der Kath. Fakultät in Tübingen (Lehrstuhl Prof. Boschki) 
erarbeitet eine Rahmenkonzeption „Katechese“, in der die veränderten Lebenswirklichkeiten von 
Kindern, Jugendlichen und Familien berücksichtigt sind. 
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Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption

Teilbudget B 080020 Pastorale Entwicklung in den Gemeinden und Dekanaten

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 -3.000 230

F 4800  Sonstige Einnahmen -4.000 -4.000 -2.500 -4.839

Summe  Einnahmen -4.000 -4.000 -5.500 -4.609

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 0 5.000 0 17.000

F 6400  Sachausgaben 241.900 83.900 141.300 63.589

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 132.000 32.000 26.000 36.733

Summe  Ausgaben 373.900 120.900 167.300 117.322

Deckungsbedarf (Budget) 369.900 116.900 161.800 112.713



Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption 

B 080020 Pastorale Entwicklung in den Gemeinden und Dekanaten 

Haushaltsstelle 151000

723

      
     

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Konzeptionsentwicklung Gemeinden, Seel-
sorgeeinheiten, 
Dekanate  

Förderung von Foren zum Erfahrungs-
austausch  

Begleitung und Evaluation von Modell-
projekten 

Anregung, Förderung und Begleitung 
von Entwicklungsprozessen 

Stärkung des Ehrenamts in einer missio-
narischen Kirche 

Vorbereitung und Durchführung  
von pastoralen Tagungen 

Begleitmaterialien für KGR-/PaR-Wahlen 

Qualifizierung von Mandatsträgern im  
KGR/PaR und Dekanatsräten 

Entwicklung und Bereitstellung von 
Arbeitshilfen 

60%

Prozessförderung 

Projektförderung Gemeinden, Seel-
sorgeeinheiten mit 
spezifischen
Schwerpunkten 

Entwicklung, Vernetzung und Unterstüt-
zung von Projekten in den Bereichen 

- Ehrenamtsentwicklung 

- Bestattungs- und  
Trauerpastoral 

- Aussiedlerpastoral (zur Ver-
besserung der Integration in 
Gemeinden mit überdurch-
schnittlich hohem Aussiedleran-
teil)

- Citypastoral (und vernetzte 
Pastoral in der Stadt mit beson-
deren Schwerpunkten für die 
Stadt)

- Ambulante Hospiz (zur Unter-
stützung der Gründung von am-
bulanten Hospizgruppen und der 
Begleitung bestehender Grup-
pen)

40%
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B 080020 Pastorale Entwicklung in den Gemeinden und Dekanaten 

Haushaltsstelle 151000
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Entwicklungen und Herausforderungen 

Kirche am Ort: Die Abschlussberichte der Seelsorgeeinheiten erhalten ein Feedback als Wertschät-
zung und mit Perspektiven für die Weiterentwicklung. Die Tagungen Wandlung 2019 unterstützen den 
Übergang vom Prozessabschluss zur weiteren Kirchenentwicklung. Strukturveränderungen in Seel-
sorgeeinheiten werden beratend begleitet und im Abschluss unterstützt. Parameter der Entwicklung 
stehen als verbindende Ziele zur Verfügung und liefern Bilder, um Entwicklung weiter anzugehen.  
Innovative Projekte werden unterstützt, begleitet und kommuniziert.  
Missionarische Pastoral: Weiterentwicklung des missionarischen Paradigmas unter Berücksichti-
gung gesellschaftlicher Veränderungsprozesse; missionarische Projekte vernetzen und auswerten; 
Neue Forschungen im Blick auf Neogemeinschaften Balance und Spannung Organisation und über 
die Organisation hinaus 
KGR-/PaR-Wahlen: Der Satzungsausschuss führt den Auftrag der Reform der Ordnungen zum Ab-
schluss Qualifizierung von Wahlausschüssen und gewählten Vertreter/innen der Kirchengemeinden 
durch Dekanatsreferenten/innen und Unterstützungssysteme (Aufgabe: Entwicklung von Schulungs-
modulen) Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Wahl in den Kirchengemeinden; Ent-
wicklung von Lösungen für Kirchengemeinden und Gemeinden, die nicht mehr wählen können; 
Interkulturelle Pastoral: Das Projekt „Migrationslotsen“ wird fortgeführt und evaluiert. 
Dekanate: Die Dekanate nehmen ihre Rolle für die Kirchenentwicklung auf der mittleren Ebene wahr.  
Klärung mit der HA V, dass in den Mitarbeiterjahresgesprächen für Dekane und Dekanatsreferen-
ten/innen das Thema Kirchenentwicklung regelmäßig angesprochen und vereinbart wird. Dekane und 
Dekanatsreferenten/innen werden dabei unterstützt und beraten, ihre Rolle in Bezug auf Kirchenent-
wicklung auf der mittleren Ebene finden und ausführen zu können. Dazu werden interessierte und 
ausgewählte Dekanate im Rahmen von Dekanatskonferenzen und/oder Weiterbildungsangeboten 
(z.B. Studientage) exemplarisch zu Themen der Kirchenentwicklung vor Ort begleitet und gefördert (in 
Absprache mit Prozessteuerung „Kirche am Ort ...“). Die Dekanatsleitungen werden bei der Beantra-
gung von Profilstellen zur Umsetzung von pastoralen Schwerpunkten im Rahmen der Integrierten 
Stellenplanung unterstützt und beraten.  
Ehrenamt: An mindestens 10 Standorten (Seelsorgeeinheiten) wird das Modellprojekt Ehrenamtsko-
ordination durchgeführt. Damit wird der tiefgreifende Strukturwandel im Ehrenamt wahrgenommen und 
mitgestaltet. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen dienen der strategischen Weiter-
entwicklung der Ehrenamtskultur auf den unterschiedlichen Ebenen. Die Stellen markieren einen wich-
tigen Beitrag innerhalb des diözesanen Prozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“, 
da sie das Engagement im Sozial-/Lebensraum stärken, profilieren und weiterentwickeln. Grundsätze 
für eine diözesane Ehrenamtskultur sind durch praktische Erfahrungen belegt. Entsprechende Maß-
nahmen und Umsetzungsmodule sind erarbeitet. Das Modell wird wissenschaftliche begleitet. Die 
gemachten Erfahrungen sind evaluiert und in Transferkonzepten festgeschrieben. Die Anliegen und 
Herausforderungen zum Themenbereich „Monetarisierung und Ehrenamt“ sind beschrieben und adä-
quate Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die unterschiedlichen Formen des Engagements sind diffe-
renziert dargestellt und entsprechende Rahmenbedingungen skizziert. Unter Berücksichtigung einer 
pastoral-theologischen Positionierung sind Orientierungsansätze für die Praxis verfasst. Ein diözesa-
nes Netzwerk von Ehrenamtsbotschafter ist aufgebaut und in allen Dekanaten eingeführt. In den De-
kanaten gibt es flächendeckend eineN EhrenamtbotschafterIn. Ein entsprechendes Aufgaben- und 
Rollenprofil ist erarbeitet und wird in den nächsten Jahren umgesetzt. Die BotschafterInnen erhalten 
ein qualifizierte Einführung für ihre Aufgaben. Ein Unterstützungsformat ist entwickelt und erprobt.  
City-Pastoral: Gemeinsame Projekte der City-Pastoralstandorte, um Synergieeffekte zu schaffen; 
konzeptionell stärkere Berücksichtigung der urbanen Situation; Citypastoral als spezifischer Ort  religi-
öser Kommunikation 
Internetseelsorge: Vernetzung und Weiterentwicklung unterschiedlicher spiritueller Angebote im In-
ternet (auch diözesanübergreifend) 
Schulpastoral: Die weitere Begleitung der Modellphase in den Jahren 2019 und 2020 wird fortgeführt. 
Die vom großen Schulpastoralgespräch beschlossenen Modelle für Dekanatsbeauftragte Kirche und 
Schule werden umgesetzt. Dabei werden auch Stellen begleitet, die durch die neue Möglichkeiten der 
Profilstellen entstehen. Der AK Kirche und Schule erarbeitet sich eine Geschäftsordnung. 
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Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption

Teilbudget B 080130 Pastorale Entwicklung in spezifischen Bereichen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 -9.500 -11.733

F 4800  Sonstige Einnahmen -10.000 -10.000 -2.200 -26.434

Summe  Einnahmen -10.000 -10.000 -11.700 -38.167

Ausgaben
F 6400  Sachausgaben 339.900 343.000 245.200 183.979

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 100.000 100.000 123.000 38.231

Summe  Ausgaben 439.900 443.000 368.200 222.210

Deckungsbedarf (Budget) 429.900 433.000 356.500 184.043



Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption 

B 080130 Pastorale Entwicklung in spezifischen Bereichen 

Haushaltsstelle 152000

733

    
        

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Konzeption und 
Organisation  

Hauptberufliche und 
ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen, Mitar-
beiter und Einrich-
tungen
in diesen Seelsor-
gebereichen 

Grundlagenarbeit und konzeptionelle und 
organisatorische Gestaltung zu folgenden 
Bereichen: 

- Seelsorge im Krankenhaus und  
  Gesundheitswesen 

- Seelsorge bei Menschen mit Behinderung 

- Hochschulseelsorge 

- Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 

- Polizei- und Feuerwehrseelsorge 

- Notfallseelsorge 

- Freizeit- und Tourismusseelsorge 

90%

Martinusweg Öffentlichkeit, Ge-
meinden, Pilger/-
innen 

Geschäftsführung der Martinusgemeinschaft,  
Pflege des Internetauftritts 10%
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B 080130 Pastorale Entwicklung in spezifischen Bereichen 

Haushaltsstelle 152000
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Entwicklung und Herausforderungen

Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen: Die Ökumenische Rahmenvereinbarung wird 
nach der Erprobungsphase überarbeitet und verbindlich in die ökumenischen Strukturen eingeführt. 
Die Ergebnisse des Projekts SAPV sind ausgewertet und umgesetzt. Durch die weiter zunehmende 
Ökonomisierung und ihre Auswirkungen im Gesundheitswesen gewinnt die Seelsorge an den Mitar-
beitenden und die Vernetzung mit politischen Kräften an Bedeutung. Die Seelsorge im Krankenhaus 
und Gesundheitswesen hat ein gemeinsam erarbeitetes Verständnis von der Qualität ihrer Arbeit. An 
exemplarischen Handlungsfelder (z.B: Rufbereitschaft und Erreichbarkeit; ökumenische Zusammen-
arbeit; Gespräch am Krankenbett; …) wird dieses gemeinsame Qualitätsverständnis auf der Grundla-
ge überprüfbarer Kriterien erarbeitet.  
Gefängnisseelsorge: Religionsunterricht/Lebenskunde: Ab dem Schuljahresbeginn 2018/2019 wird 
eine Erprobung an drei JVAs stattfinden. Bei den anstehenden Neubesetzungen von Gefängnisseel-
sorgestellen erfolgt die Beschäftigung auf Grund eines Gestellungsvertrages und nicht mehr in einem 
Landesbedienstetenverhältnis. Hierfür sind für die JVAs die richtigen Seelsorger zu finden, auszuwäh-
len und kompetent einzuführen. 
Notfallseelsorge: 2019 findet eine Landesfachtagung im Kreis Ludwigsburg statt, bei dem u.a auch 
das Thema Gefährdungsanalyse behandelt wird. Die Regionaltreffen werden sich ebenso mit diesem 
Thema befassen. Die Rahmenkonzeption der Deutschen Bischofskonferenz zur Notfallseelsorge ist in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart umgesetzt. Neue Wege zur Findung und Ausbildung von neuen Not-
fallseelsorgern sind entwickelt. Die Begleitung der Notfallseelsorge-Systeme in den Landkreisen mit 
dem Ziel der Vernetzung, Weiterbildung und Qualifizierung - insbesondere bei der Einführung der 
neuen Standards der Landesleitzentrale in Bruchsal - ist realisiert. Es ist geprüft, ob eine weiterge-
hende gesetzliche Verankerung in den Landesgesetzen (z.B. Rettungsdienstgesetz, Feuerwehrge-
setz) notwendig ist.  
Seelsorge in Freizeit und Tourismus: Die 2. Auflage der Broschüre "Innehalten" bedarf der konstan-
ten Aktualisierung. Das Projekt "Kirche, Klöster und Konzil" finanziert kirchliche Arbeit und unterstützt 
konkret die Planung von Wohnmobil-Plätzen und deren Ausstattung vor zwei Klöstern im Oberland. 
Die Besetzung einer Stelle "Geistliche Begleitung" im Nationalpark Schwarzwald wird sowohl von der 
Erzdiözese Freiburg als auch von unserer Diözese weiter verfolgt. Die Zusammenarbeit der vier Kir-
chen in Baden-Württemberg im Bereich „Kirche und Freizeit“ verstetigt sich: beim Stand der Kirchen 
auf der CMT; beim Fachtag Kirche und Tourismus in Heilbronn 2019 in Kooperation mit der Tourismus 
Baden-Württemberg GmbH; im Bereich der Ausstellungsfelder der beiden Kirchen während der Bun-
desgartenschau in Heilbronn 2019.
Polizei und Feuerwehrseelsorge: Es muss eine endgültige Klärung zum Umgang zur Implementie-
rung von speziellen Modulen im Berufsethikunterricht gefunden werden. 
Hochschulseelsorge: Im Jahr 2019 wird eine Landeskonferenz unter Beteiligung aller vier Kirchen in 
Bad Herrenalb ausgerichtet. An einigen Hochschulstandorten stehen in den Jahr 2019 und 2020 Neu-
bauten für die Hochschulseelsorge an oder eine Entscheidung darüber. In guter ökumenischer Ab-
sprache wird es hier darum gehen die Standorte zukunftsweisend aufzustellen. Räume der Stille sol-
len, wo möglich unterstützt und umgesetzt werden. 
Martinusweg: Die noch vorhandenen Lücken im Wegenetz in Bayern und in der Diözese Mainz soll 
2019 und 2020 geschlossen werden. Priorität hat die Diözese Mainz aufgrund der Diözesanwallfahrt 
2020 auf dem Martinusweg nach Mainz, Trier, Luxemburg und Worms. Auf dem Martinusweg werden 
10 informative Tafeln über Leben und Botschaft des Heiligen Martins aufgestellt. Im Jahr 2019 kommt 
es zu einem Gegenbesuch einer Pilgergruppe aus Ungern und den vier Österreichischen Diözesen. 
Eine internationale Tagung ist für 2019 oder 2020 wieder geplant. Eine Neuauflage des Buches "Der 
Martinusweg in der Diözese Rottenburg-Stuttgart" steht an. 
Der „MeinRadWeg“ zwischen Sülchen und dem Kloster Einsiedeln ist als Radpilgerweg angenom-
men und richtet sich vorwiegend an Männer als Zielgruppe. Er verläuft auf bestehenden Radwegen 
und führt an Klöstern und Pilgerunterkünften vorbei. Hier werden Tafeln angebracht, die inhaltliche In-
formationen zum hl. Meinrad und zum Weg enthalten. Logo, Flyer, Homepage werden gestaltet. Bei 
der Eröffnungsfeier 2019 entsendet Bischof Dr. Gebhard Fürst Mönche aus Einsiedeln auf den Weg. 
Zwischen dem St. Meinrad - Gymnasium Rottenburg und der Schule im Kloster Einsiedeln wird eine 
Partnerschaft angeregt. 
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Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption

Teilbudget B 080140 Institut für Fort- und Weiterbildung

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -4.444

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -81.600 -82.600 -63.000 -93.035

F 4800  Sonstige Einnahmen -16.000 -16.000 -25.000 -17.077

Summe  Einnahmen -97.600 -98.600 -88.000 -114.557

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 777.300 768.200 890.700 804.374

F 6400  Sachausgaben 854.300 820.800 744.300 706.689

F 7200  Instandhaltungen und Investition 3.500 25.500 1.500 3.170

Summe  Ausgaben 1.635.100 1.614.500 1.636.500 1.514.233

Deckungsbedarf (Budget) 1.537.500 1.515.900 1.548.500 1.399.676



Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption 

B 080140 Institut für Fort- und Weiterbildung 

Haushaltsstelle 121000

743

   
    

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Fachliche 
Bildung 

Hauptamtliche pastorale 
Mitarbeiter

(1) Theologische, pastorale und spirituelle 
Fortbildung, 

(2) Vermittlung pastoral-konzeptioneller 
Kenntnisse, 

(3) funktionsbezogene Fortbildung. 

100% 

Ehrenamtliche pastorale 
Mitarbeiter

Verwaltungsmitarbeiter 

Unter-
stützungs-
systeme 
und
-leistungen 

Einzelpersonen in kirch-
lichen Einrichtungen 

Entwicklung des Personals und der Organisation 
durch: 

(1) Individuelle Beratung bei der Durchfüh-
rung beruflicher Aufgaben und bei der 
Bewältigung von Herausforderungen und 
Krisen, 

(2) Beratung und Unterstützung bei der Ver-
teilung und Wahrnehmung von Aufgaben 
und bei der Förderung der Zusammen-
arbeit nach innen und nach außen,  

(3) Qualifizierung und Vermittlung von Bera-
tern und Moderatoren, 

(4) Bereitstellung von Arbeitshilfen/-
materialien. 

Teams in kirchlichen 
Einrichtungen 

Kirchliche Gremien 

Kirchliche Einrichtungen 



Budgetkreis B 080 Pastorale Konzeption 

B 080140 Institut für Fort- und Weiterbildung 

Haushaltsstelle 121000

744

Strukturen 

a) Personalausstattung  

 Personen Beschäftigungsumfang 

Direktor 1 100,00 % 

Referent/-in 7 625,00 % 

Sekretariat 6 352,00 % 

Hausmeister 1 10,00 % 

Reinigungskraft 1 21,56 % 

b) Kursstatistik (2017) 

Anzahl der Kurse 219 

Anzahl der Kurstage 358 

Anzahl der Teilnehmer 3.251 + 1.435 (WANDLUNG 2017) 

c) Unterstützungssysteme  (2017) 

Supervisionen 96 Einzel-, 19 Teamsupervisionen, 15 verpfl. Supervisionen im 
Rahmen von Ausbildungskursen, Supervisionen für diözesane 
Institutionen 3 

Organisationsberatung 93 Fälle (Einzeltermin und Prozesse) 

Gemeindeentwicklung 21 Prozesse 

KGR-Moderationen 92 Vermittlungen 

Entwicklungen und Herausforderungen 

− Fortbildungen orientieren sich vermehrt an den Bedürfnissen konkreter Teams. Sie werden  in 
Zusammenarbeit mit den Dekanaten regional angeboten. 

− Die Unterstützungssysteme werden offensiver beworben und angeboten. Durch Ausbildung von 
Berater/-innen und Moderator/-innen wird dafür gesorgt, dass die erwartete Nachfrage befriedigt 
werden kann. 

− Im Zuge des Pastoralen Prozesses können Fortbildungen bzw. größere Veranstaltungen dazu 
genutzt werden, diözesane Themen zu setzen und zu bearbeiten. 



Budgetkreis: B 080   Pastorale Konzeption
Teilbudget: B080140   Fort- und Weiterbildung
Haushaltsstellen: 121000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G - - 0,50 - - 0,50 0,50 unbesetzt

A 15 1,00 EG15 1,00 - - 1,00

A9/12 0,80 EG 11 1,00 - - 1,00 0,20 unbesetzt

EG 13/14 4,00 EG14 5,11 - - 5,11 0,14 überbesetzt
1,00 EG 13 Ü
0,25 EG 11

EG 6* 3,46 EG6 4,57 - - 4,57 1,11 unbesetzt

EG1/2 0,22 EG2 0,22 - - 0,22

Summe 10,73 12,40 0,00 0,00 12,40 1,67 unbesetzt

* Eine typisierte Stellenbewertung nach EG 6 AVO-DRS liegt vor.

745
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Budgetkreis
B090 Pastorales Personal
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Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -224.300 -224.300 -153.400 -337.437

F 4250  Kirchliche Mittel -14.343.100 -13.653.700 -14.262.700 -12.793.025

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -65.700 -65.700 -44.300 -111.092

F 4800  Sonstige Einnahmen -3.793.000 -3.943.000 -4.473.700 -4.127.337

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 -32.000 -1.086.151

Summe  Einnahmen -18.426.100 -17.886.700 -18.966.100 -18.455.042

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 95.748.500 92.325.400 92.100.800 85.132.316

F 6400  Sachausgaben 3.509.600 3.501.100 3.462.300 4.089.022

F 7200  Instandhaltungen und Investition 16.200 16.200 14.300 1.099.834

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 663.000 677.400 675.500 632.804

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 1.664.000 1.729.100 2.885.000 2.194.300

Summe  Ausgaben 101.601.300 98.249.200 99.137.900 93.148.277

Deckungsbedarf (Budget) 83.175.200 80.362.500 80.171.800 74.693.236



803

B090008 880900
B090010 Dekanate 070000

080000
B090020 134200

140000
149000
180000

B090030 129000
130100

B090050 237000
B090060 245000
B090070 260000
B090080 280000
B090090 Hochschulseelorge 251000

252000
255000
256000
257000

Geistliche Zentren Landpastoral

Dekanate und Dekanatsverbände
Dekanatsgeschäftsstellen
Diakone mit Zivilberuf
Pastorales Personal

Teilbudget Haushaltsstellen

Pastorales Personal in den 
Seelsorgeeinheiten

Härtenausgleich Gemeindepastoral
Katholiken anderer Muttersprachen
Geistliche im Studienurlaub

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

Budgetkreis
B090 Pastorales Personal

Seelsorge an der Uni Tübingen
Seelsorge an Uni/HS Stuttgart
Seelsorge an der Universität Ulm

Pastor. Pers. mit überfarrlichem Auftrag
Weitere Aufgaben und Aufträge 
des Pastoralen Personals

Landpastoral

Krankenhaus- und Kurseelsorge Kliniken-, Krankenh.-, Kurseelsorge

Seelsorge an früher FH genannten HS

Seelsorge in Justizvollzugsanst.

Polizeiseelsorge Polizei- und Feuerwehrseelsorge

Seelsorge in Vollzugsanstalten
Seelsorge an Päd. Hochschulen
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Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Abwicklungsbudget Pastorales Personal

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 1.664.000 1.729.100 2.885.000 2.194.300

Summe  Ausgaben 1.664.000 1.729.100 2.885.000 2.194.300

Deckungsbedarf (Budget) 1.664.000 1.729.100 2.885.000 2.194.300
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Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Teilbudget B 090010 Dekanate

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -3.100 -3.100 0 -3.044

F 4250  Kirchliche Mittel -256.000 -256.000 -84.000 -253.174

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -1.100 -1.100 0 -1.038

Summe  Einnahmen -260.200 -260.200 -84.000 -257.256

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 3.923.700 3.831.200 3.715.100 3.707.028

F 6400  Sachausgaben 157.700 157.700 135.400 99.445

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 1.300 1.300 1.500 0

Summe  Ausgaben 4.082.700 3.990.200 3.852.000 3.806.472

Deckungsbedarf (Budget) 3.822.500 3.730.000 3.768.000 3.549.216



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090010 Dekanate 

Haushaltsstellen 070000, 080000

813

        

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Dekane Bischof, Pfarrer, 
Einrichtungen,  
Gremien des 
Dekanatsrates  

Im Auftrag des Bischofs und in 
Zusammenarbeit mit dem Dekanatsrat, 
dessen Vorsitzender er ist, obliegt dem 
Dekan die Leitung eines Dekanats.  
Er führt die unmittelbare Aufsicht über die 
ortskirchlichen Rechtspersonen, die 
Dekanatsgeschäftsstellen, die Einrichtungen 
und die Verwaltungsaktuariate.  
Er übernimmt die Vertretung der 
katholischen Kirche im Landkreis.  

9%

Dekanats-
geschäfts-
stellen

Gremien, ehrenamtliche 
und hauptberufliche  
Mitarbeiter/innen der 
Kirchengemeinden und 
Seelsorgeeinheiten, in 
Verbänden und 
kirchlichen 
Einrichtungen des 
Dekanats u. im Dekanat; 
Weitere Berufe in der 
Pastoral 

In jedem Dekanat steht eine Dekanats-
geschäftsstelle zur Unterstützung des 
Dekans im organisatorischen und 
logistischen Bereich zur Verfügung.  
Im Unterschied zu den Einrichtungen, die 
einen bestimmten kategorialen Auftrag 
verfolgen, sind die Dekanatsgeschäftsstellen 
zusammen mit den Rechnungsführern Teil 
des Dekaneamtes und dem Leitungsauftrag 
des Dekans zugeordnet. 
Dekanatsreferentinnen und -referenten 
nehmen insbesondere folgende Aufgaben 
wahr:  
- Unterstützung der Kirchengemeinden,    
- Fachliche Weiterbildung der ehrenamtliche  
  Dienste,  
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit,    
- Geschäftsführung der kirchlichen Gremien    
  des Dekanats,  
-  Förderung der Zusammenarbeit der  
   kirchlichen Dienststellen im Dekanat. 
-  Förderung von pastoralen Entwicklungs-  
   und Erneuerungsprozessen; Unterstützung  
   von Schwerpunktsetzungen im Dekanat  
   („Profilstellen Dekanat“) 

89%

Verbindungs-
büro zur 
Region 
Stuttgart

Öffentlichkeit der  
Kath. Kirche DRS in  
der Region Stuttgart, 
Kommunen, Wirtschaft, 
Gremien; Dialogforum 
der Kirchen 

Das Verbindungsbüro ist eine 
Koordinationseinrichtung der 
katholischen Kirche zur Region Stuttgart.
Es unterstützt den Regionaldekan bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben insbe-
sondere im Bereich der Organisation, der 
Öffentlichkeitsarbeit und der Kontaktpflege. 

2%



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090010 Dekanate 

Haushaltsstellen 070000, 080000

814

Strukturen 

• 25 Dekanatsgeschäftsstellen in den Dekanaten (inkl. „Haus der Katholischen Kirche“ in 
Stuttgart und „Heinrich-Fries-Haus“ in Heilbronn) 

• Verbindungsbüro der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Verband Region Stuttgart 
(Dialogforum der Kirchen in der Region Stuttgart) 

Entwicklungen und Herausforderungen 

Erforderliche und notwendige Unterstützung (finanziell - personell; evtl. Aufstockung der jeweilgen 
Stellenanteile) der Dekanatsgeschäftsstellen (DekanatsreferentInnen, Sekretariate und weitere 
ReferentInnen) bei der Einführung und ständigen Umsetzung des Neuen Integrierten Stellenplans - 
und bei der Erfüllung (Organisation, Koordination und Unterstützung) von weiteren Aufgaben auf 
Dekanatsebene bzw. in der (neuen) Verantwortung des Dekanats (z.B. Fachdienste, pastorale 
Entwicklungs- und Erneuerungsprozess, Schwerpunktsetzung und Profilierung des Dekanats in der 
Umsetzung der neuen "Profilstellen Dekanat"). 
Ausbau und Intensivierung der Einführungs- und Informationsveranstaltungen für neue Dekane bzw. 
DekanatsreferentInnen (z.B. modularer Einführungskurs) 
Ausbau und Intensivierung der Vernetzung/Kommunikation von Dekants- und Diözesanebene über 
die angebotenen "Dekanats-Sprechstunde im BO" in 2019 und 2020. 
Die Einführung von beruflichen "Quereinsteigern" ist Herausforderung und Chance zugleich. 
Ein "weiter so" ist aufgrund der pastoralen Herausforderungen und der personellen Ressourcen im 
Spannungsfeld von "mehr oder weniger" mit "anderen" Lösungen Bedrohung, Ansage und Wagnis 
zugleich. Hier werden umfangreiche Einführungs- und Qualifizierungsmodule für Leitungspersonen, 
Haupt- und Ehrenamtliche notwendig werden, die in ersten Ansätzen bereits eingeführt sind. 
Fortbildungs- und Qualifizierungsmodule u.a. für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben und zur 
Erweiterung von zukunftsfähigen Kompetenzen in der Pastoral werden in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Fort- und Weiterbildung koordiniert und intensiviert (vgl. Qualifikationskurse für Dekane/Stv. 
Dekane). 



Budgetkreis: B 090 Pastorales Personal
Teilbudget: B090010 Dekanate
Haushaltsstellen: 070000, 080000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/18 Zugang Abgang 2019/20

EG 12/14* 10,90 EG14 24,50 3,00 67,00 von B090020
4,75 EG13Ü 40,00 von B090020
2,75 EG 13 0,25 nach B160020
5,25 EG 12 0,25 nach B160020
0,50 EG 11 0,35 unbesetzt

EG 8 0,86 EG 8 0,50  -  - 0,50 0,36 überbesetzt

EG 6** 23,04 EG6 24,72 0,20 24,67 neue Stelle
0,25 nach B160020

1,68 unbesetzt

            Summe 48,05 49,72 43,20 0,75 92,17 1,67 unbesetzt

*Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen.
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 
** Eine typisierte Stellenbeschreibung nach EG 6 AVO-DRS liegt vor. 

815
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Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Teilbudget B 090020 Pastorales Personal in den Seelsorgeeinheiten

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -57.000 -57.000 -38.000 -175.295

F 4250  Kirchliche Mittel -13.036.400 -12.347.000 -13.170.300 -11.688.759

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 -200 -6.844

F 4800  Sonstige Einnahmen -3.370.000 -3.520.000 -4.061.400 -3.816.920

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 -32.000 -1.086.151

Summe  Einnahmen -16.463.400 -15.924.000 -17.301.900 -16.773.969

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 80.218.600 77.126.100 79.686.500 72.550.878

F 6400  Sachausgaben 2.711.700 2.702.700 2.687.600 3.360.396

F 7200  Instandhaltungen und Investition 3.000 3.000 0 1.088.710

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 96.500 96.500 218.500 133.872

Summe  Ausgaben 83.029.800 79.928.300 82.592.600 77.133.856

Deckungsbedarf (Budget) 66.566.400 64.004.300 65.290.700 60.359.888



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090020 Pastorales Personal in den Seelsorgeeinheiten 

Haushaltsstellen 134200, 140000, 149000, 180000

823

     
          

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Kirchenge-
meinden und 
Gemeinden für 
Katholiken
anderer 
Muttersprache 
in den 
Seelsorge-
einheiten 

Alle Katholiken 
und die mit ihnen 
verbundenen 
Menschen in den 
Kirchen-
gemeinden und 
Gemeinden für 
Katholiken
anderer 
Muttersprachen 

„Die territorial umschriebene Kirchengemeinde ist 
die primäre pastorale Ebene...Nach Maßgabe 
des Zweiten Vatikanischen Konzils sind die 
Kirchengemeinden‚ je an ihrem Ort.. das von Gott 
gerufene neue Volk... In diesen Gemeinden, auch 
wenn sie oft klein und arm sind oder in der 
Diaspora leben ist Christus gegenwärtig, durch 
dessen Kraft die eine heilige, katholische und 
apostolische Kirche geeint wird’ (LG 26).. Die 
Kirchengemeinde ... ist der primäre Ort, an dem 
die Kirche ihre Grunddienste ... vollzieht. 
Kirchengemeinden haben darum ihr eigenes Profil, 
ihre Entwicklung, ihre Strukturen. Dafür brauchen 
Sie eine eindeutige Gemeindeleitung, in der die 
Kompetenzen der Verantwortlichen verbindlich 
geklärt sind. Dazu gehört auch, dass es konkrete 
hauptberuflich und ehrenamtlich tätige 
Ansprechpartner/Ansprechpartnerinnen gibt, die in 
der Gemeinde präsent sind.“ (Leitlinien für die 
Seelsorgeeinheiten 3a) 
„Der Pfarrer ist im Auftrag des Bischofs Leiter der 
Kirchengemeinde. Er leitet die Gemeinde in 
Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat... 
und hat die besondere Verantwortung für die 
Einheit der Gemeinde mit dem Bischof und die 
Einheit der Gemeinde selbst sowie für die rechte 
Verkündigung (martyria), die Feier der Liturgie 
(leiturgia)  und die Verwaltung der Sakramente 
sowie die Erfüllung des christlichen Liebesgebotes 
(diakonia) (vgl. §18 KGO) 
Pfarrvikare: Am priesterlichen Dienst für die 
Gemeinde haben auch diejenigen Priester Anteil, 
die – ohne Pfarrer zu sein – regelmäßig bestimmte 
Dienste in der Pfarrei ausüben.   
Diakone haben kraft der sakramentalen Weihe 
Anteil am Dienstamt (ordo) der Kirche, sie wirken 
deshalb an der Gemeindeleitung mit. Ihre primäre 
Aufgabe liegt in der Sorge um den diakonischen 
Auftrag der Gemeinde.  
An der Gemeindeleitung wirken auch die 
pastoralen Dienste mit, die aufgrund von Taufe 
und Firmung und unter der Voraussetzung 
theologisch-pastoraler Qualifikation vom Bischof 
für den Dienst in der Gemeinde beauftragt sind 
(Gemeindereferenten, Pastoralreferenten) (vgl. 
GliUII.4.c) 

100% 





Budgetkreis: B 090 Pastorales Personal
Teilbudget: B 090020 Pastorales Personal im Gemeindedienst
Haushaltsstellen: 134200, 140000, 149000, 180000

Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/18 Zugang Abgang 2019/20

P 528,93 P 672,62  - - 672,62 143,69 unbesetzt

D 77,13 D 68,15 -  - 68,15 8,98 überbesetzt

EG 13/14* 110,09 EG 14 164,00 - 3,00 121,00 nach B090010
57,85 EG 13Ü 40,00 nach B090010
50,19 EG 13P 61,43 überbesetzt
2,95 EG 13
4,35 O

EG 8/12* 4,00 EG 12 296,00 - - 296,00 26,46 unbesetzt
145,63 EG 11
96,50 EG 10
7,80 EG 9
2,00 EG 6

13,61 O

Summe 1.101,03 1.200,77 0,00 43,00 1.157,77 99,74 unbesetzt

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen. 
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 

Ist
01.05.2018

825
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Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Teilbudget B 090030 Weitere Aufgaben und Aufträge des Pastoralen Personals

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -1.010.000 -1.010.000 -975.500 -788.230

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -21.500 -21.500 -18.600 -17.520

F 4800  Sonstige Einnahmen -150.500 -150.500 -150.500 -131.319

Summe  Einnahmen -1.182.000 -1.182.000 -1.144.600 -937.069

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 4.948.300 4.873.100 3.288.600 3.090.331

F 6400  Sachausgaben 228.400 228.400 256.000 182.737

F 7200  Instandhaltungen und Investition 500 500 500 5.821

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 288.200 288.200 147.000 245.930

Summe  Ausgaben 5.465.400 5.390.200 3.692.100 3.524.818

Deckungsbedarf (Budget) 4.283.400 4.208.200 2.547.500 2.587.749



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090030 Weitere Aufgaben und Aufträge des Pastoralen Personals 

Haushaltsstellen 129000, 130100

833

             

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Sonder-
aufträge
und Ab-
ordnungen, 
Frei-
stellungen 

Pastorales Personal Freistellung bzw. Abordnung für die Wahrnehmung 
von Führungsaufgaben, Lehrtätigkeit, Seelsorge in 
besonderen Fällen 
Freistellung geeigneter Kandidaten zur Erlangung 
des Lizentiats, Promotion bzw. Habilitation 

40%

Härteaus-
gleich und 
Unter-
stützungen  

Alle Pastoralen 
Dienste in der 
Diözese 

Pastorale Dienste, die aufgrund belastender 
Lebenssituationen ihren Dienst nicht mehr in 
vollem Umfang ausführen und deshalb längerfristig 
nicht auf der Basis der Stellenplanung eingesetzt 
werden können, sollen weiterhin - im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten - seelsorgliche Dienste übernehmen.  
Wo seelsorgliche Aufgaben dringend 
wahrgenommen werden müssen, von den 
pastoralen Diensten jedoch nicht geleistet werden 
können, erfolgt übergangsweise die Unterstützung 
durch Ordensleute bzw. ausländische Priester 
(z.B. Gottesdienste, Sakramentenspendung, 
seelsorgliche Begleitung). 

Behinderten- 
seelsorge 

Menschen mit 
Behinderungen 

Ziel der seelsorglichen Arbeit ist, Menschen mit 
Behinderungen es zu ermöglichen, als 
gleichberechtigte Mitglieder am Leben von Kirche 
und Gesellschaft teilzuhaben.  
Darüber hinaus ist es notwendig, die Betroffenen 
und ihre Angehörigen in ihrer Situation 
wahrzunehmen und ihnen entsprechende 
seelsorgerliche Angebote zu machen.  

10%

Jugend-
seelsorge 

Jugendliche und 
junge Erwachsene 

Jugendarbeit im Dekanat zu vernetzen und die 
Kirchengemeinden fachlich zu begleiten, sowie 
jugendpastorale Angebote auf Dekanatsebene zu 
entwickeln (z.B. Jugendspirituelle Zentren, Jugend-
kirche). 

30%

Zukunfts-
orientierte 
Heraus-
forderungen 

Pastorales Personal 
und weitere Berufe 

Förderung der Kirchenentwicklung im Dekanat 
(KG/SE/Dekanat) auf der Grundlage des Projekts 
„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“. 

10%

Seelsorge in 
caritativen 
Einrich-
tungen 

MitarbeiterInnen und 
BewohnerInnen 
karitativer 
Einrichtungen 

Im Rahmen der „Förderung von Seelsorge und 
christlich-spiritueller Profilpflege bei rechtlich 
selbständigen Trägern karitativer Einrichtungen“ 
wird vorhandenes seelsorglich tätiges Personal 
gefördert. 

10%





Budgetkreis: B 090   Pastorales Personal
Teilbudget: B090030   Weitere Aufträge und Aufgaben
Haushaltsstellen: 129000, 130100

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 37,15 P 49,00 5,85 - 54,85 von B070010
4,25 D teilweise KE
1,00 EG 14 4,98 unbesetzt
0,50 EG 10
1,00 EG 9
0,12 EG 6

EG 9 - - - 1,00 1,00 neue Stelle

EG 5/6 0,25 EG 9 0,20 - - 0,20 0,05 überbesetzt

Summe 44,27 49,20 6,85 0,00 56,05 4,93 unbesetzt

Nur zur Information: Geistliche im Bildungsurlaub

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 0,50 G - - - -

Summe 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

835



842
Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Teilbudget B 090050 Landpastoral

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4600  Einnahmen aus Leistungen -1.500 -1.500 -1.500 0

Summe  Einnahmen -1.500 -1.500 -1.500 0

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 487.700 474.300 472.300 441.099

F 6400  Sachausgaben 35.900 35.900 26.700 14.739

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 85.500 85.500 76.000 41.265

Summe  Ausgaben 609.100 595.700 575.000 497.103

Deckungsbedarf (Budget) 607.600 594.200 573.500 497.103



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090050 Geistliche Zentren Landpastoral 

Haushaltsstelle 237000

843

           

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Landpastorale 
Zentren in  

Isny  
(Dekanat Allgäu-
Oberschwaben),  

Schöntal  
(Dekanat 
Hohenlohe),  

Schönenberg 
(Dekanat Ostalb) 

Menschen und 
Gruppen/Gremien  
im ländlichen Raum;  

Ehrenamtliche und 
hauptberufliche 
Dienste 

Begleitung und Unterstützung durch  

Bildungsangebote, geistliche Begleitung 
und Schulung;  

Förderung geistlicher Angebote;  

Unterstützung der pastoralen 
Arbeit und Ziele im ländlichen Raum

100% 



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090050 Geistliche Zentren Landpastoral 

Haushaltsstelle 237000

844

Strukturen 

Landpastorale Zentren in: 
1. Isny (Dekanat Allgäu-Oberschwaben), im Haus St. Maria, 
2. Schöntal (Dekanat Hohenlohe), im Bildungshaus Kloster Schöntal, 
3. Schönenberg (Dekanat Ostalb), im Tagungshaus Schönenberg 

      

Entwicklungen und Herausforderungen 

Die drei Geistlichen Zentren Landpastoral sind "Kirche am Ort" und "Kirche an vielen Orten" zugleich: 
Sie sind spirituelle und zielgruppenspezifische Servicestätten, "Tankstellen" und personales Angebote, 
Dienstleister und Vernetzungsorte. 
Die Ordenspräsenz soll in ihrer jeweils spezifischen Art und Weise weitergeführt und unterstütz 
werden. 
Die Vernetzung mit den jeweiligen pastoralen Herausforderungen und Zielsetzungen in den 
Dekanaten wird -ganz im Sinn der Kirchenentwicklung von "Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten"- 
als ständige Erneuerungs- und Orientierungsaufgaben verstanden: Hieraus ergeben sich bewährte 
spirituelle und pastorale, aber auch missionarische und diakonische Aufgabenstellungen - für ehren- 
und hauptberufliche pastorale Dienste, aber auch in der Präsenz und Begegnung mit neuen 
Zielgruppen (z.B. Touristen, Besucher, Tagungsgäste, Wallfahrer und Pilgernde, Suchende …) 
Die konzeptionelle Überarbeitung und Standortbestimmung der Geistlichen Zentren Landpastoral sind 
erfolgt; eine differenzierte Profilierung der einzelnen Standorte wird den jeweiligen 
Schwerpunktsetzungen und Herausforderungen -im Zusammenspiel mit den jeweiligen 
Kooperationspartner nachkommen müssen. 



Budgetkreis: B 090   Pastorales Personal
Teilbudget: B090050 Geistliche Zentren Landpastoral
Haushaltsstellen: 237000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 1,50 G 2,00 -  - 2,00 0,50 unbesetzt

EG 8/11* 0,30 EG 13Ü 6,50  - - 6,50 1,45 unbesetzt
1,25 EG 11
0,45 EG 9
3,05 O

EG 5/6 0,55 EG 6 0,25  -  - 0,25 0,30 überbesetzt

Summe 7,10 8,75 0,00 0,00 8,75 1,65 unbesetzt

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch 
  ausbildungsbezogen. Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 

845



852
Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Teilbudget B 090060 Polizeiseelsorge

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -2.500 -2.500 -5.500 -2.324

F 4800  Sonstige Einnahmen -200 -200 -600 -92

Summe  Einnahmen -2.700 -2.700 -6.100 -2.416

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 208.800 203.500 239.600 217.254

F 6400  Sachausgaben 28.500 28.500 27.100 29.206

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 0 303

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 2.200 2.200 500 500

Summe  Ausgaben 239.500 234.200 267.200 247.263

Deckungsbedarf (Budget) 236.800 231.500 261.100 244.846



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090060 Polizeiseelsorge 

Haushaltsstelle 245000

853

             

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Ethikunterricht Bereitschaftspolizei,
Studenten der FH, 
Mitarbeiter der 
Einzeldienste 

Ethikunterricht an den drei Standorten der 
Bereitschaftspolizei (Göppingen, Böblingen, 
Biberach), an der Fachhochschule in 
Villingen-Schwenningen, an der Akademie 
der Polizei in Freiburg sowie (auf 
Anforderung) im Einzeldienst. 

35%

Einsatzbegleitung, 
Seelsorge und 
Beratung 

Im Polizeidienst 
stehende und ihre 
Angehörigen 

Praxisbegleitung mit Einsatzvor-, mit und 
nachsorge, beratende und therapeutische 
Seelsorge, Krisenintervention, Mediation 
Suchtberatung und Suchthilfe 

50%

Gottesdienste, Wallfahrten, Besinnungstage, 
Exerzitien, Familienfreizeiten 

Präsenz Im Polizeidienst 
stehende 

Teilnahme an Veranstaltungen sowie an 
Gremien und Dienstversammlungen der 
Polizei 

15%





Budgetkreis: B 090 Pastorales Personal
Teilbudget: B090060 Polizeiseelsorge
Haushaltsstellen: 245000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 1,00 A 14 1,50 0,50 - 2,00 neue Stelle
1,00 EG 14 0,50 überbesetzt

EG 13/14 0,25 EG 14 - 0,25 - 0,25 von 0,43 EG 5/6
0,25 überbesetzt

EG 5/6 - - 0,43 - 0,43 - nach 0,25 EG 13/14
0,43 unbesetzt

Summe 2,25 1,93 0,75 0,43 2,25 0,32 überbesetzt

855



862
Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Teilbudget B 090070 Krankenhaus- und Kurseelsorge

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -33.700 -33.700 -8.700 -31.166

F 4250  Kirchliche Mittel -7.200 -7.200 -5.500 -7.918

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -900 -900 -1.000 -792

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 -576

Summe  Einnahmen -41.800 -41.800 -15.200 -40.451

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 4.111.200 4.003.400 3.554.700 3.898.276

F 6400  Sachausgaben 67.400 67.400 76.400 63.861

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 118.800 133.200 114.200 108.749

Summe  Ausgaben 4.297.400 4.204.000 3.745.300 4.070.885

Deckungsbedarf (Budget) 4.255.600 4.162.200 3.730.100 4.030.434



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090070 Krankenhaus- und Kurseelsorge 

Haushaltsstelle 260000

863

           

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teilbudget 

Seelsorge Patienten und 
deren Angehörige 

• Begleitung von Menschen, die 
psychisch oder körperlich be-
einträchtigt sind, um ihnen zu 
helfen, auch bzw. gerade in 
schwierigen Situationen (Un-
fälle, Traumata, Sterben, ethi-
sche Konflikte) ihr Leben zu 
bewältigen und die Nähe Got-
tes wahrnehmen zu können.  

75%

Mitarbeiter in 
Krankenhaus- und 
Kureinrichtungen 

Sensibilisierung und 
Ausbildung

• Mitwirkung im Unterricht der 
Krankenpflegeschulen („Ethi-
sche Bildung in der Pflege“), 

• Mitarbeit im Ethik-Komitee 
(bei eventueller Beratung), 

• Sensibilisierung in Fragen zu 
Abschieds- und Sterbekultur, 
Patientenwille, zur Einrichtung 
und Gestaltung von Ab-
schiedsräumen u.a.m. 

• Fragen des Datenschutzes 
• Beratung von MA in individu-

ellen Krisen 

15%

Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeit, 
Kirchengemeinden

Erfahrungen und Kompetenzen 
aus der Krankenhaus- und Kur-
seelsorge in Kirche und Gesell-
schaft vermitteln 

• Ambulante und stationäre 
Hospizarbeit 

• Trauergruppen 
• Patientenverfügung 
• Krankheit, Sterben, Tod 
• Krankengottesdienste 

10%





Budgetkreis: B 090 Pastorales Personal
Teilbudget: B090070 Krankenhaus- und Kurseelsorge
Haushaltsstellen: 260000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 6,00 A 14 30,25  -  - 30,25 1,60 unbesetzt
0,25 A 13

16,40 EG 14
2,50 EG 13Ü
1,00 EG 13P
2,50 EG 11

O 2,00 O 3,50  -  - 3,50 1,50 unbesetzt 

EG 13/14* 0,80 A 14 13,30  -  - 13,30 0,60 unbesetzt 
1,00 A 13
7,40 EG 14
1,00 EG 13Ü
0,75 EG 12
1,25 EG 11
0,50 EG 10

EG 8/11* - - 1,00  -  - 1,00 1,00 unbesetzt

EG 9V  - - 0,50  -  - 0,50 0,50 unbesetzt 

EG 5/6 0,50 EG 6 0,50  -  - 0,50

EG 3 0,23 EG 2 0,24  -  - 0,24 0,01 unbesetzt

Summe 44,08 49,29 0,00 0,00 49,29 5,21 unbesetzt 

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch 
  ausbildungsbezogen. Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 

865
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Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Teilbudget B 090080 Seelsorge in Justizvollzugsanstalten

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -125.000 -125.000 -96.100 -123.122

F 4250  Kirchliche Mittel -900 -900 -700 -1.041

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 -1.000 0

F 4800  Sonstige Einnahmen -61.400 -61.400 -83.600 -68.224

Summe  Einnahmen -187.300 -187.300 -181.400 -192.386

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 787.100 778.500 262.100 304.137

F 6400  Sachausgaben 78.100 78.100 80.800 101.068

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 32.500 32.500 18.000 2.628

Summe  Ausgaben 897.700 889.100 360.900 407.832

Deckungsbedarf (Budget) 710.400 701.800 179.500 215.446



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090080 Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 

Haushaltsstelle 280000

873

          

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teilbudget
Seelsorge bei 
inhaftierten
Menschen 

Gefangene • Gottesdienste, Sakramenten-
spendung, Kasualien 

• Einzelseelsorge und 
Gruppenarbeit  

• Mitwirkung bei Freizeit-
gestaltung der Gefangenen 

• Resozialisierungsgedanken in 
den Alltag einbeziehen 

80%

Begleitung von 
Angehörigen und 
Gefangenen 

Angehörige 
(und Gefangene) 

• Beratung und Beistand von 
Angehörigen z.B. bei 
Familien- und Partnerschafts-
konflikten, bei Besuchen, bei 
Ausführungen 

• Durchführung von Besuchen 
mit Kindern 

• Unterstützung von Familien 
und Partnerschaften in 
Notfällen

Seelsorge bei 
Bediensteten der 
JVA 

Bedienstete • Einzelseelsorge 
• Mitarbeit bei der Aus- und 

Fortbildung von Bediensteten 
bei religiösen, ethischen und 
sozialen Themen 

• Beratung von Bediensteten 

20%

Arbeit mit 
Ehrenamtlichen 

Ehrenamtliche • Angebote der Fortbildung 
• Gewinnung, Schulung und 

Begleitung von Ehren-
amtlichen, die Einzelbetreu-
ung übernehmen, Gruppen-
angebote machen und 
Gottesdienste mitgestalten 

Zusammenarbeit mit 
Hilfsorganisationen 

Hilfsorganisationen • Unterstützung von Hilfs-
organisationen, die Asyl-
bewerber, Drogenabhängige, 
HIV-Positive oder Familien 
von Inhaftierten betreuen 

Zusammenarbeit mit 
Gemeinden 

Pfarrer/pastorale 
Mitarbeiter

• Kontaktaufnahme zu Heimat-
pfarrern und Dekanats-
konferenzen, Predigten, 
Besuch mit Gefangenen in 
Gemeinden, Mitarbeit in der 
Firmvorbereitung 

Arbeit mit Behörden 
und Anwälten 

Behörden, Anwälte • Kontaktaufnahme 
• Abstimmung 
• Initiieren von 

Klärungsprozessen 



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090080 Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 

Haushaltsstelle 280000

874

Strukturen 

Standorte der Seelsorge an Vollzugsanstalten sind derzeit: 
Asperg, Crailsheim, Heimsheim, Heilbronn, Oberndorf, Ravensburg, Rottenburg, Schwäbisch-Gmünd, 
Schwäbisch-Hall, Stuttgart-Stammheim, Ulm 
Der Standort Lauchheim ist derzeit nicht besetzt.  



Budgetkreis: B 090   Pastorales Personal
Teilbudget: B090080 Seelsorge in Justizvollzugsanstalten
Haushaltsstellen: 280000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/14* 2,00 EG 14 2,00 5,00  - 7,00 neue Stellen
1,00 EG 11 1,00 überbesetzt

EG 9 1,75 O 2,00  -  - 2,00 0,25 unbesetzt 

Summe 4,75 4,00 5,00 0,00 9,00 0,75 überbesetzt

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch 
  ausbildungsbezogen. Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 

875
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Budgetkreis B 090 Pastorales Personal

Teilbudget B 090090 Hochschulpastoral

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -3.000 -3.000 -5.100 -2.486

F 4250  Kirchliche Mittel -32.600 -32.600 -26.700 -53.904

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -41.800 -41.800 -22.000 -85.936

F 4800  Sonstige Einnahmen -209.800 -209.800 -177.600 -109.167

Summe  Einnahmen -287.200 -287.200 -231.400 -251.493

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.063.100 1.035.300 881.900 923.314

F 6400  Sachausgaben 201.900 202.400 172.300 237.571

F 7200  Instandhaltungen und Investition 12.700 12.700 13.800 5.001

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 38.000 38.000 99.800 99.861

Summe  Ausgaben 1.315.700 1.288.400 1.167.800 1.265.747

Deckungsbedarf (Budget) 1.028.500 1.001.200 936.400 1.014.254



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090090 Hochschulpastoral 

Haushaltsstellen 251000, 252000, 255000, 256000, 257000

883

         
          

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teilbudget 

DIAKONIA 

Hochschule und 
Lebenswelten von 
Studierenden und 
Lehrenden 

Studierende, 
Lehrende, An-
gestellte der 
Hochschule und 
junge Erwach-
sene 

• Einzelgespräche bei seeli-
scher Notlage  

• Coaching in Prüfungs-
situationen 

• Hilfe bei finanziellen Notlagen 
• Ort der Begegnung  
• Vermittlung sozialer und 

kommunikativer Kompetenz 
• Integration ausländischer Stu-

dierender innerhalb von Ge-
sellschaft, Hochschule und 
Gemeinden sowie Unter-
stützung bei Re-Integration ins 
Heimatland

50%

LITURGIA

Glaubenspraxis 
und Spiritualität im
Kontext von Hoch-
schule und Studium  

• Gottesdienste / Sakramenten-
spendung und Katechese 

• Grundfragen der Theologie, 
kirchlicher Tradition, Spirituali-
tät und liturgischer Bildung 

• Glaubensgespräche  
• interkonfessioneller und inter-

religiöser Dialog 
• Exerzitien und Meditation 

25%

MARTYRIA 

Interesse und Betei-
ligung am gesell-
schaftlichen Dis-
kurs

• Hochschule als Kommunikati-
onsort

• Positionierung in ethischen 
Fragestellungen und in Fragen 
der Hochschulentwicklung 

• Veranstaltungen in Hochschu-
le und Hochschulgemeinde zu 
aktuellen Themen in Wissen-
schaft, Hochschule und Ge-
sellschaft 

• Dialog mit Vertretern wissen-
schaftlicher Disziplinen 

• Seismograph zukünftiger 
kirchlicher Entwicklung  

25%



Budgetkreis B 090 Pastorales Personal 

B 090090 Hochschulpastoral 

Haushaltsstellen 251000, 252000, 255000, 256000, 257000

884

Strukturen 

Standorte der Hochschulpastoral sind derzeit: 
1.  an den Universitäten Stuttgart (Mitte), Stuttgart-Hohenheim, Stuttgart-Vaihingen,  

Tübingen und Ulm 
2.  an den Pädagogischen Hochschulen Ludwigsburg (mit Außenstelle Reutlingen),  

Schwäbisch Gmünd  und Weingarten 
3. an den Fachhochschulen Aalen, Heilbronn, Ludwigsburg, Nürtingen, Reutlingen,  

Villingen-Schwenningen, Weingarten  



Budgetkreis: B 090 Pastorales Personal
Teilbudget: B090090 Hochschulpastoral
Haushaltsstellen: 251000, 252000, 255000, 256000, 257000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 2,75 A14 3,50 - - 3,50 0,25 unbesetzt
0,50 EG 14

EG 13/14* 2,00 EG 14 5,50 - - 5,50 1,15 unbesetzt
1,00 EG 13Ü
0,85 EG 11
0,50 EG 10

EG 8 1,00 EG 8 1,00 - - 1,00

EG 5/6 1,55 EG 6 4,61  -  - 4,61 2,06 unbesetzt 
1,00 EG 5

EG 3 - - 1,50 - - 1,50 1,50 unbesetzt 

EG 1/2 1,44 EG 2 1,70 - - 1,70 0,26 unbesetzt

Summe 12,59 17,81 0,00 0,00 17,81 5,22 unbesetzt

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch 
  ausbildungsbezogen. Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 

885





1001

Budgetkreis
B100 Caritas



1002
Budgetkreis B 100 Caritas

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -616.700 -604.700 -597.500 -611.607

F 4250  Kirchliche Mittel -623.200 -610.900 -630.200 -604.327

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -900 -900 -1.000 -930

F 4800  Sonstige Einnahmen -121.700 -119.100 -89.100 -144.645

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 -100.000 -232.209

Summe  Einnahmen -1.362.500 -1.335.600 -1.417.800 -1.593.718

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 2.426.500 2.461.700 2.764.300 2.670.087

F 6400  Sachausgaben 914.200 910.800 1.048.100 341.457

F 7200  Instandhaltungen und Investition 12.400 16.100 13.100 15.036

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 29.519.800 28.601.800 26.410.500 25.890.023

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 894.500 654.300 306.500 585.400

Summe  Ausgaben 33.767.400 32.644.700 30.542.500 29.502.002

Deckungsbedarf (Budget) 32.404.900 31.309.100 29.124.700 27.908.285



1003

B100008 881000
B100010 410000
B100020 Caritasverband Stuttgart 420000
B100030 437000

B100040 431000
432000
434000
436000
439000
439300

B100050 471000 Psych. Familien- und Lebensberatung

B100060 477000
482000
483000
484000

Teilbudget Haushaltsstellen

Landesverband katholischer 
Kindertagesstätten
Karitative Fachverbände

Zukunft Familie e.V.

Landesverband katholischer 
Kindertagesstätten

Budgetkreis

Caritasverband Stuttgart

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

B100 Caritas

Einzelne Hilfsmaßnahmen

Sozialdienst Katholischer Frauen e.V.

In Via Verband Kath. Mädchensoz.arb. 
Caritaskonferenzen der Diözese

Telefonseelsorge Telefonseelsorge
Hilfsmaßnahmen und 
Modellprojekte

Psychologische Familien- und 
Lebensberatung (PFL)

Kreuzbund

B100070
Maßnahmen und Aktionen
Modellprojekte

Malteserhilfsdienst

Caritasverband der Diözese Caritasverband der Diözese



1004
Budgetkreis B 100 Caritas

Abwicklungsbudget Caritas

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 894.500 654.300 306.500 585.400

Summe  Ausgaben 894.500 654.300 306.500 585.400

Deckungsbedarf (Budget) 894.500 654.300 306.500 585.400





1012
Budgetkreis B 100 Caritas

Teilbudget B 100010 Caritasverband der Diözese

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 204.600 198.800 191.000 184.919

F 6400  Sachausgaben 1.100 1.100 500 891

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 19.460.300 18.831.100 17.153.200 16.757.065

Summe  Ausgaben 19.666.000 19.031.000 17.344.700 16.942.874

Deckungsbedarf (Budget) 19.666.000 19.031.000 17.344.700 16.942.874



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100010 Caritasverband der Diözese 

Haushaltsstelle 410000

1013

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am  
Teilbudget 

Geschäftsstelle des  
Diözesancaritasverbandes 

Leitung und strategische Ausrichtung des Verbandes 
in drei Vorstandsbereichen (mit „Verbands- und Stra-
tegieentwicklung“ und „Kommunikation und Markenpo-
litik“),Stabsstellen, den Kompetenzzentren „Solidari-
tätsstiftung“, „Sozialpolitik“, „Unternehmenspolitik“ 
sowie den Bereichen Ressourcensteuerung, Soziale 
Arbeit, IT und der Pilgerstelle. 

100% 

Caritas-Regionen - Sozialräumliche, strukturbildende sozialan-
waltschaftliche Aufgaben in Dekanaten, Land-
kreisen, Kommunen und Kirchengemeinden  

- Beratungs- und Hilfeangebote für Menschen in 
besonderen Lebenslagen in den Regionen Bi-
berach-Saulgau, Bodensee-Oberschwaben, 
Fils-Neckar-Alb, Heilbronn-Hohenlohe, Lud-
wigsburg-Waiblingen-Enz, Ost-Württemberg, 
Schwarzwald-Alb-Donau, Schwarzwald-Gäu, 
Ulm-Alb-Donau 

Schwangerschaftsberatung Katholische Schwangerschaftsberatungsstellen 
In Trägerschaft des DiCV in Aalen, Heidenheim, 
Schwäbisch Gmünd, Biberach, Böblingen, Calw, Tü-
bingen, Friedrichshafen, Göppingen, Heilbronn, 
Schwäbisch Hall, Crailsheim, Bad Mergentheim, Kün-
zelsau, Ravensburg, Leutkirch, Reutlingen, Rottweil, 
Albstadt, Tuttlingen, Ulm.  

Die KSB bieten Frauen, Männern und Paaren Bera-
tungen und Hilfe (inkl. Erschließung materieller und 
finanzieller Hilfen) in besonderen Lebenslagen an. 



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100010 Caritasverband der Diözese 

Haushaltsstelle 410000

1014

Strukturen 

Der Diözesancaritasverband wurde 1918 gegründet und ist neben 26 anderen Diözesancaritas-
verbänden eine Gliederung des Deutschen Caritasverbandes. Der Verband ist ein eingetragener Ver-
ein, nach kanonischem Recht gilt er als private Laienvereinigung ohne kirchliche Rechtspersönlichkeit. 
Insgesamt gehören ca. 100 Träger als Mitglieder und 10 Fachverbände zum DiCV.  
Satzungsgemäße Organe des DiCV sind der hauptamtliche Vorstand, der Diözesancaritasrat mit der 
Funktion eines Aufsichtsrates und die Delegiertenversammlung, das beschlussfassende Organ in 
Grundsatzfragen. 

Der Diözesancaritasverband als Träger hat neun regionale Untergliederungen, die rechtlich unselbst-
ständigen Regionen. In den neun Regionen, mit je einem Leitungsteam aus drei/vier Personen und 
zwischen 90 und 200 Mitarbeitenden, und der Geschäftsstelle arbeiten rund 1.450 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.  
Der Diözesancaritasverband als Spitzenverband vertritt 1.739 selbstständige caritative Rechtsträger 
mit 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Entwicklungen und Herausforderungen 

Solidaritätsstiftung: 
Als Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart setzen wir uns dafür ein, dass solidarisches 
Handeln einzelner Menschen oder Gruppen, aber auch privatrechtlicher Unternehmen, zur Geltung 
gelangt. Dies kann beispielsweise in Form von persönlichem Engagement, Zeit und Geldspenden 
nachhaltig wirksam werden. Zentrales Anliegen ist uns dabei auch, dieses Engagement so zu beglei-
ten und zu unterstützen, dass Menschen Hilfe zur Selbsthilfe erfahren können. Dies geschieht, indem 
in der Gesellschaft Einzelne, Gruppen sowie Unternehmen auf lange Sicht als Partner für Menschen 
in besonderen Lebenslagen gewonnen werden. Die Herausforderung liegt u.a. darin, Solidaritätsstif-
tung regional gleichmäßig auszubauen, junge Menschen mit einzubeziehen und weitere Akteure für 
gesellschaftlich wichtige Fragen wie Inklusion Armut und Flucht zu gewinnen. 

Sozialanwaltschaftliche Vertretung: 
Mit der Verwaltungsstrukturreform 2004/2005 verlagerten sich Zuständigkeiten für Leistungen der 
Sozialgesetzgebung auf Landkreis- und Kommunalebene. Aus diesem Grund stiegen in den vergan-
genen zehn Jahren die sozialanwaltschaftlichen Vertretungsaufgaben in den Caritas-Regionen suk-
zessive (ohne substantiellen Ressourcenausgleich). Die zukünftige Herausforderung liegt darin, diese 
wichtige Aufgabe so auszustatten, dass sie bei wachsenden Anforderungen weiterhin zuverlässig und 
wirksam zu leisten ist. 

Sozialraumorientierung: 
Viele Bereiche caritativen Handelns sind ohne sozialräumlichen Bezug nicht mehr möglich, weil wir es 
zunehmend mit komplexeren Notsituationen und Sachzusammenhängen zu tun haben, die eine neue 
Kompetenz erfordern: Zentral sind vor allem Strukturbildung, Koordination und Netzwerkmanagement, 
Arbeiten mit Kooperationspartnern sowie die Initiierung von Partizipation in sozialen Gefügen wie 
Wohnquartieren, Stadtteilen, kleineren Ortschaften und Kirchengemeinden. Die zukünftige Herausfor-
derung liegt darin, die Kompetenzentwicklung für diese neuen Handlungsansätze zügig zu unterstüt-
zen und die begonnenen sozialraumorientierten Aktivitäten hilfefeldübergreifend weiterzuentwickeln. 



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100010 Caritasverband der Diözese 

Haushaltsstelle 410000

1015

Flüchtlingsarbeit: 
Die Sorge für Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisenregionen der Welt ist aktuell, aber auch in den nächs-
ten Jahren eine große gesellschaftliche Herausforderung. Neben direkter Sozialarbeit, Ehrenamtsge-
winnung, -begleitung und -koordination, Angeboten für traumatisierte geflüchtete Menschen oder Hil-
fen für unbegleitete Kinder und Jugendliche muss es zukünftig darum gehen, den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft zu fördern. Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart will auch auf 
dieser Handlungsebene seinen Beitrag leisten.  

Bezahlbarer Wohnraum: 
In den Caritas-Regionen werden Bündnisse für bezahlbaren Wohnraum initiiert und vorangetrieben. 
Die Zielsetzung ist, über Kirchengemeinden potentielle Vermieter von leerstehenden Privat-
wohnungen zu finden und an die Menschen zu vermitteln, die auf dem Wohnungsmarkt kaum Chan-
cen haben eine bezahlbare Wohnung zu finden. Hierbei arbeitet der Diözesancaritasverband eng mit 
den Kirchengemeinden, den Kommunen, Wohnbaugenossenschaften und anderen Partnern vor Ort 
zusammen. 

Vertretung der Interessen der Mitglieder : 
Ein Großteil der korporativen Mitglieder ist und wird zunehmend dem Wettbewerb im Markt sozialer 
Dienstleistungen ausgesetzt. Sowohl auf dem Dienstleistungsmarkt als auf dem Arbeitsmarkt ist die 
gute Stellung der freien Wohlfahrtspflege und insbesondere der kirchlichen freien Wohlfahrtspflege 
politisch sicherzustellen. 





Budgetkreis: B 100   Caritas
Teilbudget: B100010  Caritasverband der Diözese
Haushaltsstellen: 410000

Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 1,00 A 14 2,00  -  - 2,00
1,00 EG 14

Summe 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00

Ist
01.05.2018

1017
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Budgetkreis B 100 Caritas

Teilbudget B 100020 Caritasverband Stuttgart

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 3.045.900 2.943.300 2.803.600 2.722.200

Summe  Ausgaben 3.045.900 2.943.300 2.803.600 2.722.200

Deckungsbedarf (Budget) 3.045.900 2.943.300 2.803.600 2.722.200



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100020 Caritasverband Stuttgart 

Haushaltsstelle 420000

1023

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Altenhilfe ältere 
Menschen 

Beratung, Betreuung, Wohnen, Begegnung, 
Nachbarschafts-hilfe, Altenerholung 

 100% 

Behindertenhilfe körper-, 
geistig und 
seelisch 
behinderte 
Menschen 

Beratung, Betreuung, Wohnen, Begegnung, 
Förderung von geistig und mehrfach 
behinderten Menschen, Familienentlastung 
der Angehörigen 

Armut, Wohnungsnot 
und Schulden 

wohnungslose 
Menschen 

Beratung, Betreuung, Wohnen, Begegnung, 
Förderung von wohnungslosen Menschen, 
Schuldnerberatung 

Migration und 
Integration 

Menschen mit 
Migrationshint
ergrund 

Betreuung von Flüchtlingen i.R. der 
kommunalen Unterbringung, Beratung und 
Begleitung traumatisierter Flüchtlinge, 
Informations- und Erstberatung für 
MigrantInnen, Unterstützung bei sozialhilfe-, 
ausländer- und asylrechtlichen 
Fragestellungen, Interkulturelle Öffnung 

Sucht- und 
Sozialpsychiatrische 
Hilfen

Suchtkranke 
und psychisch 
kranke 
Menschen 

Zielgerechte Beratung bei persönlichen 
Suchtspezifika, Angebote von 
Einzelberatungen und Gruppenprogrammen, 
Behandlungsangebote inkl. Vermittlung 
passender Betreuungsangeboten, 
Beratungsstellen und Grundversorgung für 
psychisch kranke Menschen, Wohnen in 
Wohnstätten, Beschäftigung in Tagesstätten, 
Behandlung, Pflege und Reha 

Arbeit Menschen 
ohne Arbeit, 
Jugendliche 
und junge 
Erwachsen, 
Menschen mit 
Behinderung 

Arbeitsprojekte für junge Menschen, 
Angebote öffentlich geförderter Beschäftigung 
für langzeitarbeitslose Menschen, 
Neckartalwerkstätten für Menschen mit 
Behinderung inkl. Außenarbeitsplätze sowie 
Förder- und Betreuungsangebote  

Jugend- und 
Familienhilfe

Jugendliche, 
Familien

Hilfen zur Erziehung, Wohnangebote, 
Psychologische und soziale Beratung, Mobile 
Jugendsozialarbeit, Sozialarbeit an Schulen, 
Schulkind- und Kinderbetreuung 

Gesamtverband 
(bereichsüber-
greifend) 

 Spitzenverbandstätigkeit, Anwaltsfunktion auf 
kommunalpolitischer Ebene, 
Solidaritätsstiftung insbesondere durch 
Freiwilligenzentrum Caleidoskop und 
youngcaritas, Monitoring und 
Strategieentwicklung, Vertretung, 
Innovationsprojekte zur Weiterentwicklung der 
Sozialen Arbeit, interne 
Unterstützungsfunktionen (Personal, 
Finanzen, IT, Immobilien, Presse und 
Öffentlichkeit) 



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100020 Caritasverband Stuttgart 

Haushaltsstelle 420000

1024

Strukturen 

Leitbild, Satzung, Tätigkeitsfelder, Finanzen und Strukturen sind im Internet unter www.caritas-
stuttgart.de transparent und ausführlich dargestellt. Die Grundstruktur ergibt sich aus dem 
Hauptorganigramm. Der Verband wird von zwei hauptamtlichen Vorständen in einer echten 
Doppelspitze geführt und von einem Aufsichtsrat (Caritasrat) kontrolliert. Aufbau- und 
Ablauforganisation orientieren sich an den Grundsätzen guter Unternehmensführung (Corporate 
Governance Codex, VDD Arbeitshilfe 182). Jahresabschluss und Geschäftsführung werden jährlich 
von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. 

Entwicklungen und Herausforderungen 

Als übergeordnete Entwicklungen mit wesentlicher Bedeutung für die Arbeit als Caritasverband für 
Stuttgart e.V. sind aktuell vor allem zu nennen: 

- Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
- Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
- Gesetzlichen Vorgaben im Bereich Altenhilfe (LHeimBauVO, PSG III) 
- Organisation und Finanzierung des Immobilienprogramms (ca. 60 bis 100 Mio. EUR in den 

nächsten 5 Jahren) 
- Demografischer Wandel auf der zweiten Führungsebene (6 von 10 treten in den nächsten 5 

Jahren den Ruhestand an) 
- Digitalisierung. 

Aktuelle Herausforderungen sehen wir in der Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen, der Wohnungsnot in Stuttgart und der sich weiter öffnenden 
Armutsschere sowie zunehmend polarisierender öffentlicher Debatten. Zudem erfordern die 
gesetzlichen Vorgaben im Bereich der Behinderten- und der Altenhilfe massive Anpassungen von 
Abläufen und Gebäuden. Schließlich unterliegt der Caritasverband für Stuttgart e.V. vielfältigen 
Veränderungsbewegungen, die insgesamt als Chance verstanden und zukunftsweisend gestaltet 
werden müssen. Dabei muss stets der Blick auf die hilfesuchenden Menschen und deren Bedürfnisse 
im Vordergrund stehen.  





1032
Budgetkreis B 100 Caritas

Teilbudget B 100030 Landesverband Katholischer Kindertagesstätten

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 1.002.300 968.400 959.100 913.100

Summe  Ausgaben 1.002.300 968.400 959.100 913.100

Deckungsbedarf (Budget) 1.002.300 968.400 959.100 913.100



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100030 Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 

Haushaltsstelle 437000

1033

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Basisleistungen Mitglieder und 
Einrichtungen, BO, 
kirchliche Dienste und 
Verbände, Parteien,  

Interessenvertretung für 
Mitglieder,  Förderung der 
Erziehung von Kindern in 
katholischen Tageseinrichtungen  
Aufbereitung von politischen und 
fachwissenschaftlichen Themen, 
Initiierung konzeptioneller 
Weiterentwicklungen, 
Gremienarbeit, Organisation des 
Verbandes 

100% 

Beratung Trägervertreter(innen) 
und
Mitgliedseinrichtungen 

Beratung aus pädagogischer 
Sicht bei der Umsetzung des 
Bildungs-, Betreuungs- und 
Erziehungsauftrages des 
Kindergartens   

Qualifizierung Trägervertreter(innen), 
Leitungen und 
pädagogische 
Fachkräfte  

Planung und Durchführung von 
zielgruppenorientierten 
Qualifizierungsmaßnahmen, 
Kongressen, Fachtagungen und 
Projekten in bedarfs- und 
methodengerechten 
Angebotsformen  

Information Trägervertreter(innen) 
und
Mitgliedseinrichtungen, 
Kirchliche Dienste, 
Verbände 

Recherche praxisrelevanter Infos 
und Materialien, Konzeptionelle 
Aufbereitung und Herausgabe 
von  Schriften und Informationen  

Fachpolitische
Vertretung 

Ministerien und 
Institutionen,
Verbände, Parteien 
(auf inner- und 
außerkirchlicher 
Ebene) 

Mitwirkung bei 
Gesetzesinitiativen und landes- 
wie kommunalrechtlichen 
Regelungen, Erstellung von 
Positionspapieren, Mitarbeit in 
Gremien, Transfer von 
Informationen und Koordinierung 
u.a. mit BO, DiCV und 4-
Kirchen-Konferenz über 
Kindergartenfragen 



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100030 Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 

Haushaltsstelle 437000

1034

Entwicklungen und Herausforderungen 

Das Jahr 2019 wird davon gekennzeichnet sein, dass die neuen Verbandsorgane und Gremien des 
Landesverbandes arbeitsfähig werden und Routine entwickeln.  

Die IT muss konzeptionell neu aufgestellt und implementiert werden.  

Das Verfahren der Stellenbeschreibung und -bewertung muss durchgeführt und abgeschlossen sein.  

Im Bereich Fortbildung werden Inhouse-Kataloge für QM, Religionspädagogik und Prävention von sex. 
Missbrauch bzw. zur sexuellen Bildung angeboten.  

Das Thema sprachliche Bildung ist als Querschnittsthema etabliert.  

In Abstimmung zwischen Diözese und LV sind nach Veröffentlichung des neuen KTK-Gütesiegel-
Bundesrahmenhandbuch weitreichende Entscheidungen zum diözesanen QM zu treffen.  

Der Digitalisierung in Kitas wird übergreifend besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 





1042
Budgetkreis B 100 Caritas

Teilbudget B 100040 Karitative Fachverbände

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 2.507.900 2.428.400 2.320.300 2.242.293

Summe  Ausgaben 2.507.900 2.428.400 2.320.300 2.242.293

Deckungsbedarf (Budget) 2.507.900 2.428.400 2.320.300 2.242.293



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100040 Karitative Fachverbände 

Haushaltsstellen 431000, 432000, 434000, 436000, 439000, 439300

1043

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil 
am
Teil-
budget 

Sozialdienst 
katholischer 
Frauen e.V. 
Diözese R-S  

Kinder, Ju-
gendliche, 
Frauen und 
deren Familien 
in besonderen  
Lebenslagen 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit den besonderen 
Aufgaben der erzieherischen Jugendhilfe und Arbeit mit 
Problemfamilien, Führung von Erziehungsbeistandsschaf-
ten, Hilfe für Frauen und Familien in besonderen Not- und 
Konfliktsituationen, Mitwirkung bei Adoptionen und Pfle-
gekindervermittlung, Hilfe für Frauen in besonderen Le-
benslagen (z.B. Sucht, Straffälligkeit, Wohnsitzlosigkeit, 
Prostitution), Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz 
(BtG) für hilfsbedürftige Erwachsene, Gewinnung von 
Ehrenamt, Trägerschaft von Einrichtungen, die den Auf-
gaben des Vereins dienen; 

33,8 % 

Zukunft Familie 
e.V. Fachver-
band für Fami-
lien-pflege und 
Nachbar-
schaftshilfen 
der Diözese R-
S

Träger von 
Familien-
pflege-diensten 
und Organisier-
ter Nachbar-
schaftshilfen 

Familien in 
Notsituationen 

Zukunft Familie trägt Sorge für die Qualität, die Sicherung 
und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Hilfen für 
Familien und des kirchlichen freiwilligen Engagements. 
Der Fachverband vertritt und berät Mitglieder beim Aus-
bau und bei der Weiterentwicklung der Organisierten 
Nachbarschaftshilfe und der Familienpflege in der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart und setzt sich für zukunftssi-
chernde Rahmenbedingungen durch Kirche, Staat und 
Gesellschaft ein. Mitglieder des Verbandes sind 42 kirch-
liche Träger von Fachdiensten für Familienpflege und 
Dorfhilfe sowie 260 Organisierte Nachbarschaftshilfe-
gruppen in ca. 200 Kirchengemeinden. 

19,5 % 

IN VIA Kath. 
Verband für 
Mädchen- und 
Frauensozial-
arbeit 

Jugendliche 
(v.a. Mädchen, 
MigrantInnen) 
Kinder
/Familien

Jugendliche werden in ihrer Integration und im Übergang 
Schule und Beruf unterstützt. 
IN VIA begleitet, fördert und unterstützt junge benachtei-
ligte Menschen durch bedarfsorientierte, interkulturelle 
Angebote. Dabei gilt eine besondere Aufmerksamkeit 
Mädchen und jungen Frauen.  

12,4 % 

Bahnhofsmis-
sion / IN VIA 

Menschen am 
Bahnhof 

Bahnhofsmissionen ermöglichen Mobilität. Sie helfen – 
unabhängig von Alter und Herkunft –  in akuten Nöten 
und existentiellen Notlagen. 

23,0 % 

CKD-Caritas-
Konferenzen 
R-S e.V.

Ehrenamtliche Qualifizierung, Begleitung, Vernetzung und Interessenver-
tretung Ehrenamtlicher im caritativen Bereich. Entwick-
lung bedarfsorientierter Projekte für Ehrenamtliche. Stär-
kung und Förderung spiritueller Kompetenzen von Ehren-
amtlichen

9,1 % 

Malteser Hilfs-
dienst in der 
Diözese Rot-
tenburg-
Stuttgart

Kranke, behin-
derte, verletzte 
und alte Men-
schen 

Jugendarbeit, Erste-Hilfe-Ausbildung, Notfallvorsorge, 
Rettungsdienst, Krankentransport, Auslandshilfe, Kata-
strophenhilfe, Kinderhospizarbeit, Besuchs-
/Betreuungsdienste, Migranten-Medizin, Wallfahr-
ten/Ausflüge für behinderte und ältere Menschen, ambu-
lante Pflege, Mahlzeitendienst, Hausnotruf, Fahrdienste 
für behinderte Menschen und Kinderkrankenpflege, 
Flüchtlingshilfe; 

1,9 % 

Kreuzbund-
Diözesanver-
band R-S e.V. 

Suchtgefähr-
dete, Sucht-
kranke und 
Angehörige 

Abwehr von Suchtgefahren, Bildung von Selbsthilfegrup-
pen, Beratung über Behandlungsangebote, begleitende 
Hilfen für abstinente Lebensgestaltung, Pflege u. Förde-
rung alkohol-u. drogenfreier Freizeitgestaltung, Lobbyar-
beit für Suchtkranke u. Angehörige, Förderung gesund-
heitsbewusster Kinder- und Jugenderziehung. 

0,3 % 
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B 100040 Karitative Fachverbände 

Haushaltsstellen 431000, 432000, 434000, 436000, 439000, 439300
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Strukturen 

Vgl. Angaben und Informationen der Fachverbände hierzu auf den jeweiligen Homepages  
www.skf-stuttgart.de
www.zukunft-familie.info
www.invia-drs.de
www.ckd-rs.de
www.malteser-rs.de
www.kreuzbund-dv-rottenburg.de

Entwicklungen und Herausforderungen 

Diese lassen sich differenziert nur pro Fachverband darstellen.  
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Teilbudget B 100050 Psychologische Familien- und Lebensberatung (PFL)

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -208.700 -204.700 -212.100 -208.194

F 4250  Kirchliche Mittel -377.700 -370.300 -373.900 -363.000

F 4800  Sonstige Einnahmen -104.200 -102.000 -73.400 -125.273

Summe  Einnahmen -690.600 -677.000 -659.400 -696.467

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.512.800 1.560.200 1.907.000 1.856.516

F 6400  Sachausgaben 175.200 173.300 125.400 119.589

F 7200  Instandhaltungen und Investition 3.000 6.700 3.700 4.689

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 2.051.900 1.992.500 1.599.700 1.524.469

Summe  Ausgaben 3.742.900 3.732.700 3.635.800 3.505.264

Deckungsbedarf (Budget) 3.052.300 3.055.700 2.976.400 2.808.797
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B 100050 Psychologische Familien- und Lebensberatung (PFL) 

Haushaltsstelle 471000
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Psycho-
logische Fami-
lien- und Le-
bensberatung 
(Kernprozess 
Beratung)

Familien, Eltern, 
Kinder und Ju-
gendliche, Paa-
re und erwach-
sene Einzel-
personen 

Beratung befähigt dazu, in Krisen- und Konfliktlagen 
neue Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten zu 
entdecken und selbstbestimmt Lösungswege zu 
verwirklichen. Die Ratsuchenden werden sich eige-
ner Ressourcen bewusst und entwickeln neue Sinn-
zusammenhänge. Sie können Entscheidungen tref-
fen, die ihrem Leben Orientierung und Sinn geben. 
Beratung befähigt Menschen zur bewussteren Ge-
staltung zwischenmenschlicher Beziehungen. Für 
den Umgang mit Kindern entwickeln die Ratsuchen-
den mehr Sicherheit und Kompetenz in der Wahr-
nehmung ihrer Erziehungsverantwortung. Das Wohl 
und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
wird gefördert.  
Die PFL leistet als kirchlicher Dienst einen fachlichen 
Beitrag zur psychosozialen Versorgung. Im Bereich 
Erziehungs-, Partnerschafts- und Familienberatung 
werden für Familien mit minderjährigen Kindern sub-
sidiär gesetzliche Aufgaben nach dem KJHG (SGB 
VIII) wahrgenommen.  

100% 

Prävention Familien, Ein-
zelne Paare, 
Multiplikatoren

Über die unmittelbare Beratung / Einzelfallhilfe hin-
aus geschieht präventive Arbeit durch fachkompe-
tente Bildungsmaßnahmen, Kompetenztrainings 
(z.B. Elterntrainings, Kindergruppen), Seminare, 
Gesprächskreise, Mitarbeit in Präventionsprojekten 
etc.

Vernetzung 
und Kooperati-
on 

Relevante Insti-
tutionen und 
Dienste in Kir-
che und Gesell-
schaft 

Die PFL kennt Auftrag, Angebot und Arbeitsweise 
relevanter Leistungsträger und Einrichtungen und ist 
dort bekannt. Sie kooperiert mit anderen sozialen 
Diensten und bringt ihre Kenntnis über die Lebens-
welten ihrer Ratsuchenden in fachthematische Ar-
beitskreise, in die Caritas Region, in die Jugendhilfe- 
und Sozialplanung und in andere relevante pastorale 
und kommunale Gremien ein 

Öffentlichkeits-
arbeit 

Menschen und 
Institutionen in 
Kirche und Ge-
sellschaft 

Informationen über das Angebot und die Arbeit der 
Beratungsstelle in verschiedenen Medien, Informati-
onsveranstaltungen in Gremien und Gruppen, Jah-
resberichte 

Fachliche Be-
gleitung und 
Supervision 

Psychosozial, 
pädagogisch, 
medizinisch und 
seelsorgerlich 
tätige Institutio-
nen und Perso-
nen 

Fachliche Reflexion der Arbeit unterschiedlicher 
Zielgruppen. 
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B 100050 Psychologische Familien- und Lebensberatung (PFL) 

Haushaltsstelle 471000
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Strukturen 

Die Psychologische Familien- und Lebensberatung (PFL) als integriertes psychologisches Beratungs-
format zur Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung sowie Ehe-, Partnerschafts- und Lebensbera-
tung ist als Dienst offen für Lebensfragen und Probleme für Menschen aller Altersstufen unabhängig 
von persönlichen Voraussetzungen, Religion, Wertorientierung und Lebenslage. Als diakonisches-
pastorales Angebot geht das Spektrum der Beratung über den gesetzlichen Beratungsauftrag im 
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) hinaus. Die jahrzehntelang getrennten Fachdienste 
der Erziehungsberatung (EB) und Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) wurden 2009 überwie-
gend in Trägerschaft des Diözesancaritasverbandes zusammengeführt. Die weiterhin in Trägerschaft 
der Diözese verantworteten 7 Psychologischen Beratungsstellen, die fast alle bereits seit Jahrzehnten 
integriert arbeiteten, sind der HA VI zugeordnet und vor Ort in unterschiedlichen, vor allem ökumeni-
schen (Mit-) Trägerschaften organisiert. Dazu gehört auch „Ruf und Rat“ in Stuttgart als integrierte 
Psychologische Beratungs- und Telefonseelsorge-Stelle (vgl. TB 100060). Auf der Basis der gemein-
samen Konzeption von Diözese und Caritasverband für die PFL arbeiten die Beratungsstellen träger-
übergreifend fachlich zusammen. Hierbei spielt die ökumenische Kooperation eine bedeutsame Rolle. 
Es bestehen Gremien für Träger und Leitungen der Beratungsstellen, um die Koordinierung des Bera-
tungsdienstes, seine fachliche Ausrichtung und konzeptionelle Weiterentwicklung zu beraten. An der 
trägerübergreifenden Kooperation sind auch die Erziehungsberatung des Caritasverbandes für Stutt-
gart sowie der dezentralen caritativen Träger im Ostalbkreis beteiligt. Wegen der Refinanzierung der 
Psychologischen Beratungsarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes durch die öffentli-
che Jugendhilfe (Landkreise) kommt der Kooperation und sozialpolitischen Vertretung auf Landkreis-
ebene eine große Bedeutung zu. Die dargestellten Einnahmen im Diözesanhaushalt beziehen sich 
nur auf die in diözesaner (Mit-) Trägerschaft stehenden Stellen. Die Einnahmen aus öffentlichen Zu-
schüssen für die PFL des DiCV sowie aufgewandte Eigenmittel für die bisherigen EB-Stellen sind im 
Haushalt des DiCV enthalten. 
Weitere Angaben zur PFL finden Sie im Internet unter: www.caritas.drs.de

Entwicklungen und Herausforderungen 

Die demographische Entwicklung zeigt sich auch in den Psychologischen Beratungsstellen. Es kom-
men deutlich mehr ältere Menschen und Paare. Sie suchen Unterstützung in Krisen und stellen die 
Beratenden damit gelegentlich vor neue Herausforderungen. Im Bereich des Kinder- und Jugend-
schutzes sind Fachkräfte der Beratungsstellen mehr und mehr gefragt, auch auf dem Feld der Präven-
tion ist hier ein wachsender Bedarf. Zunehmend kommt auch die Unterstützung von Ehrenamtlichen in 
sozial herausfordernden Aufgaben in den Blick (z. B. in der Arbeit mit Flüchtlingen oder in Gesprächs-
angeboten der Kirchengemeinden) – hier wird die Balance zwischen der Eigentlichen Beratungsauf-
gabe und diesen neuen Bereichen als Herausforderung gesehen. Neue Beratungsformate im Internet 
bieten herausfordernde neue Aufgaben für Beraterinnen und Berater.



Budgetkreis: B 100 Caritas

Teilbudget: B100050  Psych. Beratungsstellen EFL
Haushaltsstellen: 471000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

 

EG 9/14* 7,65 EG 14 24,70  - - 24,70 8,95 unbesetzt

3,25 EG13Ü

4,05 EG13

0,50 EG11

0,30 EG 10

EG 6** - - - 5,75 - 5,75 von EG 5/6

EG 5/6 4,85 EG6 5,75  - 5,75 0,00 nach EG 6

0,90 unbesetzt

EG 1/2 - - 0,60 -  - 0,60 0,60 unbesetzt

Summe 20,60 31,05 5,75 5,75 31,05 10,45 unbesetzt

*Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen 

sondern auch ausbildungsbezogen. 

**Es liegt eine Stellenbewertung nach EG 6 vor

1055



1062
Budgetkreis B 100 Caritas

Teilbudget B 100060 Telefonseelsorge

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -408.000 -400.000 -385.400 -403.413

F 4250  Kirchliche Mittel -245.500 -240.600 -256.300 -241.327

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -900 -900 -1.000 -930

F 4800  Sonstige Einnahmen -17.500 -17.100 -15.700 -19.371

Summe  Einnahmen -671.900 -658.600 -658.400 -665.041

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 709.100 702.700 666.300 628.652

F 6400  Sachausgaben 80.900 79.400 89.200 85.137

F 7200  Instandhaltungen und Investition 9.400 9.400 9.400 10.347

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 484.500 471.100 438.400 438.754

Summe  Ausgaben 1.283.900 1.262.600 1.203.300 1.162.889

Deckungsbedarf (Budget) 612.000 604.000 544.900 497.848



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100060 Telefonseelsorge 

Haushaltsstelle 477000
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

1. Telefonseelsorge  

100% 

Telefonseelsorge Jeder Mensch in Krise 
und Konflikt 

24-stündiges Gesprächsangebot an 365 
Tagen im Jahr für das gesamte Territorium 
der Diözese 

Jederzeit - sofort - anonym – kostenfrei 

Aus- und 
Fortbildung 
fachlicher 
Begleitung der 
(ehren-amtlichen) 
Mitarbeiter /innen 

Frauen und Männer 
ab 25 Jahren, die 
belastbar sind und 
Einfühlungsvermögen, 
Flexibilität, Offenheit 
und Teamfähigkeit als 
Kompetenzen 
mitbringen 

Jährliches Auswahlverfahren, Einjährige 
Ausbildung im Umfang von ca. 140 
Stunden durch anerkannte Ausbilder, 
regelmäßige Supervision in konstanten 
Teams, Gruppenübergreifende 
Fortbildungsangebote intern und extern 

Öffentlichkeitsarbeit Zeitungsleser, 
Rundfunkhörer, 
Vortragsbesucher, 
Internetnutzer 

Jahresberichte, Pressekonferenzen, 
Zeitungs- und Hörfunkinterviews, 
Vortragsveranstaltungen, Internetpräsenz 
(Homepage etc.) 

Gremien-, 
Vernetzungsarbeit 

Verantwortliche im 
kirchlichen und im 
psycho-sozialen 
Bereich auf Stadt-, 
Landkreis-, Landes- 
und Bundesebene 

Teilnahme an regionalen und 
bundesweiten Treffen mit TS-
Verantwortlichen, mit staatlichen und 
kirchlichen Stellen zu organisatorischen 
und inhaltlichen Fragen des Dienstes und 
zur Weiterentwicklung 

Telefonseelsorge 
im Internet 

Mailer Bereitstellen eines ausreichenden 
Angebots an Mail- und Chat-
Möglichkeiten, Ausbau durch 
Qualifizierung weiterer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

2. Psychologische Beratung 
Psychologische 
Beratung 

Das Beratungszentrum „Ruf und Rat“ beinhaltet die 
Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Stuttgart 
und die katholische Telefonseelsorge. Zielgruppe und 
Aufgabenstellung sind bei Teilbudget B100050 beschrieben 



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100060 Telefonseelsorge 

Haushaltsstelle 477000
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Entwicklungen und Herausforderungen 

Telefonseelsorge ist nach wie vor in hohem Maße nachgefragt; obwohl an allen 5 Standorten der 
Diözese rund um die Uhr Ehrenamtliche Dienst tun, und dies in den anderen Diözesen und 
Landeskirchen auch der Fall ist, kommt es oft zu Wartezeiten, bis Anrufer eine Gesprächspartner 
finden. Bundesweit wird an der Verteilung der Anrufe aus Fest- und Mobilnetzen gearbeitet. Die 
Bereiche Mail und Chat sind im Wachsen begriffen, ein interessantes Feld für Ehrenamtliche, die sich 
weiter entwickeln wollen. Insgesamt wird es in der TS erstmalig zunehmend schwieriger, 
Ehrenamtliche für diese anspruchsvolle Engagement zu gewinnen. 



Budgetkreis: B100 Caritas
Teilbudget: B100060  Telefonseelsorge
Haushaltsstellen: 477000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 1,00 A14 1,00 - - 1,00

EG 9/14* 1,67 EG 14 6,27 - - 6,27 0,85 unbesetzt
1,75 EG13Ü
2,00 EG 13

EG 8 1,50 EG6 1,75 - - 1,75 0,25 unbesetzt

EG 1/2 0,19 EG 2 0,20 - - 0,20 0,01 unbesetzt

Summe 8,11 9,22 0,00 0,00 9,22 1,11 unbesetzt

*Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen 
sondern auch ausbildungsbezogen. 
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 
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Teilbudget B 100070 Hilfsmaßnahmen und Modellprojekte

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 -100.000 -232.209

Summe  Einnahmen 0 0 -100.000 -232.209

Ausgaben
F 6400  Sachausgaben 657.000 657.000 833.000 135.840

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 967.000 967.000 1.136.200 1.292.141

Summe  Ausgaben 1.624.000 1.624.000 1.969.200 1.427.982

Deckungsbedarf (Budget) 1.624.000 1.624.000 1.869.200 1.195.772



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100070 Hilfsmaßnahmen und Modellprojekte 

Haushaltsstellen 482000, 483000, 484000
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget

Institut für  
Reproduktionstoxikologie 

Schwangere Frauen, 
werdende Eltern 

Online-Beratung  

100% 

LebensFaden Betroffene und deren 
Angehörige 

Beratung zu Patientenvorsorge, 
Vorsorgevollmacht und  
Betreuungsverfügung 

Orte des Zuhörens Einsame Menschen, 
Hilfebedürftige  

Niederschwelliges 
Gesprächsangebot 

Netzwerk Ethische Fallbe-
sprechungen 

Mitarbeiter/Innen in 
ambulanten und stati-
onären Einrichtungen 
der Alten- und Behin-
dertenhilfe 

Ausbau des diözesanen Netz-
werks durch Ausbildung von 
Ethikmoderatorinnen und Ethikbe-
auftragte, Unterstützung der Trä-
ger bei der Implementierung 

Woche für das Leben Öffentlichkeit, gesam-
te Bevölkerung, Medi-
en 

Ökumenische Aktion:  
Sensibilisierung für Fragen  
der menschlichen Würde 

Profilbildung Kindergarten 
und Familienzentren 

Träger und Mitarbeiter 
kath. Kindergärten 

Weiterentwicklung zu  
Familienzentren und Begleitung; 
Maßnahmen zur Verbindlichkeit in 
der Profilbildung 

Sozial-caritative  
Berufsbildung 

Institute sozialer Beru-
fe und Praxisorte der 
Ausbildung

Modellförderung 

Fonds für Opfer von Men-
schenhandel und Zwangs-
prostitution 

Opfer von Menschen-
handel und Zwangs-
prostitution 

Individualhilfe für Betroffene 

Fraueninformationszentrum 
(FIZ) 

Migrantinnen bei Kri-
sen in der Migration,  
Betroffene von Men-
schenhandel zur se-
xuellen Ausbeutung, 
Betroffene von Ar-
beitsausbeutung, Ge-
flüchtete Frauen mit 
frauenspezifischen 
Fluchtgründen; 

Förderung der Arbeit durch einen 
Betriebskostenzuschuss 
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B 100070 Hilfsmaßnahmen und Modellprojekte 

Haushaltsstellen 482000, 483000, 484000
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Strukturen 
Der Budgetkreis B 100 ist wesentlich geprägt von großen bereits gebundenen Summen der Teilbud-
gets durch die Weiterleitung von Pauschalen für die Arbeit der beiden Caritasverbände (DiCV und CV 
Stuttgart) und der Karitativen Fachverbände. Zur Initiierung, Förderung und Begleitung von Projekten, 
Maßnahmen und Entwicklungen wurde ab dem Haushalt 2013/14 das Teilbudget B 100070 gebildet. 
Über dieses Teilbudget werden u. a. finanziert: 
� Das Institut für Reproduktionstoxikologie unter Leitung von Dr. Paulus bei der St. Elisabethstif-

tung. Die Reproduktionstoxikologie befasst sich mit den Auswirkungen von potentiell schädigenden 
Faktoren auf die Fruchtbarkeit der Eltern und die Entwicklung des Kindes während Schwanger-
schaft und Stillzeit. Das Institut bearbeitet online ca. 4000 Anfragen pro Jahr und ist Mitglied im eu-
ropäischen Netzwerk embryonaltoxikologischer Beratungsstellen. 

� Sonstige Hilfsmaßnahmen: Einzelprojekte von Verbänden sowie wiederkehrende Maßnahmen 
wie der Sonnenzug des Malteser-Hilfsdienstes. 

� LebensFaden – Orientierungshilfen zur Christlichen Patientenvorsorge: initiiert durch die Diö-
zese ist in der ganzen Diözese ( in 8 Caritasregionen und in der Stadt Stuttgart) ein Netz von Bera-
tung zu Fragen von Patientenvorsorge, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung etabliert. Er-
fahrene und geschulte Ehrenamtliche erarbeiten mit den Ratsuchenden die wichtigen Inhalte der 
Patientenverfügung. Als Grundlage dient die Broschüre „Christliche Patientenvorsorge“ der Deut-
schen Bischofskonferenz. 

� Orte des Zuhörens: Die Orte des Zuhörens sind ein niederschwelliges Angebot zu Begegnung 
und Gespräch, entstanden auf Initiative des DiCV – angeregt durch die Partner-Caritas in Mailand. 
Stand 01.01. 2015 sind 35Standorte in 7 Regionen im Projekt vertreten. Insgesamt sind 239 Eh-
renamtliche bei den Orten des Zuhörens engagiert. Über die hier abgebildete Kostenstelle werden 
die Koodinierungskosten auf Diözesan und Regionalebene unterstützt. 

� Netzwerk Ethische Fallbesprechungen: Aus der Entwicklungspartnerschaft zwischen  Hauptab-
teilung Caritas dem  DiCV und Trägern der Altenhilfe wurde das Netzwerk Ethische  Fallbespre-
chungen geschaffen; Ethikmoderatorinnen und Ethikbeauftragte haben in Einrichtungen der ambu-
lanten und stationären Alten- und Behindertenhilfe Fallbesprechungen etabliert, die allen Mitarbei-
tenden ein Mehr an Sicherheit im Umgang mit schwierigen ethischen Entscheidungen geben. Die-
se Besprechungen sind ein deutlicher Zuwachs an Qualität in den teilnehmenden Einrichtungen.  

� Woche für das Leben: Die gemeinsame bundesweite Aktion der Katholischen und Evangelischen 
Kirche in Deutschland für die Würde des menschlichen Lebens. 

� Profilbildung Kindergarten und Familienzentren Sicherung und Weiterentwicklung des Profils 
der katholischen Kindergärten auf der Basis des Rottenburger Kindergartenplans und der Rah-
menkonzeptionen . Fachliche und strukturelle Entwicklung und Begleitung der Regelförderung von 
Familienzentren.

� Sozial-Caritative Berufsbildung: Gemeinsam mit der HA Schule (jeweils hälftig finanziert) wird 
die Modell- und Projektförderung „Berufsbildung in den sozial-karitativen Handlungsfeldern“ für alle 
Träger sozial-caritativer Berufsbildung umgesetzt. 

� Fonds für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution: Die Diözese Rottenburg hat 
im August 2009 einen Opferfonds zur Unterstützung für Opfer von Menschenhandel und Zwangs-
prostitution eingerichtet. Der Fonds soll eine unbürokratische, schnelle und kalkulierbare finanziel-
le Hilfe für Opfer von Menschenhandel (Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen 
Ausbeutung nach § 232 StGB) sicherstellen. Der Fonds versteht sich ausdrücklich als Ergänzung 
zu dem Fonds des Landes für Opfer von Menschenhandel. Der diözesane Opferfonds ist speziel-
len Fallkonstellationen vorbehalten, die nicht vom Opferfonds des Landes abgedeckt sind, aber 
aus humanitären Gründen eine Hilfeleistung begründen. Dazu zählen zum Beispiel Frauen mit 
unklarem Herkunftsland, Frauen aus Nicht-EU-Ländern oder auch erforderliche psychotherapeuti-
sche Behandlungen. 

� Fraueninformationszentrum (FIZ): das Fraueninformationszentrum (FIZ) leistet wertvolle Arbeit 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Bereich der Beratung von Migrantinnen, mit dem Ziel de-
ren Rechte zu stärken, es bietet psychosoziale Beratung an bzw. führt Krisenintervention durch. 
Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, werden in geschützte Unterbringungen gebracht 
und vor Gericht professionell begleitet. Die Diözese unterstützt die Arbeit des FIZ mit einem jährli-
chen Zuschuss. 



Budgetkreis B 100 Caritas 

B 100070 Hilfsmaßnahmen und Modellprojekte 

Haushaltsstellen 482000, 483000, 484000

1075

Entwicklungen und Herausforderungen 

Modellentwicklungen in der sozial-caritativen Berufsbildung, Patientenvorsorge und Netzwerk Ethische 
Fallbesprechungen profitieren von einer gelungenen Zusammenarbeit von Caritasverband, Trägern 
und der HA VI-Caritas. Das Netzwerk Ethische Fallbesprechungen ist für Einrichtungen der ambulan-
ten Altenhilfe und der Behindertenhilfe geöffnet.
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Budgetkreis
B120 Glaubensfragen und Ökumene
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Budgetkreis B 120 Glaubensfragen und Ökumene

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -28.500 -27.900 -27.200 -29.345

Summe  Einnahmen -28.500 -27.900 -27.200 -29.345

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 29.600 28.800 28.200 27.273

F 6400  Sachausgaben 3.200 3.200 5.100 3.257

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 168.900 165.600 161.500 162.340

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 46.500 42.600 40.500 27.000

Summe  Ausgaben 248.200 240.200 235.300 219.870

Deckungsbedarf (Budget) 219.700 212.300 208.100 190.525



1103

B120008 881200
B120010 128000

528000

Budgetkreis
B120 Glaubensfragen und Ökumene

Teilbudget Haushaltsstellen

Ökumene
AbwicklungsbudgetAbwicklungsbudget
Ökumene
Katholisches Bibelwerk
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Budgetkreis B 120 Glaubensfragen und Ökumene

Abwicklungsbudget Glaubensfragen und Ökumene

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 46.500 42.600 40.500 27.000

Summe  Ausgaben 46.500 42.600 40.500 27.000

Deckungsbedarf (Budget) 46.500 42.600 40.500 27.000





1112
Budgetkreis B 120 Glaubensfragen und Ökumene

Teilbudget B 120010 Ökumene

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -28.500 -27.900 -27.200 -29.345

Summe  Einnahmen -28.500 -27.900 -27.200 -29.345

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 29.600 28.800 28.200 27.273

F 6400  Sachausgaben 3.200 3.200 5.100 3.257

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 168.900 165.600 161.500 162.340

Summe  Ausgaben 201.700 197.600 194.800 192.870

Deckungsbedarf (Budget) 173.200 169.700 167.600 163.525



Budgetkreis B 120 Glaubensfragen und Ökumene 

B 120010 Ökumene 

Haushaltsstellen 128000, 528000

1113

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teilbudget 
Ökumene Gemeinden der 

Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen 
in Baden-
Württemberg 

Förderung der Einheit der Kirche 
Christi 

26%

Katholisches
Bibelwerk e.V. 

Jedermann Förderung der Verbreitung der 
Heiligen Schrift 74%



Budgetkreis B 120 Glaubensfragen und Ökumene 

B 120010 Ökumene 

Haushaltsstellen 128000, 528000

1114

Strukturen 

Instrument und wesentliches Element der ökumenischen Arbeit in unserer Diözese ist die Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg (ACK). Aufgabe ist es, das Gemeinsa-
me/Verbindende der verschiedenen Mitglieder (18 Kirchen bzw. kirchliche Gemeinschaften) hervorzu-
heben, authentisch über die einzelnen Mitglieder zu informieren und eine inhaltliche Abgrenzung ge-
genüber Gruppierungen vorzunehmen, die nicht auf der Grundlage der Kirche Christi stehen. Die 
Information erfolgt durch Arbeitspapiere und Handreichungen für die Gemeinden der Mitglieder der 
ACK. In verschiedenen Kommissionen und auf Delegiertenversammlungen wird der gemeinsame 
Auftrag begleitet. Derzeit bestehen folgende Kommissionen: 

A Theologie und ökumenische Spiritualität 

B Ökumene am Ort 

C Ökumenische Diakonie 

D Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 

Eine eigene Fachgruppe sondiert die aktuelle Situation in Fragen der Sekten und Weltanschauungen. 
Eine weitere befasst sich mit  Begegnung und Dialog zwischen  Christen und Muslimen.  

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg 
Stafflenbergstraße 44 
70184 Stuttgart 

� www.kirchen.de/ack/ackbw

Das Katholische Bibelwerk e.V. wurde zur Förderung der Verbreitung der Heiligen Schrift gegründet. 
Seine Aufgabe ist es, in Publikationsmitteln biblische Themen verständlich zu erschließen und zeitge-
mäß zu deuten. Es stellt biblische Literatur für Studium, Predigt, Katechese, Religionsunterricht und 
Bibelarbeit zur Verfügung und fördert solche Veröffentlichungen. 

Katholisches Bibelwerk Stuttgart 
Silberburgstraße 121 
70176 Stuttgart 

� www.bibelwerk.de



Budgetkreis: B 120  Glaubensfragen und Ökumene
Teilbudget: B120010  Ökumene
Haushaltsstellen: 128000, 528000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 8 0,50 EG8 0,50  -  - 0,50

Summe 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50
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Budgetkreis
B130 Kunst, Kirchenmusik 

und Berufungspastoral
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Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 -9.700 -9.148

F 4250  Kirchliche Mittel -18.900 -18.700 -31.600 -9.530

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -105.500 -105.300 -96.400 -91.389

F 4800  Sonstige Einnahmen -62.000 -62.000 -55.500 -60.639

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 -38.000 0 0

Summe  Einnahmen -186.400 -224.000 -193.200 -170.705

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 3.425.400 3.388.800 2.766.100 2.644.534

F 6400  Sachausgaben 771.300 753.900 867.700 688.728

F 7200  Instandhaltungen und Investition 140.500 140.400 138.800 33.569

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 45.600 44.700 44.500 48.035

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 51.000 0 9.400 149.300

Summe  Ausgaben 4.433.800 4.327.800 3.826.500 3.564.166

Deckungsbedarf (Budget) 4.247.400 4.103.800 3.633.300 3.393.460



1203

B130008 881300
B130010 124000
B130020 390000

110100
110200
352100

Diözesanstelle Berufe der Kirche
Theol. Vorseminar Ambrosianum

Teilbudget Haushaltsstellen

Kirchenmusik Kirchenmusik
Abwicklungsbudget

Budgetkreis

Kirchliche Kunst

Abwicklungsbudget

Einrichtungen für Kunst und Geschichte

B130 Kunst, Kirchenmusik 
und Berufungspastoral

Päpstl. Werk für geistliche BerufeB130030 Berufungspastoral
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Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral

Abwicklungsbudget Kunst und Kirchenmusik

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 -38.000 0 0

Summe  Einnahmen 0 -38.000 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 51.000 0 9.400 149.300

Summe  Ausgaben 51.000 0 9.400 149.300

Deckungsbedarf (Budget) 51.000 -38.000 9.400 149.300
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Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral

Teilbudget B 130010 Kirchenmusik

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -8.200 -8.200 -8.200 -1.230

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -54.700 -54.500 -52.800 -58.287

F 4800  Sonstige Einnahmen -51.600 -51.600 -43.300 -54.299

Summe  Einnahmen -114.500 -114.300 -104.300 -113.816

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 2.722.500 2.676.900 2.035.600 2.033.158

F 6400  Sachausgaben 355.100 346.700 445.900 351.363

F 7200  Instandhaltungen und Investition 11.400 11.300 18.400 8.544

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 0 0 700 2.755

Summe  Ausgaben 3.089.000 3.034.900 2.500.600 2.395.820

Deckungsbedarf (Budget) 2.974.500 2.920.600 2.396.300 2.282.004



Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral 

B 130010 Kirchenmusik 

Haushaltsstelle 124000

1213

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Ausbildung 
hauptamtlicher 
Kirchenmusiker 

Begabte junge 
Menschen, die sich in 
der musikalischen 
Gestaltung der 
Liturgie betätigen 
wollen 

Die Ausbildung zum Bachelor- und 
Master-Kirchenmusiker erfolgt in einem 
Studium an der Hochschule für 
Kirchenmusik in Rottenburg.  

47 % 

Ausbildung 
nebenamtlicher 
Kirchenmusiker 

Die Ausbildung zum C-Kirchenmusiker
erfolgt durch vier einwöchige 
Kompaktkurse, den Besuch einer 
kirchenmusikalischen Werkwoche und drei 
Samstagen mit Chorleitungsunterricht, die 
durch die Hochschule für Kirchenmusik 
durchgeführt werden. Weiterhin durch 
wöchentlichen Unterricht im Fach Orgel, 
Klavier, Musiktheorie und Gehörbildung 
über zwei Jahre hinweg, der von 
hauptamtlichen Kirchenmusikern vor Ort 
durchgeführt wird. Die Leitung der C-
Ausbildung liegt beim Amt für 
Kirchenmusik, die Geschäftsführung bei der 
Hochschule. 

2 % 

Dekanatskirchen-
musik und 
Regionalkantoren 

Chöre, Kantoren, 
Lektoren, 
nebenberufliche 
Kirchenmusiker in 
den
Kirchengemeinden 

Durch Dekanatskirchenmusiker erfolgt 
die kirchenmusikalische Grundausbildung 
von Organisten und Chorleitern in dem 
Ausbildungsgang 
„Teilbereichsqualifikation“. Diese ist in drei 
Bereiche Chor, Orgel und Kinderchor 
aufgeteilt und für jene nebenamtlichen 
Kirchenmusiker konzipiert, die sich als 
Chorleiter oder als Organist engagieren 
wollen. Nicht selten dient diese Ausbildung 
auch als Vorstufe zur C-Ausbildung. 

Die Begleitung, Fortbildung und 
regelmäßige Beratung nebenberuflicher 
Kirchenmusiker und der Kirchen-, Kinder- 
und Jugendchöre ist ein weiterer 
Schwerpunkt.  

In der Schulung von Vorsängern durch die 
Dekanatskirchenmusiker fließen 
zunehmend die in Zusammenhang mit der 
Einführung des Gesangbuchs Gotteslob 
neu herausgegebenen Begleitpublikationen 
für Kantoren mit ein. 

50 % 

Orgelwesen Kirchengemeinden Durch Orgelsachverständige
(hauptamtliche Kirchenmusiker mit 
Zusatzausbildung) erfolgt die fachliche 
Beratung und organisatorische Betreuung 
bei Orgelmaßnahmen in den 
Kirchengemeinden der Diözese. Die 15 
Orgelsachverständigen werden bei der 
jährlichen stattfindenden OSV-Konferenz 
weitergebildet.  

1 % 



Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral 

B 130010 Kirchenmusik 

Haushaltsstelle 124000

1214

Strukturen, Entwicklung und Herausforderung 

Die Hochschule für Kirchenmusik feierte im Jahr 2007 das 10-jährige Jubiläum zur Erhebung als 
Hochschule. Sie wurde im Jahr 1972 als Kirchenmusikschule gegründet. Ihre Anfänge reichen als 
Bischöfliche Musikschule in das Jahr 1949 zurück. 

In der Diözese sind zur Zeit 84 hauptamtliche Kirchenmusiker (ein überwiegender Anteil in 
Teilzeitstellen) aktiv - 40 davon mit einem Auftrag als Dekanatskirchenmusiker, der in der Regel 15 – 
25 % einer Vollanstellung umfasst. 1680 nebenamtliche Kirchenmusiker leisten als Chorleiter von 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchören sowie als Organisten einen wichtigen liturgischen Dienst. 

Bachelor-/Master-Kirchenmusiker und C-Musiker:  
Das Studienprofil der Hochschule ist auf die ganze Breite kirchenmusikalischer Arbeit in den 
Gemeinden ausgerichtet. Dies umfasst die Chorarbeit mit allen Generationen sowie das auf die 
Liturgie ausgerichtete Orgelspiel als wesentlichen Bestandteil von Liturgie. Derzeit studieren 32 
Studierende im Studiengang Bachelor Kath. Kirchenmusik, in den Masterstudiengängen sowie in den 
Aufbaustudiengängen Künstlerische Ausbildung und 9 interne C-Studenten an der Hochschule für 
Kirchenmusik. Im C-extern-Kurs befinden sich derzeit 31 Teilnehmer in Ausbildung. 
Entwicklungsziel ist die Orientierung der Studieninhalte am erweiterten Berufsprofil des 
hauptamtlichen Kirchenmusikers sowie die Aufbaustudiengänge zur Erweiterung der beruflichen 
Perspektiven.  

Die Dekanatskirchenmusiker sind Multiplikatoren bei der Umsetzung von Impulsen 
(Jahresschwerpunkt) des Amtes für Kirchenmusik. Zielsetzung ist die Qualitätssicherung der 
musikalischen Gestaltung und der Feierkultur im Gottesdienst.  

Entwicklungsziel ist die Vernetzung der kirchenmusikalischen Arbeit in den Seelsorgeeinheiten und 
die flächendeckende Umsetzung liturgischer und liturgiemusikalischer Standards. Thematische 
Schwerpunkte sind die Erarbeitung des Rottenburger Chorbuchs zum Gotteslob, die Methodik der 
Lektorenschulung, die klangliche Gestalt des Hochgebets sowie die musikalische Gestaltung von 
Kasualgottesdiensten.  

Die Regionalkantoren stellen als dezentrale Ausbildungsleiter ein wichtiges Bindeglied zwischen dem 
Amt für Kirchenmusik und den Dekanatskirchenmusikern dar und koordinieren auch die inhaltlichen 
und strategischen Jahresschwerpunkte zwischen dem Amt für Kirchenmusik und den 
Dekanatskirchenmusikern. Sie sind als Diözesanbeauftragte die Fachreferenten einer zugewiesenen 
Kirchenmusikalischen Disziplin (z.B. Diözesanbeauftragte für Kinderchorleitung). In den kommenden 
beiden Jahren soll die Beauftragung der noch ausstehenden Regionalkantoren zum Abschluss 
gebracht und damit eine flächendeckend einheitliche Multiplikatorenstruktur erreicht werden. Dabei 
werden die popularmusikalischen Bereiche der Kirchenmusik verstärkt  berücksichtigt. 

Entwicklungsziel für den Bereich Orgelwesen ist die Schärfung des Bewusstseins für die Pfeifenorgel 
als Trägerin des Gemeindegesangs und der Gottesdienstkultur. Weiterhin die Qualitätssicherung der 
Orgeln und der Orgelpflege in Vernetzung mit dem Projekt „Standortentwicklung“. 



Budgetkreis: B 130   Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral
Teilbudget: B130010  Kirchenmusik
Haushaltsstellen: 124000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/14* 4,02 EG 14 7,20 -  - 7,20 3,18 unbesetzt

EG 12 0,19 EG 14 2,82 - - 2,82 2,48 überbesetzt
0,62 EG 13Ü
4,49 EG 12

EG 10 1,15 EG 10 1,30 - 0,15 1,15 von EG 5/6
0,15 unbesetzt

EG 8 0,50 EG 8 0,50  - - 0,50

EG 5/6 - - 0,00 0,50 - 0,50 nach EG 10

EG 1/2 0,65 EG 2 0,65  - - 0,65

Summe 11,62 12,47 0,50 0,15 12,82 0,85 unbesetzt

*davon 1,0 zugewiesener Landesbeamter

1215



1222
Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral

Teilbudget B 130020 Kirchliche Kunst

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 -9.700 -9.148

F 4250  Kirchliche Mittel 0 0 -12.500 0

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -22.200 -22.200 -10.400 -17.502

F 4800  Sonstige Einnahmen -200 -200 -200 -100

Summe  Einnahmen -22.400 -22.400 -32.800 -26.749

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 488.100 501.300 547.700 447.381

F 6400  Sachausgaben 287.500 279.600 298.200 218.617

F 7200  Instandhaltungen und Investition 129.100 129.100 120.400 20.025

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 45.600 44.700 43.800 45.200

Summe  Ausgaben 950.300 954.700 1.010.100 731.222

Deckungsbedarf (Budget) 927.900 932.300 977.300 704.473



Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral 

B 130020 Kirchliche Kunst 

Haushaltsstelle 390000

1223

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Diözesanmuseum (1) Öffentlichkeit 

(2) Andere Museen 
und Ausstellungs-
träger innerhalb der 
Diözese sowie 
Pfarrgemeinden 

(3) Kirchliche 
Dienste 

(1) Sonderausstellungen und 
publizistische Tätigkeit; Führungen; 
Sonderveranstaltungen. 

(2) Fachliche Beratung; Projekt 
Inventarisierung Kunst in den 
Kirchengemeinden. 

(3) Mitwirkung in Ausbildung, Fort- und 
Weiterbildung kirchlicher Dienste. 

90 % 

Kunstverein  Geistliche der 
Diözese und andere 
pastorale Dienste, 
Kunstinteressierte, 
Künstler/innen 
Architekten/innen 

Förderung von Verständnis für alte und 
moderne Kunst und  
Einsatz für zeitgenössische Kunst im 
kirchlichen Raum. 
Pflege der Begegnung zwischen Kirche 
und Künstlern (z. B. Reichenauer 
Künstlertage). 
Herausgabe des Jahrbuches „Heilige 
Kunst“. 

2 % 

Geschichtsverein Geschichtlich und 
kulturell
Interessierte. 
Studierende der 
Theologie und 
verwandter Fächer.

Anregung, Förderung und Publizierung 
von wissenschaftlichen Arbeiten zur 
Kirchen- und Diözesangeschichte. 

Informationsvermittlung (Vorträge, 
Führungen, Studienfahrten, 
Tagungen). 
Herausgabe des Rottenburger 
Jahrbuchs für Kirchengeschichte.  

8 % 



Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral 

B 130020 Kirchliche Kunst 

Haushaltsstelle 390000

1224

Strukturen, Entwicklungen und Herausforderungen 

Diözesanmuseum: Das Diözesanmuseum ist eine der wichtigsten Kultureinrichtungen der Diözese 
und dient der Pastoral, der Wissenschaft und der Bildung (vgl. KABl 2005 S. 31). Dies geschieht durch 
Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Vermittlung von kirchlicher Kunst. Neben diesen 
museumsrelevanten Aufgaben findet auch das Projekt der Inventarisierung Kunst in den 
Kirchengemeinden der Diözese Rottenburg-Stuttgart unter der Leitung des Diözesanmuseums statt. 
Überlegungen und Planungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Diözesanmuseums werden 
weitergeführt. 

Kunstverein: Der seit 1852 bestehende Kunstverein ist der älteste kirchliche Verein mit kultureller Ziel-
setzung in Deutschland. Die Bemühungen werden fortgeführt, den Kunstverein und sein Wirkungsfeld 
weiter im diözesanen Bewusstsein zu verankern. Ein zentrales Anliege des Vereins ist die Herstellung 
von Kontakten und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Künstlern, Kirche und diözesanen 
Akteuren. Die Planung und Durchführung der Reichenauer Künstlertage trägt dazu ebenso bei wie die 
Herausgabe des Jahrbuches „Heilige Kunst“. 

Geschichtsverein: Der Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde 1979 gegründet.  
Planung und Organisation von Tagungen. Die begonnene Vernetzung der Arbeit des 
Geschichtsvereins mit anderen Einrichtungen wird fortgesetzt. Eine zentrale Aufgabe wird die 
Fertigstellung und Einführung der „Geschichte der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ sein. 
.



Budgetkreis: B 130   Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral
Teilbudget: B130020  Kirchliche Kunst
Haushaltsstellen: 390000

Besoldungsgr./ Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/14 1,00 EG 14 2,75 1,00 - 5,75 0,80 von EG 3, 0,20 von EG 8
0,50 EG 13Ü 1,00 neue Stelle
1,00 EG 13 1,00 neue Stelle mit kw-Vermerk

0,25 unbesetzt

EG 8 - - 0,20  - 0,20 0,00 nach EG 13/14
0,20 unbesetzt

EG 5/6 1,25 EG6 1,25  -  - 1,25

EG 3 0,47 EG2 1,50  - 0,80 0,70 0,80 nach EG 13/14
1,03 unbesetzt

EG 1/2 0,61 EG2 1,00  -  - 1,00 0,09 unbesetzt
0,30 EG 1

Summe 5,13 6,70 3,00 1,00 8,70 1,57 unbesetzt

Ist Stellenplan
01.05.2018
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1232
Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral

Teilbudget B 130030 Berufungspastoral

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -10.700 -10.500 -10.900 -8.300

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -28.600 -28.600 -33.200 -15.600

F 4800  Sonstige Einnahmen -10.200 -10.200 -12.000 -6.240

Summe  Einnahmen -49.500 -49.300 -56.100 -30.140

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 214.800 210.600 182.800 163.995

F 6400  Sachausgaben 128.700 127.600 123.600 118.748

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 0 5.000

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 0 0 0 80

Summe  Ausgaben 343.500 338.200 306.400 287.823

Deckungsbedarf (Budget) 294.000 288.900 250.300 257.683



Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral 

B 130030 Berufungspastoral 

Haushaltsstellen 110100, 110200, 352100

1233

     

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Päpstliches Werk 
für geistliche 
Berufe

Gemeinden 

Gebetsgruppen in den 
Gemeinden 

Unterstützung des Gebets für 
den Priesternachwuchs und 
für junge Menschen auf dem 
Weg in einen kirchlichen 
Beruf;

Kontakt zu Gebetsgruppen 
und zum pastoralen Personal; 

Magazin „berufen“ 

Diözesanstelle 
Berufe der Kirche 

An kirchlichen Berufen 
interessierte Menschen 

Information über 
Ausbildungswege und 
Zugangsvoraussetzungen 

Klärung der Berufung und der 
Motivation für einen 
kirchlichen Beruf, Beratung  

Hilfestellung / Begleitung bei 
der Berufswahl 

15 % 

Ambrosianum 
Sprachenjahr: An einem 
Theologiestudium an einer 
Hochschule interessierte 
Menschen mit dem 
möglichen Ziel eines 
Berufs/einer Berufung in der 
Kirche

Vermittlung der Kenntnisse 
alter Sprachen (Latein, 
Griechisch, Hebräisch);  

Vorbereitung auf das 
Theologiestudium, 
geistliche Begleitung 

85 % 
College: Abiturient/innen, 
die ein universitäres 
Orientierungsjahr im 
kirchlichen Kontext 
verbringen möchten  

Ermöglichung von Lebens- 
und Studienorientierung im 
christlichen Kontext 

Niederschwellige 
Orientierungsmöglichkeit für 
Interessierte an pastoralen 
Berufen



Budgetkreis B 130 Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral 

B 130030 Berufungspastoral 

Haushaltsstellen 110100, 110200, 352100

1234

Strukturen 

Diözesanstelle Berufe der Kirche 

� www.berufe-der-kirche-drs.de

Ambrosianum 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Schüler und 
Schülerinnen 

18 10 18 16 Sprachenjahr: 20 
College:10 

� www.ambrosianum-tuebingen.de

Entwicklungen und Herausforderungen 

Das 2017 etablierte neue Orientierungsjahr „Ambrosianum College“, das ergänzend zum bestehenden 
Sprachenjahr eingeführt wurde, wird weiter entwickelt und profiliert. Es ermöglicht jungen 
Erwachsenen Lebens- und Berufungsorientierung im Kontext der Universität und kirchlicher 
Einrichtungen in deren Umfeld. Interessierten, die nach dem Abitur zunächst noch kein konkretes 
Studienziel haben, wird damit ein weiteres niederschwelliges Format zur Orientierung und 
Entscheidungsfindung angeboten. Erste Erfahrungen zeigen, dass das in Zusammenarbeit mit der 
Universität Tübingen durchgeführte „College“-Programm auch das direkt auf ein Theologiestudium 
hinführende Ambrosianum „Sprachenjahr“ positiv beeinflusst und zu steigenden Teilnehmerzahlen 
führt.

In der Berufungspastoral wird der Kontakt zu Schulen intensiviert und in neuen Formaten entwickelt. 
Zudem ergibt sich die Herausforderung, die größer werdende Zahl an Studienmöglichkeiten und neue 
Möglichkeiten des Quereinstiegs in pastorale Berufe bekannt zu machen und zu vermitteln. Es wird 
zunehmend zu einer wichtigen Aufgabe der Berufungspastoral, Vorstellungen und Erwartungen von 
Interessierten an pastoralen  Berufen in einen generativen Kontakt mit bestehenden Berufsbildern zu 
bringen. 

Das Magazin "berufen" des Päpstlichen Werks für geistliche Berufe wird einem größeren Verteilerkreis 
zugänglich gemacht. Erreicht werden sollen verstärkt auch Mitglieder der Kirchengemeinden und 
zentrale kirchliche Orte. 



Budgetkreis: B 130   Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral
Teilbudget: B130030 Berufungspastoral
Haushaltsstellen: 110100, 352100

Besoldungsgr./ Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

A 14/15 (G) - - - 1,75 - 1,75 von B050010

A 13/A14 - - - 1,00 - 1,00 von B050010

EG 8 - - - 0,30 - 0,30 von B050010

Summe 0,00 0,00 3,05 0,00 3,05

StellenplanIst
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Budgetkreis B 140 Schulen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4030  Staatsleistungen -595.200 -577.800 -561.000 -558.674

F 4200  Öffentliche Mittel -14.002.000 -13.597.000 -13.549.500 -13.034.568

F 4250  Kirchliche Mittel -5.411.400 -5.256.800 -5.352.900 -5.062.213

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -23.100 -22.400 -39.100 -34.043

F 4800  Sonstige Einnahmen -10.200 -10.000 -3.100 -15.684

Summe  Einnahmen -20.041.900 -19.464.000 -19.505.600 -18.705.182

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 25.994.100 25.195.900 25.627.700 23.983.713

F 6400  Sachausgaben 1.202.500 1.162.200 725.400 840.705

F 7200  Instandhaltungen und Investition 63.900 92.100 156.900 38.600

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 3.359.900 3.261.700 3.129.700 3.031.606

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 4.349.800 4.175.600 4.146.600 2.736.700

Summe  Ausgaben 34.970.200 33.887.500 33.786.300 30.631.325

Deckungsbedarf (Budget) 14.928.300 14.423.500 14.280.700 11.926.143
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B140008 881400
B140010 310000

321000
322000
324000
326000
329000

B140020 330000
B140030 300000
B140040 351000

352000
354000
359000

Religionsunterricht Religionsunterricht Öffentliche Schulen

Schuldekanate Schuldekanate
Schulpastoral Schulpastoral
Studienheime und Konvikte Studienh. Maria Hilf Bad Mergentheim

Kolleg St. Josef Ehingen

Religionspädagogische Ausbildung
Lehrplan-/Schulbuchentwicklung
Religionspädagogische Arbeitsstellen
Religionspädagogische Institute

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

Budgetkreis
B140 Schulen

Teilbudget Haushaltsstellen

Religionspäd. Fort- und Weiterbildung

Konvikt Rottweil
Studienh. Martinihaus Rottenburg
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Budgetkreis B 140 Schulen

Abwicklungsbudget Schulen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 4.349.800 4.175.600 4.146.600 2.736.700

Summe  Ausgaben 4.349.800 4.175.600 4.146.600 2.736.700

Deckungsbedarf (Budget) 4.349.800 4.175.600 4.146.600 2.736.700
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Budgetkreis B 140 Schulen

Teilbudget B 140010 Religionsunterricht

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -13.884.500 -13.480.100 -13.445.100 -12.911.987

F 4250  Kirchliche Mittel -5.410.400 -5.255.800 -5.350.900 -5.060.110

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -4.300 -4.200 -14.000 -8.705

F 4800  Sonstige Einnahmen -6.900 -6.700 0 -9.703

Summe  Einnahmen -19.306.100 -18.746.800 -18.810.000 -17.990.505

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 22.145.500 21.512.700 22.115.400 20.723.571

F 6400  Sachausgaben 793.600 766.700 349.500 511.317

F 7200  Instandhaltungen und Investition 2.100 32.100 67.000 29.782

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 206.400 200.300 161.500 135.320

Summe  Ausgaben 23.147.600 22.511.800 22.693.400 21.399.990

Deckungsbedarf (Budget) 3.841.500 3.765.000 3.883.400 3.409.485



Budgetkreis B 140 Schulen 

B 140010 Religionsunterricht  

Haushaltsstellen 310000, 321000, 322000, 324000, 326000, 329000

1313

       

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Erteilung von 
Religions-
unterricht

Schülerinnen 
und Schüler 

Kompetenzentwicklung  
gemäß dem Bildungsplan 2016/17 90%

Fort- und  
Weiter-
bildung 

Religions-
lehrerinnen 
und Religions- 
lehrer, 
pastorale 
Dienste im  
Religions-
unterricht

Erhaltung, Erweiterung und Erneuerung der Kompeten-
zen der Lehrkräfte durch: 
- Fortbildungsveranstaltungen allgemein 
- Einführungsveranstaltungen zum neuen Bildungsplan 
  und für den konfessionellen-Kooperativen RU 
- Bereitstellung von theologischer und religionspäda-  
  gogischer Literatur, Unterrichtsmaterialien und Medien  
  zur Unterrichtsvorbereitung, zur Unterstützung der Ge- 
  meindekatechese und zur persönlichen Weiterbildung  
  u.a. in Religionspädagogischen Arbeitsstellen und Reli- 
  gionspädagogischen Instituten, 
- spirituelle und persönlichkeitsbildende Angebote 
- Fortbildung zur Prävention vor sexuellem Missbrauch, 
- weitere inhaltliche Schwerpunkte: Inklusion, Integration,  
  Digitalisierung 

10%

Religionspä-
dagogische 
Ausbildung

Referendar-
innen und Re-
ferendare, 
Lehrerinnen 
und Lehrer, 
die noch kei-
nen Religi-
onsunterricht 
erteilen, 
Studierende 
der Theologie 
(Lehramt) 

- Ausbildung von kirchlichen Religionslehrkräften (Theo 
  logischer Fernkurs der Domschule Würzburg, kirchli 
  ches Referendariat) 
- Nachqualifikation von staatlichen Lehrern für den Reli- 
  gionsunterricht und von Lehrkräften an katholischen  
  freien Schulen sowie anderen privaten Schulen  
- kirchliche Studienbegleitung von Studierenden mit dem  
  Berufsziel Lehrer/Lehrerin für katholische  
  Religionslehre 
- spirituelle Begleitung von Lehramtsanwärtern und  
  Referendaren 

Konzeption Religions-
lehrerinnen 
und Religions-
lehrer, 
Verant-
wortliche in 
Schule,
Schulver-
waltung und 
Politik

Sicherung und Entwicklung des Religionsunterrichts 
durch: 
- Entwicklung und Umsetzung von Bildungsplänen, Stu- 
  dien- und Prüfungsordnungen etc. für die verschiede- 
  nen Schularten im Zusammenwirken mit dem Kultus-  
  bzw. Wissenschaftsministerium und den Hochschulen  
  sowie dem Landesinstitut für Schulentwicklung 
- Erarbeitung von Materialien und Arbeitshilfen für den  
  Religionsunterricht  
- Erarbeitung und Herausgabe der Zeitschrift „Notizblock“  
  (Materialdienst für Religionslehrer) 
- Kooperation mit dem Erzbischöflichen Ordinariat Frei- 
  burg sowie mit den Evangelischen Landeskirchen Ba- 
  den und Württemberg 
- Information über den Religionsunterricht und Interes- 
  senvertretung für den Religionsunterricht 
- spezifische Tagungsangebote für Schulleitungen 



Budgetkreis B 140 Schulen 

B 140010 Religionsunterricht  

Haushaltsstellen 310000, 321000, 322000, 324000, 326000, 329000
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Strukturen 
Religionsunterricht (Stunden pro Woche) an öffentlichen und privaten Schulen 

Schuljahr Summe staatl./private Religionslehrer kirchliche Religionslehrer pastorale Dienste 
2008/2009 29.056 17.344 7.690 4.022 
2009/2010 28.852 17.325 7.691 3.836 
2010/2011 28.481 17.135 7.458 3.888 
2011/2012 28.385 17.163 7.422 3.800 
2012/2013 27.434 16.664 7.240 3.530 
2013/2014 26.946 16.489 7.029 3.419 
2014/2015 26.355 16.190 6.889 3.276 
2015/2016 25.936 16.022 6.620 3.294 
2016/2017 24.091 14.702 6.391 2.998 

Aufgrund staatskirchenrechtlicher Vereinbarung sollten die pastoralen Dienste insgesamt 4.120 Wochenstunden 
Religionsunterricht erteilen. Diese sind durch die allgemeinen Staatsleistungen abgegolten. Die staatliche Teilre-
finanzierung (Ersatzleistung) der von kirchlichen Lehrkräften erteilten Religionsunterrichts beginnt mit der 4.121. 
Stunde. Im Schuljahr 2016/2017 waren von 241.211 rk Schülern 10.266 (=4,3%) vom Religionsunterricht abge-
meldet. 24.264 Schülern konnte kein Religionsunterricht angeboten werden.  

Entwicklungen und Herausforderungen     
Neben den umfangreichen Regelaufgaben zur Sicherung und Qualitätsentwicklung des katholischen Religionsun-
terrichts sind derzeit politische Schwerpunkte die Sicherung des konfessionellen Religionsunterrichts im zuneh-
mend ausdifferenzierten RU- Angebot des Landes BW (Bildungspläne als Voraussetzung für den RU sind erstellt 
für alevitische, islamisch- sunnitische, jüdische, altkatholische, syrisch-orthodoxe, orthodoxe, kath., ev. Religions-
lehre). Dabei ist die Weiterführung des Modellunterrichts “islamischer Religionsunterricht“  auf Grund der rechtli-
chen Probleme noch nicht sicher gestellt. Der Ausbau des Faches „Ethik“ in weiteren Klassenstufen von der Se-
kundarstufe bis in die Grundschule stellt für den Religionsunterricht die Aufgabe, Fragen der Kooperation und des 
Miteinanders der Religionsgemeinschaften untereinander und mit dem Fach Ethik in ihrem Beitrag zur religiösen 
und ethischen Bildung und einem gelungenen, respektvollen  Miteinander in der Situation zunehmender Hetero-
genität zu klären. Die Integration der geflüchteten Kinderund Jugendlichen ist immer noch ein zentrales Hand-
lungsfeld der Schulen. Hierzu gehören sprachliche Unterstützung, niedrigschwellige Begegnungsangebote, inter-
kulturelle und interreligiöse Bildung. Hierfür sind auf allen Ebenen eine entsprechende Didaktik und neue Materia-
lien zu entwickeln. Die Inklusion (Rechtsanspruch auf freie Schulwahl seit 2015) ist eine bleibende Herausforde-
rung für die Schulen, für die es Kompetenzen in vielfältiger Weise bedarf. Für Lehrkräfte aller Schularten werden 
deshalb speziell auf den Religionsunterricht hin verstärkt sonderpädagogische Fortbildungen angeboten und 
Handreichungen entwickelt. Über den didaktischen und  inhaltlichen Kompetenzerwerb hinaus bedarf auch die 
Arbeit an den Haltungen  besondere Aufmerksamkeit. Die für den RU Verantwortlichen und die RL beteiligen sich 
an der Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschulen zur Sicherung und Entwicklung des RU, z.B. durch Förde-
rungs- und Beurteilungshilfen,  und begleiten insgesamt die Weiterentwicklung der verschiedenen Schularten in 
ihren je eigenen Profilentwicklungen. Die Umsetzung des neuen verbindlichen Rahmens für die  konfessionelle 
Kooperation und die sukzessive Einführung des Bildungsplanes seit dem Schuljahr 2016/17 macht die Entwick-
lung einer darauf abgestimmten Fortbildungskonzeption und die Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien erforder-
lich. Hier wird, unterstützt durch die in der Schulabteilung neu geschaffene Koodinierungsstelle der Religionspä-
dagischen Institute, eng mit den anderen Kirchen in BW zusammengearbeitet. Mit den Universitäten und den Pä-
dagogischen Hochschulen ist nach Änderung der staatlichen Rahmenordnung je einzeln das kirchliche Einver-
nehmen zu regeln , neue Formen der Kooperation sind zu entwickeln. Hinsichtlich des Bedarfs an neuen Lehr-
kräften sind gemeinsame Werbemaßnahmen und Statistische Erhebungen zwischen MWK, KM und den Kirchen 
entwickelt worden, die umgesetzt werden müssen. Die statistische Entwicklung des von Priestern und anderen 
pastoralen Kräften zu erbringenden RU wird regelmäßig beobachtet und an der realistischen Optimierung der Un-
terrichtsversorgung wird zusammen mit der HA V gearbeitet. Das ausgewogene Verhältnis von pastoralen, ande-
ren kirchlichen und staatlichen Kräften im RU zu bewahren ist eine Aufgabe, die sowohl im Hinblick auf staatliche 
Entwicklungen als auch hinsichtlich  der neuen integrierten Stellenplanung des pastoralen Personals bewältigt 
und gesteuert werden muss. In Ausbildung und Beruf werden die spirituellen Angebote für RL auf diözesaner und 
regionaler Ebene vertieft.. Durch verstärkte finanzielle und inhaltliche Unterstützung des KIBOR an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät Tübingen wird ein Beitrag zur Entwicklung, Begleitung und Evaluation der berufsori-
entierten Religionspädagogik, zur wissenschaftlichen Forschung in der frühkindlichen religiösen Bildung sowie 
zum Monitoring europäischer Entwicklungen geleistet. Innovative Modelle und Projekte zur sozial-karitativen Be-
rufsbildung werden unterstützt und gefördert. Die Kooperation mit dem bischöflichen Hilfswerk MISEREOR leistet 
einen Beitrag zur Bearbeitung entwicklungspolitischer und sozialer Anliegen und Themen in Religionsunterricht 
und Schule. 



Budgetkreis: B 140   Schulen

Teilbudget: B140010 Religionsunterricht
Haushaltsstellen: 310000, 321000, 322000, 324000, 326000, 329000

Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/18 Zugang Abgang 2019/20

  

G 0,44 G 5,50 - - 5,50 5,06 unbesetzt

A 14/15 - - - 1,00 - 1,00 von EG 6/13

EG 6/13* 0,44 O 369,73 - 1,50 368,23 nach A 14/15

27,98 EG 14 63,51 unbesetzt

20,12 EG 13

3,91 EG 12

1,00 EG 11

144,72 EG 10

102,37 EG 9

3,52 EG 8

2,17 EG 6

EG 6** 1,05 EG 6 2,50  -  - 2,50 1,37 unbesetzt

0,08 EG 2

Summe 307,79 377,73 1,00 1,50 377,23 69,94 unbesetzt

* Auf Grund der ausbildungsbezogenen Eingruppierung ist die gesamte 

** Eine typisierte Stellenbeschreibung nach EG 6 AVO-DRS liegt vor. 

   Eingruppierungsspanne darzustellen. Übergeleitete Religionslehrer/innen können noch in EG 14 AVO-DRS
   eingruppiert sein. Die Neunanstellungen erfolgen maximal bis zur EG 13 AVO-DRS.

1315
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01.05.2018
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Budgetkreis B 140 Schulen

Teilbudget B 140020 Schuldekanate

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -756

F 4250  Kirchliche Mittel 0 0 0 -35

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -200 -200 0 -1.184

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 -1.433

Summe  Einnahmen -200 -200 0 -3.408

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 2.841.300 2.775.500 2.563.100 2.572.907

F 6400  Sachausgaben 230.900 225.400 217.500 196.500

F 7200  Instandhaltungen und Investition 61.800 60.000 89.900 8.817

Summe  Ausgaben 3.134.000 3.060.900 2.870.500 2.778.224

Deckungsbedarf (Budget) 3.133.800 3.060.700 2.870.500 2.774.816



Budgetkreis B 140 Schulen 

B 140020 Schuldekanate 

Haushaltsstelle 330000
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Schuldekane 
und
-dekaninnen 

staatliche Religions-
lehrerinnen und -
lehrer 

- Fachaufsicht über den Religionsunterricht, 
- Organisation und Durchführung  
  von Fortbildungen  
- Mitwirkung an religionspädagogischer Ausbildung  
  und bei Prüfungen
- Mitwirkung im Verfahren zur Erteilung  
  der Missio canonica 

100% 

kirchliche Religions-
lehrerinnen und -
lehrer 

- Fachaufsicht über den Religionsunterricht, 
- Dienstaufsicht über die Religionslehrer 
- Organisation und Durchführung  
  von Fortbildungen  
- Mitwirkung an religionspädagogischer Ausbildung  
  und bei Prüfungen
- Mitwirkung im Verfahren zur Erteilung  
  der Missio canonica 

pastorale Dienste 
im Unterricht 

- Fachaufsicht über den Religionsunterricht, 
- Organisation von Fortbildungen  
- Mitwirkung an religionspädagogischer Ausbildung  
  und bei Prüfungen 
- Planung des Einsatzortes, Deputatsgestaltung 

Verantwortliche in 
Schule und staatli-
cher 
Schulverwaltung 

- Mitwirkung an der Organisation der Erteilung des  
  Religionsunterrichts (Deputatsgestaltung) 
- Information über und Interessenvertretung  
  für den Religionsunterricht  

in der Schulpastoral 
Tätige 

- Fachaufsicht über die Schulpastoral, Kooperation  
  mit Schulleitungen hinsichtlich Schulpastoral 

Verantwortliche in 
den Dekanaten 

- Information, Koordination und Kooperation in  
  Fragen, die Religionsunterricht und Schule   
  mitbetreffen



Budgetkreis B 140 Schulen 

B 140020 Schuldekanate 

Haushaltsstelle 330000
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Strukturen 

Schuljahr 2017/18 Schuldekane  Umfang in Stellen 
Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, 
Gemeinschaftsschule 

17 15,7 

Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentren 

1 1,0 

Berufsschule 5 2,2 
Gymnasium 6 2,6 
zusammen 29 21,5 

Entwicklungen und Herausforderungen 

Neben den umfangreichen Regelaufgaben zur Durchführung, Sicherung und Qualitätsentwicklung des 
Religionsunterrichts: 

• Die Veränderungen im Bildungsbereich (Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Realschule 
plus, sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Diskussionen um das Gymnasi-
um, Ganztagsgrundschule)  verlangen über die umfangreichen Regelaufgaben hinaus intensi-
ve Kooperationen der Schuldekane und-dekaninnen mit den einzelnen Schulen ihres Bezir-
kes.  

• Lobbyarbeit bei den Schulleitungen vor Ort für den Religionsunterricht in schwieriger werden-
den Organisationbedingungen 

• Die vertiefende Fortbildung zum konfessionell-kooperativen RU und die Begleitung der Lehr-
kräfte werden fortgeführt. Mit den evangelischen KollegInnen wird eng zusammengearbeitet 

• Um die religiöse Dimension und das christliche Menschenbild in der Schulkultur zu stärken, 
wird die Unterstützung von RL und Fachschaften in der Schulentwicklung verstärkt.  

• Die Begleitung von Lehrkräften in den ersten Berufsjahren wird gewährleistet. 
• Die kirchlichen Tagungen für Schulleitungen im gymnasialen, beruflichen und GHWRS-

Bereich  werden  weiterhin durchgeführt. 
• Die verstärkte Beanspruchung der pastoralen Kräfte in der Gemeindearbeit macht den Um-

gang mit der Versorgungslage und die Fortbildung der pastoralen Kräfte für den Religionsun-
terricht  schwieriger. Die Schuldekanate vor Ort müssen neben den Rückmeldungen an die 
HAI X zur diözesanen Steuerung regionale Lösungen entwickeln. 

• Eine immer noch anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe für die Schuldekanatsämter, be-
sonders im beruflichen Bereich, ist die Sorge um Geflüchtete und Migranten und Migrantin-
nen. In enger Kooperation mit den Schulleitungen, Regierungspräsidien und der Württember-
gischen Landeskirche wird die Einrichtung von VABO-Klassen im Hinblick auf den RU mitor-
ganisiert. Hier wird v.a. interreligiöses und interkulturelles Lernen gefördert. Hierfür und für die 
seelsorgliche Begleitung der Geflüchteten werden Fortbildungsangebote entwickelt. Dasselbe 
gilt für VKL-Klassen im GHWRS-Bereich, in denen die Schüler/-innen mit fremdsprachlichem 
Hintergrund teilnehmen und erste Deutschkenntnisse erwerben.  



Budgetkreis: B 140   Schulen
Teilbudget: B140020  Schuldekanate
Haushaltsstellen: 330000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G - - 1,00  -  - 1,00 1,00 unbesetzt

A 14/15 0,48 A 16 4,50  -  - 4,50 0,22 überbesetzt
2,48 A 15
1,28 A 14
0,48 EG 15

A 14/14 2,00 A 15 17,00  -  - 17,00 0,31 unbesetzt
m. Amtszulage 7,15 A 14

2,54 A 13 
3,00 EG 14
2,00 EG 13

A 12 - - 1,00  -  - 1,00 1,00 unbesetzt

EG 6* 6,77 EG 6 7,50  -  - 7,50 0,73 unbesetzt

EG 1/2 0,24 EG 2 1,00  -  - 1,00 0,68 unbesetzt
0,08 EG 1

Summe 28,50 32,00 0,00 0,00 32,00 3,50 unbesetzt

*Eine typisierte Stellenbewertung nach EG 6 AVO-DRS liegt vor.
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Budgetkreis B 140 Schulen

Teilbudget B 140030 Schulpastoral

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -20.600 -20.000 -7.500 -24.925

F 4250  Kirchliche Mittel -1.000 -1.000 -2.000 -2.069

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -18.600 -18.000 -25.100 -24.154

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 -100 -1.480

Summe  Einnahmen -40.200 -39.000 -34.700 -52.627

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.007.300 907.700 949.200 687.236

F 6400  Sachausgaben 178.000 170.100 158.400 132.888

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 16.900 16.300 11.800 9.013

Summe  Ausgaben 1.202.200 1.094.100 1.119.400 829.136

Deckungsbedarf (Budget) 1.162.000 1.055.100 1.084.700 776.509



Budgetkreis B 140 Schulen 

B 140030 Schulpastoral 

Haushaltsstellen 300000
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Schulpastoral Beteiligte am Schul-
leben, insbesondere 
Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer 

Dienst an den Menschen im Lebensraum Schu-
le durch Präsenz von Kirche und kirchlichen 
Diensten am Ort Schule über den Religionsun-
terricht hinaus in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bischöflichen Jugendamt (HA III), der HA 
IV (Pastorale Konzeption), der HA V (Pastorales 
Personal) und den Gemeinden durch: 
• seelsorgerische Begleitung und Beratung, 
• liturgische, meditative und andere religiöse 

Angebote im Jahreskreis, 
• Angebote der Besinnung und Orientierung, 
• Angebote zu sozialem Lernen. 

100% 

Schulseelsorgerinnen 
und Schulseelsorger 

Qualifizierte Schulseelsorgerinnen und Schul-
seelsorger können an einer konkreten Schule 
mit 1-4 Deputatsstunden beauftragt werden 

Dekanatsbeauftragte 
Schulpastoral/Kirche 
und Schule 

Auf Antrag des Dekanatsrates können mit 25-
30% Stellenanteilen Dekanatsbeauftragte 
Schulpastoral /Kirche und Schule investiert wer-
den. 

Verantwortliche in 
Schulen und staatli-
cher  
Schulverwaltung 

Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation über den 
Beitrag von Schulpastoral zum Erziehungs- und 
Bildungsauftrag von Schulen, Kooperationsver-
einbarungen 

Verantwortliche in 
Kirche und Schule, 
Kirchengemeinde, 
Seelsorgeeinheit, 
Dekanat 

Im Bereich Kirche und Schule/Ganztagesschule: 
konzeptionelle Arbeit, diözesane und regionale 
Förderung von Initiativen und Projekten, Qualifi-
kationsmaßnahmen 

Lehrerinnen und Leh-
rer, 
pastorale Dienste, 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Ju-
gendarbeit 

Aus-, Fort- und Weiterbildung  
Beratung und Begleitung 

Schülerinnen und 
Schüler  ab Klasse 8 

Angebote von Tagen der Besinnung und Orien-
tierung (TdO) 



Budgetkreis B 140 Schulen 

B 140030 Schulpastoral 

Haushaltsstellen 300000

1334

Strukturen:

Am 18. März 2014 wurde in der Sitzung des Bischöflichen Ordinariates das Konzept „Schulpastoral an öffentli-
chen Schulen“ (BO Nr. 2574 -07.05.14) beraten und verabschiedet. Auf dieser Basis wurde eine Modellphase 
Schulpastoral 2015-2020 begonnen, die der Entwicklung  und Institutionalisierung von Schulpastoral in der Diö-
zese dient. Während sich die Modellphase in den ersten Jahren auf die öffentlichen Schulen bezog, wird nun zu-
sammen mit den Trägern katholischer Schulen an der Weiterentwicklung der Schulpastoral an öffentlichen und 
kirchlichen Schulen gearbeitet. 2019 und 2020 stehen die Evaluation von Konzepten, Kooperationen, Strukturen 
und Profilen schulpastoraler Angebote im Vordergrund. 

• Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger: die meisten Religionslehrerinnen und Religionslehrer engagieren 
sich über den Religionsunterricht hinaus an Schulen. Im Rahmen der Modellphase 2015-2020 werden qualifi-
zierte Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger auf der Basis eines Kooperationsvertrags mit der Schullei-
tung beauftragt, ein Team von Christinnen und Christen zu bilden und schulpastorale Aktivitäten mit inner- 
und außerschulischen Trägern zu vernetzen. Ende 2018 sind 70 beauftragte Schulseelsorgerinnen und 
Schulseelsorger verteilt auf alle Schularten tätig. Zwei Religionslehrkräfte im Kirchendienst übernehmen mit 
einem kleinen Teilauftrag als Multiplikator/innen Aufgaben in der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
der Fort- und Weiterbildung. 

• Dekanatsbeauftragte Schulpastoral / Kirche und Schule: Neben Beratung und Begleitung von an der Schul-
pastoral interessierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vernetzen die Dekanatsbeauftragten  
die Akteure in den Dekanaten und initiieren neue Projekte und Angebote. 

• Vernetzung der Schulpastoral mit der Jugend- und Gemeindepastoral, dem Religionsunterricht, den bildungs-
politisch relevanten Institutionen und Gremien, der Evangelischen Landeskirche Württemberg, der Erzdiözese 
Freiburg und der Landeskirche Baden, der Bundesebene, dem Caritasverband und der Erwachsenenbildung. 

• Fort- und Weiterbildung: 3-jährige Weiterbildungskurse für Religionslehrkräfte und pastorale Mitarbeiter/innen 
(2017-2020 in ökumenischer Trägerschaft),  ein- und mehrtägige Fortbildungen (in ökumenischer Träger-
schaft) zu schulpastoralen Themen, qualifikationserhaltende Fortbildungen für Schulseelsorger/innen in Ko-
operation mit den Dekanatsbeauftragten und der Fachstelle Jugendarbeit und Schule (BDKJ/BJA), siehe: 
http://schulpastoral.drs.de/fortbildung.html

• Angebote: 25 Tage der Orientierung pro Schuljahr durch das Referat Schulpastoral durch Mitarbeit von 20 
Studierenden (auf Honorarbasis). Auf diesem Weg werden sie bekannt mit Formen katholischer Jugendarbeit. 
Die Erfahrungen dienen u.a. auch der Vorbereitung auf den pastoralen und/oder Schuldienst. 
Eine verlässliche Kooperation mit anderen Trägern (Fachstelle Jugendarbeit und Schule, Katholische Ju-
gendreferate, Jugendverbände, Kirchengemeinden, Klöstern und Ordensgemeinschaften, Schulen in Eigen-
regie) wird ausgebaut.  

• Förderprogramme: Neue Räume der Stille/Meditationsräume an staatlichen Schulen sowie Projekte „Kirche 
und Schule in Kontakt“ werden über ein Förderprogramm der HA IX bezuschusst. Einzelne Kirchengemeinden 
und Seelsorgeeinheiten unterstützen darüber hinaus finanziell schulpastorale Angebote und Projekte. 

• Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsveranstaltungen (15-20 pro Jahr), Homepageauftritt, newsletter, Erstel-
lung von Arbeitshilfen und Projektdokumentationen. Im Rahmen der Modellphase 2015-2020 wird jährlich ein 
Bericht veröffentlicht. 

Entwicklung und Herausforderungen:

• Auf der Basis der Evaluation von entstandenen Initiativen, Kooperationen, Konzeptionen und Strukturen wer-
den Vorschläge für die Verankerung und Weiterentwicklung der Schulpastoral in der Diözese an öffentlichen 
und kirchlichen Schulen in Zusammenarbeit der Hauptabteilungen Schulen, Jugend, Pastorales Personal, 
Pastorale Konzeption sowie der Stiftung Freie Katholische Schulen erarbeitet. 

• Auch zukünftig werden Schulseelsorger und Schulseelsorgerinnen qualifiziert, um mit Teilaufträgen pastoral 
am Ort Schule zu arbeiten. Die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen schulpastoralen Handelns wird 
eine Evaluation der Profile von schulpastoralen Fort- und Weiterbildungen zur Folge haben.  

• Eine erweiterte ökumenische Zusammenarbeit führt zur gemeinsamen Trägerschaft von Fortbildungen, die für 
alle interessierten evangelischen und katholischen Lehrkräfte, Jugendreferentinnen, Jugendreferenten und 
pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten werden. 

• Die Weiterentwicklung des Ganztagesbereichs in Grund- und an weiterführenden Schulen fordert kirchliche 
Akteure auf und heraus, sich zu beteiligen. In welchen konkreten Profilen und mit welchen Akteuren dies mög-
lich ist, wird weiter in ökumenischer Zusammenarbeit zusammen mit der Kirchlichen Jugendarbeit erkundet.  

• Informationen, Dokumentationen und Berichte zur Modellphase Schulpastoral 2015-2020 werden aktualisiert 
zur Verfügung gestellt: https://schulpastoral.drs.de.
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Budgetkreis B 140 Schulen

Teilbudget B 140040 Studienheime und Konvikte

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4030  Staatsleistungen -595.200 -577.800 -561.000 -558.674

F 4200  Öffentliche Mittel -96.900 -96.900 -96.900 -96.900

F 4800  Sonstige Einnahmen -3.300 -3.300 -3.000 -3.068

Summe  Einnahmen -695.400 -678.000 -660.900 -658.641

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 3.136.600 3.045.100 2.956.400 2.887.274

Summe  Ausgaben 3.136.600 3.045.100 2.956.400 2.887.274

Deckungsbedarf (Budget) 2.441.200 2.367.100 2.295.500 2.228.632
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Haushaltsstellen 351000, 352000, 353000, 354000, 359000
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Studienheime 
und Konvikte 

Kinder, 
Jugendliche, 
Eltern

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es vier Marchta-
ler Internate: Bad Mergentheim, Ehingen, Rottenburg, 
Rottweil.  

Auf der Basis des „Marchtaler Internatsplans“ und des 
christlichen Menschenbildes bieten diese Internate eine 
ganzheitliche Erziehung und Bildung in wesentlichen 
Dimensionen menschlichen Lebens, im sozialen, geisti-
gen, religiösen, handwerklichen und musischen Bereich, 
durch z.B. 
• eine verlässliche Tagesstruktur 
• Studierzeiten mit individueller Lernbegleitung und 

Förderung 
• Sportliche und musische Angebote 
• Internatswochenenden 
• Feier des christlichen Jahreskreises und altersspezi-

fische spirituelle Angebote. 

Mit diesem Angebot sind die Marchtaler Internate ein 
Kooperationspartner für Familien, auch für Familien in 
schwierigen Situationen. Sie sind ein Beispiel dafür, 
dass die Förderung der Familie ein Kernanliegen der 
katholischen Kirche in unserer Gesellschaft ist. 

Junge Menschen werden in ihrer schulischen Ausbil-
dung und beim Erwachsenwerden begleitet, gefördert 
und unterstützt. Sie werden darauf vorbereitet, als mün-
dige Christen in Kirche und Gesellschaft Verantwortung 
zu übernehmen. 

Die Internate werden von Jungen und Mädchen besucht. 
Die Schülerinnen und Schüler besuchen in der Regel 
Schulen am Ort. Hierbei gibt es strategische Schulpart-
nerschaften: 
Im Kolleg St. Josef in Ehingen wurde in Kooperation mit 
der Stiftung Katholische Freie Schulen eine Jungenreal-
schule als Zweig der Franz-von-Sales-Realschule 
Obermarchtal aufgebaut. Sie erfreut sich einer regen 
Nachfrage. Ab dem Schuljahr 2015/2016 sind alle Klas-
senstufen vertreten. 
Im Martinihaus in Rottenburg gibt es eine Partnerschaft 
mit der Freien katholischen Carl-Joseph-Leiprecht-
Schule.  
Das Bischöfliche Internat „Maria Hilf“ in Bad 
Mergentheim unterhält eine Schulpartnerschaft mit der 
Freien katholischen Schule St. Bernhard (Sießener 
Schulstiftung). 
Das Konvikt Rottweil unterhält einen Lateinaufbauzug 
und pflegt eine strategische Schulpartnerschaft mit dem 
Albertus-Magnus-Gymnasium. 

100% 
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B 140040 Studienheime und Konvikte 

Haushaltsstellen 351000, 352000, 353000, 354000, 359000
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Strukturen 

Stand Juni 2018  Internats- 
schüler 

Tages-
schüler 

Hort  
(Grund-
schüler) 

Summe

Internat Maria Hilf Bad Mergentheim 57 19 24  100
Konvikt und Internat St. Josef Ehingen 50 0 24  74
Konvikt Rottweil 39 19 0  58
Musisches Internat Martinihaus Rottenburg 42 25 4  71
Summe 188 63 52  303 

Träger des Martinihauses ist die Stiftung St. Martinus. Die drei anderen Einrichtungen sind im Ei-
genbetrieb Marchtaler Internate zusammengefasst. 
          
          

Entwicklungen und Herausforderungen 

• Die Zahl der Schüler im Regelbetrieb bleibt in den meisten Häusern stabil und wird nach den 
Umbaumaßnahmen in Ehingen und Bad Mergentheim eine leicht steigende Tendenz aufweisen. 
Die neuen Wege der Werbung greifen, besonders die Imagefilme auf dem Homepages. Durch 
einen neu gestalteten Werbeflyer und der Planung von Großplakatwerbung an wichtigen Bahnhö-
fen, soll die Marke „Marchtaler Internate“ bekannter gemacht werden. Ein besonderes Engage-
ment liegt in der Stärkung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen, die durch sich verän-
dernde gesellschaftliche Verhältnisse immer mehr Zuwendung und intensive pädagogische Be-
treuung benötigen.  

• Die zielkonforme Stellenplanung soll erfolgreich fortgeschrieben werden. Hierfür sollen die Pensi-
onspreise ab Januar 2019 maßvoll erhöht werden. Der durchschnittlich zu erzielende Pensions-
preis liegt zur Zeit bei 590 € / Monat.  

• Die pädagogische Qualitätsentwicklung wird kontinuierlich in Fort- und Weiterbildungen gesichert.  
• Eine besondere Herausforderung ist die Prävention von sexuellem Missbrauch. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter aller Häuser haben dazu die erforderlichen Schulungen erhalten, Kooperatio-
nen mit den örtlichen Präventionsfachdiensten sind geschlossen. Das Präventionskonzept wird 
kontinuierlich weiter entwickelt und aktualisiert.  

• Ausgehend von den bestehenden Angeboten wird auch für die nächsten Jahre die altersgemäße 
Gestaltung der spirituellen Angebote für die Schülerinnen und Schüler der Marchtaler Internate 
fortgeführt und weiter entwickelt.  

• Fortbildungen: Ein besonderes Augenmerk wird auch in den nächsten Jahren auf die Prävention 
von sexuellem Missbrauch gelegt. Die Prävention ist regelmäßig Thema auf den Konferenzen der 
Internatsleiter. (siehe oben) 

• Neue Herausforderungen ergeben sich durch zunehmend schwierige Schüler, oft mit vorbelas-
tenden Erfahrungen in ihren Herkunftsfamilien. Durch eine Fortbildung unter dem Thema: „Päda-
gogik des Vertrauens“ und einer angeleiteten Reflexion über Möglichkeiten und Grenzen der Ar-
beit der Erzieherinnen und Erzieher in den Häusern, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gestärkt und ihre Kompetenz ausgeweitet werden.  

• Immer häufiger können Anfragen nicht angenommen werden, da die Eltern für ihre Kinder ein 
Vollzeitinternat suchen, das alle Wochenenden in der Schulzeit und die „kleinen Ferien“ abdeckt. 



Budgetkreis: B 140   Schulen
Teilbudget: B140040  Studienheime und Konvikte
Haushaltsstellen: 351000, 352000,  354000

Nachrichtlich: HHSt 351000, 352000, 354000
Besoldungsgr./ Ist Stellenplan

Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020 Erläuterungen

G 0,20 A13 2,00  -  - 2,00 0,80 unbesetzt
1,00 EG 10

EG 13/14 2,00 EG14 2,50 0,50  - 3,00 von EG 10
0,06 EG 11 0,44 unbesetzt

EG 11 - - - 3,60 - 3,60 von EG 10

EG 10 0,10 EG 11 14,30  - 0,50 3,00 nach EG 13/14
3,60 EG10 3,60 nach EG 11
5,33 EG 9 7,20 nach 10,70 EG 9
1,00 EG8 4,27 unbesetzt

EG 9 0,50 EG6 0,60 2,70  - 16,00 von O
2,00 von EG 8
10,70 von 7,20 EG 10

0,10 unbesetzt

EG 8 1,00 EG8 2,00  - 2,00 0,00 2,00 nach EG 9
1,00 EG6

EG 5/6 6,09 EG6 8,70  - 2,10 6,60 wegfallende Stelle
2,61 unbesetzt

EG 3 0,50 EG6 3,00  - 3,00 0,00 wegfallende Stelle
0,15 EG5 2,35 unbesetzt

EG 1/7 - - - 14,50 - 14,50 18,24 von EG 1/2 

EG 1/2 7,58 EG2 18,24  - 18,24 0,00  zu 14,5 EG 1/7
0,75 EG 1 9,91 unbesetzt

O 0,50 EG2 2,70  - 2,70 0,00 nach EG 9
1,41 EG 6 0,79 unbesetzt

P 1,00 EG9 4,00  -  - 4,00 1,15 unbesetzt
1,85 EG8

Summe 35,62 58,04 34,00 39,34 52,70 22,42 unbesetzt
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1402
Budgetkreis B 141 Katholische Schulen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 0 -7.425.000

Summe  Einnahmen 0 0 0 -7.425.000

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 13.230.600 12.845.200 13.597.600 20.543.840

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 1.335.500 1.228.300 0 57.900

Summe  Ausgaben 14.566.100 14.073.500 13.597.600 20.601.740

Deckungsbedarf (Budget) 14.566.100 14.073.500 13.597.600 13.176.740



1403

B141008 881410
B141010 341000

450000

Teilbudget Haushaltsstellen

Budgetkreis
B141 Katholische Schulen

Katholische Schulen Stiftung Katholische Freie Schule
Ausbildungseinr. des sozialen Dienstes

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget
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Budgetkreis B 141 Katholische Schulen

Abwicklungsbudget Katholische Schulen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 1.335.500 1.228.300 0 57.900

Summe  Ausgaben 1.335.500 1.228.300 0 57.900

Deckungsbedarf (Budget) 1.335.500 1.228.300 0 57.900





1412
Budgetkreis B 141 Katholische Schulen

Teilbudget B 141010 Katholische Schulen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 0 -7.425.000

Summe  Einnahmen 0 0 0 -7.425.000

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 13.230.600 12.845.200 13.597.600 20.543.840

Summe  Ausgaben 13.230.600 12.845.200 13.597.600 20.543.840

Deckungsbedarf (Budget) 13.230.600 12.845.200 13.597.600 13.118.840



Budgetkreis B 141 Katholische Schulen 

B 141010 Katholische Schulen 

Haushaltsstellen 341000, 450000

1413

      

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Katholische Freie Schulen Förderung und Unterstützung der katholischen,  
freien Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 
Wahrnehmung der bischöflichen Schulaufsicht durch 
die Stiftung Katholische Freie Schule als 
Auftragsangelegenheit  

100% Ausbildungseinrichtungen des 
sozialen Dienstes 

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
verschiedenen sozialpädagogischen und 
sozialpflegerischen Praxisfeldern für die Tätigkeit in 
Kindertagesstätten, in Einrichtungen der Jugendhilfe 
und der Behindertenhilfe und in 
Altenpflegeeinrichtungen. 

Stiftungskapital Aufbau des Stiftungskapitals 



Budgetkreis B 141 Katholische Schulen 

B 141010 Katholische Schulen 

Haushaltsstellen 341000, 450000

1414

Strukturen 

Stiftung Katholische Freie Schule 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Bischöfliches Stiftungsschulamt 
Postfach 9 
72101 Rottenburg  

� www.schulstiftung.de

Entwicklungen und Herausforderungen 

Die um die von der Stiftung Katholische Freie Schule vorgenommene Zuführung zum Stiftungskapital 
bereinigten Ausgaben der Stiftung Katholische Freie Schule dürfen die um die Zuschüsse aus dem 
Haushalt der Diözese Rottenburg-Stuttgart und um die Verzinsung des vorhandenen Stiftungskapitals 
bereinigten Einnahmen der Stiftung Katholischer Freie Schule in einem Haushaltsjahr um maximal 
5.429.899 € übersteigen (Obergrenze des operativen Deckungsbedarfs). 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart trägt vom Deckungsbedarf der Stiftung Katholische Freie Schule 
maximal einen Betrag in Höhe der um die Verzinsung des Stiftungskapitals verminderten Obergrenze 
des operativen Deckungsbedarfs. 

Die von der Diözese Rottenburg-Stuttgart über den von ihr zu tragenden Deckungsbedarf hinaus zur 
Verfügung gestellten Mittel sind als Zustiftung der Diözese Rottenburg-Stuttgart dem Stiftungskapital 
zuzuführen.  
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B150 Weltkirche
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Budgetkreis B 150 Weltkirche

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -6.454.800 -6.236.500 -6.025.600 -12.300.743

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 0 -14.645

F 4800  Sonstige Einnahmen -34.300 -33.200 -40.100 -35.515

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 0 -3.000.000

Summe  Einnahmen -6.489.100 -6.269.700 -6.065.700 -15.350.903

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 128.900 127.100 131.600 63.017

F 6400  Sachausgaben 423.200 407.000 9.800 240.762

F 7200  Instandhaltungen und Investition 2.943.000 2.840.500 0 1.907.592

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 3.197.500 3.093.700 6.107.000 5.292.288

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 161.600 154.200 158.200 8.111.700

Summe  Ausgaben 6.854.200 6.622.500 6.406.600 15.615.358

Deckungsbedarf (Budget) 365.100 352.800 340.900 264.455



1503

B150008 881500
B150010 550000

551000
553000

Weltkirche
Mission und Entwicklungshilfe

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

B150 Weltkirche

Teilbudget

Hilfe für die Kirchen Europas

Weltkirche

Haushaltsstellen

Budgetkreis
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Budgetkreis B 150 Weltkirche

Abwicklungsbudget Weltkirche

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 0 -3.000.000

Summe  Einnahmen 0 0 0 -3.000.000

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 0 0 0 3.000.000

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 161.600 154.200 158.200 8.111.700

Summe  Ausgaben 161.600 154.200 158.200 11.111.700

Deckungsbedarf (Budget) 161.600 154.200 158.200 8.111.700
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Budgetkreis B 150 Weltkirche

Teilbudget B 150010 Weltkirche

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -6.454.800 -6.236.500 -6.025.600 -12.300.743

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 0 -14.645

F 4800  Sonstige Einnahmen -34.300 -33.200 -40.100 -35.515

Summe  Einnahmen -6.489.100 -6.269.700 -6.065.700 -12.350.903

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 128.900 127.100 131.600 63.017

F 6400  Sachausgaben 423.200 407.000 9.800 240.762

F 7200  Instandhaltungen und Investition 2.943.000 2.840.500 0 1.907.592

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 3.197.500 3.093.700 6.107.000 2.292.288

Summe  Ausgaben 6.692.600 6.468.300 6.248.400 4.503.658

Deckungsbedarf (Budget) 203.500 198.600 182.700 -7.847.245



Budgetkreis B 150 Weltkirche 

B 150010 Weltkirche 

Haushaltsstellen 550000, 551000, 553000
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teil-
budget 

Weltkirchliche 
Hilfen und Dienste 
im Ausland

Ortskirchen in Afrika, 
Asien, Lateinamerika 
und Ozeanien 

Finanzielle Unterstützung
beim Bau von Kirchen, Ge-
meinde- und Pastoralzentren 
sowie bei Bildungs- und Ent-
wicklungsprojekten 

Finanzierung über 
Vorwegausgaben 

Ortskirchen in Mittel 
und Osteuropa 

Priester der Diözese Missionarischer Dienst von 
Diözesanpriestern (z.Zt. in 
Argentinien und Bolivien)  

45%

Weltkirchliche 
Hilfen und Dienste 
im Inland

Studierende aus Ent-
wicklungsländern 
an Hochschulen auf 
dem Gebiet der Diöze-
se 

Das Stipendienhilfswerk für 
ausländische Studierende
leistet finanzielle Hilfe für be-
dürftige Studierende aus Ent-
wicklungsländern mit der Ziel-
setzung, dass diese nach er-
folgreichem Studienabschluss 
in ihrem Heimatland einen Ent-
wicklungsbeitrag leisten kön-
nen. 

55%

Kirchengemeinden und 
Dekanate der Diözese 
und deren Sachaus-
schüsse Mission, Ent-
wicklung, Frieden so-
wie Jugend- und Part-
nerschaftsgruppen; 
Mitglieder und Förderer 
der kirchlichen Missi-
onswerke und die all-
gemeine  Öffentlichkeit 

Bewusstseinsbildende Maß-
nahmen zu entwicklungspoli-
tisch aktuellen Themen. 

Die Diözesanstelle Missio
informiert und berät als Ser-
vicestelle für weltkirchliche In-
landsarbeit Gemeinden bei der 
Durchführung des Sonntags der 
Weltmission und führt dezentral 
entsprechende vorbereitende 
Workshops durch.  



Budgetkreis B 150 Weltkirche 

B 150010 Weltkirche 

Haushaltsstellen 550000, 551000, 553000
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Strukturen 
Weiterhin hohes Niveau von ca. 1.000 jährlich unaufgefordert zugehenden Projektanträgen an die HA 
Weltkirche aus den Partnerkirchen in Übersee und Osteuropa (2017: aus 83 Ländern). Hoher Auf-
wand bei der Bearbeitung von Projektanträgen und der Evaluierung von geförderten Projekten wegen 
erhöhter Anforderungen an Transparenz, Rechenschaftslegung, Informations- und Qualitätsrecherche 
infolge unseriöser Praktiken von Antragstellern und komplexeren Arbeitsfeldern (Solarenergie, ein-
kommensschaffende Maßnahmen, Gesundheitsdienste…). Hohe Personalfluktuation durch zahlreiche 
Freistellungen von Beschäftigten der HA Weltkirche wegen Mutterschaft, Elternzeit, Erziehungsurlaub 
und in Folge geringfügiger Teilzeitbeschäftigung. Fortschreitende Qualifizierung und Systematisierung 
der weltkirchlichen Öffentlichkeitsarbeit durch das Magazin der DRS zur weltkirchlichen Arbeit „Der 
Geteilte Mantel“ (Auflage: 4.000 Ex.) und Herausgabe der vierteljährlich erscheinenden Zeitung 
„DRS.Global“ (Auflage: 8.000 Ex.). Erfolgreiche Durchführung der Weltkirchlichen Friedensdienste in 
Kooperation mit dem BDKJ Rottenburg-Stuttgart: Jahrgang 2016/17 und 2017/18 insgesamt 76 Teil-
nehmerInnen; 17 TeilnehmerInnen am Reverse-Programms im selben Zeitraum aus verschiedenen 
Ländern Lateinamerikas. In 2018/19 ist eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen zu erwarten; erstmals 
werden auch Reverse-Freiwillige aus afrikanischen und asiatischen Ländern willkommen geheißen. 
Unverändert überdurchschnittlich hohes ehrenamtliches Engagement unterschiedlicher Altersgruppen 
auf Kirchengemeindeebene (550 bekannte Partnerschaften und Direktbeziehungen mit Förderung von 
979 Projekten in 2018). 

Entwicklungen und Herausforderungen 
Das Niveau an unaufgefordert zugehenden Projektanträgen an die HA Weltkirche aus den Partnerkir-
chen in Übersee und Osteuropa ist weiterhin hoch. Allerdings machen sich getroffene Maßnahmen zur 
Fokussierung der pastoralen und Entwicklungszusammenarbeit mit kirchlichen Partnern in geographi-
scher und sektoraler Hinsicht bemerkbar: Gegenüber 2016 ging die Anzahl von zu berücksichtigenden 
und zu prüfenden Projektanträgen um 167 auf insgesamt 998 zurück. Allein in Indien sank die An-
tragszahl 2017 gegenüber 2016 um 60 Projektanträge, insbesondere aus Südindien. Insgesamt setzt 
sich der Trend zur Fokussierung auf weniger Länder, mit denen dafür intensiver zusammengearbeitet 
werden kann, fort: von über 100 Ländern in 2010 auf 78 Länder in 2017. Die Bewilligungssummen 
sind dennoch auf unvermindert hohem Niveau verblieben. Die mit den Konzentrations- und Fokussie-
rungsmaßnahmen einhergehende Freisetzung von Zeit und Ressourcen spiegelt sich wider in einer 
verstärkten Schwerpunktbildung, etwa im Bereich Flucht und Vertreibung, der den mit Abstand Sektor 
darstellt. Die Zuschüsse für kirchliche Infrastrukturmaßnahmen war in 2017 nur mehr zweitgrößter 
Sektor mit 17,5 Prozent aller Zuwendungen, gefolgt von den Sektoren Gesundheits- und Sozialarbeit 
sowie Bildungsarbeit, die mit 10 Prozent bzw. 8,4 Prozent relativ an Bedeutung gewinnen. Auch die 
Zuwendungen für Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien wachsen kontinuierlich an, auf 
durchschnittlich 3,5 Prozent des gesamten Fördervolumens. Allerdings muss sich dieser Wandel, der 
anfangs vom Zwang zur Reduktion getrieben war, zunehmend auch inhaltlich qualifizieren, damit Zeit 
und Ressourcen nicht nur zu einer konzentrierteren, sondern auch qualitativ gesteigerten und intensi-
vierten Zusammenarbeit führen. Die Hauptabteilung versucht dem zu begegnen, indem gezielt Stellen 
zu Regionalreferenten aufgewertet werden, was mit einem deutlichen Aufbau von Expertise und einer 
verstärkten personalen Präsenz vor Ort einhergeht. Die pastoralen Erfahrungen mit den vielfältigen 
Herausforderungen vor Ort sind ein immenser weltkirchlicher Reichtum, von dem die Diözese Rotten-
burg-Stuttgart im Zuge der Strukturveränderungen (wie bspw. Kirche am Ort) profitieren kann. In Zu-
kunft soll der inhaltliche Austausch mit den Partnern und der Blick darauf, was wir hier in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart von ihnen lernen können, gleichgewichtig neben den Aspekt finanzieller Solidari-
tät gestellt werden. Um den Aspekt der Bewusstseinsbildung zu stärken und die ökumenische Arbeit 
in Sachen Klimaschutz zu verstetigen, wurde in 2017 das "Bündnis für Klimagerechtigkeit" der Erzdiö-
zese Freiburg, der Landeskirchen Baden und Württemberg sowie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
gegründet. 



Budgetkreis: B 150   Weltkirche
Teilbudget: B150010  Weltkirche u. Entwicklungshilfe
Haushaltsstellen: 550000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 9 1,00 EG 9 1,00 - - 1,00

Summe 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

nur zur Information:

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 1,00  - - - -

Summe 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -63.500 -62.600 -56.700 -61.661

F 4250  Kirchliche Mittel -3.458.100 -3.386.600 -3.227.200 -3.563.207

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -2.300 -19.100 -4.400 -10.200

F 4800  Sonstige Einnahmen -70.400 -69.200 -56.400 -77.530

Summe  Einnahmen -3.594.300 -3.537.500 -3.344.700 -3.712.598

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 8.731.800 8.564.100 7.887.000 8.022.262

F 6400  Sachausgaben 400.900 402.400 465.000 517.284

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 1.000 2.882

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 4.439.700 4.358.800 4.151.900 4.085.199

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 822.100 647.200 1.070.200 529.400

Summe  Ausgaben 14.394.500 13.972.500 13.575.100 13.157.027

Deckungsbedarf (Budget) 10.800.200 10.435.000 10.230.400 9.444.429
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B160008 881600
B160010 225000

230000
231200
231500 Dekanatsbeauftragte f. Familienpastoral
232300
232600
235000
236000
238000
239000
291000
292000 Heimatvertriebenenseelsorge
294000
367100 Landvolkshochschule Wernau-Leutkirch
367600 Fachreferat Landpastoral
367700 Heiligkreuztal
433000
481000

B160020 Erwachsenenbildung 360100
362000
363000

B160030 Arbeitswelt 132000 Flughafenseelsorge
241000
242000
246000 Kirche und Wirtschaft
487000

B160040 Akademie 360000

Verbände Deutsche Jugendkraft (DJK)
ACLI Stuttgart
Fam.bund dt. Katholiken/Fam.pol.AK

Budgetkreis
B160 Kirche und Gesellschaft

Frauenbund/AG für Müttergenesung
Landfrauenvereinigung
KAB und KSB
Kolpingwerk Diözesanverband

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget
Teilbudget Haushaltsstellen

Fachbereich Führungskräfte
Fachbereich Arbeitswelt/Betriebsseels.

Kath. Dorfhelferinnenwerk
Familienerholungswerk e.V.

Maßnahmen für Arbeitslose
Akademie der Diözese

Fachbereich Bildungsmanagement

Katholische Kreisbildungswerke

Verband Kath. Landvolk e.V.
Budget Verbände/Organisationen
AG Kath. Organisationen u. Verbände

Pax-Christi-Bewegung

Bildungswerk der Diözese
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Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft

Abwicklungsbudget Kirche und Gesellschaft

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 822.100 647.200 1.070.200 529.400

Summe  Ausgaben 822.100 647.200 1.070.200 529.400

Deckungsbedarf (Budget) 822.100 647.200 1.070.200 529.400
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Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft

Teilbudget B 160010 Verbände

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -318.900 -312.700 -392.900 -306.553

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -2.300 -19.100 -3.700 -10.200

F 4800  Sonstige Einnahmen -12.000 -12.000 -12.000 -12.250

Summe  Einnahmen -333.200 -343.800 -408.600 -329.003

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 2.339.600 2.311.700 2.073.800 2.071.894

F 6400  Sachausgaben 191.800 189.900 191.100 203.051

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 824.700 810.700 861.400 747.108

Summe  Ausgaben 3.356.100 3.312.300 3.126.300 3.022.053

Deckungsbedarf (Budget) 3.022.900 2.968.500 2.717.700 2.693.050



Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft 

B 160010 Verbände 

Haushaltsstellen 225000, 230000, 231200, 231500, 232300, 232600, 235000, 236000, 
238000, 239000, 291000, 292000, 294000, 367100, 367600, 367700, 433000, 481000 
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Auftrag und Aufgaben  

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil 
Arbeitsgemeinschaft 
der Kath. Organisatio-
nen und Verbände 
(ako) 

Verbände und Verbands-
mitglieder 

Koordination der Verbandsarbeit, Kontakte zur 
Politik, Vernetzung und Austausch zwischen den 
Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit und Förderung 
des karitativen, weltkirchlichen und entwick-
lungspolitischen Bewusstseins 

 5 % 

Deutsche Jugendkraft 
(DJK) 
 Rottenburg-Stuttgart 

Mitgliedsvereine, 
Mitglieder und Nichtmit-
glieder 

Ganzheitliches Bildungskonzept, das neben der 
sportlichen Qualifizierung für MitarbeiterInnen 
aus den Vereinen, religiöse und Gemeinschaft 
stiftende Angebote enthält.  

 7 % 

Kolpingwerk Mitglieder, Verantwort-
liche, Interessierte  

Förderung des Gemeinwohls auf der Grundlage 
der Katholischen Soziallehre/christlichen Gesell-
schaftslehre 

 12 % 

Kath. Arbeitnehmer-
bewegung und Kath. 
Soziales Bildungswerk 
(KAB/KSB)

Arbeitnehmer/ innen und  
ihre Familien 

Begleitung und Unterstützung von Arbeitneh-
mer/innen und ihren Familien zu mehr Lebens-
qualität, Politische Interessenvertretung und 
Mitgestaltung der Gesellschaft durch solidarische 
Modelle zu Sozialversicherungssystemen, 
Förderung der internationalen Solidarität 

 22 % 

Katholischer Deut-
scher Frauenbund 
(KDFB) 

Zweigvereine,  
Mitgliedsfrauen,  
interessierte Frauen 

Wertorientierte, religiös motivierte politische Inte-
ressenvertretung und zeitgemäße Mitgestaltung 
in allen Bereichen der Gesellschaft, in Kirche 
und Staat, in Familie und Beruf. (vgl. auch Land-
frauenvereinigung) 

 5 % 

Landfrauenvereinig-
ung des KDFB 

Mitgliedsfrauen, interes-
sierte Frauen 

Interessenvertretung von Frauen im ländlichen 
Raum in kirchlichen und politischen Gremien 
Beratung und Weiterbildung 

 4 % 

Fachreferat Landpas-
toral

Menschen im ländlichen 
Raum 

Konzeption und Koordination und seelsorgerliche 
Begleitung der Landpastoral in der Diözese  0 % 

Heiligkreuztal Menschen im ländlichen 
Raum 

Dorf- und Regionalentwicklung im ländlichen 
Raum unter Berücksichtigung und gegenseitiger 
Integration ökologischer, sozialer, ökonomischer, 
kultureller und spiritueller Aspekte 

 6 % 

Verband Kath. Land-
volk (VKL) 

Menschen im ländlichen 
Raum 

Interessenvertretung der ländlichen Bevölkerung 
und der Landwirtschaft in Politik, Kirche und 
Wirtschaft. Soziale Dienstleistungen für Familien 
Bildungsarbeit, Seminare, Veranstaltungen 

 9 % 

Landvolkshoch-
schulen 

Menschen und Gruppen 
im ländlichen Raum

Erwachsenenbildungsangebote für Menschen 
und Gruppen des ländlichen Raums auf der 
Grundlage christlicher Wertvorstellungen 

 8 % 

Pax Christi Rotten-
burg-Stuttgart 

Menschen, Volksgruppen,  
Völker 

Internationale katholische Friedensbewegung für 
Frieden, Versöhnung und zivile, gewaltfreie Kon-
fliktbearbeitung und Konfliktlösung.  

 3 % 

Arbeitsgemeinschaft 
der Vertriebenen-
organisationen (AK-
VO)

Verantwortliche der Kath. 
Verbände und Einrichtun-
gen für Heimatvertriebene 

Interessenvertretung, Koordination, gemeinsame 
Projekte (z.B. Schönenberg-Wallfahrt, Maian-
dacht)

 5 % 

Ackermann-
Gemeinde, 
Hilfsbund Karpaten- 
deutscher Katholiken, 
Eichendorff-Gilde 

Vertriebene und Angehö-
rige, Interessierte Men-
schen und Einrichtungen 

Politische Interessenvertretung, Identifikation 
und  Seelsorge durch Bildungsarbeit, Beratung, 
Information, soziale Projekte, Wallfahrten, Siche-
rung von Kulturgütern und Partnerschaften in 
den Herkunftsländern 

siehe 
AKVO



Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft 

B 160010 Verbände 

Haushaltsstellen 225000, 230000, 231200, 231500, 232300, 232600, 235000, 236000, 
238000, 239000, 291000, 292000, 294000, 367100, 367600, 367700, 433000, 481000 
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Auftrag und Aufgaben (Fortsetzung) 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil 
ACLI Stuttgart 
Selbsthilfewerk für 
interkulturelle Arbeit 
e.V.

in Baden-Württemberg 
lebende christliche Ar-
beitnehmerInnen italieni-
scher Herkunft 

Solidarisierung, Interessensvertretung, Ver-
bandsarbeit, soziopolitische und berufliche 
Bildung, interkulturelles Lernen, Beratung und 
Dienstleistungen, pastorale Angebote 

 3 % 

Familienbund der 
Katholiken (FdK) 

Familien
Familiengruppen
an Familienpolitik Inte-
ressierte 

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen 
der von Familien, Familiengruppen und -kreisen 
in Staat, Kirche und Gesellschaft in Kooperati-
on mit anderen zielverwandten Einrichtungen.  

 4 % 

Familien-
erholungswerk e.V. 

Familien, Gruppen mit 
behinderten Menschen, 
Jugend- und Senioren-
gruppe 

Angebote der Familienerholung, Behinderten-, 
Jugend- und Altenhilfe;  die Förderung von 
Religion, sowie die Förderung von und Bildung, 
insbesondere der Familienbildung  

 2 % 

Dekanatsbeauftragte 
für Familienpastoral 

Familien- und Familien-
gruppen vor Ort 

Familienpastorale Dienste auf der mittleren 
Ebene, Vermittlung und Multiplikation, Vernet-
zung und Anwaltschaft zur Stärkung von „Ehe 
und Familie“. 

 5 % 

Strukturen 

Dieses Teilbudget „Verbände und Organisationen“ umfasst die oben dargestellten Verbände und Or-
ganisationen mit ihrer jeweils eigenen Struktur. Weitere Informationen sind im Internet unter 
www.drs.de/index.php?id=49 zu finden. Links zu den einzelnen Verbänden enthält auch die Homepa-
ge der AKO www.ako-drs.de. Das Budget für die Dekanatsbeauftragten für Familienpastoral wurde 
aus organisatorischen Gründen dem Teilbudget Verbände zugeordnet. 

Entwicklungen und Herausforderungen 

Die Katholischen Verbände sind wichtige Lern- und Erfahrungsorte hinsichtlich der Frage, wie kirchli-
che Präsenz in der heutigen Gesellschaft möglich ist und wie nicht. Die Bereitschaft zum Engagement 
in einem katholischen Verband erwächst immer weniger der biografischen Sozialisierung im kirchli-
chen Milieu. Sie entspringt mehr und mehr einer bewussten Entscheidung Erwachsener. Mitglied-
schaft ergibt sich nicht aus der Zugehörigkeit zu einem definierten Territorium, sondern durch bewuss-
ten Beitritt aus der Überzeugung von der Sinnhaftigkeit, der Zielsetzung und der Arbeit eines Verban-
des. Die Verbände erfahren wie schwer es ist, neue Mitglieder durch Mitgliedswerbung zu gewinnen. 
Sie erleben jedoch, dass überzeugendes und gut organisiertes Engagement hohe Aufmerksamkeit, 
breite Unterstützung und erkennbare Erfolge finden kann mit dem Ergebnis, dass man nach der christ-
lichen Motivation dieses Engagements neu fragt und sich zur Kooperation bereit erklärt. Es wird er-
kennbar, dass die Verbände sich zunehmend von Mitgliedsverbänden zu zeitgemäßen und überörtlich 
kampagnenfähigen Glaubens-, Lern- und Aktionsgemeinschaften entwickeln. Die Erfahrungen, Ein-
sichten, Kompetenzen und Netzwerke katholischer Verbände finden in den gemeindlichen und diöze-
sanen Entwicklungsprozessen noch entschieden zu wenig Beachtung. Die stärkere Befassung mit 
den Lernprozessen verbandlicher Arbeit in der Diözese wäre gewinnbringend sowohl für den diözesa-
nen Dialog- und Erneuerungsprozess  als auch für die Gemeindeentwicklung vor Ort. 



Budgetkreis: B 160   Kirche und Gesellschaft
Teilbudget: B160010  Verbände
Haushaltsstellen: 225000, 230000, 231200,231500,  232300, 232600, 235000, 

236000, 238000, 239000, 291000, 292000, 294000, 367100,
367600, 433000, 481000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 0,50 A14 1,00 - - 1,00 0,50 unbesetzt

A 13/14 0,60 E14 1,00 - - 1,00 0,40 unbesetzt

EG 13/14 3,00 EG 14 3,50 - - 3,50
0,50 EG 13 

EG 9/14*** - - - 0,50 - 1,00 neue Stelle
0,50 von EG 10

EG 12 1,00 EG 10 1,00 - - 1,00

EG 11 - - 1,00 - - 1,00 1,00 unbesetzt

EG 10 1,00 EG 11 2,50 - 0,50 2,00 nach EG 9/14
1,00 EG 10 0,50 unbesetzt

EG 5/6 0,30 EG 8 3,60 0,25 - 3,85 0,25 von HHSt. 235100
1,00 EG 6 2,30 unbesetzt

EG 5/14* 0,10 EG 13 2,00 - - 2,00 1,80 unbesetzt 
0,10 EG 11

Summe 9,10 15,60 1,25 0,50 16,35 6,50 unbesetzt

*Familienpastoral
** Geistlicher Diözesanleiter der KAB wird im Stellenplan der Diözese aufgeführt.
*** Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern 
auch ausbildungsbezogen. Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungspanne darzustellen

Haushaltsstelle  292000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/14 - - 1,00  -  - 1,00 1,00 unbesetzt

EG 5/6 0,75 EG 6 0,75  - - 0,75

Summe 0,75 1,75 0,00 0,00 1,75 1,00 unbesetzt

01.05.2018
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Budgetkreis: B 160   Kirche und Gesellschaft
Teilbudget: B160010  Verbände
Haushaltsstellen: 225000, 230000, 231200, 232300, 232600, 235000, 236000, 

238000, 239000, 291000, 292000, 294000, 367100, 367600,
433000, 481000

Nachrichtlich HHSt. 235000 Kath. Arbeitnehmerbewegung/Kath. Soz. Bildungswerk
und HHSt. 238000 Verband Kath. Landvolk e.V.

Besoldungsgr./ Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/14 1,00 EG 14 4,00 - 1,00 3,00 nach EG 12
1,00 EG 13Ü 1,00 unbesetzt
1,00 EG 12

EG 9/14 * 0,50 EG 13 1,50 - - 1,50
1,00 EG 12

EG 12 - - - 1,00 - 1,00 von EG 13/14

EG 11 1,50 EG 11 1,50 0,50 - 4,00 neue Stelle
2,00 von EG 10

EG 10 1,50 EG 11 2,00 - 2,00 0,00 nach EG 11
0,50 EG 9 

EG 5/6 2,76 EG 6 4,45 - 0,25 4,20 nach HHSt. 291000
1,69 unbesetzt

Summe 10,76 13,45 3,50 3,25 13,70 2,69 unbesetzt

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen.
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 

Nachrichtlich HHSt 367100 Ländliche Heimvolkshochschulen e.V. 

Besoldungsgr./ Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13/14 1,00 EG 14 3,00  -  - 3,00 1,00 unbesetzt
1,00 EG 13Ü

EG 5/6 0,50 EG 6 0,50  -  - 0,50

Summe 2,50 3,50 0,00 0,00 3,50 1,00 unbesetzt

01.05.2018
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Teilbudget B 160020 Erwachsenenbildung

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -1.700 -1.700 0 -1.620

F 4250  Kirchliche Mittel -2.916.300 -2.859.100 -2.678.800 -2.971.481

F 4800  Sonstige Einnahmen -7.300 -7.200 0 -7.038

Summe  Einnahmen -2.925.300 -2.868.000 -2.678.800 -2.980.139

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 3.393.200 3.335.600 2.933.100 3.199.845

F 6400  Sachausgaben 69.500 75.400 114.200 181.538

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 2.635.500 2.583.900 2.541.700 2.391.395

Summe  Ausgaben 6.098.200 5.994.900 5.589.000 5.772.777

Deckungsbedarf (Budget) 3.172.900 3.126.900 2.910.200 2.792.638
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe Anteil am 
Teilbudget

Fachbereich Bil-
dungsmanagement 
/Andragogik 
(BIMA)

Hauptamtliche  
Bildungsreferenten

 Inhaltliche und konzeptionelle Förderung 
der Erwachsenenbildung gemäß den 
Zielen des Vorstandes keb DRS und der 
HA XI (siehe auch Faktor Bildung) 

 Personalverantwortung für das Personal 
in der keb (Zielvereinbarung/ Personal-
gespräche)
Bewerbungsgespräche mit den  
ReferentInnen in der keb

4 % 

Katholische Erwach-
senenbildung der 
Diözese Rottenburg-
Stuttgart
(keb DRS)

Mitglieder der keb 
DRS 
Haupt- und Ehren-
amtliche in der  
Erwachsenenbil-
dung der Diözese 

 Wahrnehmung und Vertretung der  
Interessen der Mitgliedsverbände als 
Dachverband sowohl innerkirchlich als 
auch gegenüber der Öffentlichkeit und 
dem Land 

 Unterstützung der Mitglieder bei ihren 
Aufgaben 

 Weiterbildung der Erwachsenenbildner 
 Kooperation mit anderen Trägern der 

Erwachsenenbildung 
 Mitarbeit im Bündnis Lebenslanges  

Lernen des KM/Bildungspakt
Politische Vertretung der keb gegenüber 
KM und SM 

 Mittelakquise für Sonderaufgaben der 
keb (z.B. im Flüchtlingsbereich, Grund-
bildung, pol.Bildung, Familienbildung) 

      

25 % 
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24 keb Einrichtungen Mitglieder der 
keb in den Kreisen 
Erwachsene

 Offene Erwachsenenbildung auf  
Kreisebene 

 Erwachsenenbildung für die Gemeinden 
und spezifische kommunale Zielgruppen 

 Positionierung durch verbesserte Öffent-
lichkeitsarbeit der Kath. Erwachsenen-
bildung auf Kreisebene 

 Kooperation mit nichtkirchlichen Trägern 
 Geschäftsführung 
 Multiplikator/innenschulung,  

Referent/innenfortbildung 
 Personalverwaltung und Personalent-

wicklung in den keb´s 
 Zusammenarbeit und Schulung von/mit 

Ehrenamtlichen 
 Zusammenarbeit mit der keb DRS und 

der zuständigen Hauptabteilung XI  
(Projekte mitgestalten und umsetzen) 

 Umsetzung der neuen Bildungsansätze 
für Bildungsbenachteiligte und im  
Bereich der Flüchtlingsarbeit/ 
Migrationsarbeit

71 %
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Strukturen 

Statistische Daten  
Die keb hat in den Jahren 2014 und 2015, und auch 2016 einen Zugewinn an Unterrichtseinheiten von 
4% (2014) und 5% (2015) und 6% (2016) erreichen können.  Im Jahr 2017 ist dieses Wachstum erst-
mals ins Stocken geraten: Zum einen begründet es sich durch den Rückgang an Integrationskursen, 
als auch aufgrund des Nachwuchsmangels und Überlastung der Ehrenamtlichen in den Gemeinden. 
Diese Überlastung trägt auch dazu bei, dass manches Angebot nicht mehr durchgeführt werden kann 
oder - was noch bedauerlicher ist, durchgeführte Veranstaltungen nicht in der wichtigen Statistik auf-
geführt werden.    
Unterrichtseinheiten spielen für die keb eine doppelte Rolle, zum einen tragen sie zur Finanzierung 
bei, zum andern zeigen sie die Vielfalt und Akzeptanz der kath. Erwachsenenbildung in unserer Ge-
sellschaft. 
Immer mehr zivilgesellschaftliche Gruppierungen kommen auf die keb zu, um die Kompetenz der keb 
im Blick auf Tagungsmanagement, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungskooperationen 
zu nutzen. Das ist eine wichtige und gute Entwicklung. Bedauerlich ist, dass immer weniger Kirchen-
gemeinden Erwachsenenbildung als ihr originäres Arbeitsfeld sehen. 
Die Belastung der Kirchengemeinden mit den unterschiedlichen diözesanen Aufgaben und Projekten 
mag eine Rolle spielen gleichzeitig begreifen manche Gemeinden nicht, dass gerade die keb für z.B. 
Kirche am Ort eine große Chance ist und sie hier von den Geschäftsstellen der keb-Einrichtungen ein 
hohes Maß an Unterstützung einfordern könnten.  
Der Prozess „Faktor Bildung“ möchte auch für diesen Bereich neue Wege der Reflexion und Koopera-
tion bereiten. 

Mitglieder der Katholischen Erwachsenenbildung Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. (keb DRS)
sind die 24 keb-Kreiseinrichtungen, die AKO (Arbeitsgemeinschaft Kath. Organisationen und Verbän-
de) und die Verbände: Deutsche Jugend Kraft (DJK), Kolpingwerk, Kolping-Bildungswerk Württem-
berg e.V., Kath. Deutscher Frauenbund (KDFB), Landfrauenvereinigung des KDFB, Kath. Arbeitneh-
merbewegung (KAB), Kath. Soziales Bildungswerk (KSB), Verband Kath. Landvolk (VKL), Familien-
bund Dt. Katholiken, Pax Christi, Associazioni Christiane Lavoratori Italiani (ACLI), alle Fachbereiche 
der HA XI sowie der Caritasverband und dessen Fachverbände, die Akademie der Diözese, das Kath. 
Bibelwerk e.V., Familienerholungswerk, Familienbund der Katholiken, AG kath. Vertriebenenorganisa-
tionen, Stefanus-Gemeinschaft, Verband Kath. Religionslehrer, Drei Mitglieder aus dem Diözesanrat, 
Landpastoral, Fachstelle Medien, Institut für Fort- und Weiterbildung. 

Die zahlreichen Mitgliedseinrichtungen sind über die Mitgliederversammlung hinaus in der Konferenz 
der Vorsitzenden, die jährlich stattfindet, in die Weiterentwicklung der Konzeption und Entscheidungs-
findungsprozesse der Erwachsenenbildung der Diözese eingebunden. Ebenso werden sie in den Pro-
zess Faktor Bildung einbezogen werden. 

Die keb in der Fläche übernehmen jeweils für den Bereich eines Landkreises die Aufgaben der 
Erwachsenenbildung im Auftrag der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zu diesem Zweck unterstützen sie 
die Kirchengemeinden und andere Träger der Erwachsenenbildung bei Bildungsmaßnahmen und 
führen selbst Bildungsmaßnahmen durch. Träger der Kreis-keb ist ein eingetragener Verein. Die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel erwerben die keb-Einrichtungen durch Teil-
nehmerbeiträge, Spenden und durch Zuschüsse der Diözese Rottenburg-Stuttgart und des Landes 
Baden-Württemberg sowie durch Zuschüsse weiterer öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Ihre Auf-
gaben erfüllen die keb-Einrichtungen durch angestellte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, freiberufliche Re-
ferent*innen (zT Übungsleiter) sowie in hohem Maß durch ehrenamtlich tätige Personen.  

Anstellungsträger für die im Dienstverhältnis beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die 
Diözese als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die keb-Einrichtungen in den Kreisen nehmen zu-
gleich die Aufgabe des Fachdienstes Erwachsenenpastoral/-bildung lt. Erlass vom 05.03.1996 (KABl. 
S. 86) wahr. 
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Entwicklungen und Herausforderungen 

Kirchliche Erwachsenenbildung und gesellschaftliche Herausforderungen 
Die keb versteht sich von ihrem Auftrag her als Bildungsträger, die verstärkt bildungsbenachteiligt 
Menschen in den Blick nimmt.   Wegweisend dafür war die eindrückliche Rede des Bischofs, die 
er anlässlich der 40-Jahr-Feier der keb 2013 gehalten hat (vgl. Jahresbericht der keb 2013/2014).  
Die nationale Dekade für Alphabetisierung (2016-2026) mit dem Ziel, funktionalen Analphabetismus 
zu verringern und die Grundbildung zu erhöhen soll in den kommenden Jahren auch von der keb DRS 
aufgegriffen werden. 

Die keb ist beteiligt am Projekt des KM zur aufsuchenden Weiterbildungsberatung, sie nimmt an vielen 
Orten inzwischen Kontakt zu den islamischen Gemeinden (wichtig ist in diesem Themenfeld auch die 
Kooperation der keb mit der Akademie und dem Modulkurs „Islam im Plural“). 

Gleichzeitig geht es aber darum, die schon vorhandenen Menschen, die prekär leben (z.B. Alleiner-
ziehende) weiter zu fördern. Und hier kommt die keb langsam an Grenzen ihrer finanziellen und per-
sonellen Möglichkeiten. 

Vergessen werden darf aber nicht die Mittelschicht, die traditionell das Publikum der keb ist. Sie ist 
Meinungsführerin in unserer Gesellschaft. Und hier werden Aktionen der Bewusstseinsbildung und 
Veranstaltungen zur persönlichen Weiterentwicklung angeboten.  

Mit ihren vielfältigen Vernetzungen und Kooperationen ist die keb in der Diözese gut aufgestellt. Er-
freulich ist die Wertschätzung, die die keb gerade auch von nicht-kirchlichen Gruppen und von staatli-
cher Seite erfährt. 

Die keb DRS hat sich sehr engagiert für die Einführung und Umsetzung des BzG BW. Sie ist selbst 
inzwischen anerkannter Träger solcher Veranstaltungen. Sie kann damit auch für Ehrenamtliche im 
kirchlichen Kontext derartige Veranstaltungen anbieten. Problematisch wird hingegen die verfrühte 
und vorzeitige Evaluation des BZG Gesetzes wahrgenommen. Die keb DRS hat sich im Rahmen ihrer 
Mitgliedschaft in der KiLAG an einer öffentlichen Stellungnahme für die Beibehaltung des BZG und 
Ablehnung der vorzeitigen Evaluation beteiligt.   

Das Thema Inklusion wird in der keb weiter intensiv verfolgt. In Kooperation mit dem Flüchtlingsbeauf-
tragten des Bischofs weitet sich dieser Inklusionsgedanke aus auf eine insgesamt inklusive Gesell-
schaft und Kirche. 

Inzwischen hat die keb DRS gemeinsam mit anderen kirchlichen Trägern hier ein Projekt zur aufsu-
chenden Weiterbildungsberatung aufgelegt, das zu etwa 80% vom Land finanziert wird. Das Projekt 
wird im März 2016 abgeschlossen und evaluiert sein. 

Familienbildung: Die keb DRS hat gemeinsam mit dem Fachbereich,  wieder verstärkt die Mitte der 
Gesellschaft - nämlich die Familien ím Blick und wird in einer Pilotphase das in der Erzdiözese Mün-
chen und Freising seit über 40 Jahren erfolgreiche EKP (Eltern-Kind-Programm) einführen. EKP sind 
angeleitete Mutter-Kindgruppen als ein Angebot der Kirchengemeinden, organisiert von der örtlichen 
keb.  
Finanzielle Entwicklung 
Stellenplanmäßig hat sich an der Aufstellung wenig verändert. Einen deutlichen Zuwachs hat aller-
dings die Anstellung auf Kostenersatz durch die keb´s e.V. erfahren. Viele keb´s entwickeln Zusatz-
profile und Angebote in der Familienbildung, Interkulturellem Dialog oder der Frauenbildung, die aus-
schließlich selbständig finanzieren. Ein sehr erfreuliches Engagement, dient es doch der Sichtbarma-
chung eines katholischen Bildungsprofils in der Gesellschaft. Es zeigt sich aber darüberhinaus, dass 
bei den wachsenden Aufgaben und dem Schwinden der Ehrenamtlichen in den Gemeinden die keb 
nicht so präsent und umsetzungsstark sein kann, wie wünschenswert wäre.  
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Die Erhöhung der Grundförderung des Landes erfuhr im letzten Jahr - ein Jahr nach Beschluss - be-
dauerlicherweise wieder eine Deckelung und 6%igen Rückgang! (Bei 6% UE Anstieg ein schmerzvol-
ler Einschnitt) 

QM: Alle keb Einrichtungen sind seit Dez 2017 nach QvB erfolgreich zertifiziert 
Die Auditierungen den einzelnen Einrichtungen (Matrix-Zertifizierung) hatten sich bis 2017 erstreckt. 
Die keb DRS hat hier aus Eigenmitteln insgesamt 30.000 € investiert. Außerdem wurde aus Eigenmit-
teln eine Projektstelle zur Begleitung des Zertifizierungsprozesses geschaffen, die in 2018 um weitere 
20% aufgestockt werden konnte. Der Bereich Datenschutz als auch das Interesse der weiteren Mit-
glieder der keb DRS machten diese Entscheidung notwendig. 

In den Kooperationen mit anderen Trägern sowie auch mit Hochschulen (z.B. Institut für Bildungsma-
nagement) zeigt sich immer wieder, dass die keb DRS mit ihrem Personal auf der Diözesan- wie auf 
der Kreis-/Dekanatsebene theoretisch wie auch didaktisch-methodisch sehr gut aufgestellt ist. 

Tatsächlich hat sich gezeigt, dass wir inzwischen zum Impulsgeber auch für solche Einrichtungen 
werden. Das gleiche gilt auch für andere EB-Einrichtungen, mit denen wir kooperieren. Hier zeigt sich 
langsam der Erfolg aus jahrelangem Arbeiten am eigenen Theorie-Bestand, an den eigenen Haltun-
gen und Werten sowie am Methodenrepertoire. 

Entwicklungsziele 
a) formal 
� Die keb hat na h einer langwierigen Beratungsphase seit 2017 eine neue Mustersatzung, die 

nach und nach in den örtlichen keb´s umgesetzt wird.  
� Die weitere Steigerung der Unterrichtseinheiten ist politisch und finanziell von höchster Be-

deutung. Hier ist die keb aber auch auf das leider nachlassende Engagement der Kirchenge-
meinden angewiesen. Der Prozess Faktor Bildung soll u.a. dazu beitragen, Kooperationen 
und Synergien wieder sichtbar zu machen.  

� Wir benötigen ad-personam-Entfristungen für Mitarbeitende, die schon lange im kirchlichen 
Dienst sind, reguläre Aufgaben übernehmen und immer wieder Vertragsverlängerungen erhal-
ten haben. Deren Finanzierung ist ausschließlich Sache der keb. Der Diözese darf dadurch 
kein finanzieller Nachteil entstehen.  

� Erweiterte Personalanstellungen über Personalkostenersätze wie über das Lehrerprogramm 
konnten 2018 erfolgreich für FN und ZAK erreicht werden.  

b) inhaltlich 
� Eine immer dringlicher werdende Aufgabe auf allen Ebenen ist, die Möglichkeiten und Chan-

cen der  kath. Erwachsenenbildung als wichtiges Bindeglied zwischen einer (immer säkularer 
werdenden) Gesellschaft und Kirche wahrzunehmen und zu stärken. Dazu  

� Gleichzeitig wird es weiterhin darum gehen müssen, theologische Bildungsangebote als kultu-
relle Bildungsangebote auch für Menschen zu öffnen und attraktiv zu gestalten, die der Kirche 
fern sind.  

� Soziale Inklusion bleibt über das Angebot der AWBB ein Auftrag der keb zum andern hat die 
keb über die KiLAG Mitglied im Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung eigene Bildungsbe-
ratungsstellen eingerichtet. Die Finanzierung erfolgt in diesem Zeitraum durch Landesmittel. 
Es ist allerdings zu erwähnen, dass der verwaltungstechnische Aufwand - was die Anforde-
rungen des Landes anbelangt - für die teilnehmenden keb Einrichtungen mit einem sehr gro-
ßen Arbeitsaufwand verbunden ist. 

� Die inhaltliche, kirchliche, gesellschaftliche und politische Selbstvergewisserung soll sich zu 
einem kontinuierlichen Prozess entwickeln. Selbstreflexionen der Mitarbeitenden wie der Trä-
gerinstitutionen bleiben notwendig, um kirchlich wie gesellschaftlich anschlussfähig zu blei-
ben.

� Digitalisierung: Die keb DRS hat für die Weiterentwicklung innovativer, digitaler Bildungsange-
bote eine Projektstelle Blended learning eingerichtet. Derzeit laufen zwei Blended-Learning-
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Kurse „von facebook bis snapchat“ und Leichte Sprache.  Im Rahmen der Zusammenarbeit 
der mit der KiLAG und in Kooperation mit der LpB ein weiteres Blended-Learning Angebot:  
Digitale Ethik.  Dennoch befindet sich die keb im Bereich Digitalisierung noch sehr am Anfang 
einer größeren Such- und Findungsphase. Was ist ihre Antwort auf die Herausforderungen der 
Digitalisierung? Digitale Bildung oder/ und Bildung in einer digitalisierten Welt? Orientiert sich 
keb stärker an den Anforderungen der beruflichen Bildung oder sie nicht besser Ausgleich, 
Raum für Unterbrechung, Begegnung,  Beziehung und stärken den Mensch in seiner Persön-
lichkeitsentwicklung und Resilienz?!  



Budgetkreis: B 160   Kirche und Gesellschaft
Teilbudget: B160020  Erwachsenenbildung
Haushaltsstellen: 360100, 362000, 363000

Besoldungsgr./ Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 15 0,80 EG 15 0,80  - - 0,80

EG 9/14 * 7,65 EG 14 19,35 0,25  - 20,35 neue Stelle
4,70 EG 13 Ü 0,25 neue Stelle
3,35 EG 13 0,25 von B090010
0,70 EG 12 0,25 von B090010
1,65 Lehrerprogr. 0,80 unbesetzt
0,50 EG 11

EG 8 0,80 EG 8 0,80  - 0,80  - nach EG 6

EG 6 ** 0,75 EG 9 17,05 0,80  - 18,10 von EG 8
0,50 EG 8 0,25 von B090010

15,38 EG 6
0,16 EG 2

Summe 36,94 38,00 2,05 0,80 39,25 1,06 unbesetzt

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen.
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen. 
** Es liegt eine typisierte Stellenbeschreibung nach EG 6 AVO-DRS vor.
*** kostenneutrale Umwandlung nach Kap. 8.4 der Regelungen zur Budgetierung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft

Teilbudget B 160030 Arbeitswelt

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -61.800 -60.900 -56.700 -60.041

F 4250  Kirchliche Mittel -55.400 -50.600 -82.800 -124.146

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 -700 0

F 4800  Sonstige Einnahmen -51.100 -50.000 -44.400 -58.242

Summe  Einnahmen -168.300 -161.500 -184.600 -242.428

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.234.100 1.196.700 1.198.400 1.155.663

F 6400  Sachausgaben 124.800 122.600 135.800 118.486

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 1.000 2.882

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 219.400 219.000 18.900 216.096

Summe  Ausgaben 1.578.300 1.538.300 1.354.100 1.493.127

Deckungsbedarf (Budget) 1.410.000 1.376.800 1.169.500 1.250.699
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Fonds Martinusman-
tel und Solidaritäts-
fonds

Arbeitslose Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen; 
Umbau der Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsinitiativen zu einem Netzwerk katholi-
scher Arbeitsintegrationsangebote 

 4 % 

Betriebsseelsorge Arbeitende und 
Arbeit suchende 
Menschen 

Beratung und Begleitung von Menschen aus 
der Arbeitswelt;  
Vernetzung mit weiteren Akteuren der Ar-
beitswelt (Betriebs- und Personalräte, Ge-
werkschaften, KAB, KDA...); Solidarisierung 
und Anwaltschaft für die Schwächeren im Sin-
ne der biblischen Option für die Armen; Kund-
schafterfunktion in Fragen der Arbeitswelt/ 
Wirtschaft für Kirchengemeinden (SE) und 
Dekanate. 

 87 % 

Pastoral im Raum
Flughafen/ Messe 
Stuttgart

Beschäftigte des 
Flughafens und 
der Messe 
Messeaussteller,
Fluggäste und 
Messebesucher 

� soziale und pastorale Dienstleistungen 
� Präsenz der Diözese in dem neu entstan-

denen pastoralen Raum 
� Gestaltung des „Forums der Kirchen“ und 

der beiden Andachtsräume in Kooperation 
mit den evangelischen Partnern  

� Begleitung der ehrenamtlichen Dienste 
� Vernetzung und Kooperation  mit ein-

schlägigen Einrichtungen und Stellen der 
Diözese 

 9 % 
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Strukturen 

Dem „Teilbudget Arbeitswelt“ sind vier Strukturbereiche zugeordnet: 

1. In der Betriebsseelsorge arbeiten zehn hauptamtliche Theologen/Mitarbeiter auf 8,5 Stellen (in 
Kooperation mit der KAB und deren Regionalsekretär/-innen), zwei Mitarbeiter auf Projektstellen 
(Netzwerkstelle Betriebsseelsorge Reutlingen (50%); Betriebsseelsorgestelle Stuttgart 21, 100%) und 
im Netzwerk Betriebsseelsorge Biberach ein Diakon im Zivilberuf. Zudem kooperiert die Betriebsseel-
sorge mit dem Netzwerk Arbeitswelt in Göppingen. In den Erwerbslosen-Seelsorgeprojekten „Sub-
KULTan“ an der Betriebsseelsorgestelle Ostwürttemberg/Aalen sowie „Den Armen eine Stimme ge-
ben“ an der Betriebsseelsorgestelle Stuttgart sind zwei Mitarbeiter*innen auf Projektbasis angestellt. 
Die Betriebsseelsorge der Diözese ist zudem Projektpartner der gewerkschaftlichen Beratungsstelle 
„Faire Mobilität“ in Stuttgart (seit 2012) - dort beraten zwei Juristinnen mobil Beschäftigte aus den EU-
8/EU-2 Staaten in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen – und Projekträgerin (in Kooperation mit wei-
teren Einrichtungen) der Beratungsstelle „MiRA – mit Recht bei der Arbeit“ (seit 2018), die Geflüchtete 
ebenfalls in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen begleitet. 
Die Betriebsseelsorger suchen solidarische Annäherung an Menschen mit und ohne Arbeit, die der 
Kirche zumeist entfremdet sind. Sie mischen sich prophetisch ein in die Unrechtszustände in Arbeit, 
Wirtschaft und Gesellschaft und bemühen sich, die betroffenen Menschen missionarisch mit dem 
Evangelium in Verbindung zu bringen. Der Fachbereichsleiter des „Fachbereiches Kirche und Ar-
beitswelt – Betriebsseelsorge“ leitet das Team der Betriebsseelsorger in Zusammenarbeit mit den 
Dekanen. Erste Ansprechpartner der Betriebsseelsorger in den Betrieben und Einrichtungen sind die 
gewählten Betriebs- und Personalräte. Inhaltlich ist ihre Arbeit bestimmt durch das Engagement für 
„gute Arbeit“, einen gerechten Lohn und das „gute Leben“ für alle Menschen.  

3. Auch nach Abschluss der ersten KoKa-Projektphase (KoKa = Kooperation Katholischer Arbeits-
marktintegrationsangebote zwischen Diözese und Caritasverband) wurde die Umsetzung in den betei-
ligten Caritasregionen in Kooperation mit der Aktion Martinusmantel und dem FB Kirche und Ar-
beitswelt fortgeführt. Die von der Koordinierungsgruppe vorgelegte Weiterentwicklung des KoKa-
Gedankens für die Mittlere Ebene wurde 2011 vorgelegt und befindet sich in der Umsetzungsphase. 

4. Die Pastoral im Raum Flughafen/ Messe Stuttgart fasst die bisherigen Flughafenseelsorge und 
die Präsens auf der Messe Stuttgart zu einem umfassenden Aufgabenbereich zusammen. Damit wird 
der Entwicklung Rechnung getragen, dass im Bereich Flughafen/Messe ein neuer pastoraler Raum 
mit spezifischen Anforderungen entstanden ist.  

Entwicklungen und Herausforderungen 

Der tief greifende Umbruch, in dem sich Wirtschaft und Arbeitswelt heute befinden, prägt das Leben 
der Menschen nicht nur am Arbeitsplatz, sondern in nahezu allen Bereichen ihres Alltags. Mit dem 
Begriff der „Unsicherheit“ lässt sich die gegenwärtige Situation am besten beschreiben. Generell ist zu 
beobachten: Ein stetig wachsender Wettbewerbs- und Leistungsdruck unter einer oftmals einseitigen 
Renditeorientierung auf der einen Seite steht einer steigende Ungleichheit der Einkommensverteilung, 
eine wachsende Zahl von Personen, die unter der Armutsgrenze leben, sowie einer Prekarisierung 
vieler Beschäftigungsverhältnisse auf der anderen Seite gegenüber. Die zunehmende Angst um eine 
angemessene soziale Absicherung führt auch bei Menschen, die in den Arbeitsmarkt integriert sind, 
zu wachsenden Ängsten vor Statusverlust und drohender Armut im Alter. Neue Herausforderungen 
stellen die Integration der steigenden Anzahl mobiler Beschäftigter (Arbeitsmigranten – Arbeitsmigran-
tinnen) sowie die Integration zugewanderter (Fach-)Arbeitskräfte wie auch der Flüchtlinge in betriebli-
che Prozesse wie in die Gesellschaft dar. Darüber hinaus führt die mit „Arbeit 4.0“ bzw. „Industrie 4.0“ 
bezeichnete Entwicklungstendenz einer zunehmender Digitalisierung von Arbeit und die Vernetzung 
von Produktions- und Dienstleistungsprozessen zu neuen Fragestellungen: Was bedeutet dieser Um-
bruch für die Beschäftigten? Wird der Mensch zum Anhängsel der Maschine? Werden die Roboter die 
Menschen verdrängen? Wie gestaltet sich die Mitbestimmung in digitalen Räumen? 



Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft 

B 160030 Arbeitswelt 

Haushaltsstellen 132000, 242000, 487000 
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Entwicklungsziele 
1. Die unter „Entwicklungen und Herausforderungen“ beschriebenen Veränderungen in der Welt der 
Arbeit und des Wirtschaftens im Lichte der Soziallehre der Kirche deuten und als Bewährungsfeld 
einer den Menschen zugewandten Pastoral und Diakonie deutlich zu Bewusstsein bringen.  

Die Unterstützung des Projektes „Kirche am Ort“ (Blickwechsel hin zu einer diakonisch-
missionarischen Kirche im Volk) auf Dekanatsebene durch Mitgestaltung der Entwicklungsprozesse 
vor Ort sowie der Entwicklung exemplarischer Projekte auf Dekanatsebene. 

Netzwerkpartner in Dekanaten, pastoralen Berufen und mit Ehrenamtlichen stärken – Sicherung und 
Ausbau dezentraler Unterstützungsstrukturen wie das Netzwerk Betriebsseelsorge in Biberach / 
Netzwerk Arbeitswelt in Göppingen und neu die Entwicklung des Netzwerks Betriebsseelsorge in 
Reutlingen sowie Fortführung der Kooperation mit den Diakonen im Zivilberuf. 

Kooperation mit Bündnispartnern innerhalb und außerhalb des Raums der Kirche fortführen und für 
die Anliegen sozialer Gerechtigkeit fruchtbar machen. 

Durch exemplarische Projekte (z.B. Betriebsseelsorge S 21, Erwerbslosen-Seelsorgeprojekte in Aalen 
und Stuttgart, Kooperationsprojekt Faire Mobilität, Kooperationsprojekt MiRA – mit Recht bei der Ar-
beit) gesellschaftliche Grundfragen im Kontext guter und sicherer Arbeit aufgreifen und einer praxis-
orientierten Umsetzung zuführen. 

Auf der Basis der Leitlinien der Betriebsseelsorge für Deutschland und unter Einbeziehung zentraler 
Entwicklungstendenzen (z.B.  Arbeit 4.0 …) die Weiterentwicklung des Profils der Betriebsseelsorge in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart sicher stellen. 

2. Weiterführung der Aktion Martinusmantel als Solidarnetzwerk zur Selbsthilfe von auf dem Arbeits-
markt Benachteiligter. Arbeitsintegrationsangebote weiter befördern unter bes. Berücksichtigung be-
nachteiligter Jugendlicher. 





Budgetkreis: B 160   Kirche und Gesellschaft
Teilbudget: B160030 Arbeitswelt
Haushaltsstellen: 132000, 241000, 242000, 487000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 3,20 EG 14 7,00 - - 7,00 0,35 unbesetzt
0,75 EG 13Ü
1,00 EG 13
0,70 EG 12
1,00 EG 9 *

EG 12/14 ** 3,00 EG 14 3,00 - - 3,00

EG 6 *** 4,40 EG 6 4,40 - - 4,40

Summe 14,05 14,40 0,00 0,00 14,40 0,35 unbesetzt

* Zuschuss Landkreis Böblingen
** Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen.
*** Es liegt eine typisierte Stellenbeschreibung nach EG 6 AVO-DRS vor.
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Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft

Teilbudget B 160040 Akademie

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -167.500 -164.200 -72.700 -161.027

Summe  Einnahmen -167.500 -164.200 -72.700 -161.027

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.764.900 1.720.100 1.681.700 1.594.860

F 6400  Sachausgaben 14.800 14.500 23.900 14.209

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 760.100 745.200 729.900 730.600

Summe  Ausgaben 2.539.800 2.479.800 2.435.500 2.339.669

Deckungsbedarf (Budget) 2.372.300 2.315.600 2.362.800 2.178.642



Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft 

B 160040 Akademie 2019/20 

Haushaltsstelle 360000 
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Gesellschafts-
bezogene 
Dialogarbeit im 
Horizont christlicher 
Orientierung 

Akteure und 
Meinungsbildner 
aus den 
Bereichen 
Kultur, Politik, 
Wirtschaft, den 
Wissenschaften 
und Kirche 

Wissenschaftsbasierte Veranstaltungen zu 
aktuellen und langfristigen Fragen und 
Problemen aus Kirche und Gesellschaft mit 
dem Ziel konstruktiver Klärung und 
Verständigung auf Gegenseitigkeit 

100 % 



Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft 

B 160040 Akademie 2019/20 

Haushaltsstelle 360000 
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Strukturen 

Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist in ihrer Grundidee, Tradition und Arbeitsweise eine 
selbständige und eigenprofilierte Einrichtung der katholischen Kirche in Württemberg. Sie versteht sich 
als zeitgenössisches Dialog-Forum und als Faktor in der Gesellschaft.  
Sie orientiert sich an den Leitideen 
� des offenen wie kritischen Dialogs für aktuelle, interdisziplinäre und kontroverse Themen 
� der verbindlichen, jedoch trend- und ideologiekritischen Zeitgenossenschaft 
� der einladenden und zugewandten Gastfreundschaft 

Unter aktiver Zeitgenossenschaft versteht die Akademie die konstruktive und zugleich kritische 
Partizipation am Zeitgespräch, mit der Absicht, die Gesellschaft in möglichst vielen Bereichen des 
religiösen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Lebens mitzugestalten.  
Dabei bietet die Akademie nicht nur ein wissensbasiertes Dialog-Forum an, sondern versteht sich als 
kritischer Faktor aus der christlichen Grundorientierung heraus, deren Interesse das ganzheitliche 
Gelingen der menschlichen Person im Kontext von Gesellschaft und Umwelt ist. Die Akademie als 
Dialog-Forum pflegt ein Ambiente der Gastfreundschaft. „Spiritualität ist geformte Aufmerksamkeit“ (F. 
Steffensky) – in diesem Sinn versteht die Akademie Gastfreundschaft. 

Unter diesen Maßgaben sieht sich die Akademie in ihren Fachbereichen aktuell vor folgende 
Aufgaben gestellt: 
� Aktive und wertorientierte Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs über die Bedingungen 

gelingenden Menschseins, über zentrale Probleme und Aufgaben der Gegenwart im Horizont 
christlicher Orientierungen. Konkret; Menschrechtsdiskurs international 

� Förderung von Verständnis, Konfliktfähigkeit und Toleranz angesichts der ambivalenten wie auch 
spannungsreichen Prozesse der Säkularisierung, Pluralisierung, Differenzierung und 
Individualisierung in Religion(en), Gesellschaft, Kultur und Politik. Interreligiöser Dialog umd die 
Komponente Judentum erweitern. 

� Sensibilisierung für das faktische Ineinander von christlichen (inter-religiösen) und säkularen 
Lebens- und Symbolwelten. Digitalisierung und KI Diskurse aufbauen. 

� Stärkung interdisziplinärer und multiperspektivischer Suche nach adäquaten Fragestellungen und 
Antworten im Dialog mit Natur- und Humanwissenschaften. dito. 

� Klärung, Berücksichtigung und Einbeziehung der Erfahrungen früherer Epochen, unterschiedlicher 
Kulturen und Religionen bei der Auseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen unserer Zeit. 

� Gestaltende Teilnahme (nach Form und Inhalt) am Dialog der Religionen mit Rücksicht auf die 
sozialen und geistigen Konstitutionsbedingungen unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. 

� Kritische Reflexion gesellschaftlicher und internationaler Entwicklungen und Suche nach 
Handlungspositionen unter den Leitvorstellungen von Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und 

� Menschenwürde. 
� Intellektuelle und praktische Beteiligung an den politischen Fragestellungen, Möglichkeiten und 

Vernetzungen im Bereich nachhaltiger Umweltpolitik (Bewahrung der Schöpfung) 
� Begegnung und Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst in ihren vielfältigen Formen als 

eigenständiger Sprache unserer Zeit. 
� Sensibilität für neue Themen und anwaltschaftliches Aufgreifen tabuisierter oder verdrängter 

Fragen, Probleme und Konflikte im Sinne des Humanums. 



Budgetkreis B 160 Kirche und Gesellschaft 

B 160040 Akademie 2019/20 

Haushaltsstelle 360000 
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Entwicklungen und Herausforderungen 

Konkrete strukturelle Ziele 
� Ausbau und Profilierung des interreligiösen Dialogs; auch auf die semitischen Religionen hin 
� Ausbau und Verstetigung des Dialogs mit der Orthodoxie u.b.B. der Christen aus dem Nahen 

Osten 
� Weiterführung der systematischen Erschließung von Studierenden und jungen Leuten durch 

Praktikanten und Förderung von Freiplätzen für Studierende (Akademieverein sog. Patenmodell) 
� Personalplanung durch Fluktuation in den nächsten 5 Jahren: Referat 

Theologie/Naturwissenschaften, Geschäftsführung. 
� Systematische und kontinuierliche Information, Koordination und Vernetzung 

- mit innerkirchlichen (diözesanen) Akteuren  
- Verstärkung von Kooperationen (Projekte, Tagungen) mit anderen HAen ohne die Freiheit 

der Akademie einzuschränken 
� Konzeptionelle Neu-Profilierung der Belegungssystematik der Tagungshäuser – v.a. in 

Weingarten - nach Interessen der Akademie (siehe HHSt. 361000) mit einem differenzierten und 
sich fortschreibenden Marketingkonzept (vgl. Strategieprozess): Gesamtkonzept Martinsberg im 
Sinne eines Ortes Weltoffener Katholizität (Pilger, Studierende, interreligiöser Jugenddialog, 
Flüchtlinge),  

� Neue Belegungssystematik für das Tagungshaus Weingarten durch den Zubau im Koventbereich 
ab 2020. Vorbereitung der Planungen für die Bauphase in Weingarten ab 2020. 

� Außenwirkung der Akademie profilieren durch Aktuelles Fenster/Nachgefragt 
� Außenwirkung auf die Wirtschaft hin verstärken durch Gründung eines Netzwerkes christlicher 

UnternehmerInnen im Kuratorium 
�
Konkrete inhaltliche (thematische) Ziele 

� Konsolidierung und Weiterentwicklung des christlich-muslimischen Dialogs; des Christlich-
jüdischen Dialogs (ab 2019), des Interreligiösen Jugenddialogs. “Ergebnissicherung“ der 
theologischen und gesellschaftlichen Effekte durch Verstärkung kooperativer Arbeitsformen 
und kontinuierlicher Publikationen. 

� Kooperationsprojekt „Islam im Plural“ (Keb, Institut) weiter entwickeln 
� Kooperationsprojekt: Schatz des Orients (Christen aus dem Nahen Osten: HA VII, ACK) 

verstetigen im Verlauf der Stellenfluktuation in den nächsten 5 Jahren. 
� Im Bereich der allgemeinen Kulturarbeit: Erhöhung der Außenwirkung, vornehmlich durch 

Angebote für Interessierte, Akademieverein und Kuratorium- Versuch dreier 
Veranstaltung/Jahr: Kultur & Spiritualität  

� Profilierung des Bereichs Theologie unter Berücksichtigung neuer Trends und Arbeitsformen 
� Umsetzung der letzten Ergebnisse aus dem Strategieprozess (Adressen, ÖA, Standort 

Weingarten) 





Budgetkreis: B 160   Kirche und Gesellschaft
Teilbudget: B160040  Akademie
Haushaltsstellen: 360000

Besolgungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G (A 15) 1,00 EG 15 1,00 - - 1,00

A 13 1,00 A 13 1,00 - - 1,00

EG 11/14* 6,00 EG 14 9,00 1,00 - 10,00 neue Stelle
1,00 EG 13 Ü 1,00 unbesetzt
1,00 EG 9

EG 9 -  - 0,50  - 2,50 von EG 5/6
2,00 von EG 9V ***

EG 9V 1,10 EG 9 2,00  - 2,00 0,00 zu EG 9 ***
0,95 EG 8

EG 8 1,00 EG 9 3,00 0,70  - 3,70 neue Stelle
2,75 EG 8 0,75 überbesetzt

EG 6**  - 6,00  - 6,00 von EG 5/6

EG 5/6 4,43 EG 6 6,50 - 6,00 zu EG 6
0,50 zu EG 9 

EG 1/2 0,52 EG 2 0,52 - - 0,52

Summe 20,75 23,02 10,20 8,50 24,72 2,27 unbesetzt 

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen.
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen.
** Es liegt eine Stellenbewertung nach EG 6 AVO-DRS vor 
*** kostenneutrale Umwandlung gem. Kap. 8.4 der Budgetierungsregelungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Budgetkreis
B161 Tagungshäuser der Akademie
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Budgetkreis B 161 Tagungshäuser der Akademie

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 224.700 217.100 209.800 203.700

Summe  Ausgaben 224.700 217.100 209.800 203.700

Deckungsbedarf (Budget) 224.700 217.100 209.800 203.700
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B161008 881610
B161010 Tagungshäuser der Akademie 361000

Teilbudget Haushaltsstellen

Budgetkreis
B161 Tagungshäuser der Akademie

Tagungshäuser der Diözese
Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget
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Budgetkreis B 161 Tagungshäuser der Akademie

Abwicklungsbudget Tagungshäuser der Akademie

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
Summe  Ausgaben 0 0 0 0

Deckungsbedarf (Budget) 0 0 0 0
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Budgetkreis B 161 Tagungshäuser der Akademie

Teilbudget B 161010 Tagungshäuser der Akademie

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 224.700 217.100 209.800 203.700

Summe  Ausgaben 224.700 217.100 209.800 203.700

Deckungsbedarf (Budget) 224.700 217.100 209.800 203.700



Budgetkreis B 161 Tagungshäuser der Akademie 

B 161010 Tagungshäuser der Akademie 

Haushaltsstelle 361000

1693

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teilbudget 
Tagungshäuser  Tagungsgäste 

der Akademie 
der Diözese 

und 

Gastbeleger 

Zurverfügungstellung von Orten
des Dialogs und der Begegnung  

100% 

Beherbergung und Beköstigung 
von Tagungsgästen 

Dienst- und Serviceleistungen
im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen  

Beratung und Unterstützung bei 
Planung und Durchführung von  
Veranstaltungen 



Budgetkreis B 161 Tagungshäuser der Akademie 

B 161010 Tagungshäuser der Akademie 

Haushaltsstelle 361000
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Strukturen 

Die Akademie betreibt zwei Tagungshäuser: 

� Tagungszentrum Stuttgart-Hohenheim 
� Tagungshaus Weingarten 

Beide Häuser werden aus wirtschaftlichen Gründen zusammen als "Eigenbetrieb Tagungshäuser der 
Akademie“ geführt. Ein eigenes Statut des Generalvikariats zur Wirtschaftsführung ("Allgemeine 
Vereinbarung") ist seit 01.01.2005 in Kraft. 

Ausblick

Nach zwei Verschiebungen der Hohenheimer Baumaßnahme (Renovierung „Großer Saal“, 
Fenstertausch) wurden ab Geschäftsjahr 2017 wieder mehr Kunden erreicht; die Stammkundschaft 
kam zurück!. Die Zahlen 07/2018 sind ausgezeichnet. Die Nutzung von booking.com verheißt sehr 
gute Zuwächse. 

Die Auslastung in 2018 steigt wieder kontinuierlich, zumal die benachbarte GENO ihr Haus 
geschlossen hat. Das größte Problem liegt in den folgenden Jahren darin, Personal zu bekommen 
und wegen der unmöglichen Wohnsituation in Stuttgart zu halten. Bereits 2 Leute sind aufgrund der 
hohen Mieten abgewandert! 
Das Haus in Stuttgart macht belegungstechnisch keine Probleme. Eher muss man sich immer wieder 
fragen, wie das Profil als Haus der Kirche hier passend zum Tragen kommen kann. Das wird mit dem 
neuen Akademieseelsorger ab 01/2019 konzeptionell angegangen. 
Nach der Renovierung des großen Saales ist eine weitere Umsatzsteigerung möglich, hat aber durch 
den Fachkräftemangel bedingt natürliche Grenzen. 

Die Situation in Weingarten war und ist stark durch die politischen Entscheidungen geprägt, die wir 
positiv aufnehmen werden. Das Gästehaus könnte nach der geplanten Rückgabe in 2019 ein Low-
Budget Haus werden, in dem Pilger, Studierende und ein Jugenddialog interreligiös seinen Platz 
finden können. Für die geplante Bauphase im Kloster ab 2020 benötigen wir ein eigenes 
Baustellenkonzept und eine Aufbauplan nach dieser Zeit.  
Der Martinsberg als ein Ort Weltoffener Katholizität an dem sich unterschiedliche Länder, Kulturen 
und Religionen kreuzen könnte dem Ort eine neue Prägung geben. 



Budgetkreis: B 161  - Tagungshäuser der Akademie
Teilbudget: B161010  Akademie - Tagungshäuser
Haushaltsstellen: 361000

Nachrichtlich HHSt 3610000 Tagungshäuser der Diözese Rottenburg Stuttgart

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 9/11* 2,00 EG 10 3,00 - - 3,00
1,00 EG 9

EG 2/8 * 1,00 EG 8 11,00 6,17 - 20,00 neue Stelle 
1,75 EG 7 2,83 von EG 1/2
1,41 EG 6 7,32 überbesetzt
7,46 EG 5
1,50 EG 4
5,20 EG 2

EG 1/2 1,00 EG 5 6,83 - 2,83 4,00 nach EG 2/8
4,98 EG 2 0,85 unbesetzt 

Summe 27,30 20,83 9,00 2,83 27,00 6,47 überbesetzt

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen.
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen.
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B170 Medien
Budgetkreis
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Budgetkreis B 170 Medien

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -201.300 -197.400 -212.100 -193.574

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -66.300 -65.000 -69.800 -68.963

F 4800  Sonstige Einnahmen -55.500 -54.300 -67.200 -34.565

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 0 -27.050

Summe  Einnahmen -323.100 -316.700 -349.100 -324.153

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.455.700 1.424.200 1.358.800 1.374.178

F 6400  Sachausgaben 622.600 622.200 686.500 570.253

F 7200  Instandhaltungen und Investition 52.500 51.700 14.500 40.810

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 129.000 126.500 113.000 124.098

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 432.500 381.200 442.700 312.400

Summe  Ausgaben 2.692.300 2.605.800 2.615.500 2.421.739

Deckungsbedarf (Budget) 2.369.200 2.289.100 2.266.400 2.097.587



1703

B170008 881700
B170010 383000

384000
386000

Budgetkreis
B170 Medien

Teilbudget Haushaltsstellen

Medien- und Rundfunkarbeit Fachstelle Medien
Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

Diözesanbibliothek
Katholische Rundfunkarbeit
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Budgetkreis B 170 Medien

Abwicklungsbudget Medien

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 432.500 381.200 442.700 312.400

Summe  Ausgaben 432.500 381.200 442.700 312.400

Deckungsbedarf (Budget) 432.500 381.200 442.700 312.400
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Budgetkreis B 170 Medien

Teilbudget B 170010 Medien- und Rundfunkarbeit

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -201.300 -197.400 -212.100 -193.574

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -66.300 -65.000 -69.800 -68.963

F 4800  Sonstige Einnahmen -55.500 -54.300 -67.200 -34.565

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 0 -27.050

Summe  Einnahmen -323.100 -316.700 -349.100 -324.153

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.455.700 1.424.200 1.358.800 1.374.178

F 6400  Sachausgaben 622.600 622.200 686.500 570.253

F 7200  Instandhaltungen und Investition 52.500 51.700 14.500 40.810

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 129.000 126.500 113.000 124.098

Summe  Ausgaben 2.259.800 2.224.600 2.172.800 2.109.339

Deckungsbedarf (Budget) 1.936.700 1.907.900 1.823.700 1.785.187



Budgetkreis B 170 Medien 

B 170010 Medien und Rundfunkarbeit 

Haushaltsstellen 383000, 384000, 386000  
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget

Fachstelle 
Medien 
Ökumenischer 
Medienladen 
(Medienverleih) 

Multiplikatoren in 
Schule (Lehrer), 
Gemeinde und 
Bildungsarbeit 

Medienangebot sichten, Medien anschaffen und 
bereitstellen. Erstellung Medienkatalog (online) 
Beratung bei Medienauswahl und -einsatz. 
Technische Abwicklung des Verleihwesens. 
Archivierung der Medien. 

39 % 

Fachstelle 
Medien 
Medien-
pädagogik 

Pastorale
Dienste und 
Religionslehrer, 
Eltern und 
Erziehende 

Medienpädagogische Angebote in Ausbildung und 
Fortbildung der pastoralen Dienste und Religions-
lehrer. Entwickeln von medienpäd. Arbeitshilfen und 
Publikationen. Gewinnen und schulen von 
medienpäd. Multiplikatoren (Lehrer und Erzieher), 
die vor Ort medienpäd. Inhalte bei Schulungen, 
Seminaren, Elternabenden etc. vermitteln. 

Fachstelle 
Medien 
Medienethik 

Multiplikatoren
Erziehende 
Entscheider  

Behandlung von medienethischen Fragen 
insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung 
Kooperationen mit anderen Einrichtungen 
Bewusstseinsschaffung und Handlungsmaximierung 

Fachstelle 
Medien 
E-Learning 

MitarbeiterInnen 
der Diözese 
Bildungseinrichtu
ngen 

Konzeption und Durchführung von eigenen E-
Learning und Blended-Learning Kursen 
Beratung anderer Einrichtungen in der Konzeption 
und Durchführung von E-Learning und Blended-
Learning-Kursen. 

Fachstelle 
Medien 
Büchereiarbeit 

Kath. öffentliche 
Büchereien der 
Diözese und 
deren 
MitarbeiterInnen 

Beratung, Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen 
(Kooperation mit dem Borromäusverein), Verteilung 
der diözesanen Zuschüsse an kath. Büchereien 
(Mittel aus Kollekte des „Welttages für soziale 
Kommunikation“), Mitarbeit im Borromäusverein. 

SWR-Hörfunk 
und 
SWR
Fernsehen  

Kirchlich 
gebundene und 
ungebundene 
Menschen in 
unserer 
Gesellschaft, die 
durch die 
Programme des 
SWR Hörfunk 
und Fernsehen 
erreicht werden  

Organisation, Redaktion und Produktion von 2000 
Verkündigungssendungen pro Jahr im SWR Hörfunk 
sowie 6-8 Gottesdienstübertragungen in Hörfunk und 
Fernsehen. Auswahl und Schulung der 
SprecherInnen in allen Hörfunkprogrammen. Kontakt 
zu den einzelnen Programmen des SWR, 
insbesondere zur Redaktion Religion, Migration und 
Gesellschaft. Koordination, Öffentlichkeitsarbeit 
(Homepage) und Qualitätsmanagement für die 6 
Diözesen im Sendegebiet des SWR (R-S, Freiburg, 
Speyer, Mainz, Trier und Limburg ). Entwicklung und 
Platzierung von Einzelsendungen und Reihen im 
SWR Fernsehen, der ARD und dem Jugendangebot 
„funk“. Mitarbeit in überdiözesanen Gremien  

38 % 

KIP – Hörfunk 
KIP – TV 

HörerInnen aller 
Privatradios in 
Württemberg 
und 
ZuschauerInnen 
der privaten 
Fernsehsender 
in Baden-
Württemberg 

 Redaktion und Produktion von journalistischen 
Beiträgen und Originaltönen, Verkündigungs-
sendungen und speziellen Formaten (z.B. 
Jugendsendungen), die den Redaktionen der 
privaten Hörfunk- und Fernsehsender zur 
Ausstrahlung übermittelt werden. Entwicklung neuer 
Programmformen und –inhalte. Kontakt halten zu 
den Radio- und TV-Sendern. Vermittlung von 
Interviewpartnern, Weiterbildung, 
Volontärsausbildung. Kooperation mit der Erzdiözese 
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Freiburg und der Redaktion der Ev. Landeskirche. 
Diözesan- 
bibliothek 

Priester,Diakone
,kirchliche Mit-
arbeiterInnen, 
wissensch.Ein-
richtungen, 
Öffentlichkeit

Wissenschaftliche Zentralbibliothek der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart für Aus- und Weiterbildung von 
Priestern, Diakonen und kirchlichen Mitarbeitern 
sowie für die interessierte Öffentlichkeit. 
Dokumentation des gedruckten Schrifttums von und 
über die Diözese. Neuaufnahme der Bibliothek des 
Katholischen Bibelwerk (Altbestand), 
Spezialsammlung: Das kleine Andachtsbild. Die 
Bibliothek ist gebendes und nehmendes Mitglied im 
kirchlichen und staatlichen Leihverkehr.  

23 %
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Entwicklungen und Herausforderungen 

Fachstelle Medien 
Die fortschreitende und rasante Digitalisierung mit den damit zusammenhängenden Veränderungen in 
allen Gesellschafts- und Lebensbereichen wird die Fachstelle Medien in nächster Zeit intensiv 
beschäftigen. Die hier begonnenen Kooperationen, beispielsweise mit der Hochschule der Medien, 
Stuttgart, dem SWR, der bischöflichen Medienstiftung u.a. werden fortgesetzt und intensiviert werden 
müssen. Nur auf der Basis einer breit aufgestellten Koalition wird es gelingen hier Impulse für die 
gesellschaftliche Entwicklung zu setzen und die kirchlichen Positionen in die aktuellen Debatten 
einzuspielen. 

Medienpädagogik, Medienethik und E-Learning 
Die Schulungs-, Bildungs- und Informationsangebote der Fachstelle Medien werden sich verstärkt mit 
den Fragen der Digitalisierung beschäftigen. Es werden verschiedene Kooperationen mit kirchlichen 
und nicht-kirchlichen Trägern aufgebaut. Das Angebot im E-Learningbereich wird kontinuierlich 
ausgebaut  
Katholische Büchereiarbeit 
Die Büchereiarbeit wird in den kommenden Jahren verstärkt den Ausbau der  Büchereien als 
pastorale Orte und niederschwellige Türöffner zur Gemeinde begleiten. 
Ökumenischer Medienladen 
Der Ökumenische Medienladen wird in den nächsten Jahren noch gezielter an seinem 
Bekanntheitsgrad unter seinen Zielgruppen arbeiten, seine Social-Media-Präsenzen ausbauen und 
noch intensiver  am Umbau zum digitalen Verleih arbeiten. 

Rundfunkarbeit 
Die Entwicklung neuer Radio-und Fernsehformate soll das gute Standing der Diözese in diesen 
Medien weiterhin garantieren. 

Katholische Rundfunkarbeit am SWR 
Ein Schwerpunkt in den beiden nächsten Jahren wird sein, die gelungene Platzierung sinn- und 
wertorientierter Beiträge im öffentlich-rechtlichen Jugendangebot „funk“ fortzuführen und als festen 
Bestandteil darin zu etablieren.  
Für das Südwestfernsehen wird eine Feiertagssendung entwickelt, die auf die mittlere Generation 
sowie auf Menschen zielt, denen Kirche und deren (Sinn)Angebote fremd geworden sind.  
Und schließlich werden Öffentlichkeitsarbeit und Hörerservice der Katholischen Rundfunkarbeit am 
SWR verstärkt. Sie sollen unser Kerngeschäft – Verkündigungssendungen in Hörfunk und Fernsehen 
– durch Nutzung der sozialen Netzwerke -  unterstützen. 

KIP 
Neue Format-Möglichkeiten werden sondiert. Die Kooperation mit Bibel-TV und katholisch.de wird 
fortgeführt. katholisch.de wird mit Verkündigungssendungen beliefert. Die Sender werden weiterhin 
vertragsgemäß beliefert. Den Volontären werden diverse Praktika bei Sendestationen vermittelt sowie 
die Teilnahme an Medienpreisausschreibungen ermöglicht.  
Die gute Zusammenarbeit mit der Web-TV-Redaktion wird fortgeführt. 

Diözesanbibliothek 
Bibliothekarische Standards sollen fortentwickelt werden. Die Zusammenarbeit mit kirchlichen und 
staatlichen Bibliothekseinrichtungen muss weiter fortgeführt werden. Auch die Koordination der 
Verwaltung von Diözesanbibliothek mit Ordinariatsbibliothek und Bibliothek des Wilhelmsstifts stellt 
weitere Anforderungen. Fortführung des 2012 begonnenen Projekts zur Sicherung der 
Landkapitelsbibliotheken. Sicherung der Altbestände (Bücher vor 1850) in Pfarreien.  





Budgetkreis: B 170   Medien
Teilbudget: B170010  Medien- und Rundfunkarbeit
Haushaltsstellen: 383000, 384000, 386000

Besoldungsgr./ Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 0,80 A14 0,80  -  - 0,80

EG 13/14 1,50 EG14 4,50 0,50  - 5,50 neue Stelle
0,70 EG13Ü 0,50 von EG 8*
1,00 EG13Ü 1,30 unbesetzt

EG 11 1,00 EG11 1,00 0,60  - 1,60 von EG 5/6

EG 10 1,50 EG10 2,00  -  - 2,00
0,50 EG9

EG 9 0,50 EG11 1,00  -  - 1,00 0,50 unbesetzt

EG 8 - - 1,00  - 1,00 0,00 zu 0,50 EG13/14 und 0,20 EG 5
1,00 unbesetzt

EG 5/6 0,50 EG 13 7,25 0,20 6,45 von EG 8*
0,50 EG9 0,60 nach EG 11
3,60 EG 6 0,40 wegfallende Stelle
0,75 EG5 1,90 unbesetzt

EG 3 0,50 EG5 0,50  -  - 0,50

EG 1/2 0,20 EG2 0,20  -  - 0,20

Summe 13,55 18,25 1,80 2,00 18,05 4,70 unbesetzt

* kostenneutrale Umwandlung gem. Kap. 8.4. der Budgetierungsregelungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Nachrichtlich:
Personalkostenersatz für 5 Beschäftigte der Allgemeinen Programmgesellschaft (APG)

Ist Stellenplan
01.05.2018
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Budgetkreis B 180 Kirchengemeinden und Dekanate

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -1.600 -1.600 -2.300 -1.563

F 4250  Kirchliche Mittel -8.062.300 -7.874.200 -7.037.500 -6.783.040

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -1.900 -1.900 -600 -1.965

F 4800  Sonstige Einnahmen -316.300 -309.000 -101.300 -329.512

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -503.400 -514.300 -14.500 -381.653

Summe  Einnahmen -8.885.500 -8.701.000 -7.156.200 -7.497.734

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 7.348.400 7.198.000 7.391.700 6.209.407

F 6400  Sachausgaben 732.000 743.200 337.600 410.040

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 20.000 62.000 97.865

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 6.943.200 6.706.100 4.385.200 4.282.381

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 7.600 1.700 0 1.035.475

Summe  Ausgaben 15.031.200 14.669.000 12.176.500 12.035.168

Deckungsbedarf (Budget) 6.145.700 5.968.000 5.020.300 4.537.434
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B180008 881800
B180010 Verwaltungsdienste 060000
B180020 Zuweisungen f. mutterspr. Gem. 139500
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Kirchliche Verwaltungsaktuariate
GKAM-Zuweisungen

Budgetkreis
B180 Kirchengemeinden und Dekanate

Teilbudget Haushaltsstellen
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Abwicklungsbudget Kirchengemeinden und Dekanate

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 -14.500 0

Summe  Einnahmen 0 0 -14.500 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 7.600 1.700 0 0

Summe  Ausgaben 7.600 1.700 0 0

Deckungsbedarf (Budget) 7.600 1.700 -14.500 0
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Teilbudget B 180010 Verwaltungsdienste

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -1.600 -1.600 -2.300 -1.563

F 4250  Kirchliche Mittel -8.062.300 -7.874.200 -7.037.500 -6.783.040

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -1.900 -1.900 -600 -1.965

F 4800  Sonstige Einnahmen -316.300 -309.000 -101.300 -329.512

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -503.400 -514.300 0 -381.653

Summe  Einnahmen -8.885.500 -8.701.000 -7.141.700 -7.497.734

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 7.294.700 7.145.900 7.341.200 6.158.098

F 6400  Sachausgaben 732.000 743.200 337.600 410.040

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 20.000 0 97.865

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 2.051.300 1.988.900 473.200 471.415

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 1.035.475

Summe  Ausgaben 10.078.000 9.898.000 8.152.000 8.172.894

Deckungsbedarf (Budget) 1.192.500 1.197.000 1.010.300 675.160



Budgetkreis B 180 Kirchengemeinden und Dekanate 

B 180010 Verwaltungsdienste 

Haushaltsstelle 060000 

1813

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

Kirchenge-
meinden 

� Verantwortliche und 
Gremien in den Kir-
chengemeinden 

� Neben- und 
hauptberufliche 
Kirchenpflegen 

Unterstützung der Kirchengemeinden durch 
Verwaltungszentren in Verwaltungsange-
legenheiten: 
� bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und 

Beachtung der finanziellen Rahmenbedin-
gungen (Einwirken auf wirtschaftliches 
Handeln der Kirchengemeinden) 

� Erstellung von Haushaltsplänen 
� Erledigung des Rechnungswesens und der 

Jahresabschlüsse 
� Mithilfe und Beratung in Finanz- und 

Verwaltungsangelegenheiten 
� Unterstützung der Kirchengemeinden bei 

der Führung von Einrichtungen (Kinder-
gärten, Sozialstationen) 

� Beratung und Mithilfe bei der Verwaltung 
des Vermögens 

� Durchführung der 
Personalsachbearbeitung und Führung der 
Personalakten 

� Unterstützung bei der Planung und Durch-
führung von Baumaßnahmen   

82%

Dekanate � Dekan 
� Gremien in den 

Dekanaten 

Unterstützung der Dekanate in Verwaltungs-
angelegenheiten: 
� Unterstützung des Dekans bei der Wahr-

nehmung seines Leitungsamtes 
� Mitarbeiter im Leitungsteam 
� Rechnungsführung für das Dekanat (Haus-

haltsplan, Jahresrechnung) 

3%

Diözese � Diözesanverwaltung Aufsichtsangelegenheiten der Diözese: 
� Aufsichtsrechtliche Vorgaben 
� Einfordern von wirtschaftlichem Handeln in 

den Dekanaten und Kirchengemeinden 
� Mittlerfunktion zwischen Anliegen der Kir-

chengemeinden und Rahmenbedingungen 
der Diözese 

� Durchführung von Einzelmaßnahmen 

15%
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Strukturen 

Die Diözese ist zum 01.01.2018 in 1.025 Kirchengemeinden, 274 Seelsorgeeinheiten und 25 
Dekanate gegliedert. Es bestehen ca. 2.500 Kindergartengruppen in Trägerschaft von 
Kirchengemeinden bzw. Gesamtkirchengemeinden, 43 Sozialstationen in direkter oder mittelbarer 
Trägerschaft von Kirchengemeinden und 5 Altenpflegeeinrichtungen in Trägerschaft von 
Kirchengemeinden. 

Von 25 Verwaltungszentren befinden sich 9 Einrichtungen in Trägerschaft der Diözese, sowie 16 
Einrichtungen in Trägerschaft von Gesamtkirchengemeinden. Um die Herausforderungen der 
kommenden Jahre bewältigen zu können (Umstellung der kameralen Buchhaltung auf das doppische 
Rechnungswesen, Digitalisierung der Personalverwaltung, Änderung des Steuerrechts, u.a.) hat die 
Sitzung des Bischöflichen Ordinariats nach reiflicher Beratung und Abwägung entschieden, dass die 
Diözese bis spätestens zum 1. Januar 2023 schrittweise die Trägerschaft aller Verwaltungszentren 
übernimmt (das Stadtdekanat Stuttgart wird dabei einer besonderen Betrachtung unterzogen). 
Gerade vor dem Hintergrund der Gleichbehandlung aller Kirchengemeinden, sowie der Bildung einer 
mittleren Verwaltungsebene ist die Umsetzung dieses Entscheidung von großer Bedeutung. 

Entwicklungen und Herausforderungen 

– Verbesserung der örtlichen Verwaltungsstrukturen 
Im Hinblick auf die Entlastung der Pfarrer von Verwaltungsangelegenheiten und die steigenden Her-
ausforderungen bei der Verwaltung kirchlicher Kindergärten werden zurzeit notwendige Verände-
rungsprozesse eingeleitet. Dabei steht insbesondere die Weiterentwicklung der neben- und 
hauptberuflichen Kirchenpflegen im Vordergrund.  

� Besondere Anforderungen an  Verwaltungsstrukturen für die Trägerschaft von Kindergärten 
Auf der Basis des am 30. November 2007 beschlossenen Rottenburger Kindergartenplans wurde der 
Einsatz von hauptberuflichen Kindergartenbeauftragten Verwaltung (KBV) in einer Einführungsphase 
begonnen. Seit Herbst 2012 wird der flächenmäßige Einsatz von  KBV in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart umgesetzt; allerdings gibt es noch zahlreiche Einrichtungen ohne diese wertvolle 
Unterstützung. Derzeit werden ca. 85 % der Kindergärten über eine KBV betreut. Nachdem sich die 
Betreuung von Kindergärten durch KBV etabliert hat, sollte auch ein weiterer Ausbau erfolgen. 
Entsprechende Konzepte sind zu entwickeln.  

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Bildung von Zweckverbänden als Trägerverbünde für 
katholische Kindergärten sind gegeben; der erste Zweckverband wurde zum 1. November 2010 für die 
katholische Kindergärten in Rottenburg gebildet. Zum 01.01.2019 erfolgt die Bildung des zweiten 
Zweckverbands für die katholischen Kindergärten in den Dekanaten Calw und Freudenstadt. 

� Verbesserung der Prozesse und Abläufe in den Verwaltungszentren 
Bei den Verwaltungszentren steht weiterhin die Umsetzung des "PwC Gutachtens" im Vordergrund. 
Nach der Umstellung der Aufbauorganisationen und der Personalverstärkung werden derzeit vor allem 
die Schnittstellen zwischen den funktionalen Sachgebieten und die neuen Rollen definiert. 

� Klimainitiative – umfassendes nachhaltiges Handeln 
Im Klimaschutzkonzept der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird das Ziel vorgegeben, den CO²-Ausstoß 
bis zum Jahr 2020 um 15 % zu reduzieren. Der Gebäudebereich ist für ca. 80 % des co²-Ausstosses 
verantwortlich. Um das genannte Reduktionsziel zu erreichen, wurde vom Diözesanrat am 2./3. März 
2018 beschlossen, dass jeweils für die Jahre 2019 und 2020 aus der Rücklage „Verteilungsmasse“ 
4,5 Mio. € zur Aufstockung des Nachhaltigkeitsfonds zur Verfügung gestellt werden. 
Auf diesem Hintergrund wurde ein Vorschlag für eine Fortschreibung der Richtlinien für den 
Nachhaltigkeitsfonds erarbeitet. 



Budgetkreis: B 180 Kirchengemeinden und Dekanate
Teilbudget: B180010 Verwaltungsdienste
Haushaltsstellen: 060000

Erläuterungen
2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

A 14/15 1,00 A 14 4,00 4,00
2,00 A 13
1,00 EG 14

A 13/14 2,00 A 14 5,00 2,00 7,00 neue Stellen
1,00 A 12 1,00 unbesetzt
1,00 EG 13

A 12/13 7,00 A 13 15,60 3,00 17,60 neue Stellen

1,00 A 12 1,00 nach A 12
1,00 A 10 2,60 unbesetzt

1,00 A 11
2,00 EG 12
1,00 EG 11

A 12 1,00 A 11 4,54 2,00 8,54 neue Stellen
2,00 EG 11 1,00 von A 12/13
0,30 EG 8 1,24 unbesetzt

A 10  -  - 1,00 1,00 1,00 unbesetzt

EG 12  -  -  - 1,00 1,00 neue Stelle

EG 11  -  - 1,00 1,00 2,00 neue Stelle
1,00 von EG 10

1,00 nach B020010 nach A 9/12
1,00 unbesetzt

EG 10 15,72 EG 10 22,72 4,00 26,72 neue Stellen
0,25 EG 8 1,00 von EG 9

1,00 nach EG 11
6,75 unbesetzt

EG 9 1,25 EG 10 3,35 4,00 5,75 neue Stellen
1,00 EG 9 1,00 nach EG 10
0,60 EG 9V 0,60 nach EG 9V

0,50 unbesetzt

EG 9V  -  -  - 1,00 - 2,85 von EG 8
0,75 von EG 5/6
0,50 von EG 8
0,60 von EG 9

Besoldungsgr. / 
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018

Ist Stellenplan
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Erläuterungen
2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 8 2,60 EG 9 21,69 11,00 65,0175 neue Stellen
8,37 EG 8 0,13 neue Stelle 
0,60 EG 6 0,2975 neue Stelle 

2,12 neue Stellen
31,28 von EG 5/6

1,00 nach EG 9V
0,50 nach EG 9V

10,12 unbesetzt

EG 5/6 0,75 EG 10 39,50 2,00 9,47 neue Stellen
2,05 EG 9V 31,28 nach EG 8

24,69 EG 8 0,75 nach EG 9V
7,45 EG 6 3,29 unbesetzt
1,27 EG 5

90,90 118,40 69,6775 38,13 149,9475 27,50 unbesetzt

Besoldungsgr. / 
Entgeltgr. n. EntgO

Ist Stellenplan
01.05.2018

1816





1822
Budgetkreis B 180 Kirchengemeinden und Dekanate

Teilbudget B 180020 Zuweisungen für muttersprachliche Gemeinden

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 53.700 52.100 50.500 51.309

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 62.000 0

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 4.891.900 4.717.200 3.912.000 3.810.966

Summe  Ausgaben 4.945.600 4.769.300 4.024.500 3.862.275

Deckungsbedarf (Budget) 4.945.600 4.769.300 4.024.500 3.862.275
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B 180020 Zuweisungen für muttersprachliche Gemeinden 

Haushaltsstelle 139500
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Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teilbudget 
Wahrung der 
religiösen und 
kulturellen Identität 

Katholiken
anderer 
Muttersprachen 

Aus pastoralen Gründen sind für 
die Katholiken aus anderen 
Ländern Gemeinden in ihrer 
Muttersprache vorgesehen. 
Hierdurch soll die Wahrung der 
jeweiligen Identität unterstützt und 
Entfremdung und Heimatlosigkeit 
in Deutschland verhindert werden. 

75%

Einbindung in die 
Seelsorgeeinheiten 

Die räumliche, finanzielle und 
pastorale Vernetzung von 
muttersprachlichen Gemeinden 
und Kirchengemeinden in der 
Seelsorgeeinheit ermöglicht 
Begegnung auf Augenhöhe und 
dient einem wechselseitigen 
Begegnungsprozess. 

25%
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1824

Strukturen 

Zum 01.01.2018 gibt es in den Seelsorgeeinheiten der Diözese Rottenburg-Stuttgart 101 Gemeinden 
mit  Katholiken anderer Muttersprache. Die bisher errichteten bzw. vorgesehenen Gemeinden 
verteilen sich auf folgende Nationalitäten: 

Nationalität Zahl der Gemeinden ab 01. 01. 2013 
Albaner 1 
Eritreer 1 
Franzosen 1 
Italiener 35 
Kroaten 43 
Polen 5 
Portugiesen 6 
Slowenen 2 
Spanier 2 
Ungarn 1 
Vietnamesen 1 
Chaldäer  1 (Personalgemeinde) 
Ukrainer 1 

Innerhalb einer Seelsorgeeinheit müssen verbindliche Strukturen und Orte für Gottesdienst, 
Katechese und Begegnung gefunden werden. Eigenräume und Begegnungsräume sind die beiden 
Pole, in deren Spannungsfeld ein verbindliches Miteinander auf dem Weg zu einer interkulturellen 
Zusammenarbeit in der Pastoral entwickelt wird. 

Entwicklungen und Herausforderungen 

Die Vielfalt an religiösen und kulturellen Formen der Frömmigkeit in eine Seelsorgeeinheit  
einzubinden, bleibt Aufgabe und Herausforderung. Insbesondere bei der Anzahl der polnischen 
Katholiken ist ein hoher Anstieg zu verzeichnen; insgesamt ist folgender Zuwachs der Katholiken bei 
diesen 100* Gemeinden entstanden: 

Grundlage für Haushaltsplan 2013/14 109.747 Katholiken 
Grundlage für Haushaltsplan 2015/16 126.513 Katholiken 
Grundlage für Haushaltsplan 2017/18 151.560 Katholiken* 
Grundlage für Haushaltsplan 2019/20 201.473 Katholiken* 
*ohne Chaldäische Gemeinde Stuttgart. 

Nachdem zwischenzeitlich jeder 5. Katholik der Diözese Rottenburg-Stuttgart über einen 
Migrationshintergrund verfügt, bedarf es einer Überprüfung und Weiterentwicklung der derzeitigen 
Konzeption. Die konzeptionelle Fortschreibung soll 2020 langfristig und gemeinsam mit den GKaMs 
geschehen. Für die Haushalte 2021/2022 ist die Finanzierung der muttersprachlichen Gemeinden 
grundlegend zu überarbeiten. 

Chaldäische Gemeinde Stuttgart 
Die chaldäische Gemeinde Stuttgart wurde von unserem Bischof Dr. Fürst als Personalgemeinde 
ernannt. Sie erhält eine finanzielle Ausstattung auf Grundlage des durchschnittlichen Bedarfs einer 
Kirchengemeinde gleicher Größenklasse. 



Budgetkreis: B 180 Kirchengemeinden und Dekanate
Teilbudget: B 180020 Zuweis. an mutterspr. Gemeinden
Haushaltsstellen: 180000 (technisches Personal)

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 9 - - 0,44 - - 0,44 0,44 unbesetzt

EG 5/6 1,00 EG 6 0,56 - - 0,56 0,44 überbesetzt

Summe 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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B190 Personal
Budgetkreis



1902
Budgetkreis B 190 Personal

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -1.142.300 -1.108.100 -938.600 -911.200

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -25.000 -25.000 -47.100 0

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 -20

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 -9.000 -2.700 0

Summe  Einnahmen -1.167.300 -1.142.100 -988.400 -911.220

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 692.300 674.500 764.900 544.794

F 6400  Sachausgaben 470.300 467.600 208.300 179.999

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 15.200 0

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 4.700 0 0 0

Summe  Ausgaben 1.167.300 1.142.100 988.400 724.792

Deckungsbedarf (Budget) 0 0 0 -186.428
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B190008 881900
B190010 093000

098000

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

Budgetkreis
B190 Personal

Teilbudget

DiAG-MAV und Bistums-KODA MAV DiAG (Mitarbeitervertretungen)

Haushaltsstellen

Bistums KODA
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Budgetkreis B 190 Personal

Abwicklungsbudget Personal

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 -9.000 -2.700 0

Summe  Einnahmen 0 -9.000 -2.700 0

Ausgaben
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 4.700 0 0 0

Summe  Ausgaben 4.700 0 0 0

Deckungsbedarf (Budget) 4.700 -9.000 -2.700 0





1912
Budgetkreis B 190 Personal

Teilbudget B 190010 DiAG-MAV und Bistums-KODA

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4250  Kirchliche Mittel -1.142.300 -1.108.100 -938.600 -911.200

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -25.000 -25.000 -47.100 0

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 -20

Summe  Einnahmen -1.167.300 -1.133.100 -985.700 -911.220

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 692.300 674.500 764.900 544.794

F 6400  Sachausgaben 470.300 467.600 208.300 179.999

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 15.200 0

Summe  Ausgaben 1.162.600 1.142.100 988.400 724.792

Deckungsbedarf (Budget) -4.700 9.000 2.700 -186.428



Budgetkreis B 190 Personal 

B 190010 -MAVen und Bistums-KODA 

Haushaltsstellen 093000, 098000

1913

Die Finanzierung dieses Aufgabenbereichs erfolgt über die Vorwegausgaben in Form einer Pauscha-
le. Die Aufteilung der zu finanzierenden Summe beträgt etwa 59% (u. a. DiAG MAV) bzw. 41% (Bis-
tums-KODA).

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Beschreibung der Aufgabe  Anteil am 
Teilbudget 

DiAG-MAV Die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (DiAG-
MAV) wirkt mit an der kirchlichen Betriebsverfassung und kollektiven Mitbe-
stimmung. Sie vertritt unmittelbar 200 Mitarbeitervertretungen (MAV’en), die 
wiederum ca. 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der ver-
fassten Kirche vertreten. 

Gem. § 25 MAVO hat die DiAG-MAV insbesondere folgende Aufgaben: 
� Gegenseitige Information und Erfahrungsaustausch mit den vertretenen 

MAVen
� Beratung und Unterstützung der MAVen in Angelegenheiten des Mitar-

beitervertretungsrechts 
� Förderung der Anwendung des Mitarbeitervertretungsrechts 
� Sorge um die Schulung der Mitarbeitervertreter/Innen 
� Erarbeitung von Anregungen an die Mitglieder der Bistums-KODA oder 

die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Cari-
tasverbandes aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

� Fortentwicklung der MAVO 

Aufgabe der MAVen ist es, die von ihr vertretenden Mitarbeiter in ihren 
persönlichen und betrieblichen Belangen zu vertreten (§ 26 ff MAVO). 

Rechtsgrundlagen sind u.a. die Grundordnung für den kirchlichen Dienst 
sowie die Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) 

51 % 

Bistums-
KODA 

Die Bistums-KODA (= Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts) beschließt Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss und Been-
digung von Arbeitsverhältnissen mit der Diözese, mit Kirchengemeinden 
und Kirchenstiftungen und mit weiteren kirchlichen Anstellungsträgern. Sie 
ist zuständig für die Arbeitsverhältnisse von etwa 22.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.  

Rechtsgrundlagen sind die Grundordnung des kirchlichen Dienstes, die 
Bistums-KODA-Ordnung sowie die Bistums-KODA-Wahlordnung. 

49 % 



Budgetkreis B 190 Personal 

B 190010 -MAVen und Bistums-KODA 

Haushaltsstellen 093000, 098000

1914

Strukturen DiAG-MAV 
Die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (DiAG-MAV) vertritt die Belange der 
diözesanen Mitarbeitervertretungen. Für die Arbeitsgemeinschaft handelt die Mitgliederversamm-
lung. Diese setzt sich zusammen aus Delegierten der Mitarbeitervertretungen. Die Mitgliederver-
sammlung wählt den Vorstand der DiAG-MAV. 

Der Vorstand führt die Geschäfte der DiAG-MAV und besteht i.d.R. aus 12 Mitgliedern. Der Vorstand 
vertritt die Arbeitsgemeinschaft zwischen deren Sitzungen und hat die Beschlüsse und Empfehlungen 
der Mitgliederversammlung zu § 25 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 durchzuführen. 
Eine Geschäftsstelle ist eingerichtet. 

Weitere Informationen 
� www.diagmavdrs.de

Strukturen Bistums-KODA 
Die Bistums-KODA ist ein paritätisch besetztes Gremium, bestehend aus jeweils zehn durch Urwahl-
gewählten Vertretern der Dienstnehmerseite und zehn durch den Generalvikar berufenen Vertretern 
der Dienstgeberseite, welches für die Gestaltung und Weiterentwicklung des Arbeitsvertragsrechts in 
der Diözese und damit für rund 22.000 Beschäftigte zuständig ist. Beschlüsse der KODA werden im 
gemeinsamen „Plenum“ in zwei Lesungen gefasst und anschließend dem Bischof zur Inkraftsetzung 
zugeleitet. Den Beschlüssen gehen seiteninterne Beratungen voraus. Für die Behandlung einzelner 
Sachgebiete kann die Bistums-KODA ständige oder zeitlich befristete Ausschüsse einsetzen.  

Der Vermittlungsausschuss der Bistums-KODA kann angerufen werden, wenn ein Antrag in der 
Sitzung der Kommission nicht die für einen Beschluss erforderliche Mehrheit von drei Vierteln der 
Mitglieder, jedoch mindestens von der Hälfte der Mitglieder erhalten hat, sofern der Anrufung wiede-
rum mindestens die Hälfte der Mitglieder zustimmt.  

Die Geschäftsstelle der Bistums-KODA berät und unterstützt die Dienstgeber- und die Dienstneh-
merseite juristisch und organisatorisch.  

Weitere Informationen können auf der Internetpräsentation der Bistums-KODA abgerufen werden: 
� koda.drs.de

Entwicklungen und Herausforderungen 

DiAG-MAV: 

1. Entwicklungen: 

Durch die Wahlanfechtung im Jahre 2015 mussten die Regelungen zur Wahl des DiAG-MAV-
Vorstandes grundlegend überarbeitet werden. Im Jahr 2017 konnte dann erstmals der Vorstand der 
DiAG-MAV im Rahmen einer Urwahl gewählt werden. 224 Mitarbeitervertretungen hatten das Recht 
ihre Stimme abzugeben, 159 Mitarbeitervertretungen machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. 
2. Herausforderungen 
Die zentrale Herausforderung der DiAG-MAV und der MAVen wird die Umsetzung der neuen Mitarbei-
tervertretungsordnung sein. Diese Erneuerung ergab sich durch die Vollversammlung des Verbandes 
der Diözesen Deutschlands. In ihrer Sitzung am 19. Juni 2017 hatte sie der Änderung der Rahmen-
Mitarbeitervertretungsordnung (Rahmen - MAVO) (Anlage 1 - Synopse) zugestimmt, mit der Folge, 
dass die von der Vollversammlung beschlossenen Änderungen in die diözesane Fassung der Mitar-
beitervertretungsordnung (MAVO) übernommen werden. 



Budgetkreis B 190 Personal 

B 190010 -MAVen und Bistums-KODA 

Haushaltsstellen 093000, 098000
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Bistums-KODA: 

1. Entwicklungen 

Die KODA hat im Februar 2018 ihre zehnte Amtsperiode begonnen. Die Dienstnehmerseite ist mit drei 
neuen Mitgliedern in die Amtsperiode gestartet. Auf Dienstgeberseite besteht personelle Kontinuität. 
Mit Frau Rosemarie Körner ist auf Dienstnehmerseite das einzige Mitglied mit juristischer Fachkompe-
tenz zum Ende der neunten Amtsperiode ausgeschieden. Hierdurch ist auf Dienstnehmerseite ein 
erheblicher juristischer Beratungsbedarf entstanden, welcher die Dienstnehmerseite veranlasst hat 
einen Antrag auf Erhöhung des Rechtsberatungsbudgets zum Jahr 2018 zu stellen. Auch die Situation 
auf DG-Seite begründet einen erhöhten Rechtsberatungs- und Sacharbeitsbedarf. Die Freistellungen 
können insbesondere von Mitgliedern der Dienstleitung, leitenden Pfarrern und sonstigen Vertretern 
mit exponierten Leitungsaufgaben nicht in vollem Umfang beansprucht werden. Die erforderliche 
Sacharbeit kann nur durch wenige Einzelne erledigt werden. Dadurch geht ein wichtiger Bestandteil 
der Parität verloren. Durch den Wechsel vom BAT zu einem eigenständigen kirchlichen Arbeitsver-
tragsrecht im Jahr 2010 haben sich sowohl Qualität als auch Quantität der KODA-Arbeit in den ver-
gangenen Jahren stark verändert. Die damit verbundene Sitzungsdichte hat sich auf einem hohen 
Niveau eingependelt. Die Regelungen (AVO-DRS, Entgeltordnung zur AVO-DRS, AVO-DRS-Ü, ORA-
DRS BBiG, ORA-DRS-Pflege, ORA-DRS-PIA, ORA-DRS-DHBW, ORP-DRS, OkB-DRS, SR EntgO-L) 
basieren größtenteils auf den Tarifabschlüssen des TV-L und im Bereich des Sozial- und Erziehungs-
dienstes auf dem TVöD, erhalten aber darüber hinaus kirchenspezifische Sonderregelungen. 

2. Herausforderungen 
Regelmäßig sind Tarifabschlüsse des TV-L und des TVöD zu prüfen und ggf. durch Kenntnisnahme-
beschluss der KODA zu übernehmen. Der Tarifabschluss des TVöD für den Bereich der Pflegeeinrich-
tungen ist zu prüfen, um in Zeiten des Fachkräftemangels hier konkurrenzfähig zu bleiben. Für den 
Bereich der Pflegeeinrichtungen ist eine Sonderregelung zu geteilten Diensten in der Beratung. Eine 
Neuregelung der  Arbeitszeit der Mesner steht zur Beratung an. Die Eingruppierungsregelungen der 
Mesner, des pastoralen Bereichs, der Schulhausmeister und Schulsekretärinnen sowie der Psycholo-
gischen Familien- und  Lebensberatern sind zu überarbeiten. Neue Eingruppierungen für die Einsatz-
leitung der Nachbarschaftshilfe und der ambulanten Hospizdienste sind zu beraten. Die Altersteilzeit-
regelung des TVöD ist im Zusammenhang mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen zu beraten. Vor 
dem Hintergrund des Klimaschutzkonzeps der Diözese beschäftigt sich die KODA mit den Themen 
Job-Rad und Job-Ticket und einer möglichen arbeitsvertragsrechtlichen Gestaltung. Für Teile der 
beschäftigten LeiterInnen  im Sozial- und Erziehungsdienst ist eine vorhandene befristete Bestands-
schutzklausel zu beraten. Die KODA-Regelungen der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) sind inhalt-
lich hinsichtlich ihrer Vergleichbarkeit zu den tarifvertraglichen Regelungen zu prüfen. Der vorhandene 
KODA-Beschluss zu den Dual Studierenden (DHBW) ist vor dem Hintergrund einer bereits bestehen-
den Bundesrichtlinie und zu erwartenden tariflichen Regelung zu überarbeiten. Die Verankerung von 
Präventionsregelungen ist in der KODA zu beraten. Die sehr gut angenommenen Informationsveran-
staltungen der KODA-Dienstnehmerseite werden  im zweijährigen Rhythmus fortgeführt. 





Budgetkreis: B 190   Personal
Teilbudget: B190010  MAVen und  KODA
Haushaltsstellen: 093000, 098000

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 13 0,65 EG13Ü 0,65 - - 0,65

EG 10 - - 0,75  - - 0,75 0,75 unbesetzt

EG 6* 0,50 EG6 1,00 -  - 1,00 0,50 unbesetzt

Summe 1,15 2,40 0,00 0,00 2,40 1,25 unbesetzt

* Eine Stellenbewertung nach EG 6 AVO-DRS liegt vor.

01.05.2018

1917





2001

B200 Vermögen
Budgetkreis



2002
Budgetkreis B 200 Vermögen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4800  Sonstige Einnahmen -1.168.900 -1.168.900 -1.168.900 -1.168.901

Summe  Einnahmen -1.168.900 -1.168.900 -1.168.900 -1.168.901

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 5.123.300 4.989.600 4.860.400 4.752.900

Summe  Ausgaben 5.123.300 4.989.600 4.860.400 4.752.900

Deckungsbedarf (Budget) 3.954.400 3.820.700 3.691.500 3.583.999



2003

B200008 882000
B200010 369900Eigenbetrieb Bildungshäuser Kirchl. Eigenbetrieb Bildungshäuser

Abwicklungsbudget Abwicklungsbudget

Budgetkreis
B200 Vermögen

Teilbudget Haushaltsstellen



2004
Budgetkreis B 200 Vermögen

Abwicklungsbudget Vermögen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
Summe  Ausgaben 0 0 0 0

Deckungsbedarf (Budget) 0 0 0 0





2012
Budgetkreis B 200 Vermögen

Teilbudget B 200010 Eigenbetrieb Bildungshäuser

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4800  Sonstige Einnahmen -1.168.900 -1.168.900 -1.168.900 -1.168.901

Summe  Einnahmen -1.168.900 -1.168.900 -1.168.900 -1.168.901

Ausgaben
F 7300  Betriebskostenzuschüsse 5.123.300 4.989.600 4.860.400 4.752.900

Summe  Ausgaben 5.123.300 4.989.600 4.860.400 4.752.900

Deckungsbedarf (Budget) 3.954.400 3.820.700 3.691.500 3.583.999



Budgetkreis B 200 Vermögen 

B 200010 Eigenbetrieb Bildungshäuser 

Haushaltsstelle 369900 

2013

Auftrag und Aufgaben 

Bereich Zielgruppe Beschreibung der Aufgabe  Anteil am Teilbudget 
Bildungshäuser 
der Diözese 

Kirchliche Gruppen, 
nicht-kirchliche 
Gruppen, 
Einzelpersonen 

Zurverfügungstellung von Orten
der Bildung, der Begegnung sowie 
der Erholung 

100% 

Beherbergung und Beköstigung 
von Tagungs- und Erholungsgästen 

Dienst- und Serviceleistungen im 
Zusammenhang mit Bildungsveran-
staltungen und Erholungsmaßnah-
men

Beratung und Unterstützung bei 
Planung und Durchführung von  
Bildungs- und Erholungsveranstal-
tungen 



Budgetkreis B 200 Vermögen 

B 200010 Eigenbetrieb Bildungshäuser 

Haushaltsstelle 369900 

2014

Strukturen 

Im kirchlichen Eigenbetrieb Bildungshäuser sind folgende Einrichtungen zusammengefasst: 
Ort Einrichtung 
Altheim-Heiligkreuztal Tagungshaus Kloster Heiligkreuztal (seit 08/2009) 
Cleebronn  Jugendhaus Michaelsberg 
Ellwangen Tagungshaus Schönenberg 
Friedrichshafen Don Bosco Haus 
Leutkirch Tagungshaus Regina Pacis 
Neresheim Tagungshaus im Kloster Neresheim mit

Martin Knoller Haus 
Obermarchtal Bildungshaus Kloster Obermarchtal 
Rot an der Rot Jugendhaus St. Norbert 
Rottenburg Johann-Baptist-Hirscher-Haus 
Schöntal Bildungshaus Kloster Schöntal 
Stuttgart (Hohenheim) Christkönigshaus  
Waldstetten Schwarzhornhaus mit Naturhochseilgarten 
Wernau Kath. Jugend- und Tagungshaus Wernau

Die Einrichtungen verzeichneten folgenden Zuspruch: 
 Übernachtungen 

2017 2016 
Kirchliche Gruppen  126.347  122.197 
Nicht-kirchliche Gruppen / Einzelpersonen  69.923  70.096 

Weitere Informationen:     www.tagungshaus.net 

Entwicklungen und Herausforderungen 

Der kirchliche Eigenbetrieb Bildungshäuser der Diözese Rottenburg-Stuttgart bewirtschaftet 13 Bil-
dungshäuser – 5 Jugend- und 8 Erwachsenen- Tagungs- und Bildungshäuser. Er kann inzwischen auf 
20 Jahre seines Bestehens zurückschauen.  
In den vergangenen zwei Jahren war es möglich, einige größere Vorhaben in den Häusern zu realisie-
ren. Es wurden notwendige Haus- und Zimmerrenovierungen realisiert, die sowohl Energieeffizienz als 
auch einen verbesserten Standard zum Wohl der Gäste mit sich bringen. Ferner gab es Investitionen 
im Sanitärbereich, der erweitert und verbessert wurde.  
Gesetzliche Auflagen erforderten Investitionen u.a. in Aufzugsanlagen und im Brandschutz. 
Die Bildungshäuser verstehen das eingeführte Umweltmanagementsystem nach EMAS im Sinne der 
Pastoralen Prioritäten um die Bewahrung der Schöpfung als eine kirchlich-pastorale Aufgabe. Inzwi-
schen sind alle Häuser sind nach hohen europäischen Standard EMAS zertifiziert. 
Weitere Auflagen im Brandschutz erfordern bauliche Maßnahmen in Ellwangen und Neresheim. 
In Zukunft gilt es, den erreichten Standard in den Häusern zu halten und kontinuierlich zu verbessern. 
Wesentlich ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Blick zu nehmen. Sie gilt es zu fördern und 
zu fordern. In den Folgejahren soll die begonnene Personalentwicklung fortgesetzt werden.  
Die wirtschaftliche Festigung ist und bleibt Priorität für den Eigenbetrieb. Mit gleicher Wichtigkeit und 
Konsequenz hat der Eigenbetrieb das in seinen Aufgaben manifestiertem kirchlichem Profil der Bil-
dungshäuser in den Blick zu nehmen und dieses zu schärfen. Diese Dualität von Kirchlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit haben die Bildungshäuser der Diözese Rottenburg-Stuttgart - Kirchlicher Eigenbe-
trieb - zu dem gemacht, was sie heute sind. 



Budgetkreis: B 200   Vermögen
Teilbudget: B200010  Eigenbetrieb Bildungshäuser
Haushaltsstellen: 369900

Nachrichtlich HHSt. 369900 Kirchl. Eigenbetrieb Bildungshäuser

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

A 9/12 1,00 A 9 1,00 - - 1,00

EG 14 2,00 EG 14 1,00 - - 1,00 1,00 überbesetzt

EG 12 1,00  - 1,00 von EG 9/11

EG 9/11* 1,00 EG 12 16,35 - 1,00 15,35 zu EG 12
4,25 EG 11 12,15 überbesetzt

11,00 EG 10
12,25 EG 9

EG 2/8 * 19,38 EG 8 75,32 15,00 - 90,32 neue Stellen
3,50 EG 7 8,87 überbesetzt

24,35 EG 6
32,52 EG 5
3,50 EG 3
0,94 EG 2

EG 1/2 3,22 EG 5 65,12 25,00 - 90,12 neue Stellen
0,50 EG 4 22,57 überbesetzt
1,00 EG 3

82,72 EG 2
0,25 EG 1 

P / Azubi 11,00 Azubi 21,00 - - 21,00 10,00 unbesetzt 

Summe 214,38 179,79 41,00 1,00 219,79 34,59 überbesetzt

* Die Eingruppierungsvorgänge nach Teil III der EntgO sind nicht nur tätigkeitsbezogen sondern auch ausbildungsbezogen.
Aus diesem Grund ist die komplette Eingruppierungsspanne darzustellen.

01.05.2018

2015
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Nicht budgetierte Bereiche
B900



2102
Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4010 Kirchensteuer -262.122.000 -261.409.000 -244.484.500 -248.768.111

F 4030  Staatsleistungen -30.989.600 -30.682.800 -29.068.300 -29.821.725

F 4200  Öffentliche Mittel -55.200 -54.800 -67.000 -90.008

F 4250  Kirchliche Mittel -5.042.500 -4.774.700 -4.104.200 -4.304.012

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -16.500 -19.000 -20.100 -34.551

F 4800  Sonstige Einnahmen -14.136.400 -16.797.100 -16.657.800 -23.690.180

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -11.998.400 -12.590.100 -17.754.000 -77.995.533

Summe  Einnahmen -324.360.600 -326.327.500 -312.155.900 -384.704.119

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 25.466.800 24.943.000 24.545.900 23.822.434

F 6400  Sachausgaben 11.174.500 12.110.000 12.899.500 12.445.201

F 7200  Instandhaltungen und Investition 12.438.000 12.378.000 10.084.000 58.520.340

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 7.677.600 8.682.000 5.826.700 12.746.961

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 44.070.200 52.209.800 50.399.100 59.023.427

Summe  Ausgaben 100.827.100 110.322.800 103.755.200 166.558.362

Deckungsbedarf (Budget) -223.533.500 -216.004.700 -208.400.700 -218.145.757
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 904800 Diözesane Gemeinkosten

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -1.165

F 4250  Kirchliche Mittel -1.571.000 -1.535.500 -1.534.100 -1.437.399

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 -94

Summe  Einnahmen -1.571.000 -1.535.500 -1.534.100 -1.438.658

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 4.633.900 4.492.900 4.677.900 4.057.592

F 6400  Sachausgaben 1.090.000 975.000 740.000 219.359

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 0 23.744

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 462.500

Summe  Ausgaben 6.973.900 6.717.900 6.667.900 6.013.195

Ergebnis 5.402.900 5.182.400 5.133.800 4.574.537



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 904800 Diözesane Gemeinkosten 

Haushaltsstelle 048000

2113

Erläuterungen 

In dieser Haushaltsstelle sind solche Ausgaben zusammengefasst, die üblicherweise als Overhead-
kosten bezeichnet werden. Die Aufteilung dieser Gemeinkosten im Haushaltsplan ist entweder nicht 
möglich, weil damit die Diözese als Ganzes und nicht eine einzelne Organisationseinheit betroffen ist 
oder nicht zweckmäßig, wenn eine Vielzahl von Haushaltsstellen betroffen ist.  

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ausgaben für Pfarrhausfrauen (über Vorwegausgaben fi-
nanziert), Sammelversicherungs- und Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie Beihilfe- und Altersver-
sorgungsumlage für pensionierte Beamte in Höhe von 2,80 Mio. € (2019) bzw. 2,95 Mio. € (2020).  

Die Fortbildung der Mitarbeitenden über sexuellen Missbrauch und Möglichkeiten der Prävention ist 
ein wesentlicher Baustein eines institutionellen Schutzkonzepts, wie es auch die Präventionsordnung 
vorsieht. Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende sollen immer besser befähigt werden, die ihnen an-
vertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen Schutzbefohlenen zu stärken, zielgerichtet schüt-
zende Rahmenbedingungen herzustellen sowie Opfern sexueller Übergriffe angemessene Hilfestel-
lung zu leisten. Da es sich beim Schutzauftrag für Anvertraute um ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
kirchlicher Arbeit handelt, sind solche Fortbildungen nachhaltig zu verankern.  
Für die Durchführung der Präventionsfortbildungen 2018 - 2023 sind 230.000°€ für das Jahr 2019 
bzw. 325.000°€ für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Mittel werden über die Vorwegausgaben finanziert. 

Darüber hinaus sind folgende Mittel veranschlagt:                          
2020 2019

Förderung des Ehrenamtlichen Engagements 500.000 € 500.000 €
Zuschuss für das Projekt „Buchhaltung in Kirchengemeinden“ 1.250.000 € 1.250.000 €
 1.750.000 € 1.750.000 €

    





HHSt.: 048000 Diözesane Gemeinkosten

Besoldungsgr. / Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

A 12/15 0,10 A 13 1,20 - - 1,20 1,00 unbesetzt
0,10 A 12

A 13/14 0,30 A 13 9,00 - - 9,00 8,70 unbesetzt

A 9/12 2,30 A 13 20,00 - - 20,00 13,95 unbesetzt
3,75 A 12

EG 4 10,45 EG 5 60,00 - - 60,00 41,25 unbesetzt
6,20 EG 4
1,35 EG 3
0,75 O

Summe 25,30 90,20 0,00 0,00 90,20 64,90 unbesetzt

Ist
01.05.2018

Stellenplan
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 904900 Diözesane Vorhaben/Projekte

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -13.666

F 4250  Kirchliche Mittel 0 0 0 -15.000

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 0 -237

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 -47.428

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -37.200 -36.200 -35.000 -8.544.251

Summe  Einnahmen -37.200 -36.200 -35.000 -8.620.583

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 53.400 52.000 69.100 35.798

F 6400  Sachausgaben 336.000 318.700 310.400 257.077

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 0 165.793

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 1.730.000 2.827.000 227.000 8.300.046

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 117.400

Summe  Ausgaben 2.119.400 3.197.700 606.500 8.876.114

Ergebnis 2.082.200 3.161.500 571.500 255.531



 
Nicht budgetierter Bereich B 900  

 
B 904900 Diözesane Vorhaben/Projekte 

 
Haushaltsstelle 049000 

2123

 
 
Erläuterungen 
 
Dieser Haushaltsstelle werden besondere Veranstaltungen oder Projekte zugeordnet, sofern sie nicht 
innerhalb einer regulären Haushaltsstelle abgewickelt werden können. Solche Vorhaben sind in der 
Regel zeitlich befristet, werden also entweder einmalig oder über mehrere Jahre hauhaltswirksam. 
Beträge sind insbesondere veranschlagt für  
 
den Bischöflichen Flüchtlingsbeauftragten (049550).  
 
Das Projekt Klimainitiative (049185) wird aus Rücklagenmitteln finanziert. 
 
Das Projekt Weltkirchliche Flüchtlingshilfe (049114) wird aus Rücklagenmitteln finanziert. 
 
Das Projekt Flüchtlingshilfe (049113) wird aus Rücklagenmitteln finanziert. Im Diözesanhaushalt 2019 
sind zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro vorgesehen.  
 
 
Für folgende neuen Projekte werden Mittel bereitgestellt: 
 

 2020 2019
Projekt Bundesgartenschau Heilbronn (049121) 0 € 400.000 €
Projekt Schulungsmaßnahmen Erzieherinnen und 
Erzieher in Kindergärten (049122) 

240.000 € 240.000 €

Projekt Jugend und Musik (049123) 30.000 € 30.000 €
Projekt Katholikentag 2022 in Stuttgart (049510) 800.000 € 500.000 €
Projekt Rückgabe Leihglocken (049124) 400.000 € 400.000 €
 1.470.000 € 1.570.000 €

 
Daneben sind in begrenztem Rahmen Mittel für dringende pastorale Angelegenheiten (049900) 
veranschlagt.  
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 904920 Entwicklungsprozess "Kirche am Ort"

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -1.317

F 4250  Kirchliche Mittel 0 0 0 -4.031

F 4600  Einnahmen aus Leistungen 0 0 0 -3.766

F 4800  Sonstige Einnahmen 0 0 0 428

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -1.476.900 -1.726.100 -1.288.400 -1.427.432

Summe  Einnahmen -1.476.900 -1.726.100 -1.288.400 -1.436.117

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.337.800 1.312.100 938.400 1.030.597

F 6400  Sachausgaben 114.100 324.000 350.000 332.407

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 0 1.575

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 25.000 90.000 0 71.538

Summe  Ausgaben 1.476.900 1.726.100 1.288.400 1.436.117

Ergebnis 0 0 0 0



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 904920 Entwicklungsprozess „Kirche am Ort“ 

Haushaltsstelle 049200 

2133

Erläuterungen 

Im „Projekt Gemeinde“ war die Fragestellung behandelt worden, wie Gemeindepastoral in unserer Di-
özese weiterentwickelt und auch in Zukunft pastoraltheologisch verantwortet sowie personell und or-
ganisatorisch sichergestellt werden kann. Die Umsetzung der Projektergebnisse soll im Entwicklungs-
prozess „Kirche am Ort“ erfolgen.  

Alle Dekanate und die meisten Seelsorgeeinheiten befassen sich intensiv mit ihrem  Entwicklungspro-
zess. Sie werden begleitet durch Dekanatsreferentinnen und Dekanatsreferenten, die eigens für die-
sen Prozess beauftragt wurden. Kirchenentwicklung ist zu einem zentralen Anliegen vieler Akteure vor 
Ort, in den Einrichtungen, Verbänden und Dekanaten geworden, wozu auch die Tagungen "Wand-
lung" ihren Beitrag leisten. . Diözesane Mitarbeiter/innen, Pastoralausschuss und Unterstützungssys-
teme fördern intensiv den Prozess "Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten gestalten". Viele hauptbe-
ruflich wie ehrenamtlich Mitarbeitende sehen in dem diözesanen Entwicklungsprozess einen wichtigen 
Ansatz, Kirche auf Zukunft hin auszurichten und mit den Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit unter-
wegs zu sein.  

Zur Finanzierung des Prozesses wurden bereits Mittel in Höhe von 12,4 Mio. € zurückgestellt. Zusätz-
liche Mittel sollen an dieser Stelle nicht veranschlagt werden. Aus Gründen der Transparenz soll die 
Abbildung dieses Prozesses getrennt von anderen Projekten erfolgen.  



2152
Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 944900 Studentenwohnheime

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4600  Einnahmen aus Leistungen -2.500 -5.000 -5.000 -8.848

F 4800  Sonstige Einnahmen -510.000 -890.000 -881.000 -875.723

Summe  Einnahmen -512.500 -895.000 -886.000 -884.571

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 0 20.100 47.300 21.108

F 6400  Sachausgaben 187.200 333.900 341.200 323.916

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 4.000 3.473

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 325.300 541.000 493.500 536.074

Summe  Ausgaben 512.500 895.000 886.000 884.571

Ergebnis 0 0 0 0



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 944900 Studentenwohnheime 

Haushaltsstelle 449000

2153

    

Erläuterungen 

Bei dieser Haushaltsstelle sind das Carl-Sonnenschein-Wohnheim in Tübingen und das Eugen-Bolz-
Wohnheim in Weingarten veranschlagt.  

Die Planbeträge beinhalten auch Vorsorge für die Tragung der Baulast in Form von Zuführungen zu 
einer Rücklage zur Instandhaltung dieser beiden Studentenwohnheime (F 7500). Die Abwicklung von 
Instandhaltungsmaßnahmen erfolgt weiterhin über die Haushaltsstelle 630000, wobei zur 
Finanzierung der Instandhaltungsmaßnahmen dann Entnahmen aus dieser Rücklage erfolgen 
können.  





HHSt.:          449000 Studentenwohnheime

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 8 - - 0,88  -  - 0,88 0,88 unbesetzt

EG 5/6 - - 1,70  -  - 1,70 1,70 unbesetzt

EG 1/2 0,35 EG1 1,48  -  - 1,48 0,92 unbesetzt
0,21 EG2

Summe 0,56 4,06 0,00 0,00 4,06 3,50 unbesetzt

2155
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 948600 Hilfen für Leistungsgeminderte

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -8.094

F 4250  Kirchliche Mittel 0 0 0 -4.854

Summe  Einnahmen 0 0 0 -12.948

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 1.181.200 1.146.800 1.113.400 638.955

F 6400  Sachausgaben 0 0 0 149

Summe  Ausgaben 1.181.200 1.146.800 1.113.400 639.104

Ergebnis 1.181.200 1.146.800 1.113.400 626.156



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 948600 Hilfen für Leistungsgeminderte 

Haushaltsstelle 486000

2163

     

Erläuterungen 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart möchte schwerbehinderte Mitmenschen bei der aktiven Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben unterstützen. Daher hatte bereits Bischof Dr. Georg Moser umfassende 
Haushaltsmittel zur Förderung der Beschäftigung von nicht voll leistungsfähigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einstellen lassen. Das Ziel dieser Mittel ist es, die Anstellung und Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen zu fördern und zu sichern.  

Gemäß den Förderrichtlinien werden nach Abzug von Drittmitteln zwischen 10% und 50% der Perso-
nalkosten übernommen, wenn kirchliche Anstellungsträger leistungsgeminderte Mitarbeiter/innen ein-
stellen oder bereits beschäftigen. Die Leistungsminderung kann entweder durch eine anerkannten 
Schwerbehinderung oder aber auch durch eine Langzeiterkrankung bzw. durch häufige Kurzzeiter-
krankungen eingetreten sein.  

Neue Förderanträge können durch die Diözesanverwaltung sowie durch Kirchengemeinden und De-
kanate bei der Abteilung Personalverwaltung gestellt werden. Über die Zuschussanträge wird im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in der Reihenfolge des Eingangs der Anträge 
entschieden. 

Derzeit werden 23 Mitarbeiter im diözesanen Bereich, 4 Mitarbeiter im Bereich der Caritas und 18 Mit-
arbeiter im Bereich der Kirchengemeinden und Dekanate gefördert. 





HHSt.: 486 000 Hilfen für Leistungsgeminderte

Besoldungsgr./ Ist*) Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018

A 14 0,20

A 13 0,30

EG 11 0,29

EG 9 0,40

EG 8 0,87

EG 6 2,53

EG 5 0,50

EG 3 0,50

EG 2 5,50

Summe 11,09 **

*) Keine Stelle im haushaltsrechtlichen Sinn
**) In der Zusammenstellung des Stellenplans berücksichtigt

Nur zur Information:
Im Bereich der Diözese werden demnach 11,09 Stellen gefördert. Darüber hinaus werden 
im Bereich der Kirchengemeinden und der sonstigen kirchlichen Rechtsträger weitere 
22 Personalfälle gefördert. 
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 948800 Förd. von Seelsorge in rechtl. selbst. karitativen Einr.

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL 0 0 0 -3.700.770

Summe  Einnahmen 0 0 0 -3.700.770

Ausgaben
F 6400  Sachausgaben 0 0 0 -60

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 0 839.223

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 4.659.500 4.501.900 4.349.700 3.111.924

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 0 0 0 3.799.170

Summe  Ausgaben 4.659.500 4.501.900 4.349.700 7.750.257

Ergebnis 4.659.500 4.501.900 4.349.700 4.049.487



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 948800 Förd. von Seelsorge in rechtl. selbst. karitativen Einrichtungen 

Haushaltsstelle 488000 

2173

Erläuterungen 

Die Förderung von Seelsorge in rechtlich selbständigen karitativen Einrichtungen in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart zur Stärkung des kirchlichen Profils in karitativen Einrichtungen erfolgt 
grundsätzlich in Abhängigkeit von der Haushaltslage. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind 
hierfür Mittelzuweisungen in Höhe von 4,50 Millionen Euro (2019) und 4,66 Millionen Euro (2020) 
veranschlagt, die sich auf folgende Bereiche verteilen: 

1. Seelsorge-Konzeption und Einsatz seelsorgerlich tätigen Personals 
3,60 Millionen Euro (2019) und 3,73 Millionen Euro (2020), 

2. Gottesdienstliche Räumlichkeiten 
0,90 Millionen Euro (2019) und 0,93 Millionen Euro (2020). 
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 953200 Katholisches Datenschutzzentrum

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
Summe  Einnahmen 0 0 0 0

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 230.000 220.000 200.000 0

Summe  Ausgaben 230.000 220.000 200.000 0

Ergebnis 230.000 220.000 200.000 0



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 953200 Katholisches Datenschutzzentrum 

Haushaltsstelle 532000 

2183

Erläuterungen 

Um die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach dem Gesetz über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG, veröffentlicht im KABl. Nr. 4/2018) zu gewährleisten, wurde zum 1. Januar 2018 
das Katholisches Datenschutzzentrum gegründet und die gemeinsame Diözesandatenschutzbeauf-
tragte der Diözesen Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier bestellt.  

Sitz des Katholischen Datenschutzzentrums ist in Frankfurt am Main. Der Planansatz enthält die antei-
lig anfallenden Personal- und Sachkosten. 
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 961000 Kirchensteuer

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4010 Kirchensteuer -262.122.000 -261.409.000 -244.484.500 -248.768.111

Summe  Einnahmen -262.122.000 -261.409.000 -244.484.500 -248.768.111

Ergebnis -262.122.000 -261.409.000 -244.484.500 -248.768.111



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 961000 Kirchensteuer 

Haushaltsstelle 610000 

2193

Erläuterungen 

Bei dieser Haushaltsstelle ist der Anteil der Diözese am verteilbaren Aufkommen der einheitlichen Kir-
chensteuer gem. § 1 Abs. 3 der Verteilungssatzung veranschlagt. 

Auf die Diözese entfallen 50% der Kirchensteuereinnahmen, die nach Abzug der Verwaltungskosten-
vergütung an das Land Baden-Württemberg, der „Anderen Diözesen zustehenden Kirchensteuern“ 
und der Vorwegausgaben verbleiben. 



2202
Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 962000 Allgemeine Staatsleistungen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4030  Staatsleistungen -30.989.600 -30.682.800 -29.068.300 -29.821.725

Summe  Einnahmen -30.989.600 -30.682.800 -29.068.300 -29.821.725

Ergebnis -30.989.600 -30.682.800 -29.068.300 -29.821.725



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 962000 Allgemeine Staatsleistungen 

Haushaltsstelle 620000 

2203

Erläuterungen 

Bei dieser Haushaltsstelle ist die Staatsleistung zur Besoldung und Versorgung der Geistlichen auf-
grund  historischer Rechtsverpflichtungen, die durch die Säkularisation im Jahr 1803 entstanden sind, 
veranschlagt. Ebenso sind hier die Staatsleistungen zur Dotation des Bistums gemäß Fundations-
instrument vom 14. Mai 1828 veranschlagt. Die bestehenden Staatsleistungen wurden im Jahr 1973 
zu einer Pauschalleistung zusammengefasst. Mit Vereinbarung vom 31.10.2007 wurden mit dem Land 
die konkret zu zahlenden Beträge bis 2010 sowie die Fortschreibung ab 2011 festgelegt. 



2212
Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 963000 Allgemeines Grundvermögen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel 0 0 0 -10.440

F 4250  Kirchliche Mittel 0 0 -35.300 -20.074

F 4600  Einnahmen aus Leistungen -14.000 -14.000 -15.100 -21.700

F 4800  Sonstige Einnahmen -2.338.900 -2.392.100 -2.349.500 -2.990.939

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -6.500.000 -6.200.000 -8.880.000 -56.850.218

Summe  Einnahmen -8.852.900 -8.606.100 -11.279.900 -59.893.371

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 210.500 205.100 217.300 199.691

F 6400  Sachausgaben 4.454.200 4.520.400 2.954.500 3.852.859

F 7200  Instandhaltungen und Investition 12.438.000 12.378.000 10.080.000 57.436.531

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 17.260.700 16.816.300 14.134.100 14.042.783

Summe  Ausgaben 34.363.400 33.919.800 27.385.900 75.531.864

Ergebnis 25.510.500 25.313.700 16.106.000 15.638.494



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 963000 Allgemeines Grundvermögen 

Haushaltsstelle 630000 

2213

Erläuterungen 

Hier sind die Einnahmen und Ausgaben der Gebäude und Grundstücke veranschlagt. 

Einnahmen und Ausgaben dieser Haushaltsstelle decken sich nicht, da es sich beim veranschlagten 
Grundvermögen auch um Verwaltungsgebäude oder sonstige zweckgebundene Grundstücke handelt, 
aus denen keine Einnahmen erzielt werden, deren Unterhaltung jedoch Ausgaben erfordert. 

Um die zur nachhaltigen Nutzbarkeit von Liegenschaften erforderliche Instandhaltung ohne 
schwankende Beanspruchung von Mitteln der laufenden Rechnung steuern zu können, wird in der 
Grundstücksverwaltung ein ergänzendes Instrument des Rücklagenmanagements eingesetzt.  

Durch die Einrichtung eines Substanzerhaltungsfonds nach § 16 Abs. 4 der Haushaltsordnung im 
Jahr 2013 kann dieses Instrument zur Verstetigung der Finanzierung der Gebäudeunterhaltung für 
den gesamten durch die Diözese zu unterhaltenden Grundstücksbestand eingesetzt werden. Die 
Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen (F 7500) beinhalten planmäßige Zuführungen zu 
diesem Substanzerhaltungsfonds, deren Höhe sich jeweils am Wiederherstellungswert des zu 
unterhaltenden Grundstücksbestands und der daraus abgeleiteten geschätzten durchschnittlichen 
Höhe des Mittelbedarfs bemisst. Diese Zuführungen sind in Höhe von 14,82 Mio. € (2019) bzw. 15,26 
Mio. € (2020) veranschlagt.  

Zur Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am durch die Diözese zu 
unterhaltenden Grundstücksbestand sind Entnahmen gemäß dem nach § 16 Abs. 4 der 
Haushaltsordnung gegebenen Charakter unabhängig von deren Etatisierung möglich. Die 
Unterhaltung des Grundstücksbestands kann sich dadurch kontinuierlich an der sachlichen 
Notwendigkeit orientieren.  

Soweit es um Instandhaltungen der bei der HHSt 4490000 veranschlagten Studentenwohnheime 
geht, erfolgen die Entnahmen aus der Rücklage Instandhaltung Studentenwohnheime (HHSt 449000), 
ansonsten aus dem Substanzerhaltungsfonds. 

Informationen zu den zum Planungszeitpunkt in den Jahren 2019 und 2020 neu vorgesehenen 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen enthält die Anlage 3 (S. 2331 ff).  

Die Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen (F 5200) beinhaltet die zum Planungszeitpunkt zur 
Finanzierung der Gebäudeunterhaltung jeweils veranschlagten Entnahmen aus der Rücklage zur 
Instandhaltung der Studentenwohnheime und aus dem Substanzerhaltungsfonds.  





HHSt.: 630000 Allgemeines Grundvermögen

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

EG 9 V 0,80 EG 8 1,00 - - 1,00 0,20 unbesetzt

EG 5/6 1,00 EG6 2,00 - - 2,00
1,00 EG5

Summe 2,80 3,00 0,00 0,00 3,00 0,20 unbesetzt
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 964000 Allgemeines Finanzvermögen

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4800  Sonstige Einnahmen -11.287.500 -13.515.000 -13.427.300 -19.776.424

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -734.300 -727.800 -1.050.600 -1.570.419

Summe  Einnahmen -12.021.800 -14.242.800 -14.477.900 -21.346.843

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 223.000 216.500 539.300 354.374

F 6400  Sachausgaben 4.873.500 5.518.500 8.126.000 7.336.110

F 7200  Instandhaltungen und Investition 0 0 0 50.000

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 0 0 0 445

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen, RL 26.484.200 34.852.500 35.771.500 40.065.500

Summe  Ausgaben 31.580.700 40.587.500 44.436.800 47.806.429

Ergebnis 19.558.900 26.344.700 29.958.900 26.459.586
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Erläuterungen 

Die bei der Kasse der Diözesanverwaltung vorhandenen Geldmittel werden entsprechend ihrem vo-
raussichtlichen Bedarf als Tagesgelder, Festgelder, in mittel- und langfristigen festverzinslichen Wert-
papieren und in Spezialfonds angelegt. Bei dieser Haushaltsstelle sind die Mittelzuflüsse aus den 
Geldanlagen und die Rücklagenverzinsung veranschlagt.  

Die Auflösung von Rückstellungen, Rücklagen (F5200) beinhaltet die Entnahme aus dem Fonds zur 
Finanzierung pastoraler Dienste (511.300 €).  

Die Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen (F7500) beinhalten folgende Dotierung von Vorsor-
gepositionen: 

2020 2019
Rückstellung Versorgungsverpflichtungen Angestellte 6.512.300 € 9.000.000 €
Rückstellung Versorgungsverpflichtungen Beamte 3.021.900 € 5.234.200 €
Rücklage Gewährträgerhaftung 5.000.000 € 5.768.300 €
Wertberichtigungsrücklage für Geldanlagen 5.000.000 € 5.000.000 €
Allgemeinen Rücklage 6.950.000 € 9.850.000 €
 26.484.200 € 34.852.500 €

Die neben der zuvor enthaltenen Dotierung der Wertberichtigungsrücklage für Geldanlagen vorgese-
hene Überführung einer bei den Wertpapieren des Anlagevermögens bestehenden Wertberichti-
gungsposition (38102200) in die Wertberichtigungsrücklage für Geldanlagen ist mit 6.189.200 € bei 
der Auflösung von Rückstellungen, Rücklagen (F5200) und bei der Zuführung zu Rückstellungen und 
Rücklagen (F7500) enthalten. Der Haushaltsplanansatz Wertberichtigungsrücklage für Geldanlagen 
beinhaltet den Antrag an den Diözesanrat diese Rücklage einzurichten, die bestehenden Wertberich-
tigungsposition (38102200) zu überführen und 2019 sowie 2020 jeweils diese zusätzlich mit 5.000.000 
€ zu dotieren.  
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Entwicklung und Herausforderung 

ZVK-Gewährträgerhaftung der Diözese für rechtlich selbständige kirchliche Einrichtungen 

Bereits in der November-Sitzung 2015 (27./28.11.2015) für die Beratungen zum Jahresergebnis 2014 
sowie in der November-Sitzung 2016 (25./26.11.2016) für die Beratungen zum Jahresergebnis 2015 
konnte die Thematik der Diözesanen Gewährträgerhaftung für die Alterszusatzversorgung dargestellt 
werden. 

Das kirchliche Arbeitsvertragsrecht (AVR und AVO-DRS) sieht zugunsten der im kirchlichen Dienst 
Beschäftigten eine mit dem öffentlichen Dienst vergleichbare betriebliche Altersversorgung vor. Die-
ses, die Zahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung ergänzende „Altersplus“ ist nicht zuletzt für 
die Gewinnung und das Halten von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen 
Dienst von Bedeutung. Dies gilt auch für die selbständigen kirchlichen Träger von Einrichtungen der 
Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe sowie im Bereich der Krankenpflege oder der Erziehung, Bildung 
und Betreuung von Kindern. 

Die Abwicklung der Zusatzversorgung der kirchlichen Angestellten erfolgt nicht unmittelbar durch den 
jeweiligen Dienstgeber, sondern über eine Zusatzversorgungskasse, bei der der jeweilige Dienstgeber 
Mitglied wird und seine Beschäftigten anmeldet. Für den Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
sind dies die „Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg“ 
(ZVK-KVBW) oder die „Kirchliche Zusatzversorgungskasse“ (KZVK). Die ZVK-KVBW fordert eine Ab-
sicherung ihrer Verpflichtungen zur Auszahlung der Zusatzversorgung für den Fall der Zahlungsunfä-
higkeit eines einzelnen Dienstgebers durch entsprechende Besicherungen oder durch Übernahme ei-
ner Ausfallbürgschaft durch eine nicht insolvenzfähige Rechtsperson, z.B. eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. 

Der Großteil der Träger im karitativen Bereich in der Diözese ist Mitglied bei der ZVK-KVBW. Für die 
Erfüllung der bestehenden Finanzierungsverpflichtungen haftet zunächst der jeweilige Träger. Nach-
dem jedoch die in privatrechtlicher Form organisierten Träger (Stiftungen, Vereine, [gemeinnützige] 
GmbHs) insolvenzfähig sind und eigene Besicherungsmöglichkeiten weitgehend zur Besicherung ihrer 
Investitionsnotwendigkeiten benötigen, übernimmt die Diözese als nicht insolvenzfähige Körperschaft 
des öffentlichen Rechts seit den 1950er Jahren Ausfallbürgschaften gegenüber der ZVK-KVBW zu-
gunsten der selbständigen kirchlichen karitativen Träger. D.h. die Diözese haftet, soweit sie eine ent-
sprechende Gewährträgerhaftung für einen Träger übernommen hat oder übernimmt, nachrangig für 
die Erfüllung der bestehenden Versorgungsverpflichtungen eines Trägers im Fall der Zahlungsunfä-
higkeit des Trägers (Eventualverpflichtung bzw. Gewährträgerhaftung).  

Die Diözesanhaushaltsrücklage „Gewährträgerhaftung“ bezieht sich auf die von der Diözese über-
nommenen Gewährträgerhaftungen im Sinne von Ausfallbürgschaften für die Zusatzversorgung der 
Angestellten im Bereich der Caritas. 

Die spezielle Vorsorgeposition mit Blick auf die Gewährträgerhaftung wurde 2015 mit Zustimmung des 
Diözesanrats eingeführt und mit 8,266 Mio. € aus dem Jahresüberschuss 2014 sowie mit 20 Mio. € 
aus der allgemeinen Rücklage dotiert. 2016 erfolgte im Zuge des Beschlusses zur Verwendung des 
Jahresergebnisses 2015 eine weitere Zuführung in Höhe von 7 Mio. €. 
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Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

Die diözesanen Gewährträgerhaftungen für rund 50 selbständige kirchliche karitative Träger hat sich 
seit 2016 zwar nicht hinsichtlich der Anzahl der Träger, aber in ihrer Gesamtsumme deutlich erhöht: 
Lag diese Ende 2016 bei 1,067 Mrd. €, so lag sie Ende 2017 bei 1,176 Mrd. €. Begründet ist dieser 
erhebliche Anstieg um gut 10 % innerhalb eines Jahres (2014-2015: 17,4 %, 2015-2016: 5,9 %, 2016-
2017: 10,2 % bzw. 2014-2017: 37,1 %) durch 
- die andauernde Niedrigzinsphase an den Kapitalmärkte (die Ausgleichsbeträge steigen rein rech-

nerisch bedingt durch die kontinuierliche Absenkung des Höchstrechnungszinssatzes, d.h. des 
Zinssatzes im Nenner bei der Barwertrechnung) 

- die weiterhin steigenden Mitarbeitendenzahlen in den Einrichtungen der Träger und somit höheren 
Anwartschaften 

- die demographischen Effekte, insbesondere die steigende Lebenserwartung der Versicherten und 
daraus resultierend höheren Anwartschaften. 

Das diözesane Risikomanagement hinsichtlich der Gewährträgerschaften ruht auf zwei Säulen: 
1. Risikosensibilität: 

Mit Hilfe eines Risikomanagementsystems ist die Hauptabteilung XVI- Gesellschaften und Stiftun-
gen / Wirtschaftsrecht im Rahmen ihres Handelns als Bischöfliche Aufsicht bestrebt, Bestandsrisi-
ken rechtzeitig zu erkennen. 

2. Risikoabsicherung: 
Angesichts des Gesamtvolumens der diözesanen Gewährträgerhaftung für karitative Träger insge-
samt gegenüber der ZVK und der hohen Beträge für einzelne Träger (100 -190 Mio. €) sowie an-
gesichts der Steigerungsraten der vergangenen Jahre erscheint es dringend geboten, die bisherige 
Rücklage „Gewährträgerhaftung“ weiter zu erhöhen, die sich (Stand 31.12.2017) auf rd. 35 Mio. € 
beläuft. Ein verantwortliches Risikomanagement verlangt eine adäquate Risikovorsorge im Rah-
men des Beschlusses zur Jahresergebnisverwendung wie der kommenden Haushaltsbeschlüsse. 

Hierfür 
- sind im Doppelhaushalt 2019/2020 Dotierun-

gen in Höhe von insgesamt 10,8 Mio. € vor-
gesehen und 

- wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüber-
schuss 2017 weitere 3,8 Mio. € der Rücklage 
„Gewährträgerhaftung“ zuzuführen. 

Dadurch erhöht sich die Rücklage „Gewährträ-
gerschaft“ auf rd. 49,9 Mio. €. 

Mit der Gewährträgerhaftung und deren Absicherung 
leisten wir einen wichtigen Beitrag für die karitative Arbeit in der Diözese. 

Stand 31.12.2017 rd. 35,3 Mio. €

DHH 2019/2020 + 10,8 Mio. €

Jahresüberschuss 2017 + 3,8 Mio. €

Summe rd. 49,9 Mio. €
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Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

Wertberichtungsrücklage für Geldanlagen 

Übersicht über die erzielten Erträge bei Geldanlagen in der Niedrigzinsphase, Anlagengrundsätze und 
Vorsorge für Geldanlagen 

Seit 2008 konnten für die Geldanlagen des Diözesanhaushalts relativ konstante Jahressummen als 
Erträge erzielt werden. 

Die Zinseinnahmen abzüglich Kosten stiegen von 2007 auf 2008 von 16,0 auf 21,4 Mio. Euro an und 
bewegen sich seither in einem Spektrum von 19,0 bis 22,7 Mio. Euro. 

Dies liegt ursächlich an den zwar zurückgegangenen, aber gegenüber dem allgemeinen Zinsniveau 
von festverzinslichen deutschen Anlagen erzielten überdurchschnittlichen Verzinsungen (die auf der 
Grafik Seite 2228 ersichtlich ist) und an dem gestiegenen Anlagevolumen. 

In den Jahren 2007 bis 2017 (je einschließlich) konnten Zinseinnahmen nach Abzug von betreffenden 
Kosten in Höhe von insgesamt ca. 222 Mio. Euro erzielt werden. Überdurchschnittlich verzinste Anla-
gen haben innerhalb dieser Summe ihren Zins ausgeschüttet und sind inzwischen teilweise ausgelau-
fen bzw. deren stillen Reserven haben sich reduziert.  

Durch eine Wertberichtigungsrücklage für Geldanlagen möchten wir zur Zukunftvorsorge beitragen. 

Als erster Bestandteil für diese Rücklage ist angedacht, auf eine bestehende Wertberechtigungsposi-
tion aus dem Jahr 2003/2004 zurückzugreifen. 

Wie auch dem Finanzausschuss gegenüber dargestellt, weist die Vermögensrechnung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart seit dem Jahr 2003 auf der Aktivseite auf dem Konto „Wertberichtigung Wertpa-
piere“ einen Habensaldo in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro aus. Dieser wurde im Haushaltsjahr 2004 um 
ca. 2,0 Mio. Euro auf insgesamt ca. 6,2 Mio. Euro erhöht. Die Wertberichtigungsposition ist seit dem 
31.12.2004 unverändert und setzt sich aus der Einbuchung von Wertkorrekturen bei Wertpapieren aus 
den Jahren 2003 und 2004 zusammen. Die eingebuchten Wertkorrekturen vermindern den in der 
Vermögensrechnung ausgewiesenen Vermögenswert von Wertpapieren. Das betreffende Vermö-
gensverwaltungsdepot wurde von der Diözese 2005 beendet und nahezu vollständig in den beste-
henden so bezeichneten BRK-Fonds (Fonds bei der Landesbank Baden-Württemberg) eingebracht. 
Der BRK-Fonds ist noch im Anlagenbestand der Diözese und verfügt mittlerweile über stille Reserven. 

15000000

20000000

25000000 Zinseinnahmen abzüglich Kosten
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Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

Durch eine Auflösung der Wertberichtigungsposition von ca. 6,2 Mio. Euro auf der Aktivseite wird der 
in der Vermögensrechnung ausgewiesene Vermögenswert von Wertpapieren an deren tatsächlichen 
Vermögenswert herangeführt. Diese bilanzielle Wertaufholung macht in entsprechender Höhe bisher 
„stilles“ Vermögen in der Vermögensrechnung erkennbar. Diese bewirkt auch eine bilanzielle Vermö-
gensmehrung auf der Aktivseite, die in vollem Umfang einer Wertberichtigungsrücklage auf der Pas-
sivseite zugeführt werden soll. Die Umsetzung soll im Rahmen des Haushaltsbeschlusses Ende 2018 
für das Rechnungsjahr 2019 erfolgen. Durch die Wertberichtigungsrücklage kann für die betreffenden 
Fonds und darüber hinaus für die Geldanlagen der Diözesen allgemein, ein Stück weit eine Vorsorge-
position für Wertreduzierungen erhalten bleiben. Die allgemeinen Risiken an den Kapitalmärkten, die 
auch die Geldanlagen der Diözese unter Umständen treffen können, machen dies sinnvoll.  

Im Rahmen der Finanzausschuss-Sitzung wurde auch angesichts der Ausführungen der HA XV, dass 
eine Vorsorgeposition angesichts des großen Anlagevolumens weit über den besagten 6,2 Mio. Euro 
sinnvoll ist, eine weitergehende Befassung im Finanzausschuss vereinbart.  

Mit den nachfolgenden Ausführungen soll ansatzweise auf die Gesamtthematik eingegangen werden, 
wobei diese so umfassend ist, dass dies in diesem Rahmen nur auszugsweise erfolgen kann: 

Einvernehmlich wurde die Rede zur finanziellen Situation im Diözesanrat am 17.11.2017 im Vorfeld im 
Finanzausschuss abgestimmt. 
Dabei wurden zu den Geldanlagen folgende Ausführungen vorgenommen, die eingangs nochmals 
aufgeführt sind, als Einstieg in die Darstellung der Geldanlagepolitik: 

„Die anschließende Vermögensrechnung zum Diözesanhaushalt beinhaltet erneut die Vermögensdar-
stellung.

Bei der Betrachtung der Vermögensrechnung weisen wir erneut darauf hin, dass die Einordnung der 
Zahlen wichtig ist. Betrachtet man die Passivseite wird deutlich, dass der überwiegende Teil der Aktiva 
für bestehende Verpflichtungen gebunden ist.  

Auch die Eigenmittel sind nicht unbeschränkt disponibel, da sie auch zur Absicherung von Risiken und 
Eventualverbindlichkeiten dienen.  

In dem nach der Vermögensrechnung dargestellten, umfangreichen Bericht über die Bilanzerstellung 
haben wir auch einen Bericht über die Geldanlagen angefügt. Wie in den Vorjahren berichte ich auch 
wieder gerne über unsere Anlagekonzeption hier im Diözesanrat.  

Seit 2009 herrscht an den allgemeinen Kapitalmärkten eine sehr niedrige Verzinsung, so gibt es in 
kürzeren Laufzeiten vielfach Minus- oder Nullverzinsungen, erst in längeren Laufzeiten gibt es eine 
moderate Verzinsung. Seit längerem liegt für uns darin eine besondere Herausforderung.  

In den letzten Jahren konnten, wie die Grafik zeigt, gegenüber den durch die rote Kurve dargestellten, 
jeweils aktuellen, allgemeinen Kapitalmarktrenditen, bei den diözesanen Anlagen überdurchschnittli-
che Verzinsungen, bei gleichzeitig sicherheitsorientierter Anlagepolitik erreicht werden.  

Die Verzinsung der diözesanen Anlagen sehen Sie an der blauen Kurve. So lag die durchschnittliche 
Verzinsung für die Anlagen des Diözesanhaushaltes in 2015 bei ca. 2,7 % und in 2016 bei ca. 2,3 %. 
2017 können wir voraussichtlich ca. 2 % erzielen. 



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 964000 Allgemeines Finanzvermögen 

Haushaltsstelle 640000 

2228

Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

Wir profitieren seit vielen Jahren davon, dass wir stetig langlaufende Anlagen getätigt haben und die-
se von ihren Fälligkeiten her recht gleichmäßig ausrichten.  

Die Zielrichtung ist, möglichst verlässliche Anlageformen zu wählen. Dies sind zu rund der Hälfte An-
leihen des Landes Baden Württemberg, weiterer Bundesländer, öffentliche Pfandbriefe, deutsche 
Landesbanken und Anlagen staatlicher Förderbanken.  

Mit den vorgenannten Anlageformen leisten wir einen Finanzierungsbeitrag z.B. für staatliche Sozial-
leistungen, Schulen, Kliniken und weitere öffentliche Einrichtungen. Auch die Investitionen des Staa-
tes beispielsweise in Umweltmaßnahmen werden damit unterstützt.  

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in Anlagen bei deutschen Kreditinstituten, Bankschuldverschreibungen, 
Sparkassenbriefe und Festgelder auch zur Aufrechterhaltung der laufenden Liquidität. Damit tragen 
wir auch zur Kreditversorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft bei.  

Der Anteil von europäischen Staatsanleihen, kirchlichen Immobilien-Fonds und Aktien beträgt ca. 
12 %. Bei den europäischen Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt in den Ländern Frankreich und Ös-
terreich. Die kirchlichen Gebäude-Fonds sind meist in innerstädtischen 1A-Einzelhandelslagen inves-
tiert. Der kleinste Anteil ist, innerhalb dieses Anlagebereichs, in Aktien angelegt. 

Seit vielen Jahren ist die Anlagepolitik sicherheitsorientiert ausgerichtet, sogar in den Zeiten der Fi-
nanzkrise, insbesondere 2008 und 2009 konnten wir die Aussage treffen, dass die Summe der Ver-
kehrswerte, die Summe der Buchwerte übersteigt und damit der Anlagebestand werthaltig ist.  

Auch heute kann diese Aussage getroffen werden und wir sehen, insbesondere auch durch die Viel-
zahl der staatlichen Anleihen im Anlagebestand und deren Nutzenstiftung für die Allgemeinheit die 
Geldanlagen des Diözesanhaushalts sinnvoll investiert. Gerade auch weil wir dies in einem guten Ein-
klang mit unserem kirchlichen Selbstverständnis sehen. 

Da Anlagen von besonderer ethischer Sensibilität sind, wenden wir bei diesen und bei den gesamten 
Spezialfonds einen Nachhaltigkeitsfilter des renommierten Instituts oekom research an. Dabei schlie-
ßen wir direkte oder indirekte Beteiligungen in ethisch fragliche Bereiche selbstverständlich aus.  
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Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

An den grundsätzlichen Linien der Anlagestrategie möchten wir auch zukünftig festhalten. Eine ähnli-
che Anlagestrategie wollen wir auch beim Kirchlichen Hilfsfonds und seinen Anlagen für die Kirchen-
gemeinden und kirchlichen Einrichtungen und Stiftungen fortsetzen, wo sie sich ebenfalls bewährt 
hat.“

Übersicht über die Geldanlagen 

Per 31.12.2017 weist die Vermögensrechnung des Diözesanhaushalts folgende Werte aus: 

Die Summe der Geldanlagen des Diözesanhaushalts in Höhe von ca. 985 Mio. Euro per 31.12.2016 
hat sich auf ca. 1.066 Mio. Euro per 31.12.2017 erhöht. 

Darin sind enthalten: 

 31.12.2017 
Mio € 

31.12.2016 
Mio € 

Veränderung 
Mio € 

Wertpapiere des Anlagevermögens 991 861 + 130 
Bankguthaben 47 90 -   43 
Festgelder 28 34 -     6 

Die deutschen Bundesländer einschließlich staatliche deutsche Förderbanken nehmen mit ca. 376 
Mio. Euro den größten Teil ein. Weitere 40 Mio. Euro sind in deutschen öffentlichen Pfandbriefen so-
wie 120 Mio. Euro in deutschen Landesbanken angelegt. Auch sind 5 Mio. Euro in Anleihen der Bun-
desrepublik Deutschland angelegt. Es wird insgesamt eine starke Verbindung zwischen dem Staat 
und der Diözese deutlich. Dies ist gewollt, schließlich hat der Staat wichtige Aufgaben inne, wie Sozi-
alleistungen und Leistungen für Flüchtlinge, aber auch für nachhaltige Entwicklungen, die von der Di-
özese gerne mit finanziert werden. Die Laufzeiten des Geldanlagebestands insgesamt sind mit relativ 
gleichmäßigen Restlaufzeiten von einem bis zwölf Jahren verteilt. 

Bei den EU-Länderanleihen handelt es sich um die EFSF (Europäischer Finanzstabilisierungsmecha-
nismus,10 Mio. Euro), Staat Österreich (5 Mio. Euro). Daneben bestehen zwei Beteiligungen bei kirch-
lichen, deutschen Gebäudefonds im Umfang von ca. 35 Mio. Euro. 
Die Aktienanlagen betreffen die beiden Fondsbestände beim BRK-Fonds (Fonds bei der Landesbank 
Baden-Württemberg) und Südinvest entstanden aus der Hypovereinsbank-Gruppe. Die Fonds sind 
hinterlegt mit einer Wertsicherung, welche mit einer Anteilswertuntergrenze von 97 % des Anteilsprei-
ses vereinbart ist. 

Die Fondsmanagements wurden angehalten ganz überwiegend bzw. ganz in festverzinslichen Wert-
papieren anzulegen und auf langfristige Unternehmensentwicklungen zu setzen, bzw. auf spekulative 
Elemente zu verzichten. Das Rating der festverzinslichen Anlagen beträgt mindestens BBB-. Der Süd-
invest kann nur in festverzinsliche Anlagen anlegen, der BRK-Fonds kann bis zu 15% in Aktien anle-
gen. Stand 31.12.2017 waren ca. 7,6 Mio. Euro in Aktienwerten angelegt. Dies entspricht einem Anteil 
von ca. 0,7 % der Gesamtanlagen.  



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 964000 Allgemeines Finanzvermögen 
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Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

Hier wird nochmals der hohe Anteil deutscher öffentlicher Anleihen deutlich. 

Risiken 

Bei Geldanlagen sind grundsätzlich Risiken nicht ausschließbar. 

Es bestehen verschiedene Risiken, die wichtigsten sind nachfolgend genannt. 

- Adressenausfallrisiko/Bonitätsrisiko 

Beim Adressenausfallrisiko handelt es sich im Allgemeinen um mögliche Verluste, die durch den Aus-
fall oder die Bonitätsverschlechterung eines Schuldners entstehen können. 

Bei den Geldanlagen wird der Steuerung des Ausfallrisikos durch die Auswahl der Schuldner, die 
Streuung der Anlagen auf unterschiedliche Emittenten und die Festlegung von Obergrenzen für Anla-
gen desselben Schuldners Rechnung getragen. Bei der Auswahl der Schuldner wird auf gute Bonität 
Wert gelegt. Die Vorgaben aus den Anlagegrundsätzen für den Diözesanhaushalt zur Vermögensan-
lage wurden beachtet. Es hat sich bewährt gute Bonitäten, wie Anleihen von deutschen Bundeslän-
dern und deutsche Kreditinstitute, zu bevorzugen.  

Die Emittenten der Geldanlagen des Diözesanhaushalts stellen eine relativ hohe Sicherheit vor Wert-
verlusten dar, wenngleich auch Bonitätsrisiken grundsätzlich nicht auszuschließen sind.   
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Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

- Marktpreisrisiko 

Das Marktpreisrisiko besteht im Allgemeinen in möglichen Wertminderungen, die durch Veränderun-
gen von Preisen an den Finanzmärkten entstehen können. Geldanlagen werden überwiegend in fest-
verzinslichen Wertpapieren gehalten. Risiken bestehen für diese Bestände in durch Zinsänderungen 
hervorgerufenen Kursänderungen, wobei sich die Risiken mit abnehmender Restlaufzeit der Papiere 
verringern. Die Risiken werden abgemindert durch die Steuerung der Fälligkeitsstruktur der festver-
zinslichen Wertpapiere. Es gehört jedoch zum langjährigen Prinzip der Geldanlagen für den Diöze-
sanhaushalt, die zur Verfügung stehenden Gelder langfristig anzulegen, um höhere Renditen zu erzie-
len. Diese Vorgehensweise wird seit langem praktiziert. Dabei werden die Laufzeiten so ausgerichtet, 
dass jährlich relativ gleichmäßige Fälligkeiten bestehen. Zur Begrenzung von Aktienkursrisiken be-
wegt sich der Gesamtaktienanteil innerhalb festgelegter Obergrenzen auf niedrigem Niveau und wird 
grundsätzlich nur innerhalb von Wertpapiersondervermögen gehalten.  

Zusätzlich wurden Wertsicherungskonzepte mit Begrenzung des Verlustpotentials mit den Fondsge-
sellschaften vereinbart.  

Die Risiken für einen Zinsanstieg sind weiter gewachsen. Die Kapitalmarktzinsen haben sich in den 
USA seit Januar 2017 stetig erhöht. Dies führte auch zu einem Zinsanstieg an den Kapitalmärkten in 
Europa. Die Umlaufrendite stieg von Januar bis Dezember 2017 von -0,01 % auf 0,28 % an. Per Ende 
September betrug die Umlaufrendite 0,4 %. Mit einer weiteren Versteilerung der Zinsstrukturkurve ist 
zu rechnen, was dann die Kursen der festverzinslichen Wertpapiere belasten wird.  

- Liquiditätsrisiko 

Um den Liquiditätsrisiken gerecht zu werden, wird bei den Geldanlagen auf einen angemessenen An-
teil von marktgängigen und veräußerbaren Anlagen Wert gelegt. Auch ist die Laufzeitenstruktur so 
ausgerichtet, dass aus den Fälligkeiten ebenfalls Liquidität generiert werden kann. Sollten aufgrund 
eines eventuellen Kirchensteuerrückgangs überdurchschnittlich viele Mittel benötigt werden, so müss-
ten unter Umständen bei deutlichen allgemeinen Zinsanstiegen dann künftig entstehende Kursverluste 
realisiert werden, wofür unter anderem auch die Wertberichtigungsrücklage gebildet werden soll. 

Als erste Schritte wird vorgeschlagen, dass die bestehende Wertberichtigungsposition in Höhe von ca. 
6,189 Mio. € in eine Wertberichtigungsrücklage für Geldanlagen überführt wird. 

Außerdem wird vorgeschlagen und als sinnvoll erachtet, dass diese Wertberichtigungsrücklage als 
Vorsorge für eventuelle Wertschwankungen der Geldanlagen aus dem Diözesanhaushalt 2019 um 5 
Mio. € und aus dem Diözesanhaushalt 2020 um weitere 5 Mio. € dotiert wird.  

Damit stünde dann einem Geldanlagebestand von 1.066 Mio. Euro eine Wertberichtigungsrücklage 
von ca. 1,5 % gegenüber, die in den nächsten Jahren zusätzlich dotiert werden sollte.
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Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

Versorgungsverpflichtung diözesane Angestellte und Beamte 

Das seit langem anhaltende niedrige Zinsniveau wirkt indirekt über die Bewertung der Versorgungs-
verpflichtungen auf die Höhe der erforderlichen Vorsorgepositionen ein. Der als Barwert künftiger Zah-
lungsströme ermittelte Äquivalenzwert zur Quantifizierung bestehender Altersversorgungsverpflich-
tungen erhöht sich durch die Verringerung des Zinssatzes, mit dem die Abzinsung zukünftiger Aus-
zahlungen erfolgt. Sowohl die direkten als auch die indirekten Beeinträchtigungen der Haushaltswirt-
schaft durch die Verringerung des Zinsniveaus bedingen die Notwendigkeit, durch eine Stärkung vor-
handener Vorsorgepositionen die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft zu festigen 

Um der Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft Rechnung zu tragen, ist es weiterhin erforderlich vor-
handene Vorsorgepositionen zu stärken. Ohne entsprechende Vorsorge für zentrale Risiken und be-
stehende Verpflichtungen steigt die Gefahr, dass bei langfristig rückläufigen Deckungsmitteln ein zu-
nehmend größerer Anteil der Deckungsmittel des laufenden Haushalts zur Erfüllung bestehender Ver-
pflichtungen beansprucht wird und der zur Erfüllung anderer kirchlicher Aufgaben verfügbare Teil der 
Deckungsmittel zunehmend geringer wird. Dies dient der Absicherung der kirchlichen Arbeit in allen 
Aufgabenbereichen des Diözesanhaushalts, weil sie das Risiko verringert, zur Haushaltssicherung in 
die Aufgabenerfüllung der Bereiche eingreifen zu müssen. Auch wenn die Teilverwendung diese Zwe-
cke nicht explizit benennt, dient sie der zukünftigen Arbeit in der Gemeindepastoral, in der Jugend-
seelsorge, in der Ausbildung pastoraler Dienste, in den Schulen, in den Bereichen der Caritas und der 
Weltkirche sowie in allen anderen Aufgabenbereichen des Diözesanhaushalts.  

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat neben der vorgenannt beschriebenen Gewährträgerhaftung für 
besagte rechtlich selbständige kirchliche Einrichtungen auch die Zusatzversorgungspflicht für ihre „ei-
genen“, diözesanen Mitarbeiter mit Zusatzversorgung im Abrechnungsverband I der ZVK des Kom-
munalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW). Laut aktueller Auflistung der ZVK des 
KVBW sind Stand Ende 2017 in diözesaner Anstellung 2.714 Angestellte pflichtversichert; 1.853 Per-
sonen erhalten bereits ihre Zusatzrente. Der geschätzte Ausgleichsbetrag betrug Ende 2017 für die 
diözesanen Pflichtversicherten rd. 275 Mio. Euro (Vorjahr 257 Mio. Euro). Die Ermittlung basiert auf 
einem Zinsfuß von 1,00 % (Vorjahr 1,25%).  

Einschließlich der geplanten Zuführungen im Doppelhaushalt 2019 / 2020 beläuft sich die Rückstel-
lung für Versorgungsverpflichtungen Angestellte bis Ende 2020 auf rd. 149 Mio. Euro.  

Zusätzlich bestehen für die Beamten der Diözese ebenfalls Pensionsverpflichtungen. Die bestehende 
Pensionsverpflichtung wurde vom KVBW zum 31.12.2017 auf rd. 171,3  Mio. Euro ermittelt. Dies er-
folgte in Analogie zur Ermittlung der ZVK-Verpflichtungen mit einem Zinsfuß von 1,00 %.  

Einschließlich der geplanten Zuführungen im Doppelhaushalt 2019 / 2020 summiert sich die Rückstel-
lung für Versorgungsverpflichtungen Beamte bis Ende 2020 auf rd. 120 Mio. Euro. 
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Entwicklung und Herausforderung (Fortsetzung) 

Allgemeine Rücklage  

Die gem. § 16 Abs. 2, Nr. 2 der Haushaltsordnung (HO) gebildete Allgemeine Rücklage dient der mit-
tel- bis langfristigen Haushaltssicherung. In ihrer Zwecksetzung kommt der duale Charakter zum Aus-
druck. Zum einen geht es um einen Schwankungsausgleich. Zum anderen um die Absicherung von 
Risiken. 

Kontinuierliche Aufgabenerfüllung erfordert eine regelmäßige Finanzausstattung. Ziel nachhaltiger 
Haushaltswirtschaft ist es - trotz schwankender Einnahmen -, Schwankungen bei der Aufgabenerfül-
lung zu vermeiden. Die Allgemeine Rücklage dient hier der Schaffung von Kompatibilität zwischen 
kurzfristig schwankenden Kirchensteuereinnahmen und lediglich langfristig anzupassenden Mittelver-
wendungen.  

Kontinuierliche Aufgabenerfüllung kann auch dadurch gefährdet werden, dass ursprünglich für die 
Aufgabenerfüllung vorgesehene Mittel durch unerwartete Umstände oder Ereignisse anderweitig Ver-
wendung finden müssen. Die Allgemeine Rücklage dient daher auch zur Absicherung noch nicht in 
ausreichendem Umfang abgesicherter Risiken und Versorgungsverpflichtungen.  

Die Summe der im Diözesanhaushaltsplan 2020 veranschlagten Ausgaben beträgt rund 402 Mio. €. 
Ausgehend davon werden für jeden %-Punkt zu finanzierende Ausgabensteigerung Mittel in Höhe von 
rund 4 Millionen € benötigt.  

Geht man von einem Szenario aus, in welchem über mehrere Jahre hinweg bei temporär stagnieren-
den Einnahmen eine Ausgabensteigerungsrate von 3% zu finanzieren ist, dann wird deutlich, dass ein 
wirkungsvoller Schwankungsausgleich einer relevanten Vermögensmasse bedarf. 

Als Mindestausstattung der Allgemeinen Rücklage gibt die Haushaltsordnung einen Sollwert von 25% 
des Anteils des Diözesanhaushalts an den Steuereinnahmen vor. Ausgehend von den im Diözesan-
haushaltsplan 2020 veranschlagten Kirchensteuereinnahmen von rund 262 Mio. € beträgt die Min-
destausstattung der Allgemeinen Rücklage rund 66 Mio. €.  

Als Maßgröße zur Bestimmung der Größenordnung, in der die Allgemeine Rücklage der Absicherung 
noch nicht in ausreichendem Umfang abgesicherter Risiken erforderlich ist, kann die Differenz aus der 
Summe der Quantifizierungen zu den abzusichernden Risiken und der Summe der zu diesen Risiken 
bereits gebildeten spezielle Vorsorgepositionen herangezogen werden.  





HHSt.: 640000 Allgemeines Finanzvermögen (Altersteilzeit)

Besoldungsgr./ Ist Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 

Beamte/innen 2,80
(A9 bis B3 LBesGBW)**

Beschäftigte 2,55
 (EG 1 bis EG 15 AVO-DRS)

Summe* 5,35

*keine Stellen im haushaltsrechtlichen Sinn
** es werden sowohl
die Beamtinnen und 
Beamte der 
Laufbahngruppe des 
gehobenen Dienstes 
als auch des höheren 
Dienstes dargestellt.

01.05.2018
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Budgetkreis B 900 Nicht budgetierter Bereich

Haushaltsstelle B 966000 Versorgung

Plan 2020 Plan 2019 Plan 2018 Buchung 2017

Einnahmen
F 4200  Öffentliche Mittel -55.200 -54.800 -67.000 -55.326

F 4250  Kirchliche Mittel -3.471.500 -3.239.200 -2.534.800 -2.822.654

F 5200  Auflösung von Rückstellungen, RL -3.250.000 -3.900.000 -6.500.000 -5.902.444

Summe  Einnahmen -6.776.700 -7.194.000 -9.101.800 -8.780.424

Ausgaben
F 6000  Personalausgaben 17.597.000 17.277.500 16.743.200 17.484.320

F 6400  Sachausgaben 119.500 119.500 77.400 123.383

F 7300  Betriebskostenzuschüsse 13.100 13.100 0 13.008

Summe  Ausgaben 17.729.600 17.410.100 16.820.600 17.620.711

Ergebnis 10.952.900 10.216.100 7.718.800 8.840.288



Nicht budgetierter Bereich B 900

B 966000 Versorgung 

Haushaltsstelle 660000

2243

Erläuterungen 

Hier sind die Personalausgaben für sämtliche Ruhestandsgeistlichen veranschlagt, unabhängig von 
ihrer haushaltsmäßigen Zuordnung während des aktiven Dienstes. 

Die Einnahmen enthalten Entnahmen aus dem zur Absicherung der Altersversorgung der kirchlichen 
Mitarbeiter gebildeten Kapitalstock. 





HHSt.: 660000 Versorgung / Ruhestandsgeistliche

Besoldungsgr./ Ist Stellenplan Erläuterungen
Entgeltgr. n. EntgO 01.05.2018 2017/2018 Zugang Abgang 2019/2020

G 336,00  - - - - nur zur Information

Summe 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2245





IV.

Anlagen zum Haushaltsplan 
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Anlage 1

Zusammenfassung des Stellenplans 2019 / 2020
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Besoldungsgr./
Entgeltgr. n. 
EntgO

 Ist 01.05.2018 2017 / 2018 Zugang  Abgang 2019 / 2020

Geistliche
(Pfarrer und Diakone 
i.H.) (ohne HHSt 
660000)

691,00 916,50 8,10 7,60 917,00

Beamte 97,89 149,54 41,15 6,00 184,69
Dienstnehmer/innen
nach AVO-DRS 1.556,17 1.632,36 153,65 115,88 1.670,13

O-Stellen* 29,40 7,29 0,00 0,00 7,29
Summe 1: 2.374,46 2.705,69 202,90 129,48 2.779,11
* Ordensgestellungen
Nicht budgetiert:

HHSt. 048000 25,30 90,20 0,00 0,00 90,20
HHSt. 449000 0,56 4,06 0,00 0,00 4,06
HHSt. 630000 2,80 3,00 0,00 0,00 3,00
Summe 2:
(nicht budgetiert) 25,86 94,26 0,00 0,00 94,26

TB 0700100 gGmbH 18,10 4,60 0,00 0,00 4,60
TB 140040 35,62 58,04 34,00 39,34 52,70
TB 161010 27,30 20,83 9,00 2,83 27,00
TB 200010 214,38 179,79 41,00 1,00 219,79
HHSt. 235000/238000 10,76 13,45 3,50 3,25 13,70
HHSt. 367100 2,50 3,50 0,00 0,00 3,50
HHSt. 384000 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00
Summe 3 (nachr.): 295,56 285,21 87,50 46,42 326,29

Zusammenfassung
Summe 1+ 2 +3: 2.695,88 3.085,16 290,40 175,90 3.199,66

HHSt. 486000 11,09 - - - -
HHSt. 640000 5,30 - - - -
HHSt. 660000 336,00 - - - -
Summe 4: 352,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Zusammenfassung
Summe 1+ 2 + 3 + 4 : 3.048,27 3.085,16 290,40 175,90 3.199,66

Nachrichtlich:

Haushaltsstellen ohne Soll-Stellen:

Zusammenstellung des Stellenplans 2019 / 2020
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Anlage 2

Sammelnachweis Personalausgaben 2019 / 2020



Sammelnachweis Personalausgaben
2322

Teilbudget / Haushaltsstelle Plan 2020 Plan 2019

B 020010 Bischöfliches Ordinariat 27.623.800 26.845.000
B 020020 Offizialat 862.200 839.800
B 020030 Intranet/Internet 713.100 692.200
B 020040 Diözesane Gremien 262.500 257.500
B 020050 Überdiözesane Aufgaben 227.000 220.200
B 030010 Dom und Konkathedrale 611.200 572.700
B 050020 Priesterausbildung 2.238.100 2.277.800
B 050030 Ausbildung pastoraler Dienste 4.535.600 4.003.600
B 060010 Ordensgemeinschaften und Geistliche Gemeinschaften 465.200 454.300
B 070010 Jugend 6.325.000 6.318.100
B 080020 Pastorale Entwicklung in den Gemeinden und Dekanaten 0 5.000
B 080140 Institut für Fort- und Weiterbildung 777.300 768.200
B 090010 Dekanate 3.923.700 3.831.200
B 090020 Pastorales Personal in den Seelsorgeeinheiten 80.218.600 77.126.100
B 090030 Weitere Aufgaben und Aufträge des Pastoralen Personals 4.948.300 4.873.100
B 090050 Landpastoral 487.700 474.300
B 090060 Polizei- u. Feuerwehrseelsorge 208.800 203.500
B 090070 Krankenhaus- und Kurseelsorge 4.111.200 4.003.400
B 090080 Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 787.100 778.500
B 090090 Hochschulpastoral 1.063.100 1.035.300
B 100010 Caritasverband der Diözese 204.600 198.800
B 100050 Psychologische Beratungsstellen Ehe-, Familien-, Lebensfragen 1.512.800 1.560.200
B 100060 Telefonseelsorge 709.100 702.700
B 120010 Ökumene 29.600 28.800
B 130010 Kirchenmusik 2.722.500 2.676.900
B 130020 Kirchliche Kunst 488.100 501.300
B 130030 Berufungspastoral 214.800 210.600
B 140010 Religionsunterricht 22.145.500 21.512.700
B 140020 Schuldekanate 2.841.300 2.775.500
B 140030 Schulpastoral 1.007.300 907.700
B 150010 Weltkirche 128.900 127.100
B 160010 Verbände 2.339.600 2.311.700
B 160020 Erwachsenenbildung 3.393.200 3.335.600
B 160030 Arbeitswelt 1.234.100 1.196.700
B 160040 Akademie 1.764.900 1.720.100
B 170010 Medien- und Rundfunkarbeit 1.455.700 1.424.200
B 180010 Verwaltungsdienste 7.294.700 7.145.900
B 180020 Zuweisung an mutterspr.Gde 53.700 52.100
B 190010 MAVen und KODA 692.300 674.500
B 904800 Diözesane Gemeinkosten 4.633.900 4.492.900
B 904900 Diözesane Vorhaben/Projekte 53.400 52.000
B 904920 Entwicklungsprozess "Kirche am Ort" 1.337.800 1.312.100
B 944900 Studentenwohnheime 0 20.100
B 948600 Hilfen f.Leistungsgeminderte 1.181.200 1.146.800
B 953200 Katholisches Datenschutzzentrum 230.000 220.000
B 963000 Allgemeines Grundvermögen 210.500 205.100
B 964000 Allgemeines Finanzvermögen 223.000 216.500
B 966000 Versorgung 17.597.000 17.277.500
Gesamtsumme 216.089.000 209.585.900







Plan 2020 Plan 2019

1. 6.500.000 6.200.000

2. Zuführung zu Investitionsrücklagen 2.000.000 2.000.000

3. Weitere Bau- und Sanierungsmaßnahmen 5.650.000 5.890.000

Gesamtsumme 14.150.000 14.090.000

(Zur Finanzierung des durch die Diözese 
zu unterhaltenden Grundstücksbestands 
vgl. Allgemeines Grundvermögen, S. 2213)

2331

Anlage 3

Liegenschaftsmaßnahmen 2019 / 2020

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
an dem durch die Diözese zu unterhaltenden 
Grundstücksbestand
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1. Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

HHSt. Bezeichnung der Kostenstelle Planansatz Planansatz 
630000 Beschreibung der Maßnahmen 2020 2019

Rottenburg 633114 Kirchenmusikhochschule Rottenburg

2.000.000 1.500.000

Tübingen 633301 Wilhelmsstift Tübingen

1.500.000 1.500.000

Wernau 633428 Antoniusstraße 3 (Haus St. Antonius)

1.500.000 1.500.000

Es ist eine Neuausrichtung der Hochschule für 
Kirchenmusik in Rottenburg vorgesehen. Hierfür 
sind bauliche Maßnahmen notwendig. Diese bau-
lichen Maßnahmen sind die Sanierung der Studen-
tenzimmer, der technischen Anlagen inkl. der Trink-
wasser- und Abwasserleitungen und zum anderen 
der Neubau eines Gebäudes als Konzertraum inkl. 
Bibliothek.
Das Finanzierungsvolumen beträgt 4,5 Mio €. Im 
Haushalt 2017/18 waren bereits 1,0 Mio € 
eingestellt.

Die haustechnischen Rohrsysteme im Westflügel 
(Elektro, Sanitär, Heizung) sind alle baujahresty-
pisch und haben ihren Lebenszyklus bereits ganz 
erheblich überschritten. Es kommt  in den Trinkw-
asserleitungen bereits zum Austritt von braunem 
Wasser und zu Legionellen. Eine Generalsanie-
rung ist durchzuführen.
Der Kostenrahmen beträgt 3,0 Mio €. 

Das Haus wurde um 1900 gebaut und wird heute 
überwiegend als Verwaltungsgebäude durch das 
BDKJ genutzt. Die Haustechnischen Anlagen 
(Elektro, Sanitär, Heizung) sind alle baujahresty-
pisch und haben ihren Lebenszyklus bereits weit-
gehend erreicht. Eine vergleichende Untersuchung 
Generalsanie-rung/Neubau wurde durchgeführt. 
Aufgrund des überalterten Zustands sowie des 
nicht wirtschaftlichen Grundrisszuschnitts ist ge-
plant einen Abriss und einen Neubau durchzu-
führen. Die Gesamtmaßnahme beinhaltet ein 
Kostenvolumen von 10.800.000 € und soll über 
zwei Haushalte finanziert werden.
Das Finanzierungsvolumen wird mit 10,8 Mio € 
veranschlagt. Im Haushalt 2019/20 sind 3,0 Mio € 
eingeplant. Weitere Planansätze sind in den 
Folgehaushalten vorgesehen. 
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1. Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

HHSt. Bezeichnung der Kostenstelle Planansatz Planansatz 
630000 Beschreibung der Maßnahmen 2020 2019

Friedrichshafen 633433 Möwenstraße 13 (Zeltlager Seemoos)

500.000 500.000

Obermarchtal 633438 Klosteranlage 2

1.000.000 1.200.000

Summe 6.500.000 6.200.000

Die aufgeführten Planbeträge beziehen sich auf Maßnahmen, die bereits hin-
reichend genau konkretisiert sind. Darüber hinaus werden für weitere, aktuell 
noch nicht genau feststehende Maßnahmen, deren Notwendigkeit erst im Laufe 
des Haushaltsvollzugs zutage tritt, Mittel benötigt. Die Höhe dieser im voraus 
nicht konkret planbaren Mittel wird von der Abteilung Grund- und Bauverwaltung 
anhand von Erfahrungswerten für die Jahre 2019 und 2020 auf ca. 4,75 Mio. € 
geschätzt (T€ 800 für Brandschutzmaßnahmen, T€ 450 für die laufende Instand-
haltung der Tagungshäuser, T€ 3.500 für laufende Instandhaltung am weiteren 
durch die Diözese zu unterhaltenden Gebäudebestand). Die Finanzierung dieser 
Maßnahmen erfolgt - unabhängig von deren Etatisierung - durch Entnahmen aus 
dem Substanzerhaltungsfonds (vgl. S. 2213).

Die bestehenden Gebäude sollen abgebrochen 
werden und in deutlich reduziertem Umfang neu 
gebaut werden. Das Jugendhaus wird dabei auf-
gegeben, genauso wie das Wohnhaus. Die neuen 
Gebäude umfassen die Schutzräume, Einzel-
zimmer (z.B. für Krankheitsfälle), eine Selbstver-
sorgerküche, Sanitäranlagen, Lagerräume, eine 
Werkstatt und einen Werkraum für Kinder und 
weitere Räumlichkeiten die für den Zeltlagerbetrieb 
notwendig sind. 
Der Kostenrahmen beträgt 6,0 Mio €. Im Haushalt 
2017/18 waren bereits 2,0 Mio € eingestellt. Im 
Haushalt 2019/20 sind 1,0 Mio € veranschlagt; 
weitere Planansätze sind in den Folgehaushalten 
vorgesehen.

Die vorhandene Dachstuhlkonstruktion des Haupt-
gebäudes ist insbesondere in den Traufbereichen 
stark sanierungsbedürftig und sollte nach denkmal-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten saniert werden.
Das Finanzierungsvolumen beträgt 2,2 Mio €. 
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2. Zuführung zu Investitionsrücklagen

HHSt. Bezeichnung der Kostenstelle Planansatz Planansatz 
630000 Beschreibung der Maßnahmen 2020 2019

639999 Zuführung zu Investitionsrücklagen 2.000.000 2.000.000

Summe 2.000.000 2.000.000
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3. Weitere Bau- und Sanierungsmaßnahmen

HHSt. Bezeichnung der Kostenstelle Planansatz Planansatz 
630000 Beschreibung der Maßnahmen 2020 2019

Neresheim 639999 Klosterhospiz

3.500.000 3.900.000

Deggingen 639999 Kloster Ave Maria

0 490.000

Weingarten 633441 Eugen-Bolz-Weg 2 (Studentenwohnheim)

2.150.000 1.500.000

Summe 5.650.000 5.890.000

In einem ersten Bauabschnitt sollen Maßnahmen 
an Dach und Fach, der Heizung, der Wasserver-
sorgung und an den Außenanlagen in Höhe von 
980.000 € durchgeführt werden. Die Maßnahme 
wird zu 50% aus dem Diözesanhaushalt und zu 
50% aus dem Ausgleichstock finanziert. 

Im Klosterhospiz Neresheim bestehen eklatante 
Brandschutzmängel, sowie ein deutlicher Instand-
haltungsstau. Es werden die Brandschutzmängel 
beseitigt, sowie zwingend notwendige Instand-
setzungen bezuschusst.

Das Studentenwohnheim Eugen-Bolz in Weingar-
ten ist ein Hochhaus aus den 60'-iger Jahren mit 4 
Geschossen und 148 Zimmern. Die Generalsanie-
rung des Hauses wurde einem Neubau gegenüber-
gestellt. Es ist ein Abriss und Neubau des Studen-
tenwohnheims mit wirtschaftlichen Grundrissen 
geplant. Neben bereits zur Verfügung stehenden 
Mitteln werden zur Finanzierung des Gesamtvor-
habens zusätzlich die hier geplanten Mittel aus 
dem Diözesanhaushalt benötigt.





V.

Stichwortverzeichnis
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Fundstelle

Abwicklung der Vorjahre 690000 kein Budget B900
ACK – Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 128000 B120010 B120
Akademie der Diözese 360000 B160040 B160
Akademikerseelsorge 241000 B160030 B160
Akustik und Elektronik, Fachstelle für 123200 B020010 B020
Allgemeines Finanzvermögen 640000 kein Budget B900
Allgemeines Grundvermögen 630000 kein Budget B900
Altenarbeit, Fachbereich 234000 B020010 B020
Ambrosianum, Theolog. Vorseminar 352100 B130030 B130
Arbeitnehmerbewegung, Katholische 235000 B160010 B160
Arbeitsgemeinschaft der Kath. Organisationen und Verbände 291000 B160010 B160
Arbeitskreis Kirche und Sport 225000 B160010 B160
Arbeitslose, Maßnahmen für 487000 B160030 B160
Aufwendungen, Gemeinsame II.1
Ausbildung GemeindereferentInnen 115000 B050030 B050
Ausbildung PastoralreferentInnen 116000 B050030 B050
Ausbildung Priester 113000 B050020 B050
Ausbildung ständige Diakone 114000 B050030 B050
Ausbildung, Religionspädagogische 321000 B140010 B140
Ausgleich Kirchenlohnsteuer (Clearing) II.1
Ausgleichstock I
Ausländische Mitbürger und Exilgruppen 180000 B090020 B090
Aussiedler 292000 B160010 B160

Bahnhofsmission 434000 B100040 B100
Baugeschehen IV / Anlage 3
Bauhof Obermarchtal 068000 B020010 B020
Behinderte und Gefährdete, Heime für 443000 B100040 B100
Beratungsstellen für Ehe-, Familien- u. Lebensfragen 471000 B100050 B100
Beratungsstellen für werdende Mütter 410000 B100010 B100
Berufe der Kirche, Diözesanstelle 110200 B130030 B130
Betriebsseelsorge 242000 B160030 B160
Bewegung für eine bessere Welt 174000 B060010 B060
Bibelwerk, Katholisches 528000 B120010 B120
Bibliothek, Diözesan- 386000 B170010 B170
Bildungshäuser

Ländliche Heimvolkshochschule Wernau/Leutkirch 367100 B160010 B160
Cursillohaus, Oberdischingen 367800 B060010 B060
Bildungshaus im Kloster Schöntal 369900 B200010 B200
Christkönigshaus Stuttgart-Hohenheim 369900 B200010 B200

Stichwortverzeichnis

Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt



Fundstelle

Bildungshäuser (Fortsetzung)
Haus Regina Pacis, Leutkirch 369900 B200010 B200
Haus Schönenberg 369900 B200010 B200
Johann-Baptist-Hirscher-Haus, Rottenburg 369900 B200010 B200
Kirchl. Eigenbetrieb Bildungshäuser 369900 B200010 B200

Bildungswerk der Diözese 362000 B160020 B160
Bildungswerk, Katholisch Soziales 235000 B160010 B160
Bischof-Leiprecht-Haus, Stuttgart 068000 B020010 B020
Bischöfliches Jugendamt, Wernau 210100 B070010 B070
Bischöfliches Offizialat 050000 B020020 B020
Bischöfliches Ordinariat 000100 B020010 B020
Bistums-KODA 098000 B190010 B190
Blindenarbeit 130100 B090030 B090
Borromäum, Ellwangen 353000 B140040 B140
Budgetierung, Regelungen zur II.2

Cäcilienverband II.1 / Gemeinsame Aufwendungen
Caritaskonferenzen 436000 B100040 B100
Caritasverband der Diözese 410000 B100010 B100
Caritasverband für Stuttgart 420000 B100020 B100
Charismatische Gemeindeerneuerung 174000 B060010 B060
Clearing II.1
Cursillohaus, Oberdischingen 367800 B060010 B060

Datenschutzbehörde 532000 kein Budget B900
Dekanate, Dekanatsverbände 070000 B090010 B090
Dekanate, Schuldekanate 330000 B140020 B140
Dekanatsgeschäftsstellen 080000 B090010 B090
Dekanatsjugendreferate 220000 B070010 B070
Dekanatskirchenmusiker 124000 B130010 B130
Deutsche Jugendkraft (DJK) 225000 B160010 B160
Diakonatszentrum, Internationales 527000 B020050 B020
Diakone 134200 B090020 B090
Diözesandepot Obermarchtal 390000 B130020 B130
Diözesane Gemeinkosten 048000 kein Budget B900
Diözesane Vorhaben, Projekte 049000 kein Budget B900
Diözesanmuseum 390000 B130020 B130
Diözesanpriesterrat 091000 B020040 B020
Diözesanrat 091000 B020040 B020
Domgottesdienst Rottenburg 161000 B030010 B030
Dorfhelferinnenwerk, Kath. 433000 B160010 B160

Stichwortverzeichnis
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Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt
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Fundstelle

Ehe und Familie, Fachbereich 231100 B020010 B020
Eigenbetrieb Bildungshäuser 369900 B200010 B200
Entwicklungsprozess "Kirche am Ort" 049200 kein Budget B900
Erwachsenenbildung

Fachbereich Erwachsenenbildung 360100 B160020 B160
Diözesanakademie 360000 B160040 B160
Diözesanakademie / Tagungshäuser 361000 B161010 B161
Bildungswerk 362000 B160020 B160
Kreisbildungswerke 363000 B160020 B160

Exerzitien, Glaubensberatung 122000 B080010 B080
Exilgruppen, Ausländische Mitbürger und 180000 B090020 B090

Fachbereich
Ehe und Familie 231100 B020010 B020
Frauen 232100 B020010 B020
Männer 233000 B020010 B020
Altenarbeit 234000 B020010 B020
Erwachsenenbildung 360100 B160020 B160

Fachhochschule Freiburg 370000 B050040 B050
Fachschulen für soziale Berufe 450000 B141010 B141
Fachstelle für Akustik und Elektronik 123200 B020010 B020
Familienbund Deutscher Katholiken 231200 B160010 B160
Familienerholungswerk 481000 B160010 B160
Feuerwehrseelsorge 245000 B090060 B090
Finanzausgleich, Überdiözesaner II.1
Finanzvermögen, Allgemeines 640000 kein Budget B900
Flughafenseelsorge 132000 B160030 B160
Fonds zur Förderung pastoraler Dienste in den Gemeinden 640000 kein Budget B900
Fort- und Weiterbildung, Institut für 121000 B080140 B080
Frauen, Fachbereich 232100 B020010 B020
Frauenbund, Kath. Deutscher 232300 B160010 B160
Frauenbund, Landfrauenvereinigung 232600 B160010 B160
Frauenkommission 232200 B020010 B020
Freizeit – Tourismus – Urlaub 152000 B080130 B080
Führungskräfte- u. Akademikerseelsorge 241000 B160030 B160

Geistliche Gemeinschaften, siehe auch "Ordensgemeinschaften" 172000 B060010 B060
Geistliche im Studienurlaub 129000 B090010 B090
Gemeindeentwicklung 151000 B080020 B080
Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprachen (GKaM) 180000 B090020 B090
GemeindereferentInnen 115000 B050030 B050

Stichwortverzeichnis

Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt



Fundstelle

Gemeinkosten, Diözesane 048000 kein Budget B900
Gemeinsame Aufwendungen II.1
Gemeinschaft Christlichen Lebens 174000 B060010 B060
Gemeinschaft Immanuel 174000 B060010 B060
Geschäftsstellen der Dekanate 080000 B090010 B090
Geschichtsverein der Diözese 390000 B130020 B130
Glaubensberatung, Exerzitien 122000 B080010 B080
Grundvermögen, Allgemeines 630000 kein Budget B900

Haushaltsbeschluss II.1
Haushaltsquerschnitte I
Hauspflegewerk, Katholisches 432000 B100040 B100
Heime

für Behinderte u. Gefährdete 441000 B100040 B100
Jugendhilfeeinrichtungen 443000 B100040 B100
Altenheime und Altenpflegeheime 445000 B100040 B100
Studentenwohnheime 449000 kein Budget B900

Hilfen für Leistungsgeminderte 486000 kein Budget B900
Hochschule für Kirchenmusik 124000 B130010 B130
Hochschulseelsorge

Pädagogische  Hochschulen 251000 B090090 B090
Fachhochschulen 252000 B090090 B090
Universität Tübingen 255000 B090090 B090
Universitäten und Hochschulen in Stuttgart 256000 B090090 B090
Universität Ulm 257000 B090090 B090

In Via, Verband kath. Mädchensozialarbeit 434000 B100040 B100
Informationsstelle Berufe der Kirche 110200 B130030 B130
Institut für Fort- u. Weiterbildung 121000 B080140 B080
Internationales Diakonatszentrum 527000 B020050 B020
Intranet / Internet, Diözesanes 047000 B020030 B020

Jugendamt, Bischöfl. 210100 B070010 B070
Jugendhäuser 369900 B200010 B200

Bildungshaus Oberginsbach 226700 B070010 B070
Burg Niederalfingen 226700 B070010 B070
Don-Bosco-Haus Friedrichshafen 369900 B200010 B200
Michaelsberg, Cleebronn 369900 B200010 B200
Schloss Ebersberg 226700 B070010 B070
Schwarzhornhaus, Waldstetten 369900 B200010 B200
Seemoos 226600 B070010 B070

Stichwortverzeichnis

2404

Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt
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Fundstelle

Jugendhäuser (Fortsetzung)
St. Antonius Wernau 369900 B200010 B200
St. Norbert, Rot a.d.Rot 369900 B200010 B200

Jugendkraft, Deutsche (DJK) 225000 B160010 B160
Jugendseelsorge 210100 B070010 B070
Justizvollzugsanstalten, Seelsorge in 280000 B090080 B090

Kath. Arbeitnehmerbewegung 235000 B160010 B160
Kath. Bibelwerk 528000 B120010 B120
Kath. Büro Stuttgart 531000 B020050 B020
Kath. Deutscher Frauenbund 232300 B160010 B160
Kath. Dorfhelferinnenwerk 433000 B160010 B160
Kath. Fachhochschule Freiburg 370000 B050040 B050
Kath. Freie Schule, Stiftung 341000 B141010 B141
Kath. Hauspflegewerk 432000 B100040 B100
Kath. Landvolk, Verband 238000 B160010 B160
Kath. Mädchensozialarbeit, Verband 434000 B100040 B100
Kath. Rundfunkarbeit 384000 B170010 B170
Kath. Schulen 341000 B141010 B141
Kath. Sozialdienst 431000 B100040 B100
Kath. Soziales Bildungswerk 235000 B160010 B160
"Kirche am Ort", Entwicklungsprozess 049200 kein Budget B900
Kirchenmusik 124000 B130010 B130
Kirchensteuer 610000 kein Budget B900
Kirchl. Eigenbetrieb Bildungshäuser 369900 B200010 B200
Kirchl. Verwaltungsaktuariate 060000 B180010 B180
Kliniken-, Krankenhaus- u. Kurseelsorge 260000 B090070 B090
Kloster Schöntal 369900 B200010 B200
KODA 098000 B190010 B190
Kolleg St. Josef, Ehingen 352000 B140040 B140
Kolpingwerk 236000 B160010 B160
Konkathedrale Stuttgart 163000 B030010 B030
Konvikte u. Studienheime B140040 B140
Kreisbildungswerke 363000 B160020 B160
Kunst- u. Denkmalpflege 390000 B130020 B130

Diözesanmuseum 390000 B130020 B130
Geschichtsverein der Diözese 390000 B130020 B130
Kunstverein 390000 B130020 B130
Kunst-Kommission 390000 B130020 B130
Diözesandepot Obermarchtal 390000 B130020 B130

Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

Stichwortverzeichnis

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt



Fundstelle

Landesverband Kath. Kindertagesstätten 437000 B100030 B100
Landfrauenvereinigung des Kath. Deutschen Frauenbundes 232300 B160010 B160
Ländl. Heimvolkshochschule Wernau/Leutkirch 367100 B160010 B160
Landpastoral 237000 B090050 B090
Landvolk, Verband Kath. 238000 B160010 B160
Leitung und Verwaltung der Diözese 000100 B020010 B020
Liturgiekommission 123300 B020010 B020

Mädchensozialarbeit, In Via Verband kath. 434000 B100040 B100
Malteserhilfsdienst 439000 B100040 B100
Männer, Fachbereich 233000 B020010 B020
Maria Hilf, Studienheim 351000 B140040 B140
Martinihaus, Studienheim 359000 B140040 B140
Martinus Consult 487000 B160030 B160
MAV, DIAG (Mitarbeitervertretung) 093000 B190010 B190
Medien B170010 B170

Fachstelle für Medienarbeit 383000 B170010 B170
Kath. Rundfunkarbeit 384000 B170010 B170
Diözesanbibliothek 386000 B170010 B170

Mentorat, Theolog. 116000 B050030 B050
Mesnerverband II.1 / Gemeinsame Aufwendungen
Misereor 520000 B020050 B020
Mission u. Entwicklungshilfe 551000 B150010 B150
Museum, Diözesan 390000 B130020 B130

Offizialat, Bischöfl. 050000 B020020 B020
Ökumene 128000 B120010 B120
Orden 177000 B060010 B060
Ordensgemeinschaften, Geistl. Gemeinschaften 174000 B060010 B060

Schönstattwerk 172000 B060010 B060
Stefanusgemeinschaft 173000 B060010 B060
Bewegung für eine bessere Welt 174000 B060010 B060
Charismatische Gemeindeerneuerung 174000 B060010 B060
Gemeinschaft Immanuel 174000 B060010 B060
Gemeinschaft Christl. Lebens 174000 B060010 B060
Edith-Stein-Karmel Tübingen 177000 B060010 B060
Klarissen-Eremitinnen Isny-Buchenstock 177000 B060010 B060

Ordentlicher Haushaltsplan II
Ordinariat, Bischöfliches 000100 B020010 B020
Organisationen u. Verbände, Arbeitsgemeinschaft kath. 291000 B160010 B160

Stichwortverzeichnis
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Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt
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Fundstelle

Päpstl. Werk für geistl. Berufe (PWB) 110100 B130030 B130
Pastorales Personal, überpfarrlich 130100 B090030 B090
PastoralreferentInnen 116000 B050030 B050
Pax-Christi-Bewegung 294000 B160010 B160
Pfarreien

Diakone mit Zivilberuf 134200 B090020 B090
GemeindereferentInnen 140000 B090020 B090
PastoralreferentInnen 140000 B090020 B090
Priester 140000 B090020 B090
Ständige Diakone 140000 B090020 B090
Zuweisungen 139000 B180030 B180

Pfarrhausfrauen II.1 / Vorwegausgaben
Polizei- u. Feuerwehrseelsorge 245000 B090060 B090
Praktika für die pastoralen Dienste 118000 B050010 B050
Priesterrat / Diözesanrat 091000 B020040 B020
Priesterseminar 113000 B050020 B050
Projekte, Diözesane 049000 kein Budget B900
Psychologische Familien- und Lebensberatung (PFL) 471000 B100050 B100

Räte auf diözesaner Ebene 091000 B020040 B020
Religionspädag. Bildung u. Ausbildung 321000 B140010 B140
Religionspädag. Arbeitsstellen 324000 B140010 B140
Religionspädag. Institute 326000 B140010 B140
Religionspädag. Fort- u. Weiterbildung 329000 B140010 B140
Religionsunterricht 310000 B140010 B140
Rundfunkarbeit 384000 B170010 B170
Reproduktionstoxikologie 483000 B100070 B100
Ruhestandsgeistliche 660000 kein Budget B900
Rupert-Mayer-Haus Stuttgart 068000 B020010 B020

Sammelnachweis Personalausgaben IV / Anlage 2
Schönstattwerk 172000 B060010 B060
Schulbuchentwicklung 322000 B140010 B140
Schuldekanate 330000 B140020 B140
Schulen, Kath. 341000 B141010 B141

Stiftung Kath. Freie Schule 341000 B141010 B141
Seelsorgeeinheiten 140000 B090020 B090
Sonstige Verwaltungseinrichtungen 068000 B020010 B020

Bauhof Obermarchtal 068000 B020010 B020
Rupert-Mayer-Haus Stuttgart 068000 B020010 B020
Bischof-Leiprecht-Haus Stuttgart 068000 B020010 B020
Verwaltungsstelle Stuttgart 068000 B020010 B020

Stichwortverzeichnis

Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt



Fundstelle

Sozialdienst, Katholischer 431000 B100040 B100
Spirituelle Bildung 174000 B060010 B060
Staatsleistungen 620000 kein Budget B900
Ständige Diakone 140000 B090020 B090
Stefanusgemeinschaft 173000 B060010 B060
Steuerbeschluss II.1
Stiftung Kath. Freie Schule 341000 B141010 B141
Stiftung St. Martinus Rottenburg 359000 B140040 B140
Stipendienhilfswerk 550000 B150010 B150
Studentenseelsorge B090090 B090
Studentenwohnheime 449000 kein Budget B900
Studienheime und Konvikte B140040 B140

Maria Hilf Bad Mergentheim 351000 B140040 B140
Kolleg St. Josef Ehingen 352000 B140040 B140
Theolog. Vorseminar Ambrosianum 352100 B130030 B130
Borromäum Ellwangen 353000 B140040 B140
Konvikt Rottweil 354000 B140040 B140
Martinihaus Rottenburg 359000 B140040 B140

Studienurlaub, Geistliche im 129000 B090030 B090

Tagungshäuser der Akademie 361000 B161010 B161
Tagungshäuser / Eigenbetrieb Bildungshäuser 369900 B200010 B200
Telefonseelsorge 477000 B100060 B100
Theolog. Vorseminar Ambrosianum 352100 B130030 B130
Theologenkonvikt Wilhelmsstift 113000 B050020 B050
Theologisches Mentorat Tübingen 116000 B050030 B050
Tourismus 152000 B080130 B080

Ueberdiözesaner Finanzausgleich II.1
Umlage an dem Verband der Diözesen Deutschlands II.1
Umstrukturierungsfonds 640500 kein Budget B900
Ungeborenes Kind, Beratungsstelle für werdende Mütter 410000 B100010 B100
Universitäten, Hochschulseelsorge an den B090090 B090
Urlaub(erseelsorge) 295000 B080040 B080

Verband der Diözesen Deutschlands II.1
Verband Kath. Landvolk 238000 B160010 B160
Verband Kath. Mädchensozialarbeit 434000 B100040 B100
Verein zur Förderung kirchlich-caritativ tätiger Mitarbeiter 410000 B100010 B100
Versorgung 660000 kein Budget B900
Versorgung und Finanzen II.5 kein Budget B900

Stichwortverzeichnis
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Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt



2409

Fundstelle

Vertriebene und Aussiedler 292000 B160010 B160
Verwaltungsaktuariate, Kirchl. 060000 B180010 B180
Verwaltungskostenvergütung  für den Kirchensteuereinz. II.1
Verwaltungsstelle Stuttgart 068000 B020010 B020
Vollzugsanstalten, Seelsorge in 280000 B090080 B090
Vorbericht I
Vorhaben, Diözesane 049000 kein Budget B900
Vorwegausgaben II.1

Wilhelmsstift, Theologenkonvikt 113000 B050020 B050
Wissenschaft 370000 B050040 B050

Inhalts-
bereich HHSt Teil-

budget
Budget-
kreis*

Stichwortverzeichnis

* Nicht budgetierte Bereiche sind beim Budgetkreis mit "B900" aufgeführt
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